
3. Sitzung des Stadtrates der Stadt
Köthen (Anhalt)

16.10.2014 18:30 Uhr



Köthen (Anhalt), 06.10.2014

- Bekanntmachung -

zur   3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt) 
am Donnerstag, dem 16.10.2014 um 18:30 Uhr 
Ratssaal, Marktstraße 1-3 
06366 K ö t h e n ( A n h a l t )

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich lade Sie zu der oben benannten Sitzung recht herzlich ein. 

Vorgesehene Tagesordnung: 

TOP Thema Vorl. 

1 Eröffnung

1.1 E i n w o h n e r f r a g e s t u n d e -  
1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der -  
 Ladung   

2 Behandlung der öffentlichen TOPs

2.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (öffentlicher Teil) -  
2.2 Informationen der Verwaltung (öffentlicher Teil) -  
2.3 Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil) -  
2.4 Anträge aus Fraktionen -  
2.5 Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 2014157/9  
2.6 6. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 2014143/8  
2.7 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 "Gewerbegebiet 2014151/4  
 Dohndorf-Löbnitzer Kreuz" in Köthen (Anhalt) - Ortsteil Löbnitz an   
 der Linde hier: Aufstellungsbeschluss   
2.8 2. Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 54 2014152/4  
 "Erweiterung Betonwerk mit Überplanung von Teilflächen des 

Bebauungsplanes ´Gewerbegebiet Dohndorf-Löbnitzer Kreuz`"    
 hier: Aufstellungsbeschluss    
2.9 Feststellung des Jahresabschlusses 2013 des Eigenbetriebes 2014168/3  
 "Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark" - und Entlastung der   
 Heimleiterin    
2.10 Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes "Städtisches Pflegeheim Am 2014163/3  
 Lutzepark"   
2.11 Neufassung der Geschäftsordnung des Stadtrates und seiner Ausschüsse 2014170/2  
2.12 Betrauung der Köthen Kultur und Marketing GmbH gemäß 2014142/3  
 Freistellungsbeschluss der EU-Kommission mit der Erbringung von   
 Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse    
2.13 Beschluss über die Entsendung eines Vertreters in die 2014159/2  
 Mitgliederversammlung des Unterhaltungsverbandes "Westliche Fuhne -   
 Ziethe" und "Taube-Landgraben" sowie Vorschläge für die Wahl in die   
 Verbandsausschüsse     
2.14 Berufung sachkundiger Einwohner in beratende Ausschüsse als 2014176/1  
 Mitglieder mit beratender Stimme   
2.15 Anfragen und Anregungen (öffentlicher Teil) - 



3 Behandlung der nichtöffentlichen TOPs

3.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (nichtöffentlicher -  
 Teil)   
3.2 Informationen der Verwaltung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.3 Bestätigung der Tagesordnung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.4 Anträge aus Fraktionen -  
3.5 Institutszwangsverwalter ./. Stadt Köthen (Anhalt), Az. 9 U 123/12 2014175/2  
3.6 Unbefristete Niederschlagung 2014171/2  
3.7 Befristete Niederschlagung 2014172/2  
3.8 Unbefristete Niederschlagung 2014173/2  
3.9 Anfragen und Anregungen (nichtöffentlicher Teil) - 

Mit freundlichen Grüßen

  
Dr. Werner Sobetzko 
Vorsitzender des Stadtrates



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 14/StR/03/001

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 14/StR/03/001

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum: 16.10.2014

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt)

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt aufgrund der §§ 8, 10 und 45 Abs. 2 Nr. 1 
des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 
17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) die anliegende Neufassung der Hauptsatzung der Stadt 
Köthen (Anhalt).



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 14/StR/03/002

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 14/StR/03/002

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum: 16.10.2014

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

6. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt)

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen beschließt die 6. Änderung zur Friedhofssatzung der Stadt 
Köthen (Anhalt).



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 14/StR/03/003

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 14/StR/03/003

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum: 16.10.2014

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 "Gewerbegebiet 
Dohndorf-Löbnitzer Kreuz" in Köthen (Anhalt) - Ortsteil Löbnitz an 
der Linde hier: Aufstellungsbeschluss 

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Aufstellung der 5. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1 "Gewerbegebiet Dohndorf-Löbnitzer Kreuz".



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 14/StR/03/004

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 14/StR/03/004

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum: 16.10.2014

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

2. Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 54 "Erweiterung 
Betonwerk mit Überplanung von Teilflächen des Bebauungsplanes 
´Gewerbegebiet Dohndorf-Löbnitzer Kreuz`"   
hier: Aufstellungsbeschluss  

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Aufstellung der 2. Änderung des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 54 "Erweiterung Betonwerk mit Überplanung 
von Teilflächen des Bebauungsplanes ´Gewerbegebiet Dohndorf-Löbnitzer Kreuz`" im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 14/StR/03/005

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 14/StR/03/005

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum: 16.10.2014

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Feststellung des Jahresabschlusses 2013 des Eigenbetriebes 
"Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark" - und Entlastung der 
Heimleiterin  

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt (Köthen) stellt den Jahresabschluss 2013 des Eigenbetriebes 
„Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark“ wie folgt fest und erteilt der Heimleiterin Entlastung 
für das Wirtschaftsjahr 2013

1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1 Bilanzsumme 5.287.392,16

1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf
- das Anlagevermögen 4.693.776,39
- das Umlaufvermögen    587.000,89
- Rechnungsabgrenzungsposten        6.614,88

1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf
- das Eigenkapital 1.082.335,75
- die Sonderposten aus Zuweisungen zur

    Finanzierung des Sachanklagevermögens 4.104.280,82
- die Rückstellungen      65.754,00
- die Verbindlichkeiten     33.710,49
- Rechnungsabgrenzungsposten        1.311,10

1.2 Jahresüberschuss 
1.2.1 Summe der Erträge 2.470.376,99
1.2.2 Summe der Aufwendungen 2.429.569,60

./.  40.807,39





2. Behandlung des Jahresüberschusses
2.1 - Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage           37.629,01

- Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage               0,00
- Einstellung in die Betriebsmittelrücklage      78.436,40
- Einstellung in die zweckgebundene Rücklage   0,00



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 14/StR/03/006

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 14/StR/03/006

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum: 16.10.2014

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes "Städtisches Pflegeheim Am 
Lutzepark" 

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt den Wirtschaftsplan 2015 des 
Eigenbetriebes "Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark".



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 14/StR/03/007

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 14/StR/03/007

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum: 16.10.2014

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Neufassung der Geschäftsordnung des Stadtrates und seiner Ausschüsse

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die anliegende Neufassung der 
Geschäftsordnung des Stadtrates und seiner Ausschüsse.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 14/StR/03/008

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 14/StR/03/008

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum: 16.10.2014

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Betrauung der Köthen Kultur und Marketing GmbH gemäß  
Freistellungsbeschluss der EU-Kommission mit der Erbringung von  
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse  

Beschlusstext
1.
Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt für einen Zeitraum von 10 Jahren die Betrauung der 
Köthen Kultur und Marketing GmbH mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse gemäß Anlage.

2.
Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beauftragt den Oberbürgermeister der Stadt Köthen (Anhalt), 
entsprechend seiner Funktion in der Gesellschafterversammlung der Köthen Kultur und Marketing 
GmbH, darauf hinzuwirken, dass die Vorgaben dieses Beschlusses ihre Beachtung finden.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 14/StR/03/009

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 14/StR/03/009

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum: 16.10.2014

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Beschluss über die Entsendung eines Vertreters in die 
Mitgliederversammlung des Unterhaltungsverbandes "Westliche Fuhne - 
Ziethe" und "Taube-Landgraben" sowie Vorschläge für die Wahl in die 
Verbandsausschüsse   

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt:
 
1. Die Entsendung folgender Vertreter in die Mitgliederversammlung der  
Gewässerunterhaltungsverbände:

a.) Frau Andrea Albrecht zur Vertretung in den Unterhaltungsverband (UHV) 
     "Westliche Fuhne-Ziethe"

b.) Herr Oliver Reinke zur Vertretung der Stadt Köthen in den UHV "Taube-
Landgraben"

2.  Die Entsendung folgender Vertreter zur Kandidatur für die Verbandsausschüsse der 
UHV

a.) Herr Oliver Reinke in den UHV "Westliche Fuhne-Ziethe", 
     als Stellvertreter Herr Ingo Friedrich

b.) Frau Andrea Albrecht in den UHV "Taube-Landgraben",
     als Stellvertreter Herr Klaus Lindner



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 14/StR/03/010

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 14/StR/03/010

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum: 16.10.2014

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Berufung sachkundiger Einwohner in beratende Ausschüsse als  
Mitglieder mit beratender Stimme

Beschlusstext

Der Stadtrat beruft Herrn Heinz Balzer als sachkundigen Einwohner in den Sozial- und 
Kulturausschuss.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 16.10.2014

Sitzung : 3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2014142/3

TOP 2.12 : Betrauung der Köthen Kultur und Marketing GmbH gemäß  
Freistellungsbeschluss der EU-Kommission mit der 
Erbringung von  
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse  

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 16.10.2014 IST Stimmberechtigte 33

TOP 2.12 Befangen 0

Ja-Stimmen 30

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 3

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 17.10.2014

Kurt-Jürgen Zander 
Oberbürgermeister



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 16.10.2014

Sitzung : 3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2014143/8

TOP 2.6 : 6. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 16.10.2014 IST Stimmberechtigte 33

TOP 2.6 Befangen 0

Ja-Stimmen 33

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 17.10.2014

Kurt-Jürgen Zander 
Oberbürgermeister



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 16.10.2014

Sitzung : 3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2014151/4

TOP 2.7 : 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 "Gewerbegebiet 
Dohndorf-Löbnitzer Kreuz" in Köthen (Anhalt) - Ortsteil Löbnitz 
an 
der Linde hier: Aufstellungsbeschluss 

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 16.10.2014 IST Stimmberechtigte 33

TOP 2.7 Befangen 0

Ja-Stimmen 33

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 17.10.2014

Kurt-Jürgen Zander 
Oberbürgermeister



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 16.10.2014

Sitzung : 3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2014152/4

TOP 2.8 : 2. Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 54 
"Erweiterung 
Betonwerk mit Überplanung von Teilflächen des 
Bebauungsplanes 
´Gewerbegebiet Dohndorf-Löbnitzer Kreuz`"   
hier: Aufstellungsbeschluss  

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 16.10.2014 IST Stimmberechtigte 33

TOP 2.8 Befangen 0

Ja-Stimmen 28

Nein-Stimmen 3

Beschluss laut BV Enthaltungen 2

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 17.10.2014

Kurt-Jürgen Zander 
Oberbürgermeister



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 16.10.2014

Sitzung : 3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2014157/9

TOP 2.5 : Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt)

Protokolltext

Beschlussgrundlage ist die den Stadträten am 10.10.2014 zugesandte Fassung einschließlich 
der Änderungen aus den Ortschaftsräten, Fachausschüssen und dem Hauptausschuss sowie 
zusätzlichen redaktionellen Änderungen der Verwaltung nach Hinweisen der 
Kommunalaufsichtsbehörde.

Antrag StRn Buchheim:
Änderung § 6 Abs. 3 Satz 3, § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 6 Abs. 6 Satz 3:
Die Fraktion, die den Vorsitzenden stellt, benennt auch den Vertreter für den Verhinderungsfall aus der 
Mitte der dem jeweiligen Ausschuss angehörenden Stadträten der Fraktion.

Abstimmungsergebnis:
29 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 16.10.2014 IST Stimmberechtigte 33

TOP 2.5 Befangen 0

Ja-Stimmen 33

Nein-Stimmen 0

Beschluss entspr. prot. Änd. Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 17.10.2014

Kurt-Jürgen Zander 
Oberbürgermeister



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 16.10.2014

Sitzung : 3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2014159/2

TOP 2.13 : Beschluss über die Entsendung eines Vertreters in die 
Mitgliederversammlung des Unterhaltungsverbandes 
"Westliche Fuhne - 
Ziethe" und "Taube-Landgraben" sowie Vorschläge für die 
Wahl in die 
Verbandsausschüsse   

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 16.10.2014 IST Stimmberechtigte 33

TOP 2.13 Befangen 0

Ja-Stimmen 32

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 1

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 17.10.2014

Kurt-Jürgen Zander 
Oberbürgermeister



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 16.10.2014

Sitzung : 3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2014163/3

TOP 2.10 : Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes "Städtisches 
Pflegeheim Am 
Lutzepark" 

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 16.10.2014 IST Stimmberechtigte 33

TOP 2.10 Befangen 0

Ja-Stimmen 33

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 17.10.2014

Kurt-Jürgen Zander 
Oberbürgermeister



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 16.10.2014

Sitzung : 3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2014168/3

TOP 2.9 : Feststellung des Jahresabschlusses 2013 des Eigenbetriebes 
"Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark" - und Entlastung der 
Heimleiterin  

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 16.10.2014 IST Stimmberechtigte 33

TOP 2.9 Befangen 0

Ja-Stimmen 33

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 17.10.2014

Kurt-Jürgen Zander 
Oberbürgermeister



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 16.10.2014

Sitzung : 3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2014170/2

TOP 2.11 : Neufassung der Geschäftsordnung des Stadtrates und seiner 
Ausschüsse

Protokolltext

_________________________________________________________________________
Beschlusslage aus dem Hauptausschuss 07.10.2014:

redaktionelle Änderung:
Der Stadtrat ist einzuberufen, sooft es die Geschäftslage erfordert, in der Regel alle zwei Monate, 
mindestens aber alle 3 Monate.

Antrag CDU-Fraktion zu § 1 
In der Ferienzeit in Sachsen-Anhalt sollen in der Regel keine Sitzungen stattfinden.

Antrag CDU-Fraktion zu § 3 Absatz 3
Satz 2-5 streichen

Antrag StRn Hinze zu § 6 Satz 2
Machen Inhalt und Umstände der Anfrage eine frühere Beantwortung notwendig oder auf Wunsch des 
Anfragenden, ist vorab eine schriftliche Antwort zu erteilen.

Antrag CDU-Fraktion zu § 7 Absatz 4 Satz 1 
Die Redner sprechen grundsätzlich von ihrem Platz aus, sie stehen dazu in der Regel auf.

Antrag StRn Hinze zu § 10 Absatz 6 Satz 3
Mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder oder auf Antrag einer Fraktion kann eine namentliche 
Abstimmung verlangt werden.

Antrag CDU-Fraktion zu § 13 Absatz 3:
Die Niederschrift ist allen Mitgliedern des Stadtrates schriftlich oder elektronisch – mittels des 
Ratsinformationssystems der Stadt Köthen (Anhalt) - zuzuleiten. Sie soll innerhalb von 30 Tagen, 
spätestens zur nächsten Sitzung, vorliegen. 

redaktionelle Änderung zu § 13 (2) Nr. 10:
Behandlung der Einwände gegen die Sitzungsniederschrift und Genehmigung der 
Sitzungsniederschrift der vorhergehenden Sitzung
_________________________________________________________________________



Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 16.10.2014 IST Stimmberechtigte 33

TOP 2.11 Befangen 0

Ja-Stimmen 33

Nein-Stimmen 0

Beschluss entspr. prot. Änd. Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 17.10.2014

Kurt-Jürgen Zander 
Oberbürgermeister



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 16.10.2014

Sitzung : 3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2014176/1

TOP 2.14 : Berufung sachkundiger Einwohner in beratende Ausschüsse 
als  
Mitglieder mit beratender Stimme

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 16.10.2014 IST Stimmberechtigte 33

TOP 2.14 Befangen 0

Ja-Stimmen 32

Nein-Stimmen 1

Beschluss laut BV Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 17.10.2014

Kurt-Jürgen Zander 
Oberbürgermeister



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2014142/3 

Dezernat: OB aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 16.10.2014

TOP: 2.12

Amt: Amt 20 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2014142/3

Az.: erstellt am: 14.08.2014

Betreff

Betrauung der Köthen Kultur und Marketing GmbH gemäß  
Freistellungsbeschluss der EU-Kommission mit der Erbringung von  
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse  

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

18.09.2014: Sozial- und Kulturausschuss 
07.10.2014: Hauptausschuss 
16.10.2014: Stadtrat

18.09.2014 
07.10.2014 
16.10.2014

laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

1.
Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt für einen Zeitraum von 10 Jahren die Betrauung der 
Köthen Kultur und Marketing GmbH mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse gemäß Anlage.

2.
Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beauftragt den Oberbürgermeister der Stadt Köthen (Anhalt), 
entsprechend seiner Funktion in der Gesellschafterversammlung der Köthen Kultur und Marketing 
GmbH, darauf hinzuwirken, dass die Vorgaben dieses Beschlusses ihre Beachtung finden.

Gesetzliche Grundlagen:
- Artikel 106 (2) AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union)
- Freistellungsbeschluss der EU-Kommission (2012/21/EU)
- § 135 KVG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Betrauung der Köthen Kultur und Marketing GmbH mit der Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) in Form der 
Betreibung kultureller Einrichtungen sowie der Organisation und Durchführung 
kultureller Veranstaltungen im Stadtgebiet der Stadt Köthen (Anhalt) einschließlich 
der Erarbeitung und Umsetzung von Marketingstrategien in Verbindung mit einem 
Tourismus- und Standortmarketing sowie aller dazu erforderlichen Maßnahmen und 
Geschäfte. 

Ausgehend vom Kommunalverfassungsgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) ist 
die Stadt Köthen (Anhalt) innerhalb ihres Gemeindegebietes der ausschließliche Träger der 
gesamten öffentlichen Aufgaben. Zu den öffentlichen Aufgaben zählt auch, die 
Bereitstellung sozialer, kultureller und wirtschaftlicher öffentlicher Einrichtung. 

Das vorausbezeichnete Aufgabenspektrum gehört zu der klassischen „kommunalen 
Daseinsführsorge“ und wird durch eine Summe von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse (DAWI) realisiert.

Kommunen können Unternehmen mit der Erbringung dieser Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) beauftragen. Erhält das betreffende 
Unternehmen dafür eine kommunal finanzierte Ausgleichsleistung, so besteht die Gefahr, 
dass diese Ausgleichsleistung als eine unzulässige Beihilfe im Sinne des europäischen 
Beihilferechts bewertet werden und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.

Da aber sowohl die EU-Kommission als auch die europäischen Gerichte erkannt haben, 
dass bestimmte Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge immer defizitär sind, sind 
Reglungen entwickelt worden, die dazu führen, dass solche Kompensationszahlungen unter 
bestimmten Voraussetzungen als zulässig gewertet werden können.

Zudem hat die EU-Kommission im Zeitverlauf eine Reihe von Beihilfebeschlüssen erlassen, 
in denen sie zu dem Schluss kam, dass bestimmte Maßnahme zur Finanzierung von lokalen 
Dienstleistungen den Handel zwischen Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigt.

Das Kernstück des aktuellen Regelungspaketes der EU-Kommission bildet der sogenannte 
Freistellungsbeschluss (2012/21/EU). Aufgrund dieses Beschlusses sind alle 
Ausgleichsleistungen an Erbringer von DAWI, die den Schwellenwert von 15 Mio. EUR pro 
Jahr nicht überschreiten oder die unabhängig von der Ausgleichshöhe eine rein soziale 
Zielsetzung verfolgen, in den Grenzen eines dazu erforderlichen, ordnungsgemäßen 
Betrauungsaktes von der Anmeldepflicht (Notifizierung) bei der EU-Kommission freigestellt.

Im hier vorliegenden Fall soll nun die Beihilferelevanz der Ausgleichsleistungen der Stadt 
Köthen (Anhalt) an die Köthen Kultur und Marketing GmbH (KKM GmbH) für den Betrieb 
von kulturellen Einrichtungen sowie für die Organisation und Durchführung von kulturellen 
Veranstaltungen einschließlich sonstiger Standortmarketing spezifischer Aufgaben im 
Stadtgebiet der Stadt Köthen (Anhalt) betrachtet werden.

Wirtschaftliche und finanzielle Grundlagen der Köthen Kultur und Marketing GmbH

Entsprechend Gesellschaftsvertrag ist der Zweck der im Jahr 2001 gegründeten 
Gesellschaft, die Stadt Köthen (Anhalt) als Handels-, Gewerbe-, Wirtschafts-, Wohn- und 
Touristikstandort weiterzuentwickeln und damit die Wertschöpfung in der Region zu fördern. 
Die Gesellschaft hat insbesondere die Aufgabe, Werbemaßnahmen und Veranstaltungen 
sowie sonstige Aktivitäten des Stadt- und Tourismusmarketings zu planen, durchzuführen 



und zu koordinieren.

Auf dieser Grundlage plant, initiiert oder organisiert die Gesellschaft Volks- und Stadtfeste 
sowie traditionelle und kulturelle Veranstaltungen. Weiterhin werden Organisations- und 
Serviceleistungen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für den Standort Köthen (Anhalt) 
durchgeführt.

Ebenso hat die Gesellschaft im Jahr 2008 das Veranstaltungszentrum im Schloss Köthen 
übernommen und ist seit dem für dessen Betrieb und Vermarktung verantwortlich.

Als Geschäftsbereich wurde der Gesellschaft durch Stadtratsbeschluss zudem der Betrieb 
der Stadtinformation mit dem 1. Januar 2008 übertragen.

Darüber hinaus erfolgt seit 2008 der Betrieb der Museen (Naumann-Museum, Historisches 
Museum für Mittelanhalt, Prähistorische Sammlung), des Spiegelsaales und der Kapelle im 
Schloss Köthen auf Grundlage von Betreiber- und Mietverträgen.

Weiterhin hat die Gesellschaft im Jahr 2009 die Aufgabe der Homöopathie- und 
Wissenschaftsservices GmbH und damit den Betrieb der homöopathischen Bibliothek 
einschließlich der dort vorhandenen Tagungsräume übernommen. 

Die KKM GmbH erhält mehrere Leistungen direkt oder mittelbar durch die Stadt Köthen 
(Anhalt), die im Rahmen einer beihilferechtlichen Prüfung berücksichtigt werden müssen:

1.) Städtische Ausgleichsleistung für die per Kulturvertrag übertragenen Aufgaben
Gemäß § 30 Abs. 1 des sogenannten Kulturvertrages zwischen der Stadt Köthen 
(Anhalt) und dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld (LK ABI) bzw. § 16 Abs. 1 des 
Vertrages zwischen der Stadt Köthen (Anhalt) und der KKM GmbH zahlt die Stadt 
Köthen (Anhalt) an die KKM GmbH jährlich einen Zuschuss in Höhe von 210.300 
EUR.

2.) Städtische Ausgleichleistung für die per Stadtratsbeschluss übertragenen Aufgaben
der ehem. Homöopathie- und Wissenschaftsservice Köthen GmbH 
Zudem erhält die KKM GmbH von der Stadt Köthen (Anhalt) im Zusammenhang mit 
der Übernahme der Aufgaben der Homöopathie- und Wissenschaftsservice Köthen 
GmbH einen weiteren Ausgleich in Höhe von 92.000 EUR pro Jahr. Hierin sind 
Personalkosten in Höhe von 63.000 EUR pro Jahr enthalten.

3.) Ausgleichsleistung des Landkreises für die per Kulturvertrag übertragenen
Aufgaben 
Aufgrund des § 24 Abs. Abs. 1 und 3 des sogenannten Kulturvertrages zwischen der 
Stadt Köthen (Anhalt) und dem LK ABI erhält die Stadt Köthen (Anhalt) Zuschüsse 
zu den Bewirtschaftungskosten der Museen und des Veranstaltungszentrums im 
Schloss in Höhe von insgesamt 350.560 EUR pro Jahr, welche die Stadt Köthen 
(Anhalt) gemäß § 16a Abs. 1 des Vertrages mit der KKM GmbH an die 
GmbH weiterleitet.

4.) Unentgeltliche Personalüberlassung (Landkreis finanziert)
Darüber hinaus stellt die Stadt Köthen (Anhalt) der KKM GmbH Personal für den 
Betrieb der ehemals vom Landkreis übernommenen Kultureinrichtungen unentgeltlich 
zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um vom LK ABI im Zuge der Übernahme der 
Kultureinrichtungen mit übernommenen Personal sowie eine weitere Beschäftigte der 
Stadt Köthen (Anhalt). Die Stadt Köthen (Anhalt) kann ihrerseits die Personalkosten 
des ehemaligen Personals des LK ABI beim LK ABI geltend machen.



5.) Anteiliger Ausgleich für Ersatzarbeitnehmer - Basiskosten - (Landkreis finanziert)
Weiterhin erhält die KKM GmbH unmittelbar aufgrund des § 22 Abs. 2 des 
Kulturvertrages zwischen der Stadt Köthen (Anhalt) und dem LK ABI vom LK ABI 
einen Zuschuss zu den Kosten der von ihr eingestellten Ersatzarbeitnehmer 
(Nachbesetzungen ehem. LK ABI Arbeitnehmer). Die KKM GmbH hat gemäß § 17 
Abs. 1 Satz 1 des Vertrages zwischen ihr und der Stadt Köthen (Anhalt) diesen 
Zuschuss unmittelbar beim LK ABI geltend zu machen.

6.) Anteiliger Ausgleich für Ersatzarbeitnehmer - Einsparung - (Landkreis finanziert)
Der LK ABI zahlt ab dem 01.01.2015 bei der Einstellung von Ersatzarbeitnehmern 
einen Aufschlag in Höhe der eingesparten Personalkosten. Aus § 17 Abs. 1 Satz 2 
des Vertrages zwischen der Stadt Köthen (Anhalt) und der KKM GmbH ergibt sich, 
dass die KKM GmbH auch diesen Zuschuss unmittelbar beim LK ABI geltend 
machen soll. Mithin sollen ihr auch diese Mittel zufließen.

7.) Anteiliger Ausgleich für Geschäftsführerkosten (Landkreis finanziert)
Gemäß § 29 Abs. 1 des Kulturvertrages zwischen der Stadt Köthen (Anhalt) und dem 
LK ABI zahlt der LK ABI an die Stadt Köthen (Anhalt) einen Zuschuss zu den 
Geschäftsführerkosten in Höhe von 890 EUR pro Monat, mithin 10.680 EUR pro 
Jahr. Gemäß § 17 Abs. 2 des Vertrages zwischen der Stadt Köthen (Anhalt) und der 
KKM GmbH hat die KKM GmbH diesen Zuschuss unmittelbar beim LK ABI geltend 
zu machen. Folglich fließen ihr auch diese Mittel zu.

Rechtlicher Rahmen im Hinblick auf das europäische Beihilferecht

Das europäische Beihilferecht hat in den vergangenen Jahren in der kommunalen Praxis 
erheblich an Bedeutung gewonnen. So hat die Europäische Kommission sehr umfangreiche 
Vorgaben auf dem Gebiet des EU-Beihilferechts erlassen. Diese sollen insbesondere dazu 
dienen, die Gefahr der Verfälschung des Wettbewerbs durch staatliche Beihilfen zu 
verhindern.

Nach Artikel 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die 
durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb 
verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den 
Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.

Als Unternehmen gilt nach der ständigen Entscheidungspraxis des Europäischen 
Gerichtshofes und der Europäischen Kommission jede selbständige Einheit, die eine 
wirtschaftliche Tätigkeit ausübt.

Der beihilferechtliche Begriff der Begünstigung ist deutlich weiter als der aus dem deutschen 
Zuwendungsrecht bekannte Begriff der Subvention zu verstehen. Unter Begünstigung ist 
generell jeder wirtschaftliche Vorteil zu fassen, den das jeweilige Unternehmen unter 
Marktbedingungen nicht erhalten hätte. Neben den formal auch als „verlorener Zuschuss“, 
„Subvention“, „Zuwendung“ oder „Fördermittel“ bezeichneten direkten finanziellen 
Zuwendungen kommen beispielsweise als Begünstigungstatbestände auch 
Verlustausgleichszahlungen, Kapitaleinlagen, Darlehen, Bürgschaften, 
Personalgestellung/Übernahme von Personalkosten in Betracht.

Zudem muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass sich im EU-Beihilferecht die 
Auswirkung auf den Handel weder nach dem lokalen oder regionalen Charakter der 



erbrachten Leistung noch nach dem Umfang der betreffenden Tätigkeit bestimmt. Weder 
der verhältnismäßig geringe Umfang einer Beihilfe noch die verhältnismäßig geringe Größe 
des begünstigten Unternehmens schließen von vornherein die Möglichkeit einer 
Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten aus.

Selbst eine geringfügige Beihilfe kann das Dienstleistungsangebot eines bestimmten 
Anbieters verbessern und die Erbringung derselben Leistung auf dem lokalen Markt für 
andere europäische Unternehmen erschweren.

Die EU-Kommission hat zunächst, aufgrund der bisher gewonnenen Erfahrungen, 
Schwellenwerte festgesetzt, bis zu denen Beihilfen als unbedenklich für den Handel oder 
Wettbewerb gelten (200.000 EUR innerhalb von drei Steuerjahren gemäß De-minimins-
Verordnung und 500.000 EUR gemäß DAWI-De-minimins-Verordnung).

Zudem hat die EU-Kommission als aktuelles Kernstück ihres Regelungspaketes den 
sogenannten Freistellungsbeschluss (2012/21/EU) gefasst. Aufgrund dieses Beschlusses 
sind alle Ausgleichsleistungen an Erbringer von DAWI, bis zu einem Schwellenwert in Höhe 
von 15 Mio. EUR pro Jahr, in Abhängigkeit eines dazu erforderlichen, ordnungsgemäßen 
Betrauungsaktes von der Anmeldepflicht (Notifizierung) bei der EU-Kommission freigestellt.

Rechtliche Situationsanalyse und Handlungsempfehlung

Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage im Zusammenhang mit der Leistungserbringung 
der Köthen Kultur und Marketing GmbH und den direkt oder mittelbar durch die Stadt 
Köthen (Anhalt) gewährten Ausgleichsleistungen ist festzustellen, dass es sich bei den 
Leistungen an die KKM GmbH um Beihilfen im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV handelt.

Der Beihilfecharakter dieser Ausgleichsleistungen entfällt auch nicht nach Prüfung der 
Anwendbarkeit der sogenannten Altmark-Trans-Kriterien sowie der De-minimins-Verordnung 
bzw. der DAWI-De-minimins-Verordnung der EU-Kommission.

Aus dieser Sachlage ergibt sich grundsätzlich die Notifizierungspflicht (Anmeldung bei und 
Genehmigung durch die EU-Kommission) nach Art. 108 Abs. 3 Satz 1 AEUV.

Die Notifizierungspflicht entfällt auch nicht nach Berücksichtigung der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung (AGFVO, VO (EG) 800/2008 vom 06.08.2008) im Rahmen 
derer bestimmte Beihilfekategorien unter bestimmten Bedingungen von der Notifizierung 
freigestellt sind.

Von einer Notifizierung kann letztlich nur abgesehen werden, wenn eine Betrauung gemäß 
dem DAWI-Freistellungsbeschluss (2012/21/EU vom 20.12.2011) vorliegt bzw. 
vorgenommen wird.

Ein Notifizierungsverfahren würde zwar die endgültige Rechtssicherheit hinsichtlich der EU-
Beihilferelevanz der vorausbezeichneten Finanzierungsmaßnahme bringen, ist jedoch ein 
langwieriges Verfahren mit einem ggf. offenen Prüfungsergebnis.

Insbesondere vor dem Hintergrund der bereits laufenden, 2001 begonnenen, 
Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und im Zusammenhang mit den zeitnah durch die 
Gesellschaft benötigten Ausgleichsleistungen sollten diese durch die Betrauung der 
Gesellschaft, gemäß Freistellungsbeschluss der EU-Kommission, mittels Betrauungsakt 
gem. Anlage 1 zu dieser Vorlage beihilferechtlich abgesichert werden.

Voraussetzung für die Betrauung gemäß DAWI-Freistellungsbeschluss ist, dass es sich bei 



den übertragenen Aufgaben um Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen 
Interesse (DAWI) handelt. 

Diese Sachlage kann nach rechtlicher Prüfung der Verwaltung im Fall der auf die Köthen 
Kultur und Marketing GmbH übertragenen Aufgaben bejaht werden. 

DAWI weisen im Vergleich zu anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten immer „besondere 
Merkmale“ auf. Das bedeutet, das Dienstleistungen erbracht werden müssen, die nicht im 
eigenen gewerblichen Interesse des erbringenden Unternehmens, sondern im Interesse der 
Allgemeinheit liegen und daher ohne die Betrauung von diesem nicht, oder jedenfalls nicht 
im gleichen Umfang oder zu den gleichen Konditionen erbracht würden. Im Ergebnis muss 
es sich um Dienstleistungen handeln, die in dieser Weise mangels Rentabilität oder 
wirtschaftlicher Attraktivität nicht vom Markt erbracht werden kann.

Im Hinblick auf die Begriffsbestimmung „Betrauung“ bzw. „Betrauungsakt“ handelt es sich 
um einen originären Begriff des Gemeinschaftsrechts, dem in der deutschen Rechtsordnung 
kein eindeutiges Pendant zugeordnet werden kann. Aus der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes ergibt sich insoweit nur, dass es sich um einen hoheitlichen, 
jedenfalls aber staatlichen Akt handeln muss.

Nach Art. 4 des Beschlusses der EU-Kommission (2012/21/EU, „Freistellungsbeschluss“) 
vom 20.12.2011 müssen insbesondere folgende Angaben im Betrauungsakt enthalten sein:

a) Gegenstand und Dauer der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung;
b) das beauftragte Unternehmen und ggf. der geographische Geltungsbereich;
c) Art  und Dauer der dem Unternehmen ggf. gewährten ausschließlichen oder 
            besonderen Rechte;
d) die Beschreibung des Ausgleichsmechanismus und der Parameter für die 
             Berechnung, Überwachung und Änderung der Ausgleichsleistungen;
e) die Vorkehrungen, die getroffen wurden, damit keine Überkompensation entsteht 
            bzw. etwaige überhöhte Ausgleichszahlungen zurückgezahlt werden können;
f) einen Verweis auf den Beschluss (2012/21/EU) der EU-Kommission vom 

20.12.2011.

Weitere Verfahrensweise

1. Die Betrauung ist gemäß § 135 KVG LSA bei der Kommunalaufsicht anzuzeigen.
2. Basierend auf den im Stadtrat gefassten Beschlüssen hat einerseits die betraute 
            Gesellschaft durch entsprechende Weisungen und andererseits die Verwaltung  

durch regelmäßige Überprüfung die Einhaltung der im Freistellungsbeschluss 
geregelten Sachverhalte zu gewährleisten.




























Anlage zur Sitzungsvorlage
1. Betrauungsakt der Köthen Kultur und Marketing GmbH.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2014143/8 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 16.10.2014

TOP: 2.6

Amt: Amt 73 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2014143/8

Az.: erstellt am: 19.08.2014

Betreff

6. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt)

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

15.09.2014: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
18.09.2014: Ortschaftsrat Baasdorf 
18.09.2014: Sozial- und Kulturausschuss 
23.09.2014: Ortschaftsrat Merzien 
24.09.2014: Ortschaftsrat Arensdorf 
02.10.2014: Ortschaftsrat Baasdorf 
07.10.2014: Hauptausschuss 
16.10.2014: Stadtrat

15.09.2014 
18.09.2014 
18.09.2014 
23.09.2014 
24.09.2014 
02.10.2014 
07.10.2014 
16.10.2014

laut BV 
kein Beschluss 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen beschließt die 6. Änderung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen 
(Anhalt).

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 5, 6, 8, 11 und 45 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
§§ 1,25 Bestattungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

zu § 1 Abs. 1. und 2.:

Nach § 23 Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) sind Grabmale und sonstige bauliche 
Anlagen nach der Richtlinie für die Erstellung und Prüfung von Grabmalanlagen des 
Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz- und Holzbildhauerhandwerks (BIV - 
Richtlinie) zu fundamentieren und zu befestigen.

Nach § 9 der Unfallverhütungsvorschrift (UVV) der Gartenbau-Berufsgenossenschaft VSG 
4.7 sind Grabmale und Fundamente nach den anerkannten Regeln der Baukunst zu 
errichten und mindestens einmal jährlich auf ihre Standfestigkeit zu überprüfen. Welches 
maßgebliche Regelwerk in der Friedhofssatzung verbindlich benannt wird ist durch die UVV 
nicht vorgegeben. Insofern entspricht die derzeit gültige Friedhofssatzung dieser UVV.

In der aktuellen Ausgabe der VSG 4.7 mit Stand 2007 wird bei der Durchführungsanweisung 
aber auf die Technische Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen der Deutschen 
Naturstein Akademie e.V. (TA - Grabmal) verwiesen und diese auch im Anhang mit 
veröffentlicht. 

Somit gibt es zwei Regelwerke als Auslegung der anerkannten Regeln der Baukunst. 
Beide Richtlinien unterscheiden sich hinsichtlich der Angaben zur Befestigungs- und 
Gründungstechnik nicht. Es wird auf die gleichen DIN - Normen für Lastannahme, Beton und 
Gründung verwiesen. Hinsichtlich Bemessung und konstruktive Ausführung sind 
Grabmalanlagen nach beiden Richtlinien gleich herzustellen. Die DIN - Normen sind aber 
sehr komplex und weder für die Friedhofsverwaltung noch für den Dienstleistungserbringer 
verständlich und umsetzbar. 
Hier liegt ein wesentlicher Vorteil der TA - Grabmal. Diese ist deutlich umfangreicher als die 
BIV - Richtlinie. Dies liegt daran, dass die Inhalte deutlich ausführlicher und präziser und für 
den Anwender verständlicher beschrieben werden. In Form von Tabellen, Übersichten und 
Beispielen werden umfangreiche Planungshilfen für die Umsetzung gegeben. Da die 
sicherheitsrelevanten Teile der Grabanlage (Verdübelung) und das Tragsystem 
(Fundament) nicht sichtbar sind, wird die Darstellung dieser Teile neben den Abmessungen 
des Grabmales und ggf. der Einfassung oder Abdeckplatte in den Antragsformularen 
verlangt. Von der der Deutschen Naturstein Akademie e.V. wird den Friedhofsverwaltungen 
und Steinmetzbetrieben kostenlos eine Software zur Verfügung gestellt, über die nach 
Eingabe der sicherheitsrelevanten Daten eine Berechnung erfolgt und Bedenken hinsichtlich 
der Verkehrssicherheit angezeigt werden. Im Antragswesen unterscheidet sich daher die 
TA - Grabmal wesentlich von der BIV - Richtlinie. Im derzeit praktiziertem Antrags- bzw. 
Genehmigungsverfahren werden nur die Abmessungen des Grabmales und Angaben zur 
Gestaltung (Material, Inschrift u.ä.) abgefordert. Auf der Grundlage dieser Angaben lässt 
sich die Stand- bzw. Bruchsicherheit der Grabanlagen aber nicht ausreichend beurteilen. Da 
die Friedhofsverwaltung aber nur Grabmalanlagen genehmigen darf, die auch dauerhaft 
standsicher errichtet werden sollen, führt eine Umstellung des Genehmigungsverfahrens auf 
die TA - Grabmal zu einer höheren Rechtssicherheit und vermindert das Haftungsrisiko für 
die genehmigten Grabanlagen.



Ein weiterer grundlegender Unterschied zwischen der TA - Grabmal und der BIV - Richtlinie 
liegt im Prüfverfahren der Grabmalanlage. Zurzeit muss die jährliche Standsicherheits- 
prüfung nach der BIV - Richtlinie wie folgt erfolgen:

- Grabmale bis zu einer Höhe von 70 cm sind mit einer Prüflast von 30 kg zu 
prüfen,
- Grabmale  ab 70 cm Höhe sind mit einer Prüflast von 50 kg zu prüfen,
- alle Prüfungen sind nachvollziehbar zu dokumentieren, d.h. in einem 
Prüfprotokoll sind sowohl die Grabmale ohne Mängel als auch die
 bemängelten Grabmale zu dokumentieren.

Nach der TA - Grabmal werden hingegen alle Grabmale unabhängig von der Höhe mit 
30 kg Prüflast geprüft und nur die beanstandeten Grabsteine sind zu dokumentieren. 
Dies führt zu einer erheblichen Reduzierung des erforderlichen Verwaltungsaufwandes 
für die Durchführung und Dokumentation der jährlichen Standsicherheitsprüfung.
Hinzu kommt, dass eine Person eine Prüflast von 50 kg kontinuierlich nur mit einem 
Prüfgerät mit Hebel aufbringen kann. Aber auch mit diesem Hilfsmittel führt die 
körperliche Belastung nach einiger Zeit dazu, dass die Prüfung mit ruckartiger 
Aufbringung der Belastung durchgeführt wird. Dabei kommt es zu Belastungsspitzen der 
Horizontallasten über  der vorgeschriebenen Prüflast. Dies kann zu Schädigungen der 
Grabanlage führen. Bei einer Prüflast von 30 kg ist hingegen eine korrekte Prüfung 
sichergestellt.

Als Voraussetzung für die vereinfachte Grabmalprüfung schreibt die TA - Grabmal 
jedoch eine Abnahmeprüfung für die neu errichteten und auch die aus verschiedenen 
Gründen wieder befestigten Grabmale mit einer Prüflast von 50 kg vor. Die 
Abnahmeprüfung kann vom Steinmetz erfolgen und mit Vorlage eines Messprotokolls 
bei der Friedhofsverwaltung angezeigt werden. Um die Anschaffung eines Prüfgerätes 
für die Steinmetzbetriebe zu vermeiden, kann die Abnahmeprüfung auf Antrag des 
Steinmetzes auch zusammen mit der Friedhofsverwaltung durchgeführt werden. Hier ist 
ein geeignetes Prüfgerät aufgrund der jährlichen Standsicherheitsprüfung angeschafft 
worden. Der Friedhofsleiter hat auch die notwendige zertifizierte Fachkunde für die 
Grabmalprüfung erworben. Der erhöhte Aufwand für die Abnahmeprüfung ist mit der 
erheblichen Erleichterung der jährlichen Standsicherheitsprüfung zu rechtfertigen. 
Zudem führt dir Abnahmeprüfung für den Nutzungsberechtigten als Auftraggeber für die 
Grabmalerrichtung auch zu einem Nachweis, dass das Grabmal nach den Vorschriften 
der Friedhofssatzung ordnungsgemäß errichtet wurde.

Aus den genannten Gründen soll mit den Änderungen der §§ 22, 23 der 
Friedhofssatzung die TA - Grabmal als verbindliches Regelwerk eingeführt werden.



zu § 1 Abs. 3. und 4.:

Die notwendigen Änderungen der Friedhofssatzung ergeben sich aus dem Umstand, 
dass die Gemeindeordnung durch das Kommunalverfassungsgesetz abgelöst wurde. 
Das betrifft auch die Änderung der möglichen maximalen Höhe eines Bußgeldes im 
Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens auf 5.000 €.

zu § 1 Abs. 5.:

Auf der neu gestalteten Gemeinschaftsanlagen für Urnenwahlgrabstätten stehen keine 
Vasenbehälter mehr zur Verfügung. Deren Anschaffung ist auch nicht vorgesehen. 
Vielmehr wurden Ablageflächen geschaffen, die auch für Steckvasen mit 
Blumensträußen geeignet sind. Damit erübrigt sich der Satz 4 in Ziffer 2.) der Anlage 1 
zur Friedhofssatzung.

zu § 1 Abs. 6.:

Mit der 4. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung wurden 2012 die Vorschriften zur 
Gestaltung von Grabmalen im Wesentlichen aufgehoben. Ziel der damaligen Änderung 
war es, den Nutzungsberechtigten mehr Freiraum bei der Gestaltung der von ihnen 
genutzten Gräber einzuräumen. Hinsichtlich der Gemeinschaftsanlage für 
Urnenwahlgrabstätten muss aber als Grabfeld mit besonderen Gestaltungsvorschriften 
eine Vorgabe der Maße für die ebenerdig zu verlegende Grabplatte in der Satzung 
enthalten sein.  Die Gräber auf der Anlage sind für ein einheitliches Maß angelegt. Das 
Gestaltungskonzept ist auch auf vereinheitlichte Grabplatten ausgerichtet. In der Praxis 
der letzten Jahre werden auch nur Grabplatten mit den Außenmaßen 0,40 x 0,40 und 
einer Mindeststärke von 0,03 m genehmigt. Da eine ausdrückliche Satzungsregelung 
dazu fehlt, wurde das schriftliche Einverständnis des Nutzungsberechtigten mit dem 
Antrag auf Bestattung eingefordert. Probleme mit dieser Verfahrensweise gab es nicht, 
aber die Aufnahme in die Satzung führt zu Rechtssicherheit.
















Anlage zur Sitzungsvorlage
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5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 "Gewerbegebiet 
Dohndorf-Löbnitzer Kreuz" in Köthen (Anhalt) - Ortsteil Löbnitz an 
der Linde hier: Aufstellungsbeschluss 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4

24.09.2014: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
30.09.2014: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
07.10.2014: Hauptausschuss 
16.10.2014: Stadtrat

24.09.2014 
30.09.2014 
07.10.2014 
16.10.2014

laut BV 
abgelehnt 
entspr. prot. Änd. 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Aufstellung der 5. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1 "Gewerbegebiet Dohndorf-Löbnitzer Kreuz".

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 1 (1), 1 (3), 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB)
§§ 5, 8, 45 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

1. Anlass der Planung

Der Planungsanlass für die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Gewerbegebiet  Dohndorf-
Löbnitzer Kreuz" in Köthen (Anhalt) – Ortsteil Löbnitz an der Linde ergibt sich aufgrund des 
Erweiterungsbedarfs der Firma Bergmann‘s Menü- & Partyservice GmbH in Löbnitz an der Linde. 
Das Grundstück der Firma befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 
„Gewerbegebiet Dohndorf- Löbnitzer Kreuz" in Köthen (Anhalt) im Ortsteil Löbnitz an der Linde. 
Der Bebauungsplan Nr. 1 „Gewerbegebiet Dohndorf- Löbnitzer Kreuz" der damaligen Gemeinde 
Löbnitz an der Linde wurde rechtswirksam am 25.11.1992, die vorliegende 4. Änderung des 
Bebauungsplanes ist rechtswirksam seit dem 10.01.2000.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes und die von der Änderung betroffenen Bereiche sind auf 
dem Übersichtsplan der Anlage 1 dargestellt. 

Die Firma Bergmann‘s Menü- & Partyservice GmbH stellte mit Datum vom 04.08.2014 (eingegangen 
bei der Stadt am 07.08.2014) bei der Stadt (Köthen) einen Antrag zur Änderung des o. g. 
Bebauungsplanes (Anlage 2).

Bauliche Erweiterungsmöglichkeiten des Betriebes der Firma Bergmann sind auf dem zur Verfügung 
stehenden Grundstück (Gemarkung Löbnitz an de Linde, Flur 3  Flurstück 63/3) im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Dohndorf- Löbnitzer Kreuz" zurzeit kaum noch möglich, der 
vorgegebene Rahmen der höchstzulässigen Grundflächenzahl (GRZ) ist bereits weitestgehend 
ausgeschöpft. 
Im Bebauungsplan ist das Gebiet, in dem sich das Grundstück befindet, als Gewerbegebiet 
festgesetzt, die höchstzulässige Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,8 (Anlage 3, Auszug aus dem 
Bebauungsplan, Darstellung des Grundstückes im Bebauungsplan).

2. Ziele und Zwecke der Planung 

Durch die Änderung des Bebauungsplanes werden die planungs- und bauordnungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die geplanten Erweiterungsabsichten der Bergmann‘s Menü- & Partyservice 
GmbH geschaffen.

Ziele der Planung sind insbesondere:

- die Schaffung der planungs- und baurechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung eines 
bestehenden Gewerbebetriebes
- die Sicherung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Arbeitsverhältnisse 
- die Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege 
- die Entwicklung von geeigneten Ausgleichsmaßnahmen und Sicherung der hierfür 
erforderlichen Ausgleichsflächen
- die Berücksichtigung der Belange der Wirtschaft und
- der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen.

Die Änderung des Bebauungsplanes schafft die Rechtsgrundlage für die Erweiterung eines 
bestehenden Gewerbebetriebes. Aufgrund der besseren Auslastung der vorhandenen Infrastruktur 
erfolgt insgesamt ein schonender Umgang mit Grund und Boden und die geordnete städtebauliche 
Entwicklung bleibt gewahrt.

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 und § 1a BauGB wird eine Umweltprüfung 
durchgeführt, in der die erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und im Umweltbericht beschrieben 
und bewertet werden.

Die Änderungsbereiche der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Gewerbegebiet Dohndorf- 
Löbnitzer Kreuz" in Köthen (Anhalt) im Ortsteil Löbnitz an der Linde sind in der Anlage 1 dargestellt. 



3. Vorbereitende Bauleitplanung

Löbnitz an der Linde verfügte bis zur Eingemeindung in die Stadt Köthen (01.01.2004) nicht über einen 
Flächennutzungsplan. Der Bebauungsplan Nr. 1 „Gewerbegebiet Dohndorf- Löbnitzer Kreuz" in 
Löbnitz an der Linde wurde am 17.11.1992 von der Bezirksregierung Dessau als höhere 
Verwaltungsbehörde genehmigt.
Die 3. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) – Ortsteil Löbnitz an der 
Linde wurde am 28.09.2007 rechtswirksam. 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 „Gewerbegebiet Dohndorf- Löbnitzer 
Kreuz" in Löbnitz an der Linde ist dort als „Gewerbliche Baufläche“ (G) dargestellt (Anlage 4).

Die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Gewerbegebiet Dohndorf- Löbnitzer Kreuz" wird aus der 
3. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) – Ortsteil Löbnitz an der Linde 
entwickelt. 

4. Inhalte der Planung

Eine im Bebauungsplan nördlich und östlich an das Gewerbegrundstück (Flurstück 63/3 Flur 3 
Gemarkung Löbnitz an der Linde) der Firma Bergmann angrenzende Fläche, die im Bebauungsplan 
als öffentliche Grünfläche festgesetzt ist, und eine westlich angrenzende Straßenverkehrsfläche sollen 
in gewerbliche Baufläche – Gewerbegebiet (GE) – umgewandelt werden (Flurstücke 63/12 teilweise 
und 63/14 teilweise) (Änderungsbereich I) (Anlage1).
Die überwiegende Anzahl der Bäume und Sträucher werden als zu erhaltend festgesetzt. 
Lediglich einige wenige Bäume und Sträucher im westlichen und nordwestlichen Änderungsbereich 
werden entfernt.
Der Weg, der sich durch die Grünfläche zieht, soll für die Öffentlichkeit weiterhin nutzbar sein. Hier 
wird eine, mit einem Wegerecht zu belastende Fläche zugunsten der Öffentlichkeit festgesetzt.

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung orientieren sich an Festsetzungen des 
Ursprungsbebauungsplanes (GRZ = 0,8; GFZ = 1,0; Z = II; offene Bauweise).

Die Straßenverkehrsfläche im Änderungsbereich I ist derzeit nicht als öffentliche 
Straßenverkehrsfläche gewidmet. Sie wird nach Rechtskraft der Änderung des Bebauungsplanes für 
die Öffentlichkeit nicht mehr befahrbar sein – nur noch aus Richtung Ortslage bis zum Gehweg. Die in 
diesem Bereich enthaltenen Leitungen werden als mit Leitungsrechten zu belastende Flächen 
festgesetzt.

Mit der Erweiterung der Baufläche (GE) wird erreicht, dass der Flächeninhalt der Änderungsfläche I 
auf die Grundflächenzahl angerechnet werden kann.

Für den mit dieser Änderung einhergehenden Eingriff in Natur und Landschaft ist die Festsetzung 
einer Ausgleichsmaßnahme auf einer derzeit als Gewerbegebiet festgesetzten Fläche (Flurstücke 57/1 
(tlw.), 58/4 (tlw.), 63/9 (tlw.) Flur 3, Gemarkung Löbnitz) vorgesehen (Änderungsbereich II) (Anlage 1).
Diese Fläche wird aus der im Bebauungsplan festgesetzten Baufläche (Gewerbegebiet) herausgelöst 
und als Grünfläche festgesetzt.

Bezüglich der potentiellen Ausgleichsflächen sowie der erforderlichen Grundstückserwerbe stimmten 
sich die Verwaltung der Stadt Köthen (Anhalt) (Abteilung Stadtplanung), der Zweckverband „Um die 
Dorfstätte“, das von der Firma Bergmann beauftragten Planungsbüro und die 
Grundstückseigentümern bereits untereinander ab.

5. Verfahren

Das Bebauungsplanverfahren der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Gewerbegebiet Dohndorf- 
Löbnitzer Kreuz" in Köthen (Anhalt)- OT Löbnitz an der Linde wird im Verfahren gemäß den 
Paragrafen 3 und 4 BauGB durchgeführt. Es ist eine frühzeitige und eine weitere Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden vorgesehen.



6. Rechtliche Wirkung der 5. Änderung

Mit der 5. Änderung des Bebauungsplanes wird in den Bebauungsplan Nr. 1 "Gewerbegebiet 
Dohndorf- Löbnitzer Kreuz", 4. Änderung, rechtswirksam seit dem 10.01.2000, eingegriffen.

Mit Rechtskraft der 5. Änderung des Bebauungsplanes treten die Festsetzungen des bisher 
bestehenden Bebauungsplanes in den Änderungsbereichen außer Kraft. Die übrigen Festsetzungen 
des vorherigen Bebauungsplanes (einschließlich der rechtskräftigen Änderungen) bleiben bestehen 
und sind von der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 nicht berührt.

7. Anforderungen an den Antragsteller

Der Antragsteller erbringt alle städtebaulichen und landschaftspflegerischen Leistungen für die 
Erarbeitung und Umsetzung der 5. Änderung des Bebauungsplanes zu seinen Lasten. 
Mit dem Antragsteller wird ein städtebaulicher Vertrag und ein Durchführungsvertrag abgeschlossen.

8. Kosten

Für die Erstellung der Änderung Bebauungsplanes entstehen der Stadt Köthen (Anhalt) keine Kosten.
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2. Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 54 "Erweiterung 
Betonwerk mit Überplanung von Teilflächen des Bebauungsplanes 
´Gewerbegebiet Dohndorf-Löbnitzer Kreuz`"   
hier: Aufstellungsbeschluss  

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4

22.09.2014: Ortschaftsrat Dohndorf 
24.09.2014: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
07.10.2014: Hauptausschuss 
16.10.2014: Stadtrat

22.09.2014 
24.09.2014 
07.10.2014 
16.10.2014

laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Aufstellung der 2. Änderung des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 54 "Erweiterung Betonwerk mit Überplanung von 
Teilflächen des Bebauungsplanes ´Gewerbegebiet Dohndorf-Löbnitzer Kreuz`" im vereinfachten 
Verfahren nach § 13 BauGB.

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 1 (1), 1 (3), 2 (1), 12, 13 Baugesetzbuch (BauGB)
§§ 5, 8, 45 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

1. Anlass der Planung

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 54 "Erweiterung Betonwerk mit Überplanung 
von Teilflächen des Bebauungsplanes `Gewerbegebiet Dohndorf- Löbnitzer Kreuz`" ist seit 
dem 30.04.2010 rechtswirksam, die 1. Änderung des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes ist seit dem 31.05.2013 rechtswirksam. (Anlage 1, Übersichtsplan 
Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 54)
Der Planungsanlass für die 2. Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ergibt 
sich aufgrund dessen, dass nicht alle Maßnahmeflächen für den naturschutzrechtlichen 
Ausgleich so umgesetzt werden können, wie sie im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 
54 festgesetzt sind. 
Eine Teilfläche, die im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 54 als Ausgleichsfläche (M 
3.1 Ackerbrache) festgesetzt wurde, wird als Rangier- und Zufahrtsfläche für den 
technologischen Ablauf des Betonwerkes benötigt. Bei der Aufstellung des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes war dieser Umstand noch nicht absehbar. 
In den Sitzungen des Bau- und Umweltausschusses am 08.05.2014 und am 12.06.2014 
wurden von Seiten der Verwaltung bereits Erläuterungen zu dem Sachverhalt gegeben.

Der Antrag zur Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes des Vorhabenträgers 
liegt der Stadt (Köthen) vor (Anlage 4). 

2. Ziele und Zwecke der Planänderung 

Ziele der Planänderung sind insbesondere:
- die Sicherung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Arbeitsverhältnisse 
- die Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege 

- die Entwicklung von geeigneten Ausgleichsmaßnahmen 

- die Berücksichtigung der Belange der Wirtschaft und
- der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen.

Durch die 2. Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden die 
planungsrechtlichen Vorraussetzungen zur Sicherung des technologischen Ablaufs des 
Betonfertigteilewerkes und zur Sicherung der Ausgleichsmaßnahmen geschaffen. 

3. Vorbereitende Bauleitplanung

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 54 wurde aus dem Flächennutzungsplan der 
Gemeinde Dohndorf (rechtswirksam seit 12.02.1999) entwickelt. Der räumliche 
Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist dort als „Gewerbliche 
Baufläche“ dargestellt.
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes geht mit den Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes konform.

4. Inhalte der Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan besteht aus 3 Teilen: Teil A - Planzeichnung, Teil B 
– Textliche Festsetzungen und Teil C – Vorhaben- und Erschließungsplan.
Die Änderungen der 2. Änderung betreffen den Teil A und den Teil B.



Die Anlage 2 zeigt einen Übersichtsplan, die Änderungen des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 54 betreffend. Die Anlage 3 enthält einen Auszug aus dem 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 54 Teil B: Textliche Festsetzungen).

In der Planzeichnung (Teil A) wird die südliche Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes erweitert.
Der Anlass dafür ist, dass der Vorhabenträger infolge einer Angleichung der südlichen 
Grundstücksgrenzen zu einem durchgängig geradlinigen Verlauf dort über zusätzliche 
Flächen verfügt. Durch diesen zusätzlichen Flächenerwerb kann die Maßnahme M 5 (Baum-
Strauch-Hecke), in einer durchschnittlichen Tiefe von 15 m durchgeführt und insgesamt auf 
ca. 5.500 qm erweitert werden. Diese Maßnahme ist für die Minimierung des Eingriffs in das 
Landschaftsbild wesentlich, da sie der südlichen Eingrünung des Betonwerkes dient.

Im Rahmen des Verfahrens der Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird 
die Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes geprüft. 

Von dem vom Vorhabenträger beauftragten Planungsbüro wurde bereits eine neue 
Ausgleichsberechnung erstellt. Sie wird Grundlage der Änderung des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes und trägt den derzeitigen Gegebenheiten Rechnung:

- Vergrößerung der Lager- und Rangierfläche
- Vergrößerung der Pflanzflächen: 

§ Vergrößerung des Feldgehölzes (östlich)
§ Vergrößerung der Baum- Strauch- Hecke (südlich) 

- Ruderalfläche (Wall).

Dem entsprechend werden die textlichen Festsetzungen des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes (Teil B) des Abschnittes 6. Grünordnerische Festsetzungen, die 
Maßnahmeflächen M 3, M 4 und M 5 betreffend, geändert. Eine weitere Maßnahmefläche – 
M 6 (Ruderalfläche) – wird neu ausgewiesen. Die Zuordnungsfestsetzungen der 
Ausgleichsmaßnahmen zu den Bauabschnitten 1 und 2 des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes ändern sich nur dahingehend, dass die neue Ruderalfläche M 6 (anstatt 
der entfallenen Maßnahme M 4.1) dem ersten Bauabschnitt zugeordnet wird. 

Durch die Vergrößerung der Pflanzflächen und die Schaffung einer Ruderalfläche sowie 
durch eine landschaftsgerechtere Gestaltung sind die Eingriffe in Natur und Landschaft für 
den 1. Bauabschnitt ausgeglichen. Eine entsprechende positive Stellungnahme der Unteren 
Naturschutzbehörde liegt dazu bereits vor.

5. Verfahren

Die 2. Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird im vereinfachten 
Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt, da die Änderungen geringfügig sind und die 
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Die Vorraussetzungen zur Anwendung des 
vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB sind gegeben. 
Bei der 2. Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 54 geht es lediglich 
darum, dass die textlichen Festsetzungen zu den Ausgleichsmaßnahmen geändert werden, 
die Bebauungsplangrenze wird geringfügig nach Süden verschoben.



6. Rechtliche Wirkung der Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

Mit der 2. Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 54 "Erweiterung 
Betonwerk mit Überplanung von Teilflächen des Bebauungsplanes `Gewerbegebiet 
Dohndorf- Löbnitzer Kreuz`" wird in den seit dem 30.04.2010 rechtskräftigen 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 54 eingegriffen. Mit Rechtskraft der 2. Änderung 
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 54 treten Teile der textlichen Festsetzungen 
(Teil B) – Grünordnerische Festsetzungen – des Ursprungsplanes des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 54 außer Kraft und werden ersetzt durch neue textliche 
Festsetzungen der 2. Änderung. Die Festsetzung zur Grenze des räumlichen 
Geltungsbereiches im Teil A – Planzeichnung tritt außer Kraft und wird durch eine neue 
Festsetzung ersetzt. 
Alle anderen Festsetzungen bleiben bestehen und sind von der 2. Änderung des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 54 nicht berührt.

7. Anforderungen an den Vorhabenträger

Der Vorhabenträger erbringt alle städtebaulichen und landschaftspflegerischen Leistungen 
für die Erarbeitung der 2. Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, zu seinen 
Lasten. 
Durch den Vorhabenträger sind die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen für den durch die 
Umsetzung des ersten Bauabschnittes des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
verursachten Eingriff in Natur und Landschaft sowohl hinsichtlich der Wertigkeit als auch 
dem Umfang nach bereits umgesetzt worden.

Die Geschäftsführung des Betonwerkes hat ein Planungsbüro mit der Erarbeitung der 
Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beauftragt. 
Der Abschluss eines städtebaulichen Vertrages zur Erbringung der Planungsleistungen wird 
nicht als erforderlich angesehen. 
Der mit dem Vorhabenträger bestehende Durchführungsvertrag wird der 2. Änderung des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes angepasst. 

8. Kosten

Für die Erstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes entstehen der Stadt Köthen 
(Anhalt) keine Kosten.
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1 
2 
3 
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5 
6 
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18.09.2014: Ortschaftsrat Baasdorf 
22.09.2014: Ortschaftsrat Dohndorf 
23.09.2014: Ortschaftsrat Merzien 
24.09.2014: Ortschaftsrat Arensdorf 
25.09.2014: Ortschaftsrat Wülknitz 
30.09.2014: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
02.10.2014: Ortschaftsrat Baasdorf 
07.10.2014: Hauptausschuss 
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18.09.2014 
22.09.2014 
23.09.2014 
24.09.2014 
25.09.2014 
30.09.2014 
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kein Beschluss 
laut BV 
laut BV 
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laut BV 
laut BV 
laut BV 
entspr. prot. Änd. 
entspr. prot. Änd.

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt aufgrund der §§ 8, 10 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA 
S. 288) die anliegende Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt).

Gesetzliche Grundlagen:
- KVG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

siehe Synopse alte und neue Fassung der Hauptsatzung mit Erläuterungen und Begründungen, sowie 
die Fußnoten in der Satzung 
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Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt)


Aufgrund der §§ 8, 10 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetz des Landes


Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) hat der Stadtrat der Stadt


Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 16.10.2014 folgende Hauptsatzung beschlossen:


I. ABSCHNITT
BENENNUNG UND HOHEITSZEICHEN


§ 1
Bezeichnung, Name, Flagge und Wappen


(1) Die Stadt1 führt den Namen2 "Köthen (Anhalt)".


(2) Die Farben der Stadt Köthen (Anhalt) sind blau und weiß.


(3) Das Wappen3 der Stadt Köthen (Anhalt) zeigt in Silber eine gezinnte rote Stadtmauer,


schwarz gefugt, mit geöffnetem roten Tor, hochgezogenem blauen Fallgatter und drei aufge-


setzten gezinnten roten, schwarz gefugten Türmen mit je einem Fenster, der größere und


stärkere mittlere Turm mit blauem Kegeldach und goldenem Knauf.


(4) Die Flagge4 der Stadt Köthen (Anhalt) zeigt die Farben blau und weiß und im Mittel-


feld das Stadtwappen.


(5) Jede Verwendung des Stadtwappens oder der Stadtflagge durch andere ist nur mit


schriftlicher Genehmigung der Stadt Köthen (Anhalt) zulässig.


1 Vgl. § 14 I 1 KVG LSA. Der Begriff „Stadt“ ist eine Bezeichnung im Sinne des § 14 I 1 KVG LSA und
kein Name oder Bestandteil des Namens. Er ist die Abgrenzung zur Bezeichnung „Gemeinde“.
2 Vgl. § 13 KVG LSA. Der Name lautet vorliegend „Köthen (Anhalt)“.
3 Vgl. § 15 KVG LSA.
4 Vgl. § 15 KVG LSA.
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§ 2
Dienstsiegel


1Die Stadt Köthen (Anhalt) führt ein Dienstsiegel. 2Es zeigt das Stadtwappen mit der Um-


schrift "Stadt Köthen (Anhalt)". 3Es wird entweder als Prägesiegel oder als Drucksiegel ge-


braucht.


II. ABSCHNITT
ORTSCHAFTSVERFASSUNG


§ 3
Ortschaftsverfassung


(1) Die Stadt Köthen (Anhalt) gliedert sich in die Ortsteile Köthen (Anhalt), Arensdorf,


Baasdorf, Dohndorf, Elsdorf, Gahrendorf, Großwülknitz, Hohsdorf, Kleinwülknitz, Löbnitz an


der Linde, Merzien, Porst und Zehringen.


(2) Es werden folgende Ortschaften5 unter Einführung der Ortschaftsverfassung6 gemäß


den §§ 81 ff. KVG LSA gebildet:7


1. Arensdorf, mit dem Gebiet der in die Stadt Köthen (Anhalt) eingemeindeten Gemein-


de Arensdorf, bestehend aus den Ortsteilen Arensdorf und Gahrendorf,


2. Baasdorf, mit dem Gebiet der in die Stadt Köthen (Anhalt) eingemeindeten Gemeinde


Baasdorf,


3. Dohndorf, mit dem Gebiet der in die Stadt Köthen (Anhalt) eingemeindeten Gemein-


de Dohndorf,


4. Löbnitz an der Linde, mit dem Gebiet der in die Stadt Köthen (Anhalt) eingemeinde-


ten Gemeinde Löbnitz an der Linde,


5. Merzien, mit dem Gebiet der in die Stadt Köthen (Anhalt) eingemeindeten Gemeinde


Merzien, bestehend aus den Ortsteilen Hohsdorf, Merzien und Zehringen,


6. Wülknitz, mit dem Gebiet der in die Stadt Köthen (Anhalt) eingemeindeten Gemeinde


Wülknitz, bestehend aus den Ortsteilen Großwülknitz und Kleinwülknitz.


5 Vgl. § 81 I 1 KVG LSA.
6 Vgl. § 81 I 1 KVG LSA.
7 Die Hauptsatzung legt die Grenzen der Ortschaften fest (§ 81 I 2 KVG LSA). Mehrere benachbarte
Ortsteile können zu einer Ortschaft zusammengefasst werden (§ 81 I 3 KVG LSA).
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(3) 1In den Ortschaften wird ein Ortschaftsrat gewählt. 2Er besteht in den Ortschaften


1. Dohndorf, Merzien und Wülknitz aus neun Mitgliedern,


2. Arensdorf, Baasdorf und Löbnitz an der Linde aus sieben Mitgliedern.


§ 4
Zuständigkeiten des Ortschaftsrates


(1) 1Der Ortschaftsrat Merzien ist insbesondere8 bei folgenden Angelegenheiten, die die


Ortschaft betreffen, anzuhören:


1. Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen,


2. Änderung des Flächennutzungsplanes, Aufstellung von Bebauungsplänen sowie


Baugestaltungssatzungen,


3. Erlass, Aufhebung und Änderungen von Satzungen und Verordnungen,


4. Bestellung des Ortswehrleiters,


5. Errichtung, wesentliche Änderung und Aufhebung von öffentlichen Einrichtungen,


6. Pflege des Ortsbildes,


7. Unterhaltung von Wirtschaftswegen,


8. Pflege und Benutzung der Einrichtungen der Kultur und Gemeinschaftspflege, Sport-


anlagen, Kinderspielplätze und Grünanlagen,


9. alle anderen Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Ortschaft9.
2Der Ortschaftsrat Merzien verfügt jährlich eigenständig über 25,56 Euro je Einwohner. 3Ba-


sis ist die Einwohnerzahl zum 30.06. des dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres. 4Die


Mittel sind für Veranstaltungen der Heimatpflege und Förderung des örtlichen Brauchtums,


für Zuwendungen an Vereine, Verbände und Organisationen, für Aufwendungen der sozialen


Betreuung von Jugendgruppen sowie für die Altenbetreuung insbesondere Rentenweih-


nachtsfeier, Faschingsfeier, Kinderfeste, Drachenfest usw. zu verwenden sowie für repräsen-


tative Leistungen und Öffentlichkeitsarbeit. 5Bei Verkauf, Vermietung, Verpachtung und der


anderen Nutzung von Grundstücken, die durch die Eingliederung in das Vermögen der Stadt


Köthen (Anhalt) eingebracht wurden, sind die Einwohner der Ortschaft Merzien bevorzugt,


einschließlich Zehringen und Hohsdorf, zu berücksichtigen. 6Mit dem Ortschaftsrat ist dies-


bezüglich Einvernehmen herzustellen.


8 Die nachfolgende Aufzählung entstammt dem Gebietsänderungsvertrag. Sie ist jedoch nicht ab-
schließend, weil daneben noch § 84 II KVG LSA zu beachten ist.
9 Diese Regelung entstammt dem Gebietsänderungsvertrag und war gemäß § 81 II 3 KVG LSA in die
Hauptsatzung zu übernehmen. Die KAB weist allerdings zu Recht darauf hin, dass Ortschaften keinen
eigenen Wirkungskreis haben. Es gibt lediglich einen eigenen Wirkungskreis der Kommune insge-
samt. Diese Regelung dürfte deshalb leerlaufen.
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(2) Die Ortschaftsräte Arensdorf, Baasdorf, Dohndorf, Löbnitz an der Linde und Wülknitz


sind insbesondere10 bei folgenden Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen, anzuhören:


1. Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen,


2. Änderung des Flächennutzungsplanes, Aufstellung von Bebauungsplänen sowie


Baugestaltungssatzungen,


3. Erlass, Aufhebung und Änderungen von Satzungen und Verordnungen,


4. Bestellung des Ortswehrleiters,


5. Planung, Errichtung, und Schließung von öffentlichen Einrichtungen,


6. Pflege des Ortsbildes,


7. Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Instandsetzung kulturellen und sozialer Ein-


richtungen, Sportanlagen, Kinderspielplätze und Grünanlagen, Straßen, Wege und


Plätze.


(3) 1Den Ortschaftsräten Arensdorf, Dohndorf, Löbnitz an der Linde und Wülknitz werden


jährlich 9,00 Euro je Einwohner, dem Ortschaftsrat Baasdorf werden jährlich 15,00 Euro je


Einwohner für freiwillige Leistungen, die die Ortschaften betreffen, zur Verfügung gestellt.
2Basis ist die Einwohnerzahl zum 30.06. des dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahres. 3Die


in Satz 1 genannten Beträge werden bis zum 31.12.2009 festgeschrieben. 4Ab 2010 werden


diese Beträge entsprechend der Haushaltslage der Stadt Köthen (Anhalt) jährlich neu fest-


gesetzt, wobei ein Betrag von 5,00 Euro je Einwohner nicht unterschritten werden darf. 5Die


Mittel sollen nach Maßgabe der Ansätze des Haushaltsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) für


folgende Maßnahmen verwandt werden:


1. Veranstaltungen der Heimatpflege und Förderung des örtlichen Brauchtums,


2. Zuwendungen für Vereine, Verbände und Organisationen,


3. Aufwendungen der sozialen Betreuung von Jugendgruppen sowie Altenbetreuung,


insbesondere für Rentnerfeier, Faschingsfeier, Kinderfeste, Drachenfeste und ge-


meindliche Veranstaltungen,


4. in den Ortschaften Arensdorf, Baasdorf, Dohndorf und Löbnitz an der Linde11 ferner


für repräsentative Leistungen, Jubiläen, Ehrungen und Öffentlichkeitsarbeit.


(4) 1Die Ortschaftsräte entscheiden über


1. Verträge bis 20.000 Euro über die Nutzung von Grundstücken und beweglichem


Vermögen der jeweiligen Ortschaft (bewegliches Vermögen, welches durch die jewei-


lige Gemeinde eingebracht wurde),


10 Die nachfolgende Aufzählung entstammt den Gebietsänderungsverträgen. Sie ist jedoch nicht ab-
schließend, weil daneben noch § 84 II KVG LSA zu beachten ist.
11 Also nicht in der Ortschaft Wülknitz. Der Unterschied ergibt sich aus den Gebietsänderungsverträ-
gen.
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2. die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis 20.000 Euro (bewegliches Vermö-


gen, welches durch die jeweilige Gemeinde eingebracht wurde).
2Bei Verkauf, Vermietung, Verpachtung und einer anderen Nutzung von beweglichem und


nicht beweglichem Vermögen, das durch die Eingliederung in das Vermögen der Stadt


Köthen (Anhalt) eingebracht wurde, ist, soweit die abschließende Entscheidungskompetenz


nicht beim Ortschaftsrat liegt, dieser vorher zu diesen Angelegenheiten zu hören.


III. ABSCHNITT
Organe


§ 5
Stadtrat


(1) Der Gemeinderat der Stadt Köthen (Anhalt) führt die Bezeichnung „Stadtrat“.12


(2) 1Der Stadtrat wählt13 aus dem Kreis der ehrenamtlichen Mitglieder für die Dauer der


Wahlperiode einen Vorsitzenden und mindestens zwei Stellvertreter (Vorstand). 2Die Anzahl


der Stellvertreter richtet sich nach der Anzahl der Fraktionen zum Zeitpunkt der konstituie-


renden Sitzung; werden mehr als zwei Fraktionen gebildet und stellt eine Fraktion bereits


den Vorsitzenden des Stadtrates, so bleibt diese Fraktion bei Anzahl und Wahl der Stellver-


treter unberücksichtigt. 3Werden keine Fraktionen gebildet, sind zwei Stellvertreter zu wäh-


len. 4Die Reihenfolge der Stellvertreter richtet sich nach der Stimmenzahl; bei Stimmen-


gleichheit entscheidet das Los, das der Vorsitzende des Stadtrates zieht14.


(3) Bei Nichtanwesenheit des Vorsitzenden des Stadtrates nehmen die Stellvertreter in


der gewählten Reihenfolge entsprechend ihrer Anwesenheit die Aufgabe des Vorsitzenden


wahr.


(4) 1Der Vorsitzende und die Stellvertreter können jeweils mit der Mehrheit der Mitglieder


12 Diese Regelung entstammt dem Musterentwurf des SGSA. Das KVG LSA kennt als Vertretung in
Gemeinden lediglich den „Gemeinderat“ (§ 7 II Nr. 1 KVG LSA). Der Begriff „Stadtrat“ wird lediglich
einmal verwendet und zwar in § 36 I 3 KVG LSA. Danach tragen in Städten Gemeinderäte die Be-
zeichnung Stadträte. Gemeint sind damit allerdings die Mitglieder der Vertretung und nicht das Organ
selbst. In Analogie zu dieser Regelung wird man aber wohl auch das Organ als „Stadtrat“ bezeichnen
können.
13 Vgl. § 56 IV KVG LSA.
14 Die Stellvertreter werden gemäß § 56 IV KVG LSA einzeln gewählt. Erster Stellvertreter ist derjeni-
ge, der bei seiner Wahl die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnte usw.
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des Stadtrates abgewählt werden. 2Eine Neuwahl hat unverzüglich zu erfolgen.


(5) Die Frist gemäß § 43 Abs. 3 Satz 3 KVG LSA, innerhalb der einem Mitglied des


Stadtrates Auskunft zu erteilen ist, beträgt vier Wochen.


§ 6
Ausschüsse des Stadtrates


(1) Der Stadtrat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben die folgenden ständigen Ausschüs-


se:


1. als beschließende Ausschüsse15


a) den Hauptausschuss,


b) den Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss,


c) den Heimausschuss,


2. als beratende Ausschüsse16


a) den Sozial- und Kulturausschuss,


b) den Rechnungsprüfungsausschuss.


(2) 1Der Hauptausschuss besteht aus zehn Stadträten und dem Oberbürgermeister als


Vorsitzenden17. 2Die Vertretung des Oberbürgermeisters bestimmt sich nach § 50 KVG


LSA18.


(3) 1Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss besteht aus elf Stadträten19.


15 Vgl. § 48 KVG LSA.
16 Vgl. § 49 KVG LSA.
17 Vgl. § 48 II 1 KVG LSA. Dass der OB Ausschussvorsitzender ist, entspricht dem gesetzlichen Re-
gelfall. Dies gilt gleichermaßen für beschließende (§ 48 II 1 KVG LSA) wie für beratende (§ 49 II 1
KVG LSA) Ausschüsse.
18 Bislang wurde der OB im HA durch ein Stadtratsmitglied im Verhinderungsfall vertreten. Recht-
grundlage hierfür war § 49 II GO LSA. Danach kann in den Ausschüssen der Bürgermeister einen
Beigeordneten mit seiner Vertretung beauftragen. Gibt es keinen Beigeordneten oder ist der Beige-
ordnete verhindert, so bestimmt der Ausschuss aus dem Kreis seiner stimmberechtigten Mitglieder die
Person, die den Bürgermeister im Vorsitz vertritt. Da es in der Stadt Köthen (Anhalt) keinen Beigeord-
neten gibt, war der OB zwingend von einem Stadtrat zu vertreten (§ 49 II 2 GO LSA). In Zukunft stellt
sich die Rechtslage gemäß § 50 KVG LSA anders dar. Danach kann in den Ausschüssen der Haupt-
verwaltungsbeamte seinen allgemeinen Vertreter oder einen Beigeordneten mit seiner Vertretung
beauftragen. Ist der allgemeine Vertreter oder der Beigeordnete verhindert, so bestimmt der Aus-
schuss aus dem Kreis seiner stimmberechtigten Mitglieder die Person, die den Hauptverwaltungsbe-
amten im Vorsitz vertritt. Folglich hat zunächst der allgemeine Vertreter (§ 67 I KVG LSA) die Sit-
zungsleitung zu übernehmen. Nur, wenn auch er verhindert ist, geht die Sitzungsleitung an ein stimm-
berechtigtes Ausschussmitglied über. Im Übrigen kann sich der Bürgermeister, auch ohne verhindert
zu sein, nach § 50 KVG LSA vertreten lassen.
19 Einschließlich dem vorsitzenden Stadtrat.
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2Vorsitzender des Bau-, Sanierungs- und Umweltausschusses ist ein Stadtrat20. 3Ist der Vor-


sitzende des Ausschusses verhindert, bestimmt der Ausschuss aus dem Kreis seiner stimm-


berechtigten Mitglieder die Person, die den Vorsitzenden vertritt.


(4) Die Zusammensetzung des Heimausschusses und der Vorsitz richten sich nach den


Bestimmungen der Eigenbetriebssatzung für das Pflegeheim der Stadt Köthen (Anhalt) vom


05.03.2014 (AmtsBl. 03/2014) in der jeweils geltenden Fassung.21


(5) 1Der Sozial- und Kulturausschuss besteht aus elf Stadträten22 und zehn sachkundi-


gen Einwohnern23. 2Vorsitzender des Sozial- und Kulturausschusses ist ein Stadtrat24. 3Ist


der Vorsitzende des Ausschusses verhindert, bestimmt der Ausschuss aus dem Kreis seiner


stimmberechtigten Mitglieder die Person, die den Vorsitzenden vertritt.


(6) 1Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus elf Stadträten25 und sechs sachkun-


digen Einwohnern26. 2Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses ist ein Stadtrat27.
3Ist der Vorsitzende des Ausschusses verhindert, bestimmt der Ausschuss aus dem Kreis


seiner stimmberechtigten Mitglieder die Person, die den Vorsitzenden vertritt.


(7) 1Soweit Ausschüsse durch Stadträte geleitet werden, richtet sich die Verteilung dieser


Ausschussvorsitze auf die im Stadtrat vertretenen Fraktionen nach dem Höchstzahlverfah-


ren. 2Die Benennung des Vorsitzenden erfolgt durch die zugriffsberechtigte Fraktion gegen-


über dem Stadtratsvorsitzenden. 3Der Stadtratsvorsitzende informiert den Stadtrat.


(8) 1Der Hauptausschuss berät in der Regel alle Angelegenheiten, die der Stadtrat ab-


schließend entscheidet oder die dem Stadtrat zur Kenntnis gebracht werden sollen. 2Der


Hauptausschuss beschließt abschließend über:


20 Vgl. § 48 II 2 KVG LSA. Danach kann in der Hauptsatzung festgelegt werden, dass ein ehrenamtli-
ches Mitglied der Vertretung einem beschließenden Ausschuss, der ausdrücklich zu bezeichnen ist,
vorsitzt.
21 Vgl. § 51 KVG LSA. Es handelt sich um einen Ausschuss nach besonderen Rechtsvorschriften.
22 Einschließlich dem vorsitzenden Stadtrat.
23 Vgl. § 49 III KVG LSA. Danach kann die Vertretung in die beratenden Ausschüsse sachkundige
Einwohner widerruflich als Mitglieder mit beratender Stimme berufen. Ihre Zahl darf die der Mitglieder
der Vertretung in den einzelnen Ausschüssen nicht erreichen.
24 Vgl. § 49 II 2 KVG LSA. Danach kann in der Hauptsatzung festgelegt werden, dass ein ehrenamtli-
ches Mitglied der Vertretung einem beratenden Ausschuss, der ausdrücklich zu bezeichnen ist, vor-
sitzt.
25 Einschließlich dem vorsitzenden Stadtrat.
26 Vgl. § 49 III KVG LSA. Danach kann die Vertretung in die beratenden Ausschüsse sachkundige
Einwohner widerruflich als Mitglieder mit beratender Stimme berufen. Ihre Zahl darf die der Mitglieder
der Vertretung in den einzelnen Ausschüssen nicht erreichen.
27 Vgl. § 49 II 2 KVG LSA. Danach kann in der Hauptsatzung festgelegt werden, dass ein ehrenamtli-
ches Mitglied der Vertretung einem beratenden Ausschuss, der ausdrücklich zu bezeichnen ist, vor-
sitzt.







Entwurf - Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) - Entwurf


Seite 8 von 20


1. die Koordinierung der Arbeit aller Ausschüsse in Streitfällen über Ausschusszustän-


digkeiten,


2. die Durchführung von repräsentativen Veranstaltungen, Messen, Ausstellungen und


Kongressen,


3. die Genehmigung von Dienstreisen mit einem zu erwartenden Kostenaufwand von


über 1.000 Euro pro Person,


4. Angelegenheiten des abwehrenden Brandschutzes28,


5. Vergaben, soweit nicht im Rahmen dieser Satzung anderen übertragen,


6. Zuwendungen an Vereine, Verbände und wirtschaftliche Bereiche,


7. über den Jahresplan städtepartnerschaftliche Angelegenheiten und deren Änderun-


gen,


8. die Ansiedlung von wirtschaftlichen Unternehmen,


9. Vermögensangelegenheiten im Sinne von § 45 Abs. 2 Nr. 7 KVG LSA bis zu einer


Wertgrenze von 100.000 Euro außerhalb des Sanierungsgebietes,


10. alle Fälle der Ernennung und Entlassung von Beamten der Laufbahngruppe 2, 1. Ein-


stiegsamt, sofern sie nicht kraft Gesetzes vorgegeben sind, im Einvernehmen mit


dem Oberbürgermeister.


(9) 1Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss berät in der Regel über


1. alle Angelegenheiten, die auf der Grundlage des Baugesetzbuches und anderer bau-


rechtlicher Vorschriften durch den Stadtrat entschieden werden,


2. alle Umweltangelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Stadtrates fallen,


3. Verkehrsentwicklungsplanungen.
2Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss entscheidet über folgende Vorgänge und Vor-


haben:


1. Vergaben von Bau- und Planungsaufträgen in einer Höhe bis 500.000 Euro,


2. Planungsentwürfe städtischer Tief- und Hochbaumaßnahmen,


3. die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben gemäß den §§ 31 bis 35 BauGB


für


a) die Errichtung von Wohngebäuden mit mehr als drei Wohnungen oder einem an-


rechenbaren Bauwert gemäß Bauvorlagenverordnung über 300.000 Euro,


b) Nutzungsänderungen von gesamten Grundstücken bzw. Gebäuden, die die Ge-


bietscharakteristik gemäß BauNVO beeinflussen,


c) Vergnügungsstätten gemäß BauNVO,


d) die Errichtung von Stellplatzanlagen für mehr als 20 Stellplätze,


e) Vorhaben im Außenbereich,


28 Eigener Wirkungskreis gemäß § 2 I BrSchG.
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4. Ausnahmen von der Veränderungssperre gemäß § 14 Abs. 2 BauGB,


5. Entscheidung über die Ausübung des Vorkaufsrechts der Gemeinde (§§ 24, 25


BauGB),


6. Ausnahmen und Befreiungen von Festlegungen gültiger Bebauungspläne, Vorhaben-


und Erschließungspläne sowie Abweichungen zu sonstigem Ortsrecht gemäß BauGB


und BauO LSA soweit die Maßnahmen nicht unter Zuständigkeit des Oberbürger-


meisters gemäß § 7 Abs. 2 Nrn. 17 und 18 fallen,


7. Anlegung, Erweiterung, Unterhaltung und Pflege städtischer Grün- und Waldflächen


sowie Spielplätzen,


8. Ablösung von mehr als drei Stellplätzen gemäß der Stellplatzablösesatzung,


9. städtebauliche Gebote gemäß den §§ 176 bis 179 BauGB,


10. Genehmigung von Anträgen auf Baumfällungen gemäß Baumschutzsatzung für


Baumgruppen, die einen Park bildenden und/oder das Stadtbild prägen,


11. Bezuschussung der Sanierung von Denkmälern,


12. den Sanierungswirtschaftsplan, den Wirtschaftsplan „Städtebaulicher Denkmal-


schutz“ und die Wirtschaftspläne der Stadtumbaugebiete „Altstadt“, „Rüsternbreite“


und „Wasserturm“ soweit der im Haushaltsplan jeweils enthaltene Ansatz nicht über-


schritten wird,


13. geringfügige Abweichungen vom Sanierungsrahmenplan,


14. geringfügige Abweichungen von Verkehrsplanungen (insbesondere Verkehrsentwick-


lungsplan, Parkraumkonzepte), 


15. Empfehlungen zur Ausgestaltung und Umsetzung der Verkehrsplanung,


16. Vermögensangelegenheiten im Sinne von § 45 Abs. 2 Nr. 7 KVG LSA bis zu einer


Wertgrenze von 100.000 Euro innerhalb des Sanierungsgebietes,


17. Förderung von Einzelmaßnahmen in den Fördergebieten des Stadtumbaus, im Sa-


nierungsgebiet und im Erhaltungssatzungsgebiet „Innenstadt“ (Darlehen und Zu-


schüsse),


18. Übertragung von Ordnungsmaßnahmen nach § 147 BauGB und deren Finanzierung,


19. Grundsatzentscheidungen und allgemeine Richtlinien im Zusammenhang mit Sanie-


rungsverfahren,


20. einzelne Abweichungen von den im Rahmenplan genannten Zielen der Sanierung.


(10) Der Sozial- und Kulturausschuss berät in Angelegenheiten der Stadt Köthen (Anhalt)


in der Regel über


1. kulturelle Veranstaltungen,


2. die Zuwendungen an Kultur- und Sportvereine,


3. die Auswahl und Anschaffung von Kunstwerken,
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4. die Pflege der Zusammenarbeit mit Kultur- und Sportvereinen,


5. den Neubau und die Unterhaltung von städtischen Freizeit-, Kultur- und Sportstätten,


6. die Belegung städtischer Freizeit- und Sporteinrichtungen,


7. den Erhalt und die Förderung kultureller Einrichtungen sowie der Sportstätten,


8. Vorschläge für den Abschluss von Partnerschaftsbeziehungen zur Förderung der eu-


ropäischen Integration, zu den Jahresaktivitäten in partnerschaftlichen Beziehungen


und Vorbereitung von einzelnen Veranstaltungen in diesem Zusammenhang,


9. die Verteilung von Zuwendungen an Verbände und Vereine im Sozial- und Jugendbe-


reich,


10. soziale Probleme von Hilfsbedürftigen,


11. Obdachlosenangelegenheiten,


12. Angelegenheiten der Altenhilfe und -pflege,


13. Angelegenheiten der städtischen Kindertageseinrichtungen,


14. Angelegenheiten der städtischen Schulen und Schulhorte,


15. den An-, Um- und Neubau von städtischen Schulen und Kindertageseinrichtungen,


16. städtische Spielplatzkonzeption und Neugestaltung von Spielplätzen sowie Auswahl


der Standorte,


17. die Umgestaltung von Außenanlagen in städtischen Sozial- und Jugendeinrichtungen,


18. die örtliche Jugendfreizeitangebote und deren Förderung.


(11) Der Rechnungsprüfungsausschuss berät in der Regel über


1. die Entgegennahme der Jahresrechnung und die Entlastung des Oberbürgermeisters


für die Haushaltsdurchführung,


2. die Stellungnahme zum Prüfergebnis der überörtlichen Prüfung sowie eine Stellung-


nahme zum Prüfbericht über die Jahresabschlussprüfung der Eigenbetriebe,


3. die Gegenstände der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Köthen (Anhalt) in der


jeweils geltenden Fassung.


(12) Die Information über die Beschlüsse der beschließenden Ausschüsse erfolgt über die


Verteilung der Protokolle an alle Stadträte.


§ 7
Zuständigkeiten des Oberbürgermeisters


(1) Geschäfte der laufenden Verwaltung im Sinne des § 66 Abs. 1 Satz 3 KVG LSA sind


diejenigen, die nicht von grundsätzlicher, über den Einzelfall hinausgehender Bedeutung
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sind und deshalb keine besondere Beurteilung erfordern, sondern die mit einer gewissen


Regelmäßigkeit wiederkehren, nach feststehenden Verwaltungsregeln erledigt werden und


für die Stadt Köthen (Anhalt) sachlich und finanziell nicht von erheblicher Bedeutung sind.


(2) Im eigenen Wirkungskreis der Stadt Köthen (Anhalt) entscheidet der Oberbürger-


meister insbesondere29 über


1. die nach feststehenden Tarifen, Richtlinien, Ordnungen und Satzungen abzuschlie-


ßenden Geschäfte des täglichen Verkehrs,


2. die Vergabe von Lieferungen und Leistungen bis 25.000 Euro,


3. Geschäfte oder andere Maßnahmen, bei denen im Einzelfall folgende Wertgrenzen


(ohne Steuer) nicht überschritten werden:


a) Stundungen bis zu drei Monaten unbegrenzt, im Übrigen bis zu 15.000 Euro je


Forderung und Abrechnungszeitraum,


b) Niederschlagung, bis zu 5.000 Euro je Forderung und Abrechnungszeitraum,


c) Erlass bis zu 2.500 Euro je Forderung und Abrechnungszeitraum,


d) kurzfristige Vereinbarungen über die Nutzung städtischer Liegenschaften (Lauf-


zeit unter fünf Jahren),


e) Abschluss von gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen bis zu einem


Nachgebensbetrag in Personalangelegenheiten von 15.000 Euro in allen übrigen


Rechtsstreitigkeiten bis 50.000 Euro,


4. die Heranziehung zu kommunalen Abgaben30,


5. Löschungsbewilligungen, Abtretungserklärungen und Vorrangseinräumungen bis


25.000 Euro,


6. die Erteilung von Prozessvollmachten und die Einlegung von Rechtsbehelfen31 bzw.


Erhebung von Klagen für Rechtsstreitigkeiten, die für die Stadt von nicht erheblicher


Bedeutung sind32,


7. Auszahlungen, soweit die Summe und der Zuschussempfänger im Haushaltsplan


genau definiert sind,


8. die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben gemäß den §§ 31 bis 35 BauGB


29 Die nachfolgende Aufzählung differenziert nicht nach Geschäften der laufenden Verwaltung, die
bereits gesetzlich in die Zuständigkeit des OB fallen, und solchen Geschäften, für die der OB nur auf-
grund der Übertragung nach § 66 III 1 KVG LSA zuständig ist. Aus diesem Grunde kann die Aufzäh-
lung nicht abschließend sein („insbesondere“).
30 Kommunale Abgaben sind gemäß § 1 I KAG LSA Steuern, Gebühren und Beiträge. Die Heranzie-
hung hierzu dürfte ein Geschäft der laufenden Verwaltung darstellen, für das der OB zuständig ist.
31 Rechtsbehelf ist jedes von der Rechtsordnung in einem Verfahren zugelassene Gesuch, mit dem
eine behördliche, insbesondere gerichtliche Entscheidung angefochten werden kann. Dabei ist
Rechtsbehelf gegenüber dem Rechtsmittel der Oberbegriff, da unter Rechtsbehelf auch förmliche und
formlose Gesuche fallen, über die im gleichen Rechtszug entschieden wird (z. B. Einspruch, Wider-
spruch, Erinnerung, Gegenvorstellung).
32 Vgl. § 45 II Nr. 19 KVG LSA.
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für


a) die Errichtung von Wohngebäuden bis zu drei Wohnungen oder einem anrechen-


baren Bauwert gemäß Bauvorlagenverordnung bis zu 300.000 Euro,


b) die Errichtung von Anlagen für gewerbliche, kulturelle, kirchliche, soziale, ge-


sundheitliche und sportliche Zwecke mit einem anrechenbaren Bauwert gemäß


Bauvorlagenverordnung bis zu 300.000 Euro,


c) Nutzungsänderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, die die Gebiets-


charakteristik gemäß der BauNVO nicht beeinflussen,


d) die Errichtung von Einrichtungen des Einzelhandels, die nicht als großflächig ge-


mäß § 11 Abs. 3 BauNVO einzustufen sind,


e) die Errichtung von Stellplatzanlagen bis zu 20 Stellplätzen,


9. Genehmigungen nach den §§ 172, 173 BauGB,


10. die Ablösung von bis zu drei Stellplätzen gemäß der Stellplatzablösesatzung,


11. die sanierungsrechtliche Genehmigung gemäß § 144 BauGB,


12. Rechtsgeschäfte gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KVG LSA, die im Einzelfall eine Wertgren-


ze von 30.000 Euro nicht überschreiten,


13. Rechtsgeschäfte gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KVG LSA, die im Einzelfall eine Wert-


grenze von 10.000 Euro nicht überschreiten,


14. Rechtsgeschäfte gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 13 KVG LSA, die im Einzelfall eine Wert-


grenze von 2.500 Euro nicht übersteigen,


15. nicht erhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen


(§ 105 Abs. 1 Satz 2 KVG LSA) sowie über- oder außerplanmäßige Verpflichtungen


gemäß § 107 Abs. 5 KVG LSA bis 30.000 Euro im Einzelfall; ferner über- und außer-


planmäßige Mehrbedarfe im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen (innerbetriebli-


che Leistungsverrechnungen und weitere zahlungsunwirksame Buchungen),


16. Änderungen des Sanierungswirtschaftsplanes, des Maßnahmeplanes "städtebauli-


cher Denkmalschutz" und der Maßnahmepläne Stadtumbau Ost "Altstadt" dahinge-


hend, dass die geplanten Einzelmaßnahmen lediglich innerhalb der Wirtschaftspläne


verschoben bzw. ausgetauscht werden und die jeweiligen Haushaltsansätze der


Wirtschaftspläne der Einzelpläne laut Haushaltsplan nicht überschritten werden,


17. Abweichungen von Vorgaben der gültigen Gestaltungssatzungen, wenn diese be-


gründete Ausnahmefälle darstellen und soweit sie in den einzelnen Paragraphen und


deren Begründungen in den Satzungen vorgesehen sind,


18. geringfügige Ausnahmen und Befreiungen von Festlegungen gültiger Bebauungsplä-


ne, Vorhaben- und Erschließungsplänen sowie Abweichungen von sonstigem Orts-


recht gemäß BauGB und BauO LSA,


19. die Annahme oder Vermittlung von geringfügigen Spenden, Schenkungen und ähnli-
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chen Zuwendungen gemäß § 99 Abs. 6 Satz 4 KVG LSA bis zu einem Betrag in Hö-


he von 10.000 Euro33,


20. die Beantragung und Weitergabe von Fördermitteln aus dem Programm „Stadtumbau


Ost Rückbau“, 


21. über alle Fälle der Ernennung, Entlassung und Umsetzung von Beamten der Lauf-


bahngruppe 2, 2. Einstiegsamt, die Amtsleiter, die Rechnungsprüfer und Ratsbürolei-


ter, sofern sie nicht kraft Gesetzes vorgegeben sind, im Einvernehmen mit dem


Stadtrat; es gilt § 139 Abs. 5 KVG LSA,


22. über alle Fälle der Ernennung und Entlassung von Beamten der Laufbahngruppe 1,


23. Umsetzung, Versetzung und Abordnung sowie über die Versetzung in den Ruhe-


stand für alle Beamten, es gilt § 7 Abs. 2 Nr. 2134,


24. Ernennung und Entlassung des Stadtwehrleiters, der Ortswehrleiter und deren Stell-


vertreter sowie aller anderen Ehrenbeamten, soweit gesetzliche Regelungen dem


nicht entgegenstehen,


25. Einstellung, Entlassung und die nicht nur vorübergehende Übertragung einer anders


bewerteten Tätigkeit betreffend die Dezernenten, Amtsleiter, Rechnungsprüfer und


Ratsbüroleiter im Einvernehmen mit dem Stadtrat,


26. alle weiteren Beschäftigten der Verwaltung, es gilt § 7 Abs. 2 Nr. 2135.


(3) Dem Oberbürgermeister obliegt die Geschäftsverteilung innerhalb der Verwaltung.36


§ 8
Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters


1Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) wählt einen Beschäftigten der Stadtverwaltung als


Vertreter des Oberbürgermeisters für den Verhinderungsfall37. 2Das Vorschlagsrecht dafür


hat der Oberbürgermeister.


33 Vgl. § 99 VI 4 und 5 KVG LSA.
34 Siehe für die Umsetzung von Beamten der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt Nr. 21.
35 Für Amtsleiter, Rechnungsprüfer und Ratsbüroleiter gilt Nr. 21 auch dann, wenn sie in einem Ange-
stelltenverhältnis und nicht als Beamte beschäftigt werden.
36 Vgl. § 66 I KVG LSA.
37 Vgl. § 67 I KVG LSA.
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§ 9
Gleichstellungsbeauftragte


(1) Der Stadtrat bestellt im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister eine Gleichstel-


lungsbeauftragte38 39.


(2) 1Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten ist widerruflich. 2Über die Abberufung


entscheidet der Stadtrat im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister. 3Einer Abberufung


bedarf es nicht bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.


(3) 1Die Gleichstellungsbeauftragte kann an den Sitzungen des Stadtrates und der Aus-


schüsse teilnehmen, soweit ihr Aufgabenbereich betroffen ist. 2Ihr ist in Angelegenheiten


ihres Aufgabenbereiches auf Verlangen das Wort zu erteilen.40


IV. ABSCHNITT
UNTERRICHTUNG UND BETEILIGUNG DER EINWOHNER


§ 10
Einwohnerversammlung41


(1) 1Über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Stadt Köthen (Anhalt) können die


Einwohner auch durch Einwohnerversammlungen unterrichtet werden. 2Der Oberbürger-


meister beruft die Einwohnerversammlungen ein. 3Er setzt die Gesprächsgegenstände sowie


Ort und Zeit der Veranstaltung fest. 4Die Einladung ist gemäß § 14 Abs. 2 bekanntzumachen


und soll in der Regel 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung erfolgen. 5Die Einladungsfrist


kann bei besonderer Dringlichkeit auf drei Tage verkürzt werden.


(2) Die Einwohnerversammlungen können auf Teile des Stadtgebietes beschränkt wer-


den.


38 Vgl. § 78 II 1 KVG LSA. Danach ist in Kommunen mit mindestens 25.000 Einwohnern die Gleich-
stellungsbeauftragte hauptamtlich tätig.
39 § 78 I KVG LSA verwendet abweichend vom sonst üblichen generischen Maskulinum ausdrücklich
die weibliche Form „Gleichstellungsbeauftragte“. Trotz der sprachlichen Gleichstellungsklausel in
§ 159 KVG LSA ist deshalb davon auszugehen, dass diese Funktion nur von einer Frau wahrgenom-
men werden kann. Entsprechendes gilt auch für die Hauptsatzung.
40 Siehe § 78 IV KVG LSA.
41 Vgl. § 28 I KVG LSA.
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(3) Der Oberbürgermeister unterrichtet den Stadtrat in seiner nächsten Sitzung über den


Ablauf der Einwohnerversammlung und die wesentlichen Ergebnisse.


§ 11
Einwohnerfragestunde42


(1) Der Stadtrat sowie seine beschließenden Ausschüsse43 führen im Rahmen ordentli-


cher öffentlicher Sitzungen eine Einwohnerfragestunde durch.


(2) 1Die Einwohnerfragestunde erfolgt in der Regel zum Beginn der Sitzung.
2Abweichungen hiervon kann der Vorsitzende des Stadtrates in der Einladung zur Sitzung


festlegen.


(3) 1Der Vorsitzende des Stadtrates stellt den Beginn und das Ende der Fragestunde


fest. 2Findet sich zu Beginn der Fragestunde kein Einwohner ein, kann sie geschlossen wer-


den. 3Die Fragestunde soll auf höchstens 30 Minuten begrenzt sein.


Variante 144:
(4) 1Jeder Einwohner ist nach Angabe seines Namens und seiner Anschrift berechtigt,


grundsätzlich eine Frage und zwei Zusatzfragen, die sich auf den Gegenstand der ersten


Frage beziehen, zu stellen. 2Zugelassen werden nur Fragen von allgemeinem Interesse, die


in die Zuständigkeit der Stadt Köthen (Anhalt) fallen. 3Angelegenheiten der Tagesordnung


können nicht Gegenstand der Einwohnerfragestunde sein; über Ausnahmen entscheidet der


Vorsitzende des Stadtrates.


Variante 245:
(4) 1Jeder Einwohner ist nach Angabe seines Namens und seiner Anschrift berechtigt,


grundsätzlich eine Frage und zwei Zusatzfragen, die sich auf den Gegenstand der ersten


Frage beziehen, zu stellen. 2Zugelassen sind vorrangig Fragen, die die Tagesordnung betref-


fen und Fragen von allgemeinem Interesse, die in die Zuständigkeit der Stadt Köthen (An-


halt) fallen. 3Die Redezeit beträgt in der Regel drei Minuten. 4Persönliche Angelegenheiten


einzelner Personen können nicht Gegenstand der Einwohnerfragestunde sein.


42 Vgl. § 28 II KVG LSA.
43 Vgl. § 28 II 1 KVG LSA. Danach sind auch in den beschließenden Ausschüssen Fragestunden vor-
zusehen.
44 Die Variante 1 orientiert sich an der bisherigen Rechtslage in der Stadt Köthen (Anhalt) und den
Empfehlungen des SGSA.
45 Die Variante 2 orientiert sich an der Regelung in der Stadt Halle (Saale).
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(5) 1Fragen, die die Tagesordnung betreffen, sollen bei der Behandlung des Tagesord-


nungspunktes beantwortet werden. 2Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel münd-


lich durch den Oberbürgermeister oder den Vorsitzenden des Stadtrates. 3Eine Aussprache


findet nicht statt. 4Ist die Beantwortung der Frage in der Sitzung nicht möglich, erhält der


Einwohner eine schriftliche Antwort, die innerhalb von vier Wochen erteilt werden soll.
5Schriftliche Antworten sind dem Protokoll der auf die Beantwortung folgenden nächsten or-


dentlichen Stadtratssitzung beizufügen.


(6) 1Auf die Einwohnerfragestunden in den beschließenden Ausschüssen finden die Re-


gelungen der Absätze 2 bis 5 entsprechend Anwendung. 2An die Stelle des Vorsitzenden


des Stadtrates tritt der Vorsitzende des beschließenden Ausschusses.


(7) 1Auf die Einwohnerfragestunden in den Ortschaftsräten und ihren beschließenden


Ausschüssen finden die Regelungen der Absätze 2 bis 5 entsprechend Anwendung46. 2An


die Stelle des Vorsitzenden des Stadtrates tritt der Ortsbürgermeister.


§ 12
Bürgerbefragung47


1Eine Bürgerbefragung nach § 28 Abs. 3 KVG LSA erfolgt ausschließlich in wichtigen Ange-


legenheiten des eigenen Wirkungskreises der Stadt Köthen (Anhalt). 2Sie kann nur auf der


Grundlage eines Stadtratsbeschlusses durchgeführt werden, in dem die mit „ja“ oder „nein“


zu beantwortende Frage formuliert ist und insbesondere festgelegt wird, ob die Befragung


als elektronische Abstimmung im Internet oder im schriftlichen Verfahren erfolgt, in welchem


Zeitraum die Befragung durchgeführt wird und in welcher Form das Abstimmungsergebnis


bekanntzugeben ist.


46 Vgl. § 84 V KVG LSA.
47 Vgl. § 28 III KVG LSA.
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V. ABSCHNITT
EHRENBÜRGER UND EHRENBEZEICHNUNG


§ 13
Ehrenbürgerrecht und Ehrenbezeichnung


Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbürgerrechts oder der Ehrenbezeichnung be-


darf einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Stadtrates.48


VI. ABSCHNITT
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN


§ 14
Öffentliche Bekanntmachungen


(1) 1Satzungen, Verordnungen, Bekanntmachungen und Beschlüsse werden im Amts-


blatt der Stadt Köthen (Anhalt) öffentlich bekannt gemacht. 2Es erscheint in der Regel monat-


lich. 3Bekanntmachungen und Beschlüsse, für die aus zeitlichen Gründen eine Bekanntma-


chung im nächsten Amtsblatt nicht ausreichend ist, werden in der Mitteldeutschen Zeitung im


Anzeigeteil der Lokalausgabe Köthen veröffentlicht. 4Auf diese Bekanntmachung wird im


darauf folgenden Amtsblatt hingewiesen. 5Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erschei-


nungstages bewirkt, an dem im Falle des Satz 1 das Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt)


bzw. im Falle der Sätze 3 und 4 die Mitteldeutsche Zeitung den bekanntzumachenden Text


enthält.49


(2) 1Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse


werden spätestens sechs Tage vor der Sitzung auf der Internetseite der Stadt Köthen (An-


halt) unter www.koethen-anhalt.de öffentlich bekannt gemacht. 2Ergänzend ist der Bekannt-


machungstext durch Aushang im Schaukasten des Rathauses mindestens drei Tage vor der


Sitzung zu veröffentlichen. 3Soweit die Bekanntmachung nach Satz 1 wegen technischer


Probleme nicht möglich ist, hat sie drei Tage vor der Sitzung in der Mitteldeutschen Zeitung,


Lokalausgabe Köthen, zu erfolgen. 4In den Fällen der Ladung des Stadtrates nach


§ 53 Abs. 4 Satz 5 KVG LSA erfolgt die Bekanntmachung soweit möglich unverzüglich nach


48 Vgl. § 22 IV KVG LSA.
49 Vgl. § 9 KVG LSA.
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der Ladung entsprechend den Sätzen 1 und 2. 50


(3) Zeit, Ort und die Tagesordnung des Ortschaftsrates Merzien werden drei Tage vor


der Sitzung in den Schaukästen


1. im Ortsteil Merzien, An der Bushaltestelle gegenüber der Straße der DSF 33,


2. im Ortsteil Hohsdorf, Straße des 7. Oktober 16,


3. im Ortsteil Zehringen, Straße der Freundschaft 11,


öffentlich bekannt gemacht.


(4) Zeit, Ort und die Tagesordnung der Ortschaftsratssitzung Arensdorf werden drei Tage


vor der Sitzung in den Schaukästen


1. im Ortsteil Arensdorf, Gahrendorfer Weg 11,


2. im Ortsteil Arensdorf, Pappelplatz 2, am Feuerwehrgerätehaus,


3. im Ortsteil Gahrendorf, Arensdorfer Weg 6, am Pumpenhaus,


öffentlich bekannt gemacht.


(5) Zeit, Ort und Tagesordnung der Ortschaftsratssitzungen Baasdorf werden drei Tage


vor der Sitzung in dem Schaukasten Köthener Str. 23, Verkaufsstelle, öffentlich bekannt ge-


macht.


(6) Zeit, Ort und Tagesordnung der Ortschaftsratssitzungen Dohndorf werden drei Tage


vor der Sitzung in dem Schaukasten Dorfstraße 9, vor dem Gemeindebüro, öffentlich be-


kannt gemacht.


(7) Zeit, Ort und die Tagesordnung der Ortschaftsratssitzungen Löbnitz an der Linde


werden drei Tage vor der Sitzung in dem Schaukasten Dorfplatz 2 öffentlich bekannt ge-


macht.


(8) Zeit, Ort und die Tagesordnung der Ortschaftssitzungen Wülknitz werden drei Tage


vor der Sitzung in den Schaukästen


1. im Ortsteil Großwülknitz, am Grundstück Kastanienplatz 1,


2. im Ortsteil Kleinwülknitz, Hauptstraße, gegenüber dem Grundstück Nr. 19,


öffentlich bekannt gemacht.


(9) Bekanntmachungen nach § 10 Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes (öffentli-


che Zustellung) und Bekanntmachungen im Wege der Amtshilfe werden durch Aushang an


50 Vgl. § 52 IV KVG LSA.
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der amtlichen Bekanntmachungstafel im Eingangsbereich des Haupteinganges des Rathau-


ses der Stadt Köthen (Anhalt), Marktstraße 1-3, öffentlich bekannt gemacht, sofern gesetz-


lich nichts anderes bestimmt ist.


(10) 1Das Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) wird den Haushalten der Stadt Köthen (An-


halt) kostenlos zur Verfügung gestellt. 2Hierüber hinaus hat jede Person das Recht, Satzun-


gen einschließlich aller Anlagen und Pläne innerhalb der öffentlichen Sprechzeiten der Stadt-


verwaltung Köthen einzusehen und sich gegen Erstattung der dadurch entstehenden Kosten


Abschriften fertigen zu lassen51.


(11) 1Ist das Amtsblatt für die Veröffentlichung von Plänen, Karten oder Zeichnungen so-


wie Begründungen oder Erläuterungsberichte, die Bestandteile von Satzungen sind, nicht


geeignet, so erfolgt die öffentliche Bekanntmachung dieser Teile dadurch, dass sie während


der öffentlichen Sprechzeiten der Stadtverwaltung öffentlich ausgelegt werden und in der


Bekanntmachung des textlichen Teils der Satzung auf die Dauer und den Ort der Auslegung


hingewiesen wird. 2Satz 1 findet sinngemäß Anwendung auf entsprechende Bestandteile


sonstiger52 Bekanntmachungen, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.53


VII. ABSCHNITT
SCHLUSSVORSCHRIFTEN


§ 15
Sprachliche Gleichstellung


Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils in männlicher und


weiblicher Form.54 Dies gilt nicht für die Funktionsbezeichnung Gleichstellungsbeauftragte.


§ 16
Inkrafttreten


1Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt


51 Vgl. § 9 I 4 KVG LSA.
52 Also nicht die Bekanntmachung von Satzungen.
53 Vgl. § 9 II KVG LSA.
54 Vgl. Art. 100 Verf LSA, § 159 KVG LSA.
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Köthen (Anhalt) in Kraft. 2Zugleich treten die Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) vom


10.12.2001, zuletzt geändert durch die 6. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Köthen (An-


halt) vom 20.01.2014, sowie die Zuständigkeitsordnung des Stadtrates der Stadt Köthen


(Anhalt) außer Kraft.


Köthen (Anhalt),


Kurt-Jürgen Zander


Oberbürgermeister (Siegel)
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Neuer Text ist unterstrichen entfallener Text durchgestrichen dargestellt.


Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.)


Aufgrund der §§ 8, 10 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommu-
nalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG
LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) hat der Stadt-
rat der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am
16.10.2014 folgende Hauptsatzung beschlossen:


Keine Bemerkungen


Beachte: KVG LSA � Kommunalverfassungsgesetz des
Landes Sachsen-Anhalt


Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschloss in sei-
ner 20. Sitzung am 25.10.2001 auf der Grundlage der
§§ 6 und 7 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-
Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA 43/1993
S. 568), in der zz. gültigen Fassung, die nachfolgende
Hauptsatzung für die Stadt Köthen (Anhalt).


I. ABSCHNITT
BENENNUNG UND HOHEITSZEICHEN


Um die Übersichtlichkeit der Hauptsatzung zu verbes-
sern, wird sie in thematische Abschnitte gegliedert und
die Regelungen in den jeweiligen Abschnitten gruppiert.


§ 1
Bezeichnung, Name, Flagge und Wappen


Die Überschrift wurde abgeändert, um den Inhalt des
Paragraphen besser wiederzugeben.


§ 1
Bezeichnung und Hoheitszeichen der Stadt


(1) Die Stadt führt den Namen "Köthen (Anhalt)". Der Wortlaut wurde an § 13 I 1 KVG LSA angepasst. (1) Die Stadt trägt den Namen "Köthen (Anhalt)".


(2) Die Farben der Stadt Köthen (Anhalt) sind blau
und weiß.


Redaktionelle Überarbeitung ohne inhaltliche Änderung. (2) Die Farben der Stadt Köthen (Anhalt) zeigen
blau und weiß.


(3) Das Wappen der Stadt Köthen (Anhalt) zeigt in
Silber eine gezinnte rote Stadtmauer, schwarz gefugt,
mit geöffnetem roten Tor, hochgezogenem blauen Fall-
gatter und drei aufgesetzten gezinnten roten, schwarz
gefugten Türmen mit je einem Fenster, der größere und
stärkere mittlere Turm mit blauem Kegeldach und golde-
nem Knauf.


Keine Änderungen. (3) Das Wappen der Stadt Köthen (Anhalt) zeigt in
Silber eine gezinnte rote Stadtmauer, schwarz gefugt,
mit geöffnetem roten Tor, hochgezogenem blauen Fall-
gatter und drei aufgesetzten gezinnten roten, schwarz
gefugten Türmen mit je einem Fenster, der größere und
stärkere mittlere Turm mit blauem Kegeldach und golde-
nem Knauf.


(4) Die Flagge der Stadt Köthen (Anhalt) zeigt die Redaktionelle Überarbeitung ohne inhaltliche Änderung. (4) Die Flagge der Stadt zeigt die Farben der Stadt







Anlage 2


Seite 2 von 43


Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.)
Farben blau und weiß und im Mittelfeld das Stadtwap-
pen.


blau und weiß und im Mittelfeld das Stadtwappen.


(5) Jede Verwendung des Stadtwappens oder der
Stadtflagge durch andere ist nur mit schriftlicher Geneh-
migung der Stadt Köthen (Anhalt) zulässig.


Keine Änderungen. (5) Jede Verwendung des Stadtwappens oder der
Stadtflagge durch andere ist nur mit schriftlicher Geneh-
migung der Stadt Köthen (Anhalt) zulässig.


§ 2
Dienstsiegel


Der Paragraph wurde aus systematischen Gründen vor-
gezogen und neu nummeriert. Keine inhaltlichen Ände-
rungen.


§ 3
Dienstsiegel


Die Stadt Köthen (Anhalt) führt ein Dienstsiegel. Es zeigt
das Stadtwappen mit der Umschrift "Stadt Köthen (An-
halt)". Es wird entweder als Prägesiegel oder als Druck-
siegel gebraucht.


Keine Bemerkungen. Die Stadt Köthen (Anhalt) führt ein Dienstsiegel. Es zeigt
das Stadtwappen mit der Umschrift "Stadt Köthen (An-
halt)". Es wird entweder als Prägesiegel oder als Druck-
siegel gebraucht.


II. ABSCHNITT
ORTSCHAFTSVERFASSUNG


§ 3
Ortschaftsverfassung


Der Paragraph wurde neu nummeriert und erhielt eine
neue Überschrift, die auf die Einführung der Ortschafts-
verfassung hinweisen soll.


§ 2
Ortsteile und Ortschaften


(1) Die Stadt Köthen (Anhalt) gliedert sich in die
Ortsteile Köthen (Anhalt), Arensdorf, Baasdorf, Dohn-
dorf, Elsdorf, Gahrendorf, Großwülknitz, Hohsdorf,
Kleinwülknitz, Löbnitz an der Linde, Merzien, Porst und
Zehringen.


Keine Bemerkungen. (1) Die Stadt Köthen (Anhalt) gliedert sich in die Ortsteile
Köthen, Arensdorf, Baasdorf, Dohndorf, Elsdorf, Gah-
rendorf, Großwülknitz, Hohsdorf, Kleinwülknitz, Löbnitz
an der Linde, Merzien, Porst und Zehringen.


(2) Es werden folgende Ortschaften unter Einfüh- Die Bildung von Ortschaften und die Einführung der Ort-
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.)
rung der Ortschaftsverfassung gemäß den §§ 81 ff. KVG
LSA gebildet:


schaftsverfassung ist in der Hauptsatzung zu regeln
(§ 81 I 1 KVG LSA). Während schon bisher Ortschaften
in der Hauptsatzung gebildet wurden, war die Einführung
der Ortschaftsverfassung nicht ausdrücklich bestimmt
sondern wurde vielmehr in den §§ 6-8 a. F. vorausge-
setzt. In der Hauptsatzung müssen ferner die Grenzen
der Ortschaften festgelegt werden (§ 81 I 2 KVG LSA).
Mehrere benachbarte Ortsteile können zu einer Ortschaft
zusammengefasst werden (§ 81 I 3 KVG LSA).


1. Arensdorf, mit dem Gebiet der in die Stadt
Köthen (Anhalt) eingemeindeten Gemeinde
Arensdorf, bestehend aus den Ortsteilen Arens-
dorf und Gahrendorf,


Siehe oben. § 2 III: (3) Die Ortsteile Arensdorf und Gahrendorf bilden
die Ortschaft Arensdorf.


2. Baasdorf, mit dem Gebiet der in die Stadt
Köthen (Anhalt) eingemeindeten Gemeinde
Baasdorf,


Siehe oben. § 2 V: (5) Die Ortsteile Baasdorf, Dohndorf und Löbnitz
an der Linde sind Ortschaften.


3. Dohndorf, mit dem Gebiet der in die Stadt
Köthen (Anhalt) eingemeindeten Gemeinde
Dohndorf,


Siehe oben. § 2 V: (5) Die Ortsteile Baasdorf, Dohndorf und Löbnitz
an der Linde sind Ortschaften.


4. Löbnitz an der Linde, mit dem Gebiet der in die
Stadt Köthen (Anhalt) eingemeindeten Gemein-
de Löbnitz an der Linde,


Siehe oben. § 2 V: (5) Die Ortsteile Baasdorf, Dohndorf und Löbnitz
an der Linde sind Ortschaften.


5. Merzien, mit dem Gebiet der in die Stadt Köthen
(Anhalt) eingemeindeten Gemeinde Merzien,
bestehend aus den Ortsteilen Hohsdorf, Merzien
und Zehringen,


Siehe oben. § 2 II: (2) Die Ortsteile Hohsdorf, Merzien und Zehringen
bilden die Ortschaft Merzien.


6. Wülknitz, mit dem Gebiet der in die Stadt Köthen
(Anhalt) eingemeindeten Gemeinde Wülknitz,
bestehend aus den Ortsteilen Großwülknitz und
Kleinwülknitz.


Siehe oben. § 2 IV: (4) Die Ortsteile Kleinwülknitz und Großwülknitz
bilden die Ortschaft Wülknitz.


(3) In den Ortschaften wird ein Ortschaftsrat ge-
wählt. Er besteht in den Ortschaften


Die Hauptsatzung muss bestimmen, ob in den Ortschaf-
ten ein Ortschaftsrat oder ein Ortsvorsteher gewählt wird
(§ 81 I 2 KVG LSA). Die Übergangsregelung in § 6 I 2 a.
F. hat sich durch Zeitablauf erledigt und kann deshalb
entfallen. Bis zum Beginn der Wahlperiode 2019 bleibt
es beim gegenwärtigen Zustand, dass in jeder Ortschaft
ein Ortschaftsrat eingerichtet wird. Zum 01.07.2018 tritt


§ 6 I: (1) In den Ortschaften Arensdorf, Baasdorf, Dohn-
dorf, Löbnitz an der Linde, Merzien und Wülknitz werden
Ortschaftsräte gewählt. In den zum 1.1.2004 eingeglie-
derten Ortschaften nehmen, bis zur erstmaligen Wahl
der Ortschaftsräte, die zum Zeitpunkt der Eingliederung
gewählten Gemeinderäte die Aufgaben der Ortschaftsrä-
te wahr.
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.)
§ 82 I KVG LSA in Kraft. Danach besteht ab Beginn der
Wahlperiode 2019 die Verpflichtung, in Ortschaften mit
bis zu 300 Einwohnern einen gewählten Ortsvorsteher
zu haben. Eine Ortschaft mit mehr als 300 Einwohnern
kann einen gewählten Ortschaftsrat oder einen gewähl-
ten Ortsvorsteher haben. Die Ortschaften Dohndorf (273
Einwohner per 31.12.2013) und Löbnitz an der Linde
(243 Einwohner per 31.12.2013) erfüllen die Vorausset-
zungen für die Einrichtung eines Ortschaftsrates dann
voraussichtlich nicht mehr (zur maßgebenden Einwoh-
nerzahl beachte § 158 KVG LSA).


1. Dohndorf, Merzien und Wülknitz aus neun Mit-
gliedern,


Die Zahl der Ortschaftsräte bleibt unverändert.


2. Arensdorf, Baasdorf und Löbnitz an der Linde
aus sieben Mitgliedern.


Die Zahl der Ortschaftsräte bleibt unverändert.


§ 6 II: Die Ortschaftsräte der Ortschaften Dohndorf, Mer-
zien und Wülknitz bestehen aus 9 Mitgliedern. Die Ort-
schaftsräte der Ortschaften Arensdorf, Baasdorf und
Löbnitz an der Linde bestehen aus 7 Mitgliedern.


Entfällt. § 7
Ortsbürgermeister


Das KVG LSA sieht zum Ortsbürgermeister keine zwin-
gend in der Hauptsatzung zu regelnde Sachverhalte vor.
Vielmehr findet sich in § 85 KVG LSA bereits eine um-
fassende Vorschrift zum Ortsbürgermeister. § 7 I a. F. ist
inhaltlich bereits in § 85 I KVG LSA enthalten, so dass es
dieser Vorschrift nicht bedarf. Sie kann deshalb entfallen.


(1) Der Ortsbürgermeister und ein oder mehrere Stellver-
treter werden aus der Mitte des Ortschaftsrates von die-
sem gewählt. Die Wahl bedarf der Bestätigung durch
den Stadtrat.


Diese Regelung hat sich durch Zeitablauf erledigt und
kann deshalb entfallen.


(2) Sofern die Ortschaft durch eine Eingemeindung in die
Stadt Köthen (Anhalt) entstanden ist, wird das Amt des
Ortsbürgermeisters durch den bisherigen Bürgermeister
der eingegliederten Gemeinde für den Rest seiner Wahl-
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.)
periode wahrgenommen, längstens für die Erste Wahlpe-
riode des Ortschaftsrates nach der Neubildung.


§ 4
Zuständigkeiten des Ortschaftsrates


Der Paragraph wurde neu nummeriert. § 8
Zuständigkeit des Ortschaftsrates


(1) Der Ortschaftsrat Merzien ist insbesondere bei
folgenden Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen,
anzuhören:


Das Wort „ausschließlich“ wurde gestrichen, um die Re-
gelung dem Gesetzeswortlaut anzupassen (bspw.
§ 84 I 2, II KVG LSA). Auf eine ausschließliche Betrof-
fenheit der Ortschaft kommt es danach nicht an. Das
Wort „insbesondere“ wurde ergänzt, weil die auf dem
Gebietsänderungsvertrag beruhende Aufzählung nicht
abschließend ist. Zu beachten ist ferner § 84 II KVG
LSA.


(1) Der Ortschaftsrat Merzien ist bei folgenden Angele-
genheiten, die ausschließlich die Ortschaft betreffen,
anzuhören:


1. Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen, Keine Bemerkungen. 1. Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen,
2. Änderung des Flächennutzungsplanes, Aufstel-


lung von Bebauungsplänen sowie Baugestal-
tungssatzungen,


Keine Bemerkungen. 2. Änderung des Flächennutzungsplanes, Aufstel-
lung von Bebauungsplänen sowie Baugestal-
tungssatzungen,


3. Erlass, Aufhebung und Änderungen von Satzun-
gen und Verordnungen,


Keine Bemerkungen. 3. Erlass, Aufhebung und Änderungen von Satzun-
gen und Verordnungen,


4. Bestellung des Ortswehrleiters, Keine Bemerkungen. 4. Bestellung des Ortswehrleiters,
5. Errichtung, wesentliche Änderung und Aufhe-


bung von öffentlichen Einrichtungen,
Keine Bemerkungen. 5. Errichtung, wesentliche Änderung und Aufhe-


bung von öffentlichen Einrichtungen,
6. Pflege des Ortsbildes, Keine Bemerkungen. 6. Pflege des Ortsbildes,
7. Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Keine Bemerkungen. 7. Unterhaltung von Wirtschaftswegen,
8. Pflege und Benutzung der Einrichtungen der


Kultur und Gemeinschaftspflege, Sportanlagen,
Kinderspielplätze und Grünanlagen,


Keine Bemerkungen. 8. Pflege und Benutzung der Einrichtungen der
Kultur und Gemeinschaftspflege, Sportanlagen,
Kinderspielplätze und Grünanlagen,


9. alle anderen Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungskreises der Ortschaft.


Keine Bemerkungen. 9. alle anderen Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungskreises der Ortschaft.


Der Ortschaftsrat Merzien verfügt jährlich eigenständig
über 25,56 Euro je Einwohner. Basis ist die Einwohner-


Keine Bemerkungen. Der Ortschaftsrat Merzien verfügt jährlich eigenständig
über 25,56 Euro je Einwohner. Basis ist die Einwohner-
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.)
zahl zum 30.06. des dem Haushaltsjahr vorangegange-
nen Jahres. Die Mittel sind für Veranstaltungen der Hei-
matpflege und Förderung des örtlichen Brauchtums, für
Zuwendungen an Vereine, Verbände und Organisatio-
nen, für Aufwendungen der sozialen Betreuung von Ju-
gendgruppen sowie für die Altenbetreuung insbesondere
Rentenweihnachtsfeier, Faschingsfeier, Kinderfeste,
Drachenfest usw. zu verwenden sowie für repräsentative
Leistungen und Öffentlichkeitsarbeit. Bei Verkauf, Ver-
mietung, Verpachtung und der anderen Nutzung von
Grundstücken, die durch die Eingliederung in das Ver-
mögen der Stadt Köthen (Anhalt) eingebracht wurden,
sind die Einwohner der Ortschaft Merzien bevorzugt,
einschließlich Zehringen und Hohsdorf, zu berücksichti-
gen. Mit dem Ortschaftsrat ist diesbezüglich Einverneh-
men herzustellen.


zahl zum 30.06. des dem Haushaltsjahr vorangegange-
nen Jahres. Die Mittel sind für Veranstaltungen der Hei-
matpflege und Förderung des örtlichen Brauchtums, für
Zuwendungen an Vereine, Verbände und Organisatio-
nen, für Aufwendungen der sozialen Betreuung von Ju-
gendgruppen sowie für die Altenbetreuung insbesondere
Rentenweihnachtsfeier, Faschingsfeier, Kinderfeste,
Drachenfest usw. zu verwenden sowie für repräsentative
Leistungen und Öffentlichkeitsarbeit. Bei Verkauf, Ver-
mietung, Verpachtung und der anderen Nutzung von
Grundstücken, die durch die Eingliederung in das Ver-
mögen der Stadt Köthen (Anhalt) eingebracht wurden,
sind die Einwohner der Ortschaft Merzien bevorzugt,
einschl. Zehringen und Hohsdorf, zu berücksichtigen. Mit
dem Ortschaftsrat ist diesbezüglich Einvernehmen her-
zustellen.


(2) Die Ortschaftsräte Arensdorf, Baasdorf, Dohn-
dorf, Löbnitz an der Linde und Wülknitz sind insbesonde-
re bei folgenden Angelegenheiten, die die Ortschaft
betreffen, anzuhören:


Das Wort „vorher“ wurde gestrichen. Dadurch erfolgt
eine Angleichung an Absatz 1, da in beiden Absätzen
das Gleiche gemeint ist. Es versteht sich von selbst,
dass die Anhörung vor dem Beschluss des Stadtrates zu
erfolgen hat, da andernfalls der Stadtrat das Votum des
Ortschaftsrates nicht in Betracht ziehen kann. Das Wort
„insbesondere“ wurde ergänzt, weil die auf den Gebiets-
änderungsverträgen beruhende Aufzählung nicht ab-
schließend ist. Zu beachten ist ferner § 84 II KVG LSA.


(2) Die Ortschaftsräte Arensdorf, Baasdorf, Dohn-
dorf, Löbnitz an der Linde und Wülknitz sind bei folgen-
den Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen, vorher
anzuhören:


1. Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen, Keine Bemerkungen. 1. Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen,
2. Änderung des Flächennutzungsplanes, Aufstel-


lung von Bebauungsplänen sowie Baugestal-
tungssatzungen,


Keine Bemerkungen. 2. Änderung des Flächennutzungsplanes, Aufstel-
lung von Bebauungsplänen sowie Baugestal-
tungssatzungen,


3. Erlass, Aufhebung und Änderungen von Satzun-
gen und Verordnungen,


Keine Bemerkungen. 3. Erlass, Aufhebung und Änderungen von Satzun-
gen und Verordnungen,


4. Bestellung des Ortswehrleiters, Keine Bemerkungen. 4. Bestellung des Ortswehrleiters,
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5. Planung, Errichtung, und Schließung von öffent-


lichen Einrichtungen,
Keine Bemerkungen. 5. Planung, Errichtung, und Schließung von öffent-


lichen Einrichtungen,
6. Pflege des Ortsbildes, Keine Bemerkungen. 6. Pflege des Ortsbildes,
7. Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und In-


standsetzung kulturellen und sozialer Einrich-
tungen, Sportanlagen, Kinderspielplätze und
Grünanlagen, Straßen, Wege und Plätze.


Keine Bemerkungen. 7. Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und In-
standsetzung kulturellen und sozialer Einrich-
tungen, Sportanlagen, Kinderspielplätze und
Grünanlagen, Straßen, Wege und Plätze.


(3) Den Ortschaftsräten Arensdorf, Dohndorf, Löb-
nitz an der Linde und Wülknitz werden jährlich 9,00 Euro
je Einwohner, dem Ortschaftsrat Baasdorf werden jähr-
lich 15,00 Euro je Einwohner für freiwillige Leistungen,
die die Ortschaften betreffen, zur Verfügung gestellt.
Basis ist die Einwohnerzahl zum 30.06. des dem Haus-
haltsjahr vorangehenden Jahres. Die in Satz 1 genann-
ten Beträge werden bis zum 31.12.2009 festgeschrie-
ben. Ab 2010 werden diese Beträge entsprechend der
Haushaltslage der Stadt Köthen (Anhalt) jährlich neu
festgesetzt, wobei ein Betrag von 5,00 Euro je Einwoh-
ner nicht unterschritten werden darf. Die Mittel sollen
nach Maßgabe der Ansätze des Haushaltsplanes der
Stadt Köthen (Anhalt) für folgende Maßnahmen ver-
wandt werden:


Die alte Regelung wurde in einem Absatz zusammenge-
fasst. Inhaltliche Änderungen sind damit nicht bezweckt.
Die Regelung geht zurück auf die Vereinbarungen in den
Gebietsänderungsverträgen. Diese sind nach § 81 II 3
KVG LSA in die Hauptsatzung aufzunehmen.


Der Ortschaftsrat Arensdorf verfügt jährlich eigenständig
über 9,00 Euro je Einwohner für freiwillige Leistungen,
die die Ortschaft betreffen. Basis ist die Einwohnerzahl
zum 30.06. des dem Haushaltsjahr vorangehenden Jah-
res. Der in Satz 1 genannte Betrag wird bis zum
31.12.2009 festgeschrieben. Ab 2010 wird dieser Betrag
entsprechend der Haushaltslage der Stadt Köthen (An-
halt) jährlich neu festgesetzt, wobei ein Betrag von
5,00 Euro je Einwohner nicht unterschritten werden darf.
Die Mittel sollen nach Maßgabe der Ansätze des Haus-
haltsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) für folgende Maß-
nahmen verwandt werden:


1. Veranstaltungen der Heimatpflege und Förde-
rung des örtlichen Brauchtums,


Keine Bemerkungen. 1. Veranstaltungen der Heimatpflege und Förde-
rung des örtlichen Brauchtums,


2. Zuwendungen für Vereine, Verbände und Orga-
nisationen,


Keine Bemerkungen. 2. Zuwendungen für Vereine, Verbände und Orga-
nisationen,


3. Aufwendungen der sozialen Betreuung von Ju-
gendgruppen sowie Altenbetreuung, insbeson-
dere für Rentnerfeier, Faschingsfeier, Kinderfes-
te, Drachenfeste und gemeindliche Veranstal-
tungen,


Keine Bemerkungen. 3. Aufwendungen der sozialen Betreuung von Ju-
gendgruppen sowie Altenbetreuung insbesonde-
re für Rentnerfeier, Faschingsfeier, Kinderfeste
und gemeindliche Veranstaltungen,


4. in den Ortschaften Arensdorf, Baasdorf, Dohn- Insoweit fehlt es an einer Regelung im Gebietsände- 4. repräsentative Leistungen, Jubiläen, Ehrungen
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dorf und Löbnitz an der Linde ferner für reprä-
sentative Leistungen, Jubiläen, Ehrungen und
Öffentlichkeitsarbeit.


rungsvertrag mit der ehemaligen Gemeinde Wülknitz,
weshalb diese hier ausgenommen ist.


und Öffentlichkeitsarbeit.


Dem Ortschaftsrat Baasdorf werden jährlich 15,00 Euro
je Einwohner für freiwillige Leistungen zur Verfügung
gestellt. Basis ist die Einwohnerzahl zum 30.06. des dem
Haushaltsjahr vorangehenden Jahres. Der in Satz 1
genannte Betrag wird bis zum 31.12.2009 festgeschrie-
ben. Ab 2010 wird dieser Betrag entsprechend der
Haushaltslage der Stadt Köthen (Anhalt) jährlich neu
festgesetzt, wobei ein Betrag von 5,00 Euro je Einwoh-
ner nicht unterschritten werden darf. Die Mittel sollen
nach Maßgabe der Ansätze des Haushaltsplanes der
Stadt Köthen (Anhalt) insbesondere für folgende Maß-
nahmen verwandt werden:


1. Veranstaltungen der Heimatpflege und Förde-
rung des örtlichen Brauchtums,


2. Zuwendungen für Vereine, Verbände und Orga-
nisationen,


3. Aufwendungen der sozialen Betreuung von Ju-
gendgruppen sowie Altenbetreuung insbesonde-
re für Rentnerfeier, Faschingsfeier, Kinderfeste
und gemeindliche Veranstaltungen,


4. repräsentative Leistungen, Jubiläen, Ehrungen
und Öffentlichkeitsarbeit.


Dem Ortschaftsrat Dohndorf werden jährlich 9,00 Euro je
Einwohner für freiwillige Leistungen, die die Ortschaft
betreffen, zur Verfügung gestellt. Basis ist die Einwoh-
nerzahl zum 30.06. des dem Haushaltsjahr vorangehen-
den Jahres. Der in Satz 1 genannte Betrag wird bis zum
31.12.2009 festgeschrieben. Ab 2010 wird dieser Betrag
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entsprechend der Haushaltslage der Stadt Köthen (An-
halt) jährlich neu festgesetzt, wobei ein Betrag von
5,00 Euro je Einwohner nicht unterschritten werden darf.
Die Mittel sollen nach Maßgabe der Ansätze des Haus-
haltsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) insbesondere für
folgende Maßnahmen verwandt werden:


1. Veranstaltungen der Heimatpflege und Förde-
rung des örtlichen Brauchtums,


2. Zuwendungen für Vereine, Verbände und Orga-
nisationen,


3. Aufwendungen der sozialen Betreuung von Ju-
gendgruppen sowie Altenbetreuung insbesonde-
re für Rentnerfeier, Faschingsfeier, Kinderfeste
und gemeindliche Veranstaltungen,


4. repräsentative Leistungen, Jubiläen, Ehrungen
und Öffentlichkeitsarbeit.


Dem Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde werden jährlich
9,00 Euro je Einwohner für freiwillige Leistungen, die die
Ortschaft betreffen, zur Verfügung gestellt. Basis ist die
Einwohnerzahl des dem Haushaltsjahr vorangehenden
Jahres. Der in Satz 1 genannte Betrag wird zum
31.12.2009 festgeschrieben. Ab 2010 wird dieser Betrag
entsprechend der Haushaltslage der Stadt Köthen (An-
halt) jährlich neu festgesetzt, wobei ein Betrag von
5,00 Euro je Einwohner nicht unterschritten werden darf.
Die Mittel sollen nach Maßgabe der Ansätze des Haus-
haltsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) für folgende Maß-
nahmen verwandt werden:


1. Veranstaltungen der Heimatpflege und Förde-
rung des örtlichen Brauchtums,


2. Zuwendungen für Vereine, Verbände und Orga-
nisationen,
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3. Aufwendungen der sozialen Betreuung von Ju-


gendgruppen sowie Altenbetreuung insbesonde-
re für Rentnerfeier, Faschingsfeier, Kinderfeste
und gemeindliche Veranstaltungen,


4. repräsentative Leistungen, Jubiläen, Ehrungen
und Öffentlichkeitsarbeit.


Satz 2 a. F. kann entfallen, da er sich erledigt hat. Dem Ortschaftsrat Wülknitz werden jährlich 12,00 Euro
je Einwohner für freiwillige Leistungen, die die Ortschaft
betreffen, zur Verfügung gestellt. Eine Reduzierung auf
9,00 Euro erfolgt bei Abschluss einer veränderten Ver-
einbarung zur derzeit gültigen über den jährlichen Zu-
schuss an den Wülknitzer Sportverein. Basis ist die Ein-
wohnerzahl zum 30.06. des dem Haushaltsjahr vorange-
henden Jahres. Die Höhe wird bis zum 31.12.2009 fest-
geschrieben. Ab 2010 wird dieser Betrag entsprechend
der Haushaltslage der Stadt Köthen (Anhalt) jährlich neu
festgesetzt, wobei ein Betrag von 5,00 Euro je Einwoh-
ner nicht unterschritten werden darf. Die Mittel sollen
nach Maßgabe der Ansätze des Haushaltsplanes der
Stadt Köthen (Anhalt) für folgende Maßnahmen einge-
setzt werden:


1. Veranstaltungen der Heimatpflege und Förde-
rung des örtlichen Brauchtums,


2. Zuwendungen für Vereine, Verbände und Orga-
nisationen,


3. Aufwendungen der sozialen Betreuung von Ju-
gendgruppen sowie Altenbetreuung insbesonde-
re für Rentnerweihnachtsfeier, Faschingsfeier,
Kinderfeste, Drachenfeste usw.


(4) Die Ortschaftsräte entscheiden über Die Ortschaftsräte entscheiden über
1. Verträge bis 20.000 Euro über die Nutzung von Die Spiegelstriche wurden durch Nummern ersetzt. Kei- - Verträge bis 20.000 Euro über die Nutzung von
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Grundstücken und beweglichem Vermögen der
jeweiligen Ortschaft (bewegliches Vermögen,
welches durch die jeweilige Gemeinde einge-
bracht wurde),


ne inhaltlichen Änderungen. Grundstücken und beweglichem Vermögen der
jeweiligen Ortschaft (bewegliches Vermögen,
welches durch die jeweilige Gemeinde einge-
bracht wurde),


2. die Veräußerung von beweglichem Vermögen
bis 20.000 Euro (bewegliches Vermögen, wel-
ches durch die jeweilige Gemeinde eingebracht
wurde).


Die Spiegelstriche wurden durch Nummern ersetzt. Kei-
ne inhaltlichen Änderungen.


- die Veräußerung von beweglichem Vermögen
bis 20.000 Euro (bewegliches Vermögen, wel-
ches durch die jeweilige Gemeinde eingebracht
wurde).


Bei Verkauf, Vermietung, Verpachtung und einer ande-
ren Nutzung von beweglichem und nicht beweglichem
Vermögen, das durch die Eingliederung in das Vermö-
gen der Stadt Köthen (Anhalt) eingebracht wurde, ist,
soweit die abschließende Entscheidungskompetenz
nicht beim Ortschaftsrat liegt, dieser vorher zu diesen
Angelegenheiten zu hören.


Keine Bemerkungen. Bei Verkauf, Vermietung, Verpachtung und einer ande-
ren Nutzung von beweglichem und nicht beweglichem
Vermögen, das durch die Eingliederung in das Vermö-
gen der Stadt Köthen (Anhalt) eingebracht wurde, ist,
soweit die abschließende Entscheidungskompetenz
nicht beim Ortschaftsrat liegt, dieser vorher zu diesen
Angelegenheiten zu hören.


III. ABSCHNITT
Organe


§ 5
Stadtrat


Der Paragraph wurde neu nummeriert und erhielt wegen
des neuen Absatzes 1 eine allgemeinere Überschrift.


§ 10
Vorsitz im Stadtrat


(1) Der Gemeinderat der Stadt Köthen (Anhalt) führt
die Bezeichnung „Stadtrat“.


Diese Regelung entstammt dem Musterentwurf des
Städte und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt. Das KVG
LSA kennt als Vertretung in Gemeinden lediglich den
„Gemeinderat“ (§ 7 II Nr. 1 KVG LSA). Der Begriff „Stadt-
rat“ wird lediglich einmal verwendet und zwar in § 36 I 3
KVG LSA. Danach tragen in Städten Gemeinderäte die
Bezeichnung „Stadträte“. Gemeint sind damit allerdings
die Mitglieder der Vertretung und nicht das Organ selbst.
In Analogie zu dieser Regelung wird man aber wohl auch
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das Organ als „Stadtrat“ bezeichnen dürfen.


(2) Der Stadtrat wählt aus dem Kreis der ehrenamt-
lichen Mitglieder für die Dauer der Wahlperiode einen
Vorsitzenden und mindestens zwei Stellvertreter (Vor-
stand). Die Anzahl der Stellvertreter richtet sich nach der
Anzahl der Fraktionen zum Zeitpunkt der konstituieren-
den Sitzung; werden mehr als zwei Fraktionen gebildet
und stellt eine Fraktion bereits den Vorsitzenden des
Stadtrates, so bleibt diese Fraktion bei Anzahl und Wahl
der Stellvertreter unberücksichtigt. Werden keine Frakti-
onen gebildet, sind zwei Stellvertreter zu wählen. Die
Reihenfolge der Stellvertreter richtet sich nach der
Stimmenzahl; bei Stimmengleichheit entscheidet das
Los, das der Vorsitzende des Stadtrates zieht.


Der Absatz wurde dem Wortlaut des § 36 II 1 KVG LSA
angepasst. Der Hinweis auf die einfache Mehrheit kann
entfallen, weil insoweit § 56 IV KVG LSA Anwendung
findet. Die Anzahl der Stellvertreter ist flexibel und wird
an die Anzahl der Fraktionen zum Zeitpunkt der konsti-
tuierenden Sitzung angepasst. Um die Minderheiten-
rechte zu stärken ist vorgesehen, dass diejenige Frakti-
on, die den Vorsitzenden des Stadtrates stellt, nicht
zugleich auch i. d. R. den ersten Stellvertreter bestimmt.
Dies gilt aber nur, wenn mindestens drei Fraktionen ge-
bildet werden.
Beispiel: Im Stadtrat werden die A-, B-, C- und D-
Fraktion gebildet. Die A-Fraktion stellt aufgrund der
Mehrheitsverhältnisse den Stadtratsvorsitzenden. Es
werden dann nur noch 3 Stellvertreter gewählt, wobei die
A-Fraktion keinen Kandidaten stellen kann.


Erster Stellvertreter ist derjenige, der bei seiner
Wahl die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnte
usw.


Das Abstellen auf einen konkreten Zeitpunkt für
die Bestimmung der Stellvertreterzahl bedeutet, dass
nachträglich Änderungen bei der Zahl der Fraktionen
unberücksichtigt bleiben. Löst sich bspw. eine Fraktion
auf, bleibt der gewählte Stellvertreter grundsätzlich für
die Dauer der Wahlperiode im Amt. Bildet sich innerhalb
einer Wahlperiode eine zusätzliche Fraktion, erhöht sich
die Zahl der Stellvertreter in dieser Wahlperiode nicht.
Die Reihenfolge, in der die Stellvertreter zum Einsatz
kommen, richtet sich nach der Anzahl der bei der Wahl
auf sie entfallenden Stimmen. Der Stellvertreter mit der
höchsten Stimmenzahl ist erster Stellvertreter usw. Bei


(1) Der Stadtrat wählt mit einfacher Mehrheit für die
Dauer der Wahlperiode einen Vorsitzenden und den 1.
bis 4. Stellvertreter (Vorstand).
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Stimmengleichheit wird die Reihenfolge durch das Los
bestimmt.


(3) Bei Nichtanwesenheit des Vorsitzenden des
Stadtrates nehmen die Stellvertreter in der gewählten
Reihenfolge entsprechend ihrer Anwesenheit die Aufga-
be des Vorsitzenden wahr.


Keine Bemerkungen. (2) Bei Nichtanwesenheit des Vorsitzenden des
Stadtrates nehmen die Stellvertreter in der gewählten
Reihenfolge entsprechend ihrer Anwesenheit die Aufga-
be des Vorsitzenden wahr.


(4) Der Vorsitzende und die Stellvertreter können
jeweils mit der Mehrheit der Mitglieder des Stadtrates
abgewählt werden. Eine Neuwahl hat unverzüglich zu
erfolgen.


Satz 1 wurde dem Wortlaut des § 36 II 2 KVG LSA an-
gepasst.


(3) Der Vorsitzende und die Stellvertreter können
jeweils mit einfacher Mehrheit der gesetzlichen Mitglie-
der abgewählt werden. Eine Nachwahl hat unverzüglich
zu erfolgen.


(5) Die Frist gemäß § 43 Abs. 3 Satz 3 KVG LSA,
innerhalb der einem Mitglied des Stadtrates Auskunft zu
erteilen ist, beträgt vier Wochen.


Gemäß § 43 Abs. 3 KVG LSA kann jedes ehrenamtliche
Mitglied der Vertretung zur eigenen Unterrichtung von
dem Hauptverwaltungsbeamten Auskunft verlangen; ihm
muss durch den Hauptverwaltungsbeamten Auskunft
erteilt werden. In der Hauptsatzung ist dafür eine ange-
messene Frist zu bestimmen.


§ 6
Ausschüsse des Stadtrates


Der Paragraph wurde neu nummeriert. § 12
Ausschüsse des Stadtrates


(1) Der Stadtrat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben
die folgenden ständigen Ausschüsse:


In § 6 I n. F. werden wie bisher die beschließenden und
beratenden Ausschüsse festgelegt. Im Anschluss erhält
jeder Ausschuss einen eigenen Absatz, in dem die Zahl
der Mitglieder, ggf. sachkundigen Einwohner und der
Ausschussvorsitz sowie dessen Vertretung geregelt
werden. Mit Ausnahme der Vertretung des Oberbürger-
meisters im Hauptausschuss (siehe dort) ist dies nicht
mit Änderungen verbunden.


(1) Der Stadtrat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben
folgende ständige beschließende Ausschüsse:


1. als beschließende Ausschüsse Siehe oben.
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a) den Hauptausschuss, Siehe oben. Hauptausschuss 10 Mitglieder und der


Oberbürgermeister
b) den Bau-, Sanierungs- und Umweltaus-


schuss,
Siehe oben. Bau-, Sanierungs- und


Umweltausschuss
11 Mitglieder


c) den Heimausschuss, Siehe oben. Heimausschuss 9 Mitglieder (davon 6
Stadträte, 2 Arbeitnehmer-
vertreter des Eigenbetrie-
bes und 1 Vorsitzender)


2. als beratende Ausschüsse Siehe oben. (2) Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse bildet der
Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) folgende ständige
beratende Ausschüsse:


a) den Sozial- und Kulturausschuss, Siehe oben. Sozial- und Kulturaus-
schuss


11 Mitglieder und 10 Sitze
für sachkundige Einwohner


b) den Rechnungsprüfungsausschuss. Siehe oben. Rechnungsprüfungsaus-
schuss


11 Mitglieder und 6 Sitze
für sachkundige Einwohner


(2) Der Hauptausschuss besteht aus zehn Stadträ-
ten und dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden. Die
Vertretung des Oberbürgermeisters bestimmt sich nach
§ 50 KVG LSA.


Die Zusammensetzung des und der Vorsitz im Haupt-
ausschuss bleiben unverändert. Dass der Oberbürger-
meister Ausschussvorsitzender ist, entspricht dem ge-
setzlichen Regelfall. Dies gilt gleichermaßen für be-
schließende (§ 48 II 1 KVG LSA) wie für beratende
(§ 49 II 1 KVG LSA) Ausschüsse. Für die Vertretung des
Oberbürgermeisters im Hauptausschuss ist künftig § 50
KVG LSA zu beachten. Bislang wurde der Oberbürger-
meister im Hauptausschuss durch ein Stadtratsmitglied
im Verhinderungsfall vertreten. Rechtgrundlage hierfür
war § 49 II GO LSA. Danach kann in den Ausschüssen
der Bürgermeister einen Beigeordneten mit seiner Ver-
tretung beauftragen. Gibt es keinen Beigeordneten oder
ist der Beigeordnete verhindert, so bestimmt der Aus-
schuss aus dem Kreis seiner stimmberechtigten Mitglie-
der die Person, die den Bürgermeister im Vorsitz vertritt.
Da es in der Stadt Köthen (Anhalt) keinen Beigeordneten


§ 12 III 1: Vorsitzender des Hauptausschusses ist der
Oberbürgermeister.
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gibt, war der Oberbürgermeister zwingend von einem
Stadtratsmitglied zu vertreten (§ 49 II 2 GO LSA). In
Zukunft stellt sich die Rechtslage gemäß § 50 KVG LSA
anders dar. Danach kann in den Ausschüssen der
Hauptverwaltungsbeamte (� Oberbürgermeister) seinen
allgemeinen Vertreter oder einen Beigeordneten mit
seiner Vertretung beauftragen. Ist der allgemeine Vertre-
ter oder der Beigeordnete verhindert, so bestimmt der
Ausschuss aus dem Kreis seiner stimmberechtigten
Mitglieder die Person, die den Hauptverwaltungsbeam-
ten im Vorsitz vertritt. Folglich hat zunächst der allge-
meine Vertreter (§ 67 I KVG LSA) die Sitzungsleitung zu
übernehmen. Nur, wenn auch er verhindert ist, geht die
Sitzungsleitung an ein stimmberechtigtes Ausschussmit-
glied über.


(3) Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss
besteht aus elf Stadträten. Vorsitzender des Bau-, Sanie-
rungs- und Umweltausschusses ist ein Stadtrat. Ist der
Vorsitzende des Ausschusses verhindert, bestimmt der
Ausschuss aus dem Kreis seiner stimmberechtigten
Mitglieder die Person, die den Vorsitzenden vertritt.


Die Zusammensetzung des und der Vorsitz im Bau-,
Sanierungs- und Umweltausschuss bleiben unverändert.
Eine Regelung für den Fall der Verhinderung des Aus-
schussvorsitzenden wurde in Anlehnung an § 50 S. 2
KVG LSA ergänzt.


(4) Die Zusammensetzung des Heimausschusses
und der Vorsitz richten sich nach den Bestimmungen der
Eigenbetriebssatzung für das Pflegeheim der Stadt
Köthen (Anhalt) vom 05.03.2014 (AmtsBl. 03/2014) in
der jeweils geltenden Fassung.


Für den Heimausschuss sind die spezialgesetzlichen
Regelungen in § 8 Eigenbetriebsgesetz, die hierzu er-
gangene Eigenbetriebssatzung der Stadt Köthen (An-
halt) und § 51 KVG LSA zu beachten.


§ 12 III 4: Der stimmberechtigte Vorsitzende des Heim-
ausschusses wird durch den Oberbürgermeister gem.
§ 8 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes namentlich be-
nannt.


(5) Der Sozial- und Kulturausschuss besteht aus elf
Stadträten und zehn sachkundigen Einwohnern. Vorsit-
zender des Sozial- und Kulturausschusses ist ein Stadt-
rat. Ist der Vorsitzende des Ausschusses verhindert,


Die Zusammensetzung des und der Vorsitz im Sozial-
und Kulturausschuss bleiben unverändert. Eine Rege-
lung für den Fall der Verhinderung des Ausschussvorsit-
zenden wurde in Anlehnung an § 50 S. 2 KVG LSA er-
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bestimmt der Ausschuss aus dem Kreis seiner stimmbe-
rechtigten Mitglieder die Person, die den Vorsitzenden
vertritt.


gänzt.


(6) Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus
elf Stadträten und sechs sachkundigen Einwohnern.
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses ist
ein Stadtrat. Ist der Vorsitzende des Ausschusses ver-
hindert, bestimmt der Ausschuss aus dem Kreis seiner
stimmberechtigten Mitglieder die Person, die den Vorsit-
zenden vertritt.


Die Zusammensetzung des und der Vorsitz im Rech-
nungsprüfungsausschuss bleiben unverändert. Eine
Regelung für den Fall der Verhinderung des Ausschuss-
vorsitzenden wurde in Anlehnung an § 50 S. 2 KVG LSA
ergänzt.


(7) Soweit Ausschüsse durch Stadträte geleitet wer-
den, richtet sich die Verteilung dieser Ausschussvorsitze
auf die im Stadtrat vertretenen Fraktionen nach dem
Höchstzahlverfahren. Die Benennung des Vorsitzenden
erfolgt durch die zugriffsberechtigte Fraktion gegenüber
dem Stadtratsvorsitzenden. Der Stadtratsvorsitzende
informiert den Stadtrat.


Die Regelung zur Verteilung der Ausschussvorsitze war
bislang in der Geschäftsordnung enthalten und wurde in
die Hauptsatzung übernommen, weil es sich insoweit um
eine wesentliche Regelung im Sinne des § 10 I 2 KVG
LSA handeln dürfte, die zwingend in der Hauptsatzung
zu erfolgen hat.


§ 12 III 3: Die Verteilung dieser Ausschussvorsitze auf
die im Stadtrat vertretenen Fraktionen richtet sich nach
den Festlegungen der Geschäftsordnung.


§ 12 III 2: In folgenden Ausschüssen sind StadträteDiese Bestimmung haben Eingang in § 6 II-VI n. F. ge-
funden und kann daher entfallen. Vorsitzende: Bau-, Sanierungs und Umweltaus-


schuss
Sozial- und Kulturausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss.


(8) Der Hauptausschuss berät in der Regel alle An-
gelegenheiten, die der Stadtrat abschließend entscheidet
oder die dem Stadtrat zur Kenntnis gebracht werden
sollen. Der Hauptausschuss beschließt abschließend
über:


Mit dem neu eingefügten Satz 1 wird die Zuständigkeits-
ordnung in die Hauptsatzung integriert. Danach berät der
Hauptausschuss alle Angelegenheiten, die der Stadtrat
abschließend entscheidet oder die ihm zu Kenntnis ge-
bracht werden (z. B. Informationsvorlagen). Angelegen-
heiten, die nicht vom Stadtrat sondern von einem Aus-


(4) Der Hauptausschuss beschließt abschließend
über:
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schuss oder dem OB entschieden oder nur einem Aus-
schuss zur Kenntnis gebracht werden, sind folglich aus-
genommen. Dies entspricht der bisherigen Praxis. Mit
den Worten „in der Regel“ wird klargestellt, dass im Aus-
nahmefall eine Angelegenheit auch ohne vorherige Bera-
tung im Ausschuss dem Stadtrat vorgelegt werden kann,
z. B. bei sich kurzfristig ergebenden, dringenden Ent-
scheidungen.


1. die Koordinierung der Arbeit aller Ausschüsse in
Streitfällen über Ausschusszuständigkeiten,


Keine Bemerkungen. 1. die Koordinierung der Arbeit aller Ausschüsse in
Streitfällen über Ausschusszuständigkeiten,


Siehe Ziffer 10 2. Personalangelegenheiten entsprechend
Hauptsatzung,


2. die Durchführung von repräsentativen Veranstal-
tungen, Messen, Ausstellungen und Kongres-
sen,


Mit Nummer 11 a. F. zusammengefasst. 3. die Durchführung von repräsentativen Veranstal-
tungen,


3. die Genehmigung von Dienstreisen mit einem zu
erwartenden Kostenaufwand von über
1.000 Euro pro Person,


Keine Bemerkungen. 4. die Genehmigung von Dienstreisen mit einem zu
erwartenden Kostenaufwand von über
1.000 Euro pro Person,


4. Angelegenheiten des abwehrenden Brandschut-
zes,


Keine Bemerkungen. 5. Angelegenheiten des abwehrenden Brandschut-
zes,


5. Vergaben, soweit nicht im Rahmen dieser Sat-
zung anderen übertragen,


Keine Bemerkungen. 6. Vergaben, soweit nicht im Rahmen dieser Sat-
zung anderen übertragen,


6. Zuwendungen an Vereine, Verbände und wirt-
schaftliche Bereiche,


Der Verweis auf die Kultur-, Sport- und Sozialstiftung
kann entfallen, da diese eine eigene Rechtspersönlich-
keit und eigene Organe besitzt. Kompetenzüberschnei-
dungen können deshalb nicht eintreten.


7. Zuwendungen an Vereine, Verbände und wirt-
schaftliche Bereiche, soweit nicht die Kultur-,
Sport- und Sozialstiftung der Stadt Köthen (An-
halt) zuständig


7. über den Jahresplan städtepartnerschaftliche
Angelegenheiten und deren Änderungen,


Keine Bemerkungen. 8. über den Jahresplan städtepartnerschaftliche
Angelegenheiten und deren Änderungen,


8. die Ansiedlung von wirtschaftlichen Unterneh-
men,


Keine Bemerkungen. 9. die Ansiedlung von wirtschaftlichen Unterneh-
men,


9. Vermögensangelegenheiten im Sinne von § 45
Abs. 2 Nr. 7 KVG LSA bis zu einer Wertgrenze
von 100.000 Euro außerhalb des Sanierungsge-


Keine Bemerkungen. 10. Vermögensangelegenheiten im Sinne von § 44
Abs. 3 Nr. 7 GO LSA bis zu einer Wertgrenze
von 100.000 Euro außerhalb des Sanierungsge-
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bietes. bietes,


10. alle Fälle der Ernennung und Entlassung von
Beamten der Laufbahngruppe 2, 1. Einstieg-
samt, sofern sie nicht kraft Gesetzes vorgege-
ben sind, im Einvernehmen mit dem Oberbür-
germeister.


Die bisherige, eigenständige Regelung zu den Zustän-
digkeiten für dienstrechtliche Entscheidungen (§ 5 a. F.)
sollte auf den Hauptausschuss und den Oberbürger-
meister aufgeteilt werden um so die Kompetenzregelun-
gen stärker zu konzentrieren. Die Kompetenz steht dem
Hauptausschuss wie bisher nur im Einvernehmen mit
dem Oberbürgermeister zu. Die Änderung (Fälle der
Ernennung) erfolgt einerseits entsprechend dem Ausle-
gungsbeschluss vom 07.03.1996, um eine klare Rege-
lung an dieser Stelle der Hauptsatzung zu formulieren,
ohne den Auslegungsbeschluss in entsprechenden Fäl-
len mit heranziehen zu müssen. Des Weiteren wird mit
dieser Formulierung klargestellt, dass alle Formen der
Ernennung, wozu selbstverständlich u. a Einstellung,
Anstellung und Beförderung gehören, in die Zuständig-
keit fallen. Es werden diesbezüglich keine Zuständigkei-
ten geändert.
Mit Nummer 3 n. F. zusammengefasst. 11. die Durchführung von Messen, Ausstellungen


und Kongressen.


(9) Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss
berät in der Regel über


Mit dem neu eingefügten Satz 1 wird die Zuständigkeits-
ordnung in die Hauptsatzung integriert. Mit den Worten
„in der Regel“ wird klargestellt, dass im Ausnahmefall
eine Angelegenheit auch ohne vorherige Beratung im
Ausschuss dem Stadtrat vorgelegt werden kann, z. B.
bei sich kurzfristig ergebenden, dringenden Entschei-
dungen.


1. alle Angelegenheiten, die auf der Grundlage des
Baugesetzbuches und anderer baurechtlicher
Vorschriften durch den Stadtrat entschieden
werden,


2. alle Umweltangelegenheiten, die in die Zustän-
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digkeit des Stadtrates fallen,


3. Verkehrsentwicklungsplanungen.
Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss entschei-
det über folgende Vorgänge und Vorhaben:


Keine Bemerkungen. (5) Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss ent-
scheidet über folgende Vorgänge und Vorhaben:


1. Vergaben von Bau- und Planungsaufträgen in
einer Höhe bis 500.000 Euro,


Keine Bemerkungen. - Vergaben von Bau- und Planungsaufträgen in
einer Höhe bis 500.000 Euro


2. Planungsentwürfe städtischer Tief- und Hoch-
baumaßnahmen,


Der Begriff Ausfertigung ergibt in diesem Zusammen-
hang keinen Sinn und wurde deshalb der Praxis ent-
sprechend durch Planungsentwürfe ersetzt.


- die Ausfertigung städtischer Tief- und Hochbau-
maßnahmen


3. die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorha-
ben gemäß den §§ 31 bis 35 BauGB für


- über die planungsrechtliche Zulässigkeit von
Vorhaben gemäß der §§ 31, 32, 33, 34 und 35
i.V.m. § 29 BauGB für


a) die Errichtung von Wohngebäuden mit mehr
als drei Wohnungen oder einem anrechen-
baren Bauwert gemäß Bauvorlagenverord-
nung über 300.000 Euro,


Redaktionell überarbeitet. * die Errichtung von Wohngebäuden mit mehr
als 3 Wohnungen oder einer Baukosten-
summe gem. § 1 Abs. 1 Nr. 6b) Bauvorla-
genverordnung des Landes Sachsen-Anhalt
über 300.000 Euro


b) Nutzungsänderungen von gesamten
Grundstücken bzw. Gebäuden, die die Ge-
bietscharakteristik gemäß BauNVO beein-
flussen,


Redaktionell überarbeitet. * Nutzungsänderungen von gesamten
Grundstücken bzw. Gebäuden, die die Ge-
bietscharakteristik gem. BauNVO beeinflus-
sen


c) Vergnügungsstätten gemäß BauNVO, Keine Bemerkungen. * Vergnügungsstätten gem. BauNVO
d) die Errichtung von Stellplatzanlagen für


mehr als 20 Stellplätze,
Keine Bemerkungen. * die Errichtung von Stellplatzanlagen für mehr


als 20 Stellplätze
e) Vorhaben im Außenbereich, Keine Bemerkungen. * Vorhaben im Außenbereich


4. Ausnahmen von der Veränderungssperre ge-
mäß § 14 Abs. 2 BauGB,


Keine Bemerkungen. - Ausnahmen von der Veränderungssperre gem.
§ 14 Abs. 2 BauGB


5. Entscheidung über die Ausübung des Vorkaufs-
rechts der Gemeinde (§§ 24, 25 BauGB),


Keine Bemerkungen. - Entscheidung über die Ausübung des Vorkaufs-
rechts der Gemeinde, falls dieses nach den
§§ 24 und 25 BauGB besteht


6. Ausnahmen und Befreiungen von Festlegungen
gültiger Bebauungspläne, Vorhaben- und Er-
schließungspläne sowie Abweichungen zu sons-


Keine Bemerkungen. - Ausnahmen und Befreiungen von Festlegungen
gültiger Bebauungspläne, Vorhaben- und Er-
schließungspläne sowie Abweichungen zu sons-
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tigem Ortsrecht gemäß BauGB und BauO LSA
soweit die Maßnahmen nicht unter Zuständigkeit
des Oberbürgermeisters gemäß § 9 Abs. 2
Nrn. 17 und 18 fallen,


tigem Ortsrecht gem. BauGB und BauO LSA
soweit die Maßnahmen nicht unter Zuständigkeit
des Oberbürgermeisters gem. § 9 (2) Nr. 17.) u.
18.) fallen


Der Stadtrat kann die Aufstellung, Änderung, Ergänzung
oder Aufhebung von Bauleitplänen nicht übertragen
(§ 45 III Nr. 4 KVG LSA). Diese Kompetenz kann des-
halb nicht beim BSU verbleiben sondern muss künftig
vom Stadtrat selbst wahrgenommen werden.


- Änderungen oder Ergänzungen von Bauleitplä-
nen im vereinfachten Verfahren gem. § 13
BauGB


7. Anlegung, Erweiterung, Unterhaltung und Pflege
städtischer Grün- und Waldflächen sowie Spiel-
plätzen,


Die Ziffer wurde zum einen redaktionell überarbeitet und
zum anderen um die Kompetenz hinsichtlich der Spiel-
plätze ergänzt.


- die Auslegung, Erweiterung, Unterhaltung und
Pflege städtischer Grün- und Waldflächen


8. Ablösung von mehr als drei Stellplätzen gemäß
der Stellplatzablösesatzung,


Keine Bemerkungen. - die Ablösung von mehr als 3 Stellplätzen gem.
der Stellplatzablösesatzung bei Bauvorhaben


9. städtebauliche Gebote gemäß den §§ 176 bis
179 BauGB,


Keine Bemerkungen. - städtebauliche Gebote gem der §§ 176 - 179
BauGB


10. Genehmigung von Anträgen auf Baumfällungen
gemäß Baumschutzsatzung für Baumgruppen,
die einen Park bildenden und/oder das Stadtbild
prägen,


Keine Bemerkungen. - die Genehmigung von Anträgen auf Baumfällun-
gen gem. Baumschutzsatzung für Baumgruppen,
die einen Park bildenden und/oder Stadtbild prä-
genden Charakter besitzen


11. Bezuschussung der Sanierung von Denkmälern, Keine Bemerkungen. - Vergabe von Zuschüssen für Denkmale
12. den Sanierungswirtschaftsplan, den Wirtschafts-


plan „Städtebaulicher Denkmalschutz“ und die
Wirtschaftspläne der Stadtumbaugebiete „Alt-
stadt“, „Rüsternbreite“ und „Wasserturm“ soweit
der im Haushaltsplan jeweils enthaltene Ansatz
nicht überschritten wird,


Dieser und der 14. Spiegelstrich a. F. wurden unter Ziffer
12 neu gefasst.


- über den Maßnahmeplan und über die Förde-
rung von Einzelmaßnahmen unter Einsatz von
Eigenmitteln in den Gebieten „Rüsternbreite” und
„Wasserturm” im Rahmen der verschiedenen
Förderprogramme “Stadtumbau Ost”


13. geringfügige Abweichungen vom Sanierungs-
rahmenplan,


Siehe unten.


14. geringfügige Abweichungen von Verkehrspla-
nungen (insbesondere Verkehrsentwicklungs-
plan, Parkraumkonzepte),


Der Sanierungsrahmenplan ist keine Verkehrsplanung.
Er wird deshalb in einer eigenen Nummer geregelt. Im
Übrigen wurde der Text redaktionell überarbeitet. Eine
inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden.


- geringfügige Abweichungen von Verkehrspla-
nungen, wie Verkehrsentwicklungsplan, Sanie-
rungsrahmenplan, Parkraumkonzepte u. ä.
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15. Empfehlungen zur Ausgestaltung und Umset-


zung der Verkehrsplanung,
Keine Bemerkungen. - Empfehlungen zur Ausgestaltung und Umset-


zung der Verkehrsplanung
16. Vermögensangelegenheiten im Sinne von § 45


Abs. 2 Nr. 7 KVG LSA bis zu einer Wertgrenze
von 100.000 Euro innerhalb des Sanierungsge-
bietes,


Keine Bemerkungen. - Vermögensangelegenheiten im Sinne von § 44
Abs. 3 Nr. 7 GO LSA bis zu einer Wertgrenze
von 100.000 Euro innerhalb des Sanierungsge-
bietes


Diese Regelung ist in die Ziffer 12 n. F. eingeflossen. - den Sanierungswirtschaftsplan, den Maßnahme-
plan städtebaulicher Denkmalschutz und die
Maßnahmepläne Stadtumbau Ost „Altstadt“, so-
weit der im Haushaltsplan festgesetzte jeweilige
Kostenrahmen für die Förderprogramme „städ-
tebauliche Sanierung“, „städtebaulicher Denk-
malschutz“ und Stadtumbau Ost „Alststadt-
Aufwertung und Rückbau“ nicht überschritten
wird


17. Förderung von Einzelmaßnahmen in den För-
dergebieten des Stadtumbaus, im Sanierungs-
gebiet und im Erhaltungssatzungsgebiet „Innen-
stadt“ (Darlehen und Zuschüsse),


Die Vorschrift wurde konkretisiert. - Förderung von Einzelmaßnahmen in o. g. Gebie-
ten (Darlehen und Zuschüsse)


18. Übertragung von Ordnungsmaßnahmen nach
§ 147 BauGB und deren Finanzierung,


Die Vorschrift wurde konkretisiert. - die Übertragung von Ordnungsmaßnahmen und
deren Finanzierung


19. Grundsatzentscheidungen und allgemeine Richt-
linien im Zusammenhang mit Sanierungsverfah-
ren,


Die Vorschrift wurde konkretisiert. - Entscheidungen und allgemeine Richtlinien im
Zusammenhang mit Sanierungsverfahren


20. einzelne Abweichungen von den im Rahmenplan
genannten Zielen der Sanierung.


Keine Bemerkungen. - einzelne Abweichungen von den im Rahmenplan
genannten Zielen der Sanierung


Dieser Spiegelstrich kann ersatzlos entfallen, da sein
Regelungsinhalt bereits von den Ziffern 12 und 17 n. F.
erfasst wird.


- über den Maßnahmeplan und über die Förde-
rung von Einzelmaßnehmen unter Einsatz von
Eigenmitteln im Gebiet „Altstadt“ im Rahmen der
verschiedenen Förderprogramme „Stadtumbau
Ost“.


(10) Der Sozial- und Kulturausschuss berät in Ange- Mit dem neuen Absatz 10 wird die Zuständigkeitsord- (6) Die Zuständigkeiten der beratenden Ausschüsse
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legenheiten der Stadt Köthen (Anhalt) in der Regel über nung in die Hauptsatzung integriert. Mit den Worten „in


der Regel“ wird klargestellt, dass im Ausnahmefall eine
Angelegenheit auch ohne vorherige Beratung im Aus-
schuss dem Stadtrat vorgelegt werden kann, z. B. bei
sich kurzfristig ergebenden, dringenden Entscheidungen.


regelt sich nach der Zuständigkeitsordnung für die Aus-
schüsse des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt).


1. kulturelle Veranstaltungen,
2. die Zuwendungen an Kultur- und Sportvereine,
3. die Auswahl und Anschaffung von Kunstwerken,
4. die Pflege der Zusammenarbeit mit Kultur- und


Sportvereinen,
5. den Neubau und die Unterhaltung von städti-


schen Freizeit-, Kultur- und Sportstätten,
Das Wort „städtischen“ wurde ergänzt.


6. die Belegung städtischer Freizeit- und Sportein-
richtungen,


7. den Erhalt und die Förderung kultureller Einrich-
tungen sowie der Sportstätten,


8. Vorschläge für den Abschluss von Partner-
schaftsbeziehungen zur Förderung der europäi-
schen Integration, zu den Jahresaktivitäten in
partnerschaftlichen Beziehungen und Vorberei-
tung von einzelnen Veranstaltungen in diesem
Zusammenhang,


9. die Verteilung von Zuwendungen an Verbände
und Vereine im Sozial- und Jugendbereich,


10. soziale Probleme von Hilfsbedürftigen,
11. Obdachlosenangelegenheiten,
12. Angelegenheiten der Altenhilfe und -pflege,
13. Angelegenheiten der städtischen Kinderta-


geseinrichtungen,
Das Wort „städtischen“ wurde ergänzt.


14. Angelegenheiten der städtischen Schulen und
Schulhorte,


Das Wort „städtischen“ wurde ergänzt.


15. den An-, Um- und Neubau von städtischen
Schulen und Kindertageseinrichtungen,


Das Wort „städtischen“ wurde ergänzt.
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16. städtische Spielplatzkonzeption und Neugestal-


tung von Spielplätzen sowie Auswahl der Stand-
orte,


17. die Umgestaltung von Außenanlagen in städti-
schen Sozial- und Jugendeinrichtungen,


Das Wort „städtischen“ wurde ergänzt.


18. die örtliche Jugendfreizeitangebote und deren
Förderung.


(11) Der Rechnungsprüfungsausschuss berät in der
Regel über


Mit dem neuen Absatz 11 wird die Zuständigkeitsord-
nung in die Hauptsatzung integriert. Mit den Worten „in
der Regel“ wird klargestellt, dass im Ausnahmefall eine
Angelegenheit auch ohne vorherige Beratung im Aus-
schuss dem Stadtrat vorgelegt werden kann, z. B. bei
sich kurzfristig ergebenden, dringenden Entscheidungen.


1. die Entgegennahme der Jahresrechnung und die
Entlastung des Oberbürgermeisters für die
Haushaltsdurchführung,


2. die Stellungnahme zum Prüfergebnis der über-
örtlichen Prüfung sowie eine Stellungnahme zum
Prüfbericht über die Jahresabschlussprüfung der
Eigenbetriebe.


3. die Gegenstände der Rechnungsprüfungsord-
nung der Stadt Köthen (Anhalt) in der jeweils
geltenden Fassung.


Diese Ziffer wurde zusätzlich ergänzt, um die Zuständig-
keit des Rechnungsprüfungsausschusses möglichst
umfassend und abschließend zu umschreiben.


(12) Die Information über die Beschlüsse der be-
schließenden Ausschüsse erfolgt über die Verteilung der
Protokolle an alle Stadträte.


Keine Bemerkungen. (7) Die Information über die Beschlüsse der be-
schließenden Ausschüsse erfolgt über die Verteilung der
Protokolle an alle Stadträte.


§ 11
Geschäftsordnung


Der Paragraph soll entfallen, da er keine notwendige
Regelung enthält. Für den Stadtrat ergibt sich die Not-
wendigkeit des Erlasses einer Geschäftsordnung u. a.
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aus den §§ 45 II Nr. 2, 59 KVG LSA; für die Ortschaftsrä-
te ergibt sich dies aus den §§ 81 IV 1, 45 II Nr. 2, 59
KVG LSA. Die Ortschaftsräte können auch die Ge-
schäftsordnung des Stadtrates und seiner Ausschüsse
übernehmen.


Das Verfahren im Stadtrat und in den Ausschüssen wird
durch eine vom Stadtrat zu beschließende Geschäfts-
ordnung geregelt.


§ 5
Zuständigkeiten für dienstrechtliche Entscheidungen


(1) Beamte
Über die Einstellung, Anstellung, Entlassung - sofern sie
nicht kraft Gesetzes vorgegeben ist - und Beförderung
sowie die Übertragung eines anderen Amtes mit einem
höheren Endgrundgehalt ohne Änderung der Amtsbe-
zeichnung entscheidet im Einvernehmen mit dem Ober-
bürgermeister


a. der Stadtrat über die Beamten des höhe-
ren Dienstes, die Amtsleiter, Leiter von Eigenbe-
trieben, die Rechnungsprüfer und Ratsbüroleiter.


b. der Hauptausschuss über die übrigen
Beamten des gehobenen Dienstes


Die bisherige, eigenständige Regelung zu den Zustän-
digkeiten für dienstrechtliche Entscheidungen sollte ge-
mäß Empfehlung der Fraktionsvorsitzendenberatung
vom 18.09.2014 auf den Hauptausschuss und den
Oberbürgermeister aufgeteilt werden um so die Kompe-
tenzregelungen stärker zu konzentrieren. Auf die dorti-
gen Erläuterungen wird verwiesen.


Die Regelung des § 128 Abs. 5 Gemeindeordnung bleibt
davon unberührt. Der Oberbürgermeister entscheidet
selbständig über alle anderen Beamten der Stadtverwal-
tung Köthen. Des Weiteren ist der Oberbürgermeister
zuständig für die Ernennung und Entlassung des Wehr-
leiters der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt sowie aller
anderen Ehrenbeamten, soweit gesetzliche Regelungen
dem nicht entgegenstehen.


Eine Entscheidung hinsichtlich der Eingruppierung kann
es nicht geben, weil insoweit die Tarifautomatik gilt.


(2) Angestellte und Arbeiter
Über Einstellung, Eingruppierung und Entlassung ent-
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scheidet im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister


c. der Stadtrat über die Dezernenten,
Amtsleiter, Rechnungsprüfer und Ratsbüroleiter.


Der Oberbürgermeister entscheidet selbständig über alle
weiteren Angestellten und Arbeiter der Verwaltung.


(3) Die Regelungen der Abs. 1 und 2 gelten ent-
sprechend für die nicht nur vorübergehende Übertragung
einer anders bewerteten Tätigkeit sowie die Festsetzung
der Vergütung oder des Lohnes, sofern kein Anspruch
auf Grund eines Tarifvertrages besteht.


§ 7
Zuständigkeiten des Oberbürgermeisters


Der Paragraph wurde neu nummeriert. § 9
Zuständigkeiten des Oberbürgermeisters


(1) Geschäfte der laufenden Verwaltung im Sinne
des § 66 Abs. 1 Satz 3 KVG LSA sind diejenigen, die
nicht von grundsätzlicher, über den Einzelfall hinausge-
hender Bedeutung sind und deshalb eine besondere
Beurteilung nicht erfordern, sondern die mit einer gewis-
sen Regelmäßigkeit wiederkehren, nach feststehenden
Verwaltungsregeln erledigt werden und für die Stadt
Köthen (Anhalt) sachlich und finanziell nicht von erhebli-
cher Bedeutung sind.


Gemäß § 66 I 3 KVG LSA erledigt der Oberbürgermeis-
ter die Geschäfte der laufenden Verwaltung in eigener
Verantwortung. Um diesen Zusammenhang und damit
den Zweck der Definition des unbestimmten Rechtsbeg-
riffs „Geschäfte der laufenden Verwaltung“ deutlicher
werden zu lassen, wird ein Verweis auf § 66 I 3 KVG
LSA aufgenommen.


(1) Geschäfte der laufenden Verwaltung sind diejenigen,
die nicht von grundsätzlicher, über den Einzelfall hinaus-
gehender Bedeutung sind und deshalb eine besondere
Beurteilung nicht erfordern, sondern die mit einer gewis-
sen Regelmäßigkeit wiederkehren, nach feststehenden
Verwaltungsregeln erledigt werden und für die Stadt
Köthen (Anhalt) sachlich und finanziell nicht von erhebli-
cher Bedeutung sind.


(2) Im eigenen Wirkungskreis der Stadt Köthen (An-
halt) entscheidet der Oberbürgermeister insbesondere
über


Keine Bemerkungen. (2) Im eigenen Wirkungskreis der Stadt Köthen (Anhalt)
entscheidet der Oberbürgermeister insbesondere


1. die nach feststehenden Tarifen, Richtlinien und
Ordnungen abzuschließenden Geschäfte des
täglichen Verkehrs,


1. über die nach feststehenden Tarifen, Richtlinien
und Ordnungen abzuschließenden Geschäfte
des täglichen Verkehrs,


2. die Vergabe von Lieferungen und Leistungen bis Statt eines Verweises auf die Vergabeordnung wird die 2. über die Vergabe von Lieferungen und Leistun-
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25.000 Euro, Kompetenz nun ausdrücklich in der Hauptsatzung gere-


gelt. Eine inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden.
Die Begriffe Lieferungen und Leistungen sind im weites-
ten Sinne zu verstehen. Zu den Leistungen gehören
bspw. auch Bau- und Planungsleistungen und aufgrund
der Streichung der Nr. 4 a. F. auch Versicherungsleis-
tungen.


gen entsprechend der Maßgabe der Vergabe-
ordnung der Stadt Köthen (Anhalt),


3. Geschäfte oder andere Maßnahmen, bei denen
im Einzelfall folgende Wertgrenzen (ohne Steu-
er) nicht überschritten werden:


3. über Geschäfte oder andere Maßnahmen, bei
denen im Einzelfall folgende Wertgrenzen (ohne
Steuer) nicht überschritten werden:


a) Stundungen bis zu drei Monaten unbe-
grenzt, im Übrigen bis zu 15.000 Euro je
Forderung und Abrechnungszeitraum,


Durch die Ergänzung des Wortlauts wird für die Zukunft
geregelt, dass verschiedene Forderungen und unter-
schiedliche Abrechnungszeiträume getrennt zu betrach-
ten sind. Bspw. sind eine Verwaltungsgebühr und
Hundsteuer verschiedene Forderungen. Die Grundsteuer
des Jahres 2013 und die des Jahres 2014 betreffen un-
terschiedliche Abrechnungszeiträume.


- Stundung von Forderungen bis zu 3 Mona-
ten unbegrenzt, im Übrigen bis zu 30 TDM
(15.000 Euro)


b) Niederschlagung bis zu 5.000 Euro je Forde-
rung und Abrechnungszeitraum,


Durch die Ergänzung des Wortlauts wird für die Zukunft
geregelt, dass verschiedene Forderungen und unter-
schiedliche Abrechnungszeiträume getrennt zu betrach-
ten sind. Bspw. sind eine Verwaltungsgebühr und
Hundsteuer verschiedene Forderungen. Die Grundsteuer
des Jahres 2013 und die des Jahres 2014 betreffen un-
terschiedliche Abrechnungszeiträume.


- Niederschlagung von Forderungen 10 TDM
(5.000 Euro)


c) Erlass bzw. Verzicht bis zu 2.500 Euro je
Forderung und Abrechnungszeitraum,


Durch die Ergänzung des Wortlauts wird für die Zukunft
geregelt, dass verschiedene Forderungen und unter-
schiedliche Abrechnungszeiträume getrennt zu betrach-
ten sind. Bspw. sind eine Verwaltungsgebühr und
Hundsteuer verschiedene Forderungen. Die Grundsteuer
des Jahres 2013 und die des Jahres 2014 betreffen un-
terschiedliche Abrechnungszeiträume.


- Erlass von Forderungen 5 TDM (2.500 Euro)


d) kurzfristige Vereinbarungen über die Nut-
zung städtischer Liegenschaften (Laufzeit


Keine Bemerkungen. - kurzfristige Vereinbarungen über die Nut-
zung städtischer Liegenschaften (Laufzeit
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unter fünf Jahren), unter 5 Jahren)


e) Abschluss von gerichtlichen und außerge-
richtlichen Vergleichen bis zu einem Nach-
gebensbetrag in Personalangelegenheiten
von 15.000 Euro in allen übrigen Rechts-
streitigkeiten bis 50.000 Euro,


Keine Bemerkungen. - Abschluss von gerichtlichen und außerge-
richtlichen Vergleichen bis zu einem Nach-
gebensbetrag in Personalangelegenheiten
von 30 TDM (15.000 Euro) in allen übrigen
Rechtsstreitigkeiten bis 100 TDM
(50.000 Euro)


Erlassung und Verzicht meinen inhaltlich das Gleiche.
Deshalb konnte dieser Spiegelstrich entfallen. Der Ver-
zicht wurde lediglich klarstellend beim Erlass (Buchst. c
n. F.) erwähnt.


- Verzicht auf Ansprüche der Stadt Köthen
(Anhalt) bis zu einem Wert von 5 TDM
(2.500 Euro)


Diese Regelung entfällt. Auch für den Abschluss von
Versicherungsverträgen gilt die Grenze der Ziffer 2
(25.000 Euro). Dies entspricht der bisherigen Verwal-
tungspraxis. Zu beachten ist, dass dies nicht für Versi-
cherungen gilt, bei denen die Stadt Köthen Pflichtmit-
glied ist (z. B. Feuerwehrunfallkasse).


4. über den Abschluss von Versicherungsverträ-
gen,


4. die Heranziehung zu kommunalen Abgaben, Siehe unten.
5. Löschungsbewilligungen, Abtretungserklärungen


und Vorrangseinräumungen bis 25.000 Euro,
Die Heranziehung zu kommunalen Abgaben wurde ge-
trennt geregelt um dem Missverständnis vorzubeugen,
dass der OB nur bis zu einem Betrag von 25.000 Euro
zu Kommunalabgaben heranziehen dürfe. Der Zusatz
„sofern sich die Stadt nicht bereits anderweitig verpflich-
tet hat“ ist entbehrlich. Hat sich die Stadt Köthen (Anhalt)
bereits anderweitig verpflichtet, verbieten sich hiervon
abweichende Vereinbarungen von selbst.


5. über die Heranziehung zu Gemeindeabgaben,
Löschungsbewilligungen sowie Abtretungserklä-
rungen und Vorrangseinräumungen bis
50.000 DM (25.000 Euro), sofern sich die Stadt
nicht bereits anderweitig verpflichtet hat,


6. die Erteilung von Prozessvollmachten und die
Einlegung von Rechtsbehelfen bzw. Erhebung
von Klagen für Rechtsstreitigkeiten, die für die
Stadt von nicht erheblicher Bedeutung sind,


Keine Bemerkungen. 6. über die Erteilung von Prozessvollmachten und
die Einlegung von Rechtsbehelfen bzw. Erhe-
bung von Klagen für Rechtsstreitigkeiten, die für
die Stadt von nicht erheblicher Bedeutung sind.


7. Auszahlungen, soweit die Summe und der Zu-
schussempfänger im Haushaltsplan genau defi-
niert sind,


Keine Bemerkungen. 7. über Auszahlungen, soweit die Summe und der
Zuschussempfänger im Haushaltsplan genau
definiert sind
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8. die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorha-


ben gemäß den §§ 31 bis 35 BauGB für
Keine Bemerkungen. 8. über die planungsrechtliche Zulässigkeit von


Vorhaben gemäß der §§ 31, 32, 33, 34 und 35
i.V.m. § 29 BauGB für


a) die Errichtung von Wohngebäuden bis zu
drei Wohnungen oder einem anrechenbaren
Bauwert gemäß Bauvorlagenverordnung bis
zu 300.000 Euro,


Keine Bemerkungen. - die Errichtung von Wohngebäuden bis zu
drei Wohnungen oder einer Baukostensum-
me (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 6b Bauvorlagenver-
ordnung LSA) bis zu 600.000,- DM
(300.000 Euro),


b) die Errichtung von Anlagen für gewerbliche,
kulturelle, kirchliche, soziale, gesundheitliche
und sportliche Zwecke mit einem anrechen-
baren Bauwert gemäß Bauvorlagenverord-
nung bis zu 300.000 Euro,


Keine Bemerkungen. - die Errichtung von Anlagen für gewerbliche,
kulturelle, kirchliche, soziale, gesundheitliche
und sportliche Zwecke mit einer Baukosten-
summe bis zu 600.000,- DM (300.000 Euro),


c) Nutzungsänderungen von Grundstücken und
baulichen Anlagen, die die Gebietscharakte-
ristik gemäß der BauNVO nicht beeinflus-
sen,


Keine Bemerkungen. - Nutzungsänderungen von Grundstücken und
baulichen Anlagen, die die Gebietscharakte-
ristik gem. der BauNVO nicht beeinflussen,


d) die Errichtung von Einrichtungen des Einzel-
handels, die nicht als großflächig gemäß
§ 11 Abs. 3 BauNVO einzustufen sind,


Keine Bemerkungen. - die Errichtung von Einrichtungen des Einzel-
handels, die nicht als großflächig gem. § 11
Abs. 3 BauNVO einzustufen sind,


e) die Errichtung von Stellplatzanlagen bis zu
20 Stellplätzen,


Die in der a. F. geregelten Informationspflichten des OB
sind zu keinem Zeitpunkt praktiziert worden. Unabhängig
davon wird vorgeschlagen, diese Regelungen für die
Zukunft wegfallen zu lassen. Denn die Umsetzung einer
solchen Informationspflicht würde zu einem erheblichen
Mehraufwand bei der Verwaltung führen, ohne dass
hieraus ein erkennbarer Nutzen gezogen werden könnte.


- die Errichtung von Stellplatzanlagen bis zu
20 Stellplätzen. Bei Nichterteilung der pla-
nungsrechtlichen Zulässigkeit zu Bauvorha-
ben über 50.000,- DM (25.000 Euro) sind die
zuständigen politischen Gremien zu infor-
mieren. Über Genehmigungen von Bauvor-
haben über 300.000,- DM (150.000 Euro),
zu denen in den zuständigen Ausschüssen
gem. § 12 keine Beschlüsse gefasst worden
sind, ist der zuständige Ausschuss zu infor-
mieren.


Siehe Nr. 10 n. F. 9. Die Erteilung der planungsrechtlichen Zulässig-
keit in Erhaltungssatzungsgebieten (§ 172
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BauGB) für Vorhaben gem. Nr. 8.


9. Genehmigungen nach den §§ 172, 173 BauGB, Diese Genehmigungen wurden auch bislang als Ge-
schäft der laufenden Verwaltung durch den OB erteilt.


10. die Ablösung von bis zu drei Stellplätzen gemäß
der Stellplatzablösesatzung,


10. Die Ablösung von bis zu 3 Stellplätzen gem. der
Stellplatzablösesatzung.


11. die sanierungsrechtliche Genehmigung gemäß
§ 144 BauGB,


Da der BSU nicht für die Genehmigung nach § 144
BauGB zuständig ist, entfällt diese Einschränkung.


11. Die sanierungsrechtliche Genehmigung gem. §
144 BauGB mit Ausnahme der Genehmigung,
für die der Bau-, Sanierungs- und Umweltaus-
schuss zuständig ist.


12. Rechtsgeschäfte gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KVG
LSA, die im Einzelfall eine Wertgrenze von
30.000 Euro nicht überschreiten,


Redaktionell überarbeitet. 12. Die Wertgrenze für Rechtsgeschäfte gemäß
§ 44 Abs. 3 Nr. 7 GO LSA, die nicht der Be-
schlussfassung durch den Stadtrat unterliegen,
wird auf 60.000 DM (30.000 Euro) festgesetzt.


13. Rechtsgeschäfte gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KVG
LSA, die im Einzelfall eine Wertgrenze von
10.000 Euro nicht überschreiten,


Satz 1 a. F. wurde redaktionell überarbeitet. Satz 2 kann
entfallen. Sie war bereits missverständlich formuliert.
Denn der Bürgermeister kann zugunsten der Stadt keine
Sicherheiten bestellen, es sei denn, aus seinem eigenen
Vermögen. Vielmehr ging es um die Bestellung von Si-
cherheiten durch Dritte zugunsten der Stadt. Insoweit
besteht kein Regelungsbedürfnis für die Entgegennahme
der Bestellung von Sicherheiten. Denn entweder war
bereits das zu besichernde Grundgeschäft von solch
hohem Wert, dass es ohnehin in die Zuständigkeit des
Stadtrates fällt oder aber das Geschäft fällt wegen des
Wertes oder aus anderen Kompetenzgründen in die
Zuständigkeit des OB. Dann aber besteht kein Grund,
die Kompetenz des OB hinsichtlich der Entgegennahme
von Sicherheiten zugunsten der Stadt zu begrenzen.


13. Die Wertgrenze für Rechtsgeschäfte gemäß §
44 Abs.3 Nr. 10 der GO LSA, die nicht der Be-
schlussfassung durch den Stadtrat unterliegen,
wird auf 20.000 DM (10.000 Euro) festgesetzt.
Die Bestellung von Sicherheiten zu Gunsten der
Stadt kann durch den Oberbürgermeister in Hö-
he von 500.000,- DM (250.000 Euro) erfolgen.


14. Rechtsgeschäfte gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 13 KVG
LSA, die im Einzelfall eine Wertgrenze von
2.500 Euro nicht übersteigen,


Redaktionell überarbeitet. 14. Die Wertgrenze für Rechtsgeschäfte gem. § 44
Abs. 3 Nr. 13 der GO LSA wird im Einzelfall auf
5000 DM (2.500 Euro) festgelegt.


15. nicht erhebliche über- oder außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlungen (§ 105 Abs. 1


Die Norm wurde redaktionell überarbeitet und an das
KVG LSA angepasst. Der Verweis auf § 105 I 2 KVG


15. über nicht erhebliche über- und außerplanmäßi-
ge Ausgaben i. S. d. § 97 Abs. 1 Satz 2 GO LSA
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Satz 2 KVG LSA) sowie über- oder außerplan-
mäßige Verpflichtungen gemäß § 107 Abs. 5
KVG LSA bis 30.000 Euro im Einzelfall; ferner
über- und außerplanmäßige Mehrbedarfe im
Rahmen der Jahresabschlussbuchungen (inner-
betriebliche Leistungsverrechnungen und weite-
re zahlungsunwirksame Buchungen),


LSA (früher § 97 I 2 GO LSA) wurde in Klammern ge-
setzt, weil hier gerade von erheblichen Aufwendungen
und Auszahlungen die Rede ist. Hinsichtlich der Ver-
pflichtungen kommt es nach § 107 V KVG LSA nicht auf
die Erheblichkeit, sondern darauf an, dass der in der
Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag nicht über-
schritten wird. Insoweit besteht eine doppelte Begren-
zung der Kompetenz des OB. Der zweite Halbsatz wurde
mit Blick auf die Doppik ergänzt. Hierbei handelt es sich
um zahlungsunwirksame Buchungsvorgänge, weshalb
eine Begrenzung der Höhe nach nicht erforderlich er-
scheint.


und über nicht erhebliche über- und außerplan-
mäßige Verpflichtungsermächtigungen gem.
§ 99 Abs. 5 GO LSA . Als nach Umfang oder
Bedeutung nicht erheblich gelten über- und au-
ßerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen, wenn sie die Wertgrenze von
30.000,00 DM (30.000 Euro) im Einzelfall nicht
übersteigen.


16. Änderungen des Sanierungswirtschaftsplanes,
des Maßnahmeplanes "städtebaulicher Denk-
malschutz" und der Maßnahmepläne Stadtum-
bau Ost "Altstadt" dahingehend, dass die ge-
planten Einzelmaßnahmen lediglich innerhalb
der Wirtschaftspläne verschoben bzw. ausge-
tauscht werden und die jeweiligen Haushaltsan-
sätze der Wirtschaftspläne der Einzelpläne laut
Haushaltsplan nicht überschritten werden,


Keine Bemerkungen. 16. über Änderungen des Sanierungswirtschaftspla-
nes, des Maßnahmeplanes "städtebaulicher
Denkmalschutz" und der Maßnahmepläne
Stadtumbau Ost "Altstadt" dahingehend, dass
die geplanten Einzelmaßnahmen lediglich inner-
halb der Wirtschaftspläne verschoben bzw. aus-
getauscht werden und die jeweiligen Haushalts-
ansätze der Wirtschaftspläne der Einzelpläne
laut Haushaltsplan nicht überschritten werden


17. Abweichungen von Vorgaben der gültigen Ges-
taltungssatzungen, wenn diese begründete Aus-
nahmefälle darstellen und soweit sie in den ein-
zelnen Paragraphen und deren Begründungen in
den Satzungen vorgesehen sind,


17. über Abweichungen von Vorgaben der gültigen
Gestaltungssatzungen, wenn diese begründete
Ausnahmefälle darstellen und soweit sie in den
einzelnen §§ und deren Begründungen in den
Satzungen vorgesehen sind.


18. über geringfügige Ausnahmen und Befreiungen
von Festlegungen gültiger Bebauungspläne,
Vorhaben- und Erschließungsplänen sowie Ab-
weichungen von sonstigem Ortsrecht gemäß
BauGB und BauO LSA,


Keine Bemerkungen. 18. über geringfügige Ausnahmen und Befreiungen
von Festlegungen gültiger Bebauungspläne,
Vorhaben- und Erschließungsplänen sowie Ab-
weichungen von sonstigem Ortsrecht gem.
BauGB und BauO LSA


19. die Annahme oder Vermittlung von geringfügi-
gen Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zu-


Die Kommune darf zur Erfüllung einzelner Aufgaben
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen
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wendungen gemäß § 99 Abs. 6 Satz 4 KVG LSA
bis zu einem Betrag in Höhe von 10.000 Euro,


einwerben und annehmen oder an Dritte vermitteln, die
sich an der Erfüllung von Aufgaben beteiligen. Die Ein-
werbung und die Entgegennahme des Angebotes einer
Zuwendung obliegen ausschließlich dem OB. Über die
Annahme oder Vermittlung entscheidet die Vertretung.
Abweichend hiervon kann der Stadtrat die Entscheidung
über die Annahme oder Vermittlung bei geringfügigen
Zuwendungen auf den OB oder einen beschließenden
Ausschuss übertragen. Die Wertgrenzen sind in der
Hauptsatzung zu bestimmen. Die Kommune erstellt jähr-
lich einen Bericht, in welchem die Geber, die Zuwendun-
gen und die Zuwendungszwecke anzugeben sind, und
übersendet ihn der Kommunalaufsichtsbehörde.


20. die Beantragung und Weitergabe von Fördermit-
teln aus dem Programm „Stadtumbau Ost Rück-
bau“.


Die Zuständigkeit für die Wirtschaftspläne der Städte-
baufördermittel, bei denen Eigenmittel eingesetzt werden
müssen, ist in der Hauptsatzung geregelt. Bisher nicht
geregelt ist die Vergabe von Mitteln aus dem Programm
„Stadtumbau Ost Rückbau“. Da hier keine Eigenmittel
der Stadt erforderlich sind und nur die Anträge der Woh-
nungsgesellschaft und der Wohnungsgenossenschaft
weitergereicht werden, wird vorgeschlagen, die Zustän-
digkeit dem OB zu übertragen.


21. über alle Fälle der Ernennung, Entlassung und
Umsetzung von Beamten der Laufbahngruppe 2,
2. Einstiegsamt, die Amtsleiter, die Rechnungs-
prüfer und Ratsbüroleiter, sofern sie nicht kraft
Gesetzes vorgegeben sind, im Einvernehmen
mit dem Stadtrat; es gilt § 139 Abs. 5 KVG LSA,


22. über alle Fälle der Ernennung und Entlassung
von Beamten der Laufbahngruppe 1,


23. Umsetzung, Versetzung und Abordnung sowie
über die Versetzung in den Ruhestand für alle
Beamten, es gilt § 7 Abs. 2 Nr. 21,


Die bisherige, eigenständige Regelung zu den Zustän-
digkeiten für dienstrechtliche Entscheidungen (§ 5 a. F.)
sollte auf den Hauptausschuss und den Oberbürger-
meister aufgeteilt werden um so die Kompetenzregelun-
gen stärker zu konzentrieren. Kompetenzen, die bislang
dem Stadtrat im Einvernehmen mit dem Oberbürger-
meister zustanden, wurden aus regelungstechnischen
Gründen umgewandelt in Kompetenzen des Oberbür-
germeisters im Einvernehmen mit dem Stadtrat. Dies
war notwendig, um den § 5 a. F. entfallen lassen zu kön-
nen, denn es gibt keine Regelung in der Hauptsatzung
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24. Ernennung und Entlassung des Stadtwehrleiters,


der Ortswehrleiter und deren Stellvertreter sowie
aller anderen Ehrenbeamten, soweit gesetzliche
Regelungen dem nicht entgegenstehen,


25. Einstellung, Entlassung und die nicht nur vorü-
bergehende Übertragung einer anders bewerte-
ten Tätigkeit betreffend die Dezernenten, Amts-
leiter, Rechnungsprüfer und Ratsbüroleiter im
Einvernehmen mit dem Stadtrat,


26. alle weiteren Beschäftigten der Verwaltung, es
gilt § 7 Abs. 2 Nr. 21.


zu den Kompetenzen des Stadtrates. In der Sache führt
das aber zu keiner inhaltlichen Änderung. Wie bisher
können beide Organe in diesen Fällen nur gemeinsam
entscheiden.


Die Änderung (Fälle der Ernennung) erfolgt ei-
nerseits entsprechend dem Auslegungsbeschluss vom
07.03.1996, um eine klare Regelung an dieser Stelle der
Hauptsatzung zu formulieren, ohne den Auslegungsbe-
schluss in entsprechenden Fällen mit heranziehen zu
müssen. Des Weiteren wird mit dieser Formulierung
klargestellt, dass alle Formen der Ernennung, wozu
selbstverständlich u. a Einstellung, Anstellung und Be-
förderung gehören, in die jeweilige Zuständigkeit fallen.
Es werden diesbezüglich keine Zuständigkeiten geän-
dert.


Die bisherigen Kompetenzen werden lediglich
bei der Umsetzung von Beamten unterhalb der Amtslei-
terebene geändert. Diese obliegt derzeit dem Hauptaus-
schuss im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister.
Die derzeitige Regelung hat in der Vergangenheit keine
praktische Relevanz entfaltet und ist bezogen auf die
betreffenden Verwaltungsebenen für die Politik relativ
unerheblich. Außerdem wird durch die o. g. Formulierung
eine vergleichbare Zuständigkeit des Stadtrates für Be-
amte und Beschäftigte hergestellt.


Mit Einführung des Tarifvertrages des öffentli-
chen Dienstes – TVöD – wurden die Bezeichnungen
Angestellte/r und Arbeiter/in durch Beschäftigte/r ersetzt.
Mit Einführung des TVöD wurden die Bezeichnungen
Vergütung und Lohn durch Entgelt ersetzt. Eine Ent-
scheidung hinsichtlich der Eingruppierung kann es nicht
geben, weil insoweit die Tarifautomatik gilt.
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(3) Dem Oberbürgermeister obliegt die Geschäfts-
verteilung innerhalb der Verwaltung.


Keine Bemerkungen. (3) Dem Oberbürgermeister obliegt die Geschäfts-
verteilung innerhalb d. Verwaltung.


§ 8
Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters


Der Paragraph wurde neu nummeriert. § 13
Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters


Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) wählt einen Be-
schäftigten der Stadtverwaltung als Vertreter des Ober-
bürgermeisters für den Verhinderungsfall. Das Vor-
schlagsrecht dafür hat der Oberbürgermeister.


Der Wortlaut wurde dem § 67 I KVG LSA angepasst.
Eine inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden. Die
Absätze wurden miteinander verbunden.


(1) Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) wählt
einen Bediensteten der Stadtverwaltung zum Vertreter
des Oberbürgermeisters im Verhinderungsfall.


(2) Das Vorschlagsrecht dafür hat der Oberbürger-
meister.


§ 9
Gleichstellungsbeauftragte


Der Paragraph wurde neu nummeriert. Die Überschrift
wurde in Anlehnung an § 78 KVG LSA an den Inhalt
angepasst.


§ 14
Gleichstellung von Mann und Frau


(1) Der Stadtrat bestellt im Einvernehmen mit dem
Oberbürgermeister eine Gleichstellungsbeauftragte.


Die Regelung wurde dem Wortlaut des § 78 I KVG LSA
angepasst. Dass es sich um eine hauptamtliche Tätigkeit
handelt, ergibt sich aus § 78 II 1 KVG LSA (ab 25.000
Einwohnern); einer Regelung hierzu in der Hauptsatzung
bedarf es deshalb nicht. Wie auch andere Stellen in der
Verwaltung (z. B. Amtsleiter) soll auch die Stelle der
Gleichstellungsbeauftragten im Einvernehmen der Orga-
ne besetzt werden.


§ 14 S. 1: Der Stadtrat beruft bei Neubesetzung eine
hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte.


(2) Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten
ist widerruflich. Über die Abberufung entscheidet der
Stadtrat im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister.
Einer Abberufung bedarf es nicht bei Beendigung des


Nach § 78 I KVG LSA regelt die Hauptsatzung das Nä-
here. Hierzu gehört auch die Abberufung der Gleichstel-
lungsbeauftragten. Der Wortlaut wurde aus der Muster-
satzung des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-
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Beschäftigungsverhältnisses. Anhalt übernommen.


(3) Die Gleichstellungsbeauftragte kann an den
Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse teilneh-
men, soweit ihr Aufgabenbereich betroffen ist. Ihr ist in
Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches auf Verlan-
gen das Wort zu erteilen.


Diese Regelung ist aufgrund des § 78 IV KVG LSA er-
forderlich und wurde dem Gesetzeswortlaut angepasst.


§ 14 S. 2: Der Gleichstellungsbeauftragten ist im Rah-
men der ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben Gelegen-
heit zur Stellungnahme in den beratenden und beschlie-
ßenden Ausschüssen sowie im Stadtrat zu geben.


Diese Regelung kann entfallen, da sich bereits unmittel-
bar aus § 78 III 2 KVG LSA ergibt, dass die Gleichstel-
lungsbeauftragte nicht weisungsgebunden ist.


§ 14 S. 3: Die Gleichstellungsbeauftragte ist in Aus-
übung ihrer Tätigkeit unabhängig.


IV. ABSCHNITT
UNTERRICHTUNG UND BETEILIGUNG DER EIN-


WOHNER


§ 10
Einwohnerversammlung


(1) Über allgemein bedeutsame Angelegenheiten
der Stadt Köthen (Anhalt) können die Einwohner auch
durch Einwohnerversammlungen unterrichtet werden.
Der Oberbürgermeister beruft die Einwohnerversamm-
lungen ein. Er setzt die Gesprächsgegenstände sowie
Ort und Zeit der Veranstaltung fest. Die Einladung ist
gemäß § 14 Abs. 2 bekanntzumachen und soll in der
Regel 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung erfolgen.
Die Einladungsfrist kann bei besonderer Dringlichkeit auf
drei Tage verkürzt werden.


Gemäß § 28 I KVG LSA soll der Hauptverwaltungsbeam-
te ( Oberbürgermeister) über allgemein bedeutsame
Angelegenheiten der Kommune die betroffenen Einwoh-
ner in geeigneter Form unterrichten. In Gemeinden kann
der Hauptverwaltungsbeamte zu diesem Zweck eine
Einwohnerversammlung einberufen; diese kann auf Teile
des Gemeindegebietes oder Verbandsgemeindegebietes
beschränkt werden. Die Regelungen orientieren sich an
der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes
Sachsen-Anhalt.


§ 16 II: (2) Die Einwohnerversammlungen finden jährlich
statt. Auf Verlangen des Stadtrates können Einwohner-
versammlungen zur Erörterung gemeindlicher Angele-
genheiten öfter einberufen werden, wenn ein wichtiger
Grund vorliegt.


(2) Die Einwohnerversammlungen können auf Teile Keine Bemerkungen.
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des Stadtgebietes beschränkt werden.


(3) Der Oberbürgermeister unterrichtet den Stadtrat
in seiner nächsten Sitzung über den Ablauf der Einwoh-
nerversammlung und die wesentlichen Ergebnisse.


Keine Bemerkungen.


§ 11
Einwohnerfragestunde


(1) Der Stadtrat sowie seine beschließenden Aus-
schüsse führen im Rahmen ordentlicher öffentlicher Sit-
zungen eine Einwohnerfragestunde durch.


Gemäß § 28 II 1 KVG LSA findet künftig nicht nur im
Stadtrat sondern auch in den beschließenden Ausschüs-
sen eine Einwohnerfragestunde statt. Die Einzelheiten
hierzu sind in der Hauptsatzung zu regeln (§ 28 II 2 KVG
LSA) dies geschieht in den Absätzen 2 bis 5 n. F. Die
Regelungen orientieren sich an der Mustersatzung des
Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt.


§ 16 I: (1) Der Stadtrat führt, sofern dies erforderlich ist,
zu Beginn einer öffentlichen Sitzung eine Fragestunde
zu Angelegenheiten von allgemeinem gemeindlichen
Interesse für die Einwohner der Stadt Köthen (Anhalt)
durch. Diese Fragestunde soll den Rahmen von 30 Mi-
nuten nicht übersteigen. Die Entscheidung darüber trifft
der Vorstand.


(2) Die Einwohnerfragestunde erfolgt in der Regel
zum Beginn der Sitzung. Abweichungen hiervon kann
der Vorsitzende des Stadtrates in der Einladung zur Sit-
zung festlegen.


Keine Bemerkungen.


(3) Der Vorsitzende des Stadtrates stellt den Beginn
und das Ende der Fragestunde fest. Findet sich zu Be-
ginn der Fragestunde kein Einwohner ein, kann sie ge-
schlossen werden. Die Fragestunde soll auf höchstens
30 Minuten begrenzt sein.


Keine Bemerkungen.


Variante 1:
(4) Jeder Einwohner ist nach Angabe seines Na-
mens und seiner Anschrift berechtigt, grundsätzlich eine
Frage und zwei Zusatzfragen, die sich auf den Gegens-


Keine Bemerkungen.
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tand der ersten Frage beziehen, zu stellen. Zugelassen
werden nur Fragen von allgemeinem Interesse, die in die
Zuständigkeit der Stadt Köthen (Anhalt) fallen. Angele-
genheiten der Tagesordnung können nicht Gegenstand
der Einwohnerfragestunde sein; über Ausnahmen ent-
scheidet der Vorsitzende des Stadtrates.


Variante 2:
(4) Jeder Einwohner ist nach Angabe seines Na-
mens und seiner Anschrift berechtigt, grundsätzlich eine
Frage und zwei Zusatzfragen, die sich auf den Gegens-
tand der ersten Frage beziehen, zu stellen. Zugelassen
sind vorrangig Fragen, die die Tagesordnung betreffen
und Fragen von allgemeinem Interesse, die in die Zu-
ständigkeit der Stadt Köthen (Anhalt) fallen. Die Redezeit
beträgt in der Regel drei Minuten. Persönliche Angele-
genheiten einzelner Personen können nicht Gegenstand
der Einwohnerfragestunde sein.


Keine Bemerkungen.


(5) Fragen, die die Tagesordnung betreffen, sollen
bei der Behandlung des Tagesordnungspunktes beant-
wortet werden. Die Beantwortung der Fragen erfolgt in
der Regel mündlich durch den Oberbürgermeister oder
den Vorsitzenden des Stadtrates. Eine Aussprache fin-
det nicht statt. Ist die Beantwortung der Frage in der
Sitzung nicht möglich, erhält der Einwohner eine schriftli-
che Antwort, die innerhalb von vier Wochen erteilt wer-
den soll. Schriftliche Antworten sind dem Protokoll der
auf die Beantwortung folgenden nächsten ordentlichen
Stadtratssitzung beizufügen.


Keine Bemerkungen.


(6) Auf die Einwohnerfragestunden in den beschlie-
ßenden Ausschüssen finden die Regelungen der Absät-


Da Einwohnerfragestunden künftig auch in den be-
schließenden Ausschüssen stattfinden, ist der Anwen-
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ze 2 bis 5 entsprechend Anwendung. An die Stelle des
Vorsitzenden des Stadtrates tritt der Vorsitzende des
beschließenden Ausschusses.


dungsbereich der Absätze 2 bis 5 n. F. entsprechend zu
erweitern.


(7) Auf die Einwohnerfragestunden in den Ort-
schaftsräten und ihren beschließenden Ausschüssen
finden die Regelungen der Absätze 2 bis 5 entsprechend
Anwendung. An die Stelle des Vorsitzenden des Stadtra-
tes tritt der Ortsbürgermeister.


Einwohnerfragestunden finden künftig auch in den öf-
fentlichen Sitzungen der Ortschaftsräte und deren Aus-
schüsse statt, soweit der Ortschaftsrat dies beschließt
(§ 84 V KVG LSA).


§ 12
Bürgerbefragung


Eine Bürgerbefragung nach § 28 Abs. 3 KVG LSA erfolgt
ausschließlich in wichtigen Angelegenheiten des eigenen
Wirkungskreises der Stadt Köthen (Anhalt). Sie kann nur
auf der Grundlage eines Stadtratsbeschlusses durchge-
führt werden, in dem die mit „ja“ oder „nein“ zu beantwor-
tende Frage formuliert ist und insbesondere festgelegt
wird, ob die Befragung als elektronische Abstimmung im
Internet oder im schriftlichen Verfahren erfolgt, in wel-
chem Zeitraum die Befragung durchgeführt wird und in
welcher Form das Abstimmungsergebnis bekanntzuge-
ben ist.


Gemäß § 28 III KVG LSA kann die Vertretung ( Stadt-
rat) beschließen, zu Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungskreises der Kommune eine Befragung der Bürger
durchzuführen. Die Befragung hat in anonymisierter
Form zu erfolgen. Die Abstimmung kann auch als Onli-
neabstimmung erfolgen, soweit hinreichend sichere Vor-
kehrungen gegen Missbrauch und zur Sicherung der
Integrität der Ergebnisermittlung getroffen werden. Die
Teilnahme ist freiwillig. Einzelheiten sind in der Hauptsat-
zung zu regeln. Die Regelungen orientieren sich an der
Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes Sach-
sen-Anhalt.


§ 16 III a. F. kann entfallen, da er zum einen inhaltlich
keine Regelung trifft und zum anderen kein Regelungs-
bedarf in der Hauptsatzung besteht.


§ 16 III: (3) Für Einwohneranträge, Bürgerinitiativen,
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid gelten die gesetz-
lichen Regelungen der §§ 24, 24a, 25 und 26 der GO
LSA.
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V. ABSCHNITT


EHRENBÜRGER UND EHRENBEZEICHNUNG


§ 13
Ehrenbürgerrecht und Ehrenbezeichnung


Der Paragraph wurde neu nummeriert. § 15
Ehrenbürgerrecht und Ehrenbezeichnung


Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbürger-
rechts oder der Ehrenbezeichnung bedarf einer Mehrheit
von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des
Stadtrates.


Die Regelung wurde entsprechend dem Wortlaut des
§ 22 IV KVG LSA neu gefasst. Eine inhaltliche Änderung
ist damit nicht verbunden.


(1) Zur Verleihung des Ehrenbürgerrechts der Stadt
Köthen (Anhalt) oder einer Ehrenbezeichnung bedarf es
einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Mitglie-
der des Stadtrates.


(2) Für die Aberkennung des Ehrenbürgerrechts
oder einer Ehrenbezeichnung bedarf es einer Zweidrit-
telmehrheit der gesetzlichen Mitglieder des Stadtrates.


VI. ABSCHNITT
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN


§ 14
Öffentliche Bekanntmachungen


Paragraph wurde neu nummeriert. § 4
Öffentliche Bekanntmachungen


(1) Satzungen, Verordnungen, Bekanntmachungen
und Beschlüsse werden im Amtsblatt der Stadt Köthen
(Anhalt) öffentlich bekannt gemacht. Es erscheint in der
Regel monatlich. Bekanntmachungen und Beschlüsse,
für die aus zeitlichen Gründen eine Bekanntmachung im
nächsten Amtsblatt nicht ausreichend ist, werden in der
Mitteldeutschen Zeitung im Anzeigeteil der Lokalausga-
be Köthen veröffentlicht. Auf diese Bekanntmachung
wird im darauf folgenden Amtsblatt hingewiesen. Die


Keine Bemerkungen. (1) Satzungen, Verordnungen, Bekanntmachungen
und Beschlüsse werden im Amtsblatt der Stadt Köthen
(Anhalt) öffentlich bekannt gemacht. Es erscheint in der
Regel monatlich. Bekanntmachungen und Beschlüsse,
für die aus zeitlichen Gründen eine Bekanntmachung im
nächsten Amtsblatt nicht ausreichend ist, werden in der
Mitteldeutschen Zeitung im Anzeigeteil der Lokalausga-
be Köthen veröffentlicht. Auf diese Bekanntmachung
wird im darauf folgenden Amtsblatt hingewiesen.
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Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages
bewirkt, an dem im Falle des Satz 1 das Amtsblatt der
Stadt Köthen (Anhalt) bzw. im Falle der Sätze 3 und 4
die Mitteldeutsche Zeitung den bekanntzumachenden
Text enthält.


(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des
Stadtrates und seiner Ausschüsse werden spätestens
sechs Tage vor der Sitzung auf der Internetseite der
Stadt Köthen (Anhalt) unter www.koethen-anhalt.de öf-
fentlich bekannt gemacht. Ergänzend ist der Bekannt-
machungstext durch Aushang im Schaukasten des Rat-
hauses mindestens drei Tage vor der Sitzung zu veröf-
fentlichen. Soweit die Bekanntmachung nach Satz 1
wegen technischer Probleme nicht möglich ist, hat sie
drei Tage vor der Sitzung in der Mitteldeutschen Zeitung,
Lokalausgabe Köthen, zu erfolgen. In den Fällen der
Ladung des Stadtrates nach § 53 Abs. 4 Satz 5 KVG
LSA erfolgt die Bekanntmachung soweit möglich unver-
züglich nach der Ladung entsprechend den Sätzen 1
und 2.


Keine Bemerkungen (2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Stadt-
rates und seiner Ausschüsse werden spätestens sechs
Tage vor der Sitzung auf der offiziellen Internetseite der
Stadt Köthen (Anhalt) unter www.koethen-anhalt.de öf-
fentlich bekannt gemacht. Ergänzend ist der Bekannt-
machungstext durch Aushang im Schaukasten des Rat-
hauses mindestens 3 Tage vor der Sitzung zu veröffent-
lichen. Soweit die Bekanntmachung nach Satz 1 wegen
technischer Probleme nicht möglich ist, hat sie 3 Tage
vor der Sitzung in der Mitteldeutschen Zeitung, Lokal-
ausgabe Köthen, zu erfolgen. In den Fällen der Ladung
des Stadtrates nach § 51 (4) Satz 5 GO LSA erfolgt die
Bekanntmachung soweit möglich unverzüglich nach der
Ladung entsprechend Satz 1 und 2.


(3) Zeit, Ort und die Tagesordnung des Ortschafts-
rates Merzien werden drei Tage vor der Sitzung in den
Schaukästen


Keine Bemerkungen. (3) Zeit, Ort und die Tagesordnung des Ortschaftsrates
Merzien werden 3 Tage vor der Sitzung in den Schau-
kästen


1. im Ortsteil Merzien, An der Bushaltestelle ge-
genüber der Straße der DSF 33,


Keine Bemerkungen. - Merzien
An der Bushaltestelle gegenüber der Straße der
DSF 33


2. im Ortsteil Hohsdorf, Straße des 7. Oktober 16, Keine Bemerkungen. - Hohsdorf
Str. des 7. Oktober 16


3. im Ortsteil Zehringen, Straße der Freundschaft
11,


Keine Bemerkungen. - Zehringen
Straße der Freundschaft 11


öffentlich bekannt gemacht. öffentlich bekannt gemacht.
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(4) Zeit, Ort und die Tagesordnung der Ortschafts-
ratssitzung Arensdorf werden drei Tage vor der Sitzung
in den Schaukästen


Keine Bemerkungen. (4) Zeit, Ort und die Tagesordnung der Ortschafts-
ratssitzung Arensdorf werden 3 Tage vor der Sitzung in
den Schaukästen


1. im Ortsteil Arensdorf, Gahrendorfer Weg 11, Keine Bemerkungen. - Arensdorf
Gahrendorfer Weg 11


2. im Ortsteil Arensdorf, Pappelplatz 2, am Feuer-
wehrgerätehaus,


Keine Bemerkungen - Arensdorf
Feuerwehrgerätehaus, Pappelplatz 2


3. im Ortsteil Gahrendorf, Arensdorfer Weg, 6 am
Pumpenhaus,


Keine Bemerkungen. - Gahrendorf
Arensdorfer Weg 6, Am Pumpenhaus


öffentlich bekannt gemacht. öffentlich bekannt gemacht.


(5) Zeit, Ort und Tagesordnung der Ortschaftsrats-
sitzungen Baasdorf werden drei Tage vor der Sitzung in
dem Schaukasten Köthener Str. 23, Verkaufsstelle, öf-
fentlich bekannt gemacht.


Keine Bemerkungen. (5) Zeit, Ort und Tagesordnung der Ortschaftsrats-
sitzungen Baasdorf werden 3 Tage vor der Sitzung in
dem Schaukasten


- Baasdorf
Köthener Str. 23, Verkaufsstelle


öffentlich bekannt gemacht.


(6) Zeit, Ort und Tagesordnung der Ortschaftsrats-
sitzungen Dohndorf werden drei Tage vor der Sitzung in
dem Schaukasten Dorfstraße 9, vor dem Gemeindebüro,
öffentlich bekannt gemacht.


Keine Bemerkungen. (6) Zeit, Ort und Tagesordnung der Ortschaftsrats-
sitzungen Dohndorf werden 3 Tage vor der Sitzung in
dem Schaukasten


- Dohndorf
Dorfstr. 9, vor dem Gemeindebüro


öffentlich bekannt gemacht.


(7) Zeit, Ort und die Tagesordnung der Ortschafts-
ratssitzungen Löbnitz an der Linde werden drei Tage vor
der Sitzung in dem Schaukasten Dorfplatz 2 öffentlich
bekannt gemacht.


Keine Bemerkungen. (7) Zeit, Ort und die Tagesordnung der Ortschafts-
ratssitzungen Löbnitz an der Linde werden 3 Tage vor
der Sitzung in dem Schaukasten


- Löbnitz an der Linde
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Dorfplatz 2


öffentlich bekannt gemacht.


(8) Zeit, Ort und die Tagesordnung der Ortschafts-
sitzungen Wülknitz werden drei Tage vor der Sitzung in
den Schaukästen


Keine Bemerkungen. (8) Zeit, Ort und die Tagesordnung der Ortschafts-
sitzungen Wülknitz werden 3 Tage vor der Sitzung in den
Schaukästen


1. im Ortsteil Großwülknitz, am Grundstück Kasta-
nienplatz 1,


Keine Bemerkungen. - Großwülknitz
Am Grundstück Kastanienplatz 1


2. im Ortsteil Kleinwülknitz, Hauptstraße, gegen-
über dem Grundstück Nr. 19,


Keine Bemerkungen. - Kleinwülknitz
Hauptstraße, gegenüber dem Grundstück Nr. 19


öffentlich bekannt gemacht. öffentlich bekannt gemacht.


(9) Bekanntmachungen nach § 10 Abs. 2 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes (öffentliche Zustellung) und
Bekanntmachungen im Wege der Amtshilfe werden
durch Aushang an der amtlichen Bekanntmachungstafel
im Eingangsbereich des Haupteinganges des Rathauses
der Stadt Köthen (Anhalt), Marktstraße 1-3, öffentlich
bekannt gemacht, sofern gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist.


Keine Bemerkungen. (9) Bekanntmachungen nach § 15 Abs. 2 Verwal-
tungszustellungsgesetz (öffentliche Zustellung) und Be-
kanntmachungen im Wege der Amtshilfe werden durch
Aushang an der amtlichen Bekanntmachungstafel im
Eingangsbereich des Haupteinganges des Rathauses
der Stadt Köthen (Anhalt), Marktstraße 1-3, öffentlich
bekannt gemacht, sofern gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist.


(10) Das Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) wird
den Haushalten der Stadt Köthen (Anhalt) kostenlos zur
Verfügung gestellt. Hierüber hinaus hat jede Person das
Recht, Satzungen einschließlich aller Anlagen und Pläne
innerhalb der öffentlichen Sprechzeiten der Stadtverwal-
tung Köthen einzusehen und sich gegen Erstattung der
dadurch entstehenden Kosten Abschriften fertigen zu
lassen.


Keine Änderungen. (10) Das Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) wird
den Haushalten der Stadt Köthen (Anhalt) kostenlos zur
Verfügung gestellt. Hierüber hinaus hat jede Person das
Recht, Satzungen einschließlich aller Anlagen und Pläne
innerhalb der öffentlichen Sprechzeiten der Stadtverwal-
tung Köthen einzusehen und sich gegen Erstattung der
dadurch entstehenden Kosten Abschriften fertigen zu
lassen.


(11) Ist das Amtsblatt für die Veröffentlichung von
Plänen, Karten oder Zeichnungen sowie Begründungen
oder Erläuterungsberichte, die Bestandteile von Satzun-


Die Vorschrift wurde dem Wortlaut des § 9 II 1 KVG LSA
angepasst. Satz 1 n. F. betrifft ausschließlich Satzungen
während Satz 2 n. F. sonstige Bekanntmachungen zum


(11) Ist das Amtsblatt für die Veröffentlichung von
Plänen, Karten oder Zeichnungen, die selbst eine be-
kannt zu machende Angelegenheit oder Bestandteil ei-
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gen sind, nicht geeignet, so erfolgt die öffentliche Be-
kanntmachung dieser Teile dadurch, dass sie während
der öffentlichen Sprechzeiten der Stadtverwaltung öffent-
lich ausgelegt werden und in der Bekanntmachung des
textlichen Teils der Satzung auf die Dauer und den Ort
der Auslegung hingewiesen wird. Satz 1 findet sinnge-
mäß Anwendung auf entsprechende Bestandteile sons-
tiger Bekanntmachungen, sofern gesetzlich nichts ande-
res bestimmt ist.


Gegenstand hat. ner Satzung sind, nicht geeignet, so erfolgt die Be-
kanntmachung durch Auslegung soweit nicht Rechtsvor-
schriften besondere Regelungen treffen. Auf die Ausle-
gung wird unter Angabe des Ortes, der Zeit und der
Dauer der Auslegung im Amtsblatt der Stadt Köthen
(Anhalt) hingewiesen.


VII. ABSCHNITT
SCHLUSSVORSCHRIFTEN


§ 15
Sprachliche Gleichstellung


§ 17


Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Sat-
zung gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.
Dies gilt nicht für die Funktionsbezeichnung Gleichstel-
lungsbeauftragte.


Vorschrift wurde an den Wortlaut des § 159 KVG LSA
angepasst. Siehe auch Art. 100 Verf LSA. Eine Ausnah-
me gilt für die Funktion der Gleichstellungsbeauftragten.
Diese Funktion muss nach dem Willen des Gesetzge-
bers mit einer Frau besetzt werden.


Personen- und Funktionsbezeichnungen in der
Hauptsatzung gelten jeweils in männlicher und weibli-
cher Form.


§ 16
Inkrafttreten


Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung im Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) in Kraft.
Zugleich treten die Hauptsatzung der Stadt Köthen (An-
halt) vom 10.12.2001, zuletzt geändert durch die
6. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt)


Keine Bemerkungen.
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vom 20.01.2014, sowie die Zuständigkeitsordnung des
Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt) außer Kraft.





Anlage zur Sitzungsvorlage
Synopseneu29.9..pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2014159/2 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 16.10.2014

TOP: 2.13

Amt: Amt 73 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2014159/2

Az.: erstellt am: 02.09.2014

Betreff

Beschluss über die Entsendung eines Vertreters in die 
Mitgliederversammlung des Unterhaltungsverbandes "Westliche Fuhne - 
Ziethe" und "Taube-Landgraben" sowie Vorschläge für die Wahl in die 
Verbandsausschüsse   

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2

07.10.2014: Hauptausschuss 
16.10.2014: Stadtrat

07.10.2014 
16.10.2014

laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt:
 
1. Die Entsendung folgender Vertreter in die Mitgliederversammlung der  
Gewässerunterhaltungsverbände:

a.) Frau Andrea Albrecht zur Vertretung in den Unterhaltungsverband (UHV) 
     "Westliche Fuhne-Ziethe"

b.) Herr Oliver Reinke zur Vertretung der Stadt Köthen in den UHV "Taube-Landgraben"

2.  Die Entsendung folgender Vertreter zur Kandidatur für die Verbandsausschüsse der UHV

a.) Herr Oliver Reinke in den UHV "Westliche Fuhne-Ziethe", 
     als Stellvertreter Herr Ingo Friedrich

b.) Frau Andrea Albrecht in den UHV "Taube-Landgraben",
     als Stellvertreter Herr Klaus Lindner

Gesetzliche Grundlagen:



Wassergesetz LSA, Kommunalverfassung des LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Die Gemeinden sind Mitglieder in den Gewässerunterhaltungsverbänden (§ 54 Abs.3 Satz 1 des WG 
LSA)
Die Mitglieder/Verbandsversammlung wählt das Gremium des Verbandes – den Verbandsauschuss.
Die Amtszeit des Ausschusses entspricht nach den Satzungen der Unterhaltungsverbände der 
Amtszeit der Gemeinderäte. Deshalb ist der Verbandsausschuss in diesem Jahr neu zu wählen.
Entsprechend § 54 Abs.3 des Wassergesetzes des Landes Sachsen-Anhalt kann die Entsendung des 
Vertreters für die Mitgliederversammlung und für die Wahl in die Ausschüsse entweder entsprechend 
der Vertretungsregelung nach Kommunalverfassungsgesetz oder durch Bestimmung von Einwohnern 
über den Stadtrat erfolgen. 
Die Stadt Köthen möchte von der Möglichkeit Gebrauch machen, über die Vertretungsregelung des 
Oberbürgermeisters fachkompetente Mitarbeiter der Stadt Köthen in diese Gremien zu entsenden.
Die Verbände bestehen seit über 20 Jahren und wurden bisher immer von Beschäftigten der 
Verwaltung vertreten, die Fachkompetenz auf dem Sachgebiet –Gewässerunterhaltung aufweisen und 
notwendige Entscheidungen sach- und fachgerecht im Interesse der Verbandsmitglieder 
(Gemeinden)und der Mehrheit der Grundstückseigentümer treffen können.
Der Oberbürgermeister ist automatisch durch die gesetzliche Mitgliedschaft in der 
Mitgliederversammlung vertreten. Er hat das Recht nach § 72 Abs.1 KVG LSA seine Vertretung auf 
Beschäftigte zu übertragen.
Die Verwaltung schlägt deshalb vor, folgende Beschäftigte der Verwaltung  in die Gremien der 
Unterhaltungsverbände zu entsenden:
1. UHV „Westliche Fuhne-Ziethe“
  a.) in die Mitgliederversammlung - Frau Andrea Albrecht, Sachbearbeiterin im Umweltamt
  b.) zur Wahl in den Verbandsausschuss – Herrn Oliver Reinke, Amtsleiter Umweltamt;  
                                            Stellvertreter – Herr Ingo Friedrich; Friedhofsleiter Umweltamt

2. UHV „Taube- Landgraben“
  a.) in die Mitgliederversammlung – Herrn Oliver Reinke
  b.) zur Wahl in den Verbandsausschuss – Frau Andrea Albrecht
                                             Stellvertreter – Herr Klaus Lindner, Betriebshofsleiter Umweltamt
Von den vorgeschlagenen Vertretern liegen die Zustimmungserklärungen vor.
Sie waren bisher alle in diesen Gremien tätig. 



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2014163/3 

Dezernat: Dezernat 3 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 16.10.2014

TOP: 2.10

Amt: Pflegeheim "Am 
Lutzepark"

öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2014163/3

Az.: erstellt am: 04.09.2014

Betreff

Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes "Städtisches Pflegeheim Am 
Lutzepark" 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

02.10.2014: Heimausschuss 
07.10.2014: Hauptausschuss 
16.10.2014: Stadtrat

02.10.2014 
07.10.2014 
16.10.2014

laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt den Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes
"Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark".

Gesetzliche Grundlagen:
Eigenbetriebsgesetz LSA, Eigenbetriebsverordnung LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

- siehe Anlagen -
























































Anlage zur Sitzungsvorlage
Wirtschaftsplan 2015.pdf


































Anlage zur Sitzungsvorlage
Erläuterungen Wirtschaftsplan 2015.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2014168/3 

Dezernat: Dezernat 3 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 16.10.2014

TOP: 2.9

Amt: Pflegeheim "Am 
Lutzepark"

öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2014168/3

Az.: erstellt am: 11.09.2014

Betreff

Feststellung des Jahresabschlusses 2013 des Eigenbetriebes 
"Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark" - und Entlastung der 
Heimleiterin  

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

02.10.2014: Heimausschuss 
07.10.2014: Hauptausschuss 
16.10.2014: Stadtrat

02.10.2014 
07.10.2014 
16.10.2014

laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt (Köthen) stellt den Jahresabschluss 2013 des Eigenbetriebes 
„Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark“ wie folgt fest und erteilt der Heimleiterin Entlastung 
für das Wirtschaftsjahr 2013

1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1 Bilanzsumme 5.287.392,16

1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf
- das Anlagevermögen 4.693.776,39
- das Umlaufvermögen    587.000,89
- Rechnungsabgrenzungsposten        6.614,88

1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf
- das Eigenkapital 1.082.335,75
- die Sonderposten aus Zuweisungen zur

    Finanzierung des Sachanklagevermögens 4.104.280,82
- die Rückstellungen      65.754,00
- die Verbindlichkeiten      33.710,49
- Rechnungsabgrenzungsposten        1.311,10



1.2 Jahresüberschuss 
1.2.1 Summe der Erträge 2.470.376,99
1.2.2 Summe der Aufwendungen 2.429.569,60

./.  40.807,39

2. Behandlung des Jahresüberschusses
2.1 - Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage           37.629,01

- Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage               0,00
- Einstellung in die Betriebsmittelrücklage      78.436,40
- Einstellung in die zweckgebundene Rücklage   0,00

Gesetzliche Grundlagen:

Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA)
Eigenbetriebsgesetz LSA (EigBG)
Eigenbetriebsverordnung (EigVO)
Pflege- und Buchführungsverordnung



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Der Jahresabschluss 2013 des Eigenbetriebes "Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark" 
wurde durch den Wirtschaftsprüfer und durch das Rechnungsprüfungsamt uneingeschränkt 
bestätigt. 
Durch die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte Wirtschaftsprüferin Dipl.-Ök. 
Sylvia Hoffmann erfolgte die Darstellung des Prüfergebnisses nach den Formvorschriften 
der Pflege-Buchführungsverordnung (PBV). 








Anlage zur Sitzungsvorlage
Feststellungsvermerk .pdf
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Eigenbetrieb
"Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark"


Lange Straße 38
06366 Köthen(Anhalt)


Geschäftsjahr 2013


Bericht


über
die Prüfung des Jahresabschlusses


zum 31. Dezember 2013
und des :Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2013


erstattet von
Dipl.-Ök. Sylvia :Hoffmann


Wirtschaftsprüferin
Gesellschafterin der


DLP Dernehl, Lamprecht & Partner mbB
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer


Dessau-Roß'lau / Köln I Leipzig / Köthen (Anhalt)


1. Ausfertigung: 1/5
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A.Prüfungsauftrag


Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Köthen (Anhalt) beauftragte mich (Sylvia Hoffmann)


als Wirtschaftsprüferin und Mitglied der DLPDernehl, Lamprecht & Partner mbB, den Jah-


resabschluss zum 31. Dezember 2013 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden


Buchführung und den Lageberichtfür das Wirtschaftsjahr 2013 des


Eigenbetriebes "Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark"


-im FOlgenden auch kurz "Pflegeheim" oder "Eigenbetrieb" genannt -


nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung


schriftlich Bericht zu erstatten.


Unter Beachtung der Eigenverantwortungals Wirtschaftsprüfer erfolgte die Prüfung als


Teamarbeit, so dass als Ausdruck der gemeinsamen Bewältigung der gestellten Aufgabe


,im Folgenden von "wir" die Rede sein wird, soweit es nicht konkret auf die EinzeI-


verantwortlichkeit ankommt, wie etwa bei der Unterzeichnung des Berichts und des Bestä-


tigungsvermerks.


Der Prüfungsauftrag des Rechnungsprüfungsamts der Stadt Köthen (Anhalt) ist datiert


vom 21. November 2013.


Der Eigenbetrieb ist auf der Grundlage des 9 131 Gemeindeordnung LSA in Verbindung


mit 9 19 Abs.3 des.Eigenbetriebsgesetzes prüfungspflichtig.


Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des S 53 Abs. 1 Nr. 1
und 2 HGrG zu beachten.


Auftragsgemäß haben wir den Prüfungsbericht um einen besonderen Erläuterungsteil
erweitert, der diesem Bericht als Anlage 8 beigefügt ist.


Wir bestätigen gemäß 9 321 Abs. 4 a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die


anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.
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Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfol-


genden Bericht, der nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Ab-


schlussprüfungen (IDW PS 450 und IDWPH 9.450.1) erstellt wurde.


Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg eine Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch


die Heimleitung.


Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C. und D.


im Einzelnen dargestellt. Die Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags, d.h.


die Prüfung nach S 53 HGrG, sind in der Anlage 9 dargelegt.


Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt


F. wiedergegeben.


Dem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (An-


lage 1), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3) sowie


den geprüften Lagebericht (Anlage 4) beigefügt..


Der Bestätigungsvermerk ist in Anlage 5 enthalten.


Die rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in den Anlagen 6 und 7 tabella-


risch dargestellt.


Weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Ge-


winn- und Verlustrechnung ergeben sich aus Anlage 8.


Für die Durchführung des Auftrags und die diesbezügliche Verantwortlichkeit, auch im Ver-


hältnis zu Dritten, sind die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allge-


meine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und WirtschaftsprüfungsgeseHschaften


vom 1. Januar 2002" maßgebend.
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B. Grundsätzliche Feststellungen


Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Heimleitung


Die Heimleitung hat im Lagebericht (Anlage 4) und im Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3),
insbesondere im Anhang die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes beurteilt.


Gemäß 9321 Abs. 1 Satz 2 HGB nimmt der Abschlussprüfer mit den anschließenden Aus-


führungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die 'Heimleitung im Jahresabschluss und im


Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands


und der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebes unter Berücksichtigung des Lagebe-


richts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der
Lage des Eigenbetriebes ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses


und des Lageberichts gewonnen haben.


Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:


• Das "Städtische Pflegeheim Am Lutzepark" verfügte im Geschäftsjahr 2013 über insge-


samt 80 anerkannte Pflegeplätze.Die durchschnittliche Kapazitätsauslastung betrug


99,40 %, sie hat sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig gesenkt.


• Die Pflegesätze für allgemeine Pflegeleistungen waren für den Zeitraum 01.05.2013 bis


31.04.2014 festgeschrieben.


• Der Investitionskostensatz betrug bis 28.02.2014 € 4,37 je Pflegetag. Für die Berech-


nung der Investitionskostenumlage wurde eine Auslastung von 99 Prozent zugrunde ge-


legt.
• Die in 2013 durchgeführten Investitionen wurden ausschließlich aus Eigenmitteln finan-


ziert.


• Die 'Prüfung der Einrichtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen erfolg-


te am 24.07.2013. ,DieQualität der Le,istungen der Einrichtung wurde mit der Note 1,0


bewertet.


• Im Ergebnis der Pflegesatzverhandlung 2014 konnte festgestellt werden, dass die Er-


gebnisse der Tarifverhandlungen bei den Personalkosten berücksichtigt werden.


.• In der Pflegesatzverhandlung für den Zeitraum 01.05.2014 bis 30.04.2015 wurde eine


Steigerung der Pflegesätze um durchschnittlich 3,4 % erreicht. Es kann davon ausge-


gangen werden, dass das verhandelte Budget bei 97 prozentiger Auslastung und ent-


sprechender Pflegestufen der Bewohner ausreichend ist.
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'Die oben angeführten Hervorhebungen werden unten in AbschnitlD. 111.durch analy-


sierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage


ergänzt.


Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die


Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes einschließlich der dargestellten Chancen und


Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lage-


beurteilung durch die Heimleitung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich


zutreffend.


Aufgrund der uns zur Verfügung gestellten Unterlagen und der von uns


stichprobenweise vorgenommenen Prüfungshandlungen lassen sich keine Erkennt-


nisse ableiten, die eine von der Heimleitung abweichende Beurteilung der Lage des


Eigenbetriebes rechtfertigen würden.
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c. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung


Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum


31. Dezember 2013 (Anlagen 1 bis 3) und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2013


(Anlage 4) sowie die Einhaltung der einsch'lägigengesetzlichen Vorschriften zur Rech-


nungslegung.


Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschiuss und


den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine


zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt; dabei haben wir auch


geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.


Durch das Rechnungsprüfungsamt wurde der Gegenstand der Prüfung um die Prüfung


nach 9 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) erweitert.


Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere


ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand


unseres Prüfungsauftrags.


Die Heimleitung des Eigenbetriebes ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jah-


resabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere


Aufgabe ist es, die von der Heimleitung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Anga-


ben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.


Die Prüfungsarbeiten haben wir am 19. Mai 2014 sowie am 3. Juni 2014 und 4. Juni 2014


in den Geschäftsräumen des Eigenbetriebes vorgenommen. Anschließend etiolgte die


Fertigstellung des Prüfungsberichts.


Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von dem Wirtschaftsprüfer Dr. Hans-Joachim


Klemm, Magdeburg, geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom


27. Mai 2013 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2012.


Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege und das


Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebes.


Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der


Heimleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.
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Ergänzend hierzu hat uns die Heimleitung in der berufsüblichen Vollständigkeits-
erklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahres-


abschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und


Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erfor-


derlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt ge-


geben worden sind.


In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwick-


lungen alle für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes wesentlichen Gesichtspunkte


sowie die nach 9 289 HGB erforderlichen Ang~ben enthält. Vorgänge von besonderer Be-


deutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres sind im Lagebericht dargestellt. Weitere


Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und


sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.


Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der


99 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger


Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch


ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass wir Un-


richtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung


des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes derVermögens-, Finanz- und


Ertragslage des Eigenbetriebes wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen.


Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in


unseren Arbeitspapieren festgehalten.


Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer


vorläufigen Lageeinschätzung des Eigenbetriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit


des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde. Die Einschät-


zung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen


Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Strategie des Eigenbetriebes und die daraus resul-


tierenden Geschäftsrisiken sind aus der Prüfung des Vorjahresabschlusses, aus Gesprä-


chen mit der Heimleitung und Mitarbeitern des Eigenbetriebes sowie aus Branchenberich-


ten und der einschlägigen Fachpresse bekannt.
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Aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende


Prüfungsschwerpunkte:


• Entwicklung des Anlagevermögens und des Sonderpostens


• Umsatzrealisation, insbesondere Vollständigkeit und Abgrenzung


• Vollständigkeit der Rückstellungen


• weitere Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung der


Vermögens- ,Finanz- undErtragslage~


Ausgehend von einer Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prü-


fungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet.


Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch. die Einzelfallprüfungen wurden da-


her nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung derPrüfungsgebiete und


der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die


Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen


Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der


gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.


Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführtenPrüfungshandlungen sind in


unseren Arbeitspapieren festgehalten.
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D. Feststellunge,nund Erläuterungen zur Rechnungslegung


I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung


1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen


Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kon-


trollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung


und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplanentspricht den Zuordnungsvorschrif-
ten zum Kontenrahmenplan (veröffentlicht im Ministerialblatt des Landes Sachsen-Anhalt


Nr. 22/2006 vom 2. Juni 2006) und ist den. Bedürfnissen des Eigenbetriebesangepasst.


Das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den


Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Wirtschafts-


jahrs ordnungsgemäß geführt.


Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagenentnommen wurden, füh-


ren zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-


richt.


2. Jahresabschluss


Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde nach den handeIs-


rechtlich geltenden Vorschriften aufgestellt.


Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und


den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage1)erfolgt
nach dem Schema des 9 266 Abs. 2 und 3 HGB unter Berücksichtigung der Anlage 2 zu


9 15 EigBG. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) wurde nach dem Gesamt-


kostenverfahren gemäß 9 275 Abs. 2HGB und der Anlage 3 zu 9 18 EigBG aufgestellt.


Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- undVerlustrechnungDarstellungswahlrechte be-


stehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.
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In dem von dem Eigenbetrieb aufgestellten Anhang (Anlage 3) sind die auf die Bilanz und
die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in


den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung


sind vollständig und zutreffend dargestellt.


Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vor-


schriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab


keine wesentlichen Beanstandungen.


3. Lagebericht


Die Prüfung des Lageberichts für dasWirtschaftsjahr 2013 (Anlage 4) hat ergeben, dass
der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-


nissen im Einklang steht und dass er insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage


des Eigenbetriebes vermittelt.


Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen


Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach 9 289
Abs. 2HGB vollständig und zutreffend sind.


Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben


enthält und er damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.
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11. Gesamtaussagedes Jahresabschlusses


1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses


Im Ergebnis der Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss vermit-


telte Gesamtaussage den Anforderungen des 9264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht, ist


festzustellen, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze


ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsäch'lichen Verhältnissen entsprechendes


Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.


2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen


Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte unter der Annahme der Fortführung derUn-


ternehmenstätigkeit/going concern It. 9 252 Abs. 1N~. 2HGB.


Die Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.


Die Ausweisgrundsätze wurden gegenüber der Eröffnungsbilanz beibehalten. Die Zah-


len der Eröffnungsbilanz wurden als Vorjahreszahlen angegeben.


Die Anschaffungskosten der in dem Berichtsjahr erworbenen Sachanlagegegen-


stände sind hinreichend belegt und buchmäßig aufgezeichnet.


Die Zusammensetzung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2013 ist im


Einzelnen aus der hausinternen EDV-geführten Anlagenbuchhaltung ersichtlich.


Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen wurden entsprechend der betriebs-


gewöhnlichen Nutzungsdauer unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen


zeitanteilig nach der linearen Methode pro rata temporis planmäßig ermittelt.


Geringwertige Anlagegüter bis € 150,00 werden sofort abgeschrieben. Für gering-


wertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von über € 150,00 bis € 1.000,00 wurde


ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird gemäß 9 6 Abs. 2 a EStG im


Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden 4 Wirtschaftsjahrenmit jeweils einem


Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.
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Soweit das Anlagevermögen mit öffentlichen Zuschüssen finanziert wurde, wurde
spiegelbildlich zum Anlagevermögen ein Sonderposten für Investitionszuschüsse
gebildet. Mit der Auflösung dieses Sonderpostens werden die jährlichen
Abschreibungen ergebnisneutral abgebildet.


Die Bewertung des Umlaufvermögenserfolgte zu Anschaffungskosten bzw.
Nennwerten. Wertminderungen wurden durch Abschläge angemessen berücksichtigt.


Genau bestimmbare Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag und die
ausgewiesenen sonstigen Rückstellungen mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag
passiviert, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Abgeltung der
jeweiligen Risiken und möglichen Verpflichtungen erforderlich wird.


In dem von dem Eigenbetrieb aufgestellten Anhang sind die auf die Bilanz und die Ge-
winn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


ausreichend erläutert.


3. Änderungen in den Bewertungsgrundlagen


Die Bewertungsgrundlagen blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.
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. 4. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen


An dieser Stelle ist auf Maßnahmen einzugehen, die sich auf Ansatz und/oder Bewer-


tung von Vermägensgegenständen und Schulden auswirken, sofern


sie von der üblichen Gestaltung abweichen, die den Erwartungen der Abschlussad-


ressaten entspricht, und


sich/ die Abweichungen von der übHchen Gestaltung auf die Gesamtaussage des


Jahresabschlusses wesentlich auswirkt.


Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Sachverhaltsgestaltung festgestellt, die


dazu geeignet ist, die Darstellung der Vermägens-,Finanz- und Ertragslage wesentlich


zu beeinflussen.


5. Aufgliederungen und Erläuterungen


Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend dem Formblatt 2 (Anlage 2 zu 9 15


Absatz 1 EigBG).


Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnungerfolgte nach dem Gesamtkosten-


verfahren. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Formblatt 3 einschließ-


lich des nachrichtlichen TeHs (Anlage 3 zu 9 18 EigBG) aufgestellt.


Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermägens- Anlagenspiegel - ist im


Anhang entsprechend dargestellt.
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111. Analyse der Vermögens-,Finanz- und Ertragslage


Zur Analyse der Vermögens-,Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und


der Gewinn- und Verlustrechnungnach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten ge-


ordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die


Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbe-


triebes ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten- insbesondere aufgrund


des Stichtagsbezugs der Daten - relativ begrenzt. Rundungsdifferenzen bei Nachkomma-


stelIen können auftreten, sind aber zu vernachlässigen.


Die Anlage 8 enthält über den Anhang (Anlage 3) hinaus, weitgehende Aufgliederungen


und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.


1. Vermögenslage (Bilanz)


In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2013 nach wirtschaft-


lichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst.


Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem lang-


fristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem mittel- und kurzfristig gebundenen Vermö-


gen zugeordnet.


Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten derPassivseite dem


Eigen- bzw.Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuord-


nung nach langfristi.ger (Fälligkeit größer als 5 Jahre) bzw. :mittel- und kurzfristiger Ver-


fügbarkeit erfolgt.
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Die Vermägens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr


ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in T€ für die Ab-


schlussstichtage 31. Dezember 2013 und 31. Dezember 2012:


VERMÖGENSSTRUKTUR Ver-


31.12.2013 31.12.2012 änderung


T€ 0J'o T€ % T€


Langfristig gebundenes Vermögen


Anlagevermögen


Immaterielle Vermögensgegenstände 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Sachanlagen
- Grundstücke mit Bauten 4.553,0 86,1 4.683,8 87,2 -130,8


-Maschinen und technische Anlagen 65,3 1,3 77,3 1,4 -12,0


- Betriebs- und Geschäftsausstattung 75,4 1,4 81,2 1,5 -5,8


4.693,7 88,8 4.842,3 90,1 -148,6


Mittel-/kurzfristig gebundenes Vermögen


Umlaufvermögen


Vorräte 11,7 0,2 9,9 0,2 1,8


Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
- Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen 98,9 1,9 105,9 2,0 -7,0


- sonstige Vermägensgegenstände 5,5 0,1 2,1 0,0 3,4


- liquide Mittel 471,0 8,9 398,9 7,5 72,1


587,1 11,1 516,8 9,7 70,3


Rechnungsabgrenzungsposten 6,6 0,1 10,5 0,2 -3,9


Gesamtvermögen 5.287,4 100,0 5.369,6 100,0 -82,2
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KAPIT ALSTRUKTUR Ver-


31.12.2013 31.12.2012 änderung


T€ % T€ % T€


Langfristig verfügbares Kapital


Eigenkapital


Gezeichnetes Kapital 951,7 18,0 951,7 17,7 0,0


Gewinnrücklagen 130,6 2,5 8~,8 1,7 40,8


Bilanzgewinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


1.082,3 20,5 1.041,5 19,4 40,8


Sonderposten für Zuschüsse
zum Sachanlagevermägen 4.104,3 77,6 4.233,6 78,8 -129,3


5.186,6 98,1 5.275,1 98,2 -88,5


Mittel-/kurzfristig verfügbares Kapital


Fremdkapital


Rückstellungen
- sonstige Rückstellungen 65,8 1,2 52,1 1,0 13,7


Verbindlichkeiten
- Verbindlichkeiten gegenüber
und Leistungen 30,2 0,6 35,0 0,7 -4,8


- sonstige Verbindlichkeiten 3,5 0,1 7,2 0,1 -3,7


33,7 0,7 42,2 0,8 -8,5


99,5 1,9 94,3 1,8 5,2


Rechnungsabgrenzungsposten 1,3 0,0 0,2 0,0 1,1


Gesamtkapital 5.287,4 100,0 5.369,6 100,0 -82,2
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Das Gesamtvermöge-n hat sich gegenüber dem Vorjahresabschluss umT€ 82,2 auf


T€ 5.287,4 verringert. Diese Minderung resultiert im Wesentlichen aus der Minderung des


Anlagevermögens um T€ 148,6.


Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen ist von 90, 1 0A>


in dem Vorjahresabschluss auf 88,8 0A> zum 31.12.2013 aufgrund des geminderten Anla-


gevermögens leicht zurückgegangen.


Der Buchwert des Anlagevermögens verringerte sich (um T€ 148,6) im Wesentlichen auf-


grund der Zugänge in Höhe von T€18,9. Dem stehen Abschreibungen in Höhe von


T€ 167,5 gegenüber.


Das mittel- und kurzfristige Vermögen hat sich umT€ 70,3 auf nunmehr


T€ 587,1 erhöht, was im Wesentlichen auf den Anstieg der liquiden Mittel um T€ 72,1,


der Vorräte um T€ 1,8 und der sonstigen Vermögensgegenstände um T€ 3,4 zurück-


zuführen ist. Demgegenüber stehen niedrigere Forderungen aus Lieferungen und


Leistungen (um T€ 7,0).


Die bilanzielle Eigenkapitalquote des Eigenbetriebes beträgt zum Abschlussstichtag


20,5 % des insgesamt gesunkenen Gesamtkapitals.


Der Sonderposten für Investitionszusch üsse stellt den Gegenposten für alle bezu-


schussten aktivierten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dar. Der Sonderpos-


ten für Investitionszuschüsse minderte sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 129,3, da der


Auflösung (T€ 129,3) keine Zuführungen aus Investitionszuschüssen (T€ 0,00) gegenüber-


standen.


Das mittel- und kurzfristige Fremdkapital hat sich um T€ 5,2 erhöht und betrifft im


Wesentlichen sonstige Rückstellungen (umT€ 13,7) für Personalkosten. Dem gegen-


über stehen um T€ 8,5 geringere stichtagsbedingte Verbindlichkeiten.


Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen T€ 1,3. Sie resultieren aus


vorausgezahlten Heimkosten und Mieten.
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2. ,Finanzlage(Kapitalflussrechnung)


Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf


der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) gemäß


DRS 21 (Deutscher Rechnungslegungsstandard Nr. 21) zur Kapitalflussrechnung erstellt:


1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
2. Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermägens
3. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (Sonderposten)
5. GewinnNerlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermägens
6. Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und


Leistungen sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit)


7. Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)


8. Ein-/Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
9. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermägens
11. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermägen
12. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen


Anlagevermägens
13. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermägen
14. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermägens
15. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermägen
16. Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen


Geschäftseinheiten
17. Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen


Geschäftseinheiten
18. Einzahlungen aufgrund von FinanzmittelanlagenimRahmen der kurzfristigen


Finanzdisposition
19. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen


Finanzdisposition
20. Cashflow aus der Investitionstätigkeit
21. Einzahlungen aus Zuschüssen und Einlagen des Gesellschafters
22. Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter


(Minderung Kapitalrücklage)
23. Einzahlungen aus der Begebung von Anteilen und aus der Aufnahme von


(Finanz- )Krediten
24. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz- ) Krediten
25. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
26. zahlungswirksame Veränderung des Finanzmitlelbestandes
27. Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmitlelfonds
28. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
29. Finanzmittelfonds am Ende der Periode


+/-
+/-
+/-
-/+
-/+


+/-


+/-


=
+


+


+


+


+


=
+


+


+/-
+
=


2013
T€
40,8
167,5
13,7


-129,4
0,0
5,7


-7,3


0,0
91,0
0,0


-18,9
0,0


0,0
0,0
0,0


0,0


0,0


0,0
-18,9
0,0
0,0


0,0


0,0
0,0
72,1
0,0


398,9
471,0


Wir weisen darauf hin, dass der Finanzmittelfonds eine stichtagsbezogene Betrach-


tung ist, dem entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber stehen.
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3. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)


Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage2) abgeleitete Gegenüberstellung der


Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2013 und 2012 zeigt folgendes Bild der Er-


tragslage:


2013 2012 Veränderung


ERGEBNISSTRUKTUR T€ % T€ 0A» T€


Umsatzerlöse aus allgemeinen Pflegeleistungen 1.625,1 70,8 1.590,9 71,4 34,2


sonstige Umsatzerlöse 671,4 29,2 636,5 28,6 34,9


Gesamtleistung 2.296,5 100,0 2.227,4 100,0 69,1


Materialaufwendungen -424,4 -18,5 -406,2 -18,2 -18,2


Personalaufwand -1.725,6 -75,1 -1.689,9 -75,9 -35,7


Rohertrag 146,5 6,4 131,3 5,9 15,2


sonstige betriebliche Erträge 20,4 0,9 38,7 1,7 -18,3


Auflösung Sonderposten 129,4 5,6 131,7 5,9 -2,3


Abschreibungen -167,8 -7,3 -170,2 -7,6 2,4


sonstige betriebliche Aufwendungen -107,8 -4,7 -110,3 -5,0 2,5


Betriebsergebnis 20,7 0,9 21,2 0,9 -0,5


Finanzergebnis +7,7 0,3 +8,7 0,4 -1,0


außerordentliches Ergebnis +12,4 0,5 -8,4 -0,4 20,8


Ergebnis der


gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 40,8 1,8 21,5 1,0 19,3


ergebnisabhängige Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Jahresergebnis 40,8 1,8 21,5 1,0 19,3
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DieUmsatzerlöse aus allgemeinen Pflegeleistungen stiegen um T€ 34,2 auf


T€ 1.625,1. Die sonstigen Umsatzerlöse erhöhten sich um T€ 34,9 auf T€ 671,4, ins-


besondereaufgrund der berechneteninvestitionskosten. Somit erhöhte sich die


Gesamtleistung um T€69,1 auf T€ 2..296,5.


Dem gegenüber stiegen die Materialaufwendungen um T€ 18,2 und der Personalauf-


wand tarifbedingt um T€ 35,7.


Der Rohertrag verbesserte sich somit gegenüber dem V,orjahr um T€ 15,2.


Die sonstigen betrieblichen Erträge minderten sich umT€ 18,3 aufgrund geringerer


Versicherungsentschädigungen gegenüber dem Vorjahr.


Das Betriebsergebnis in Höhe von T€ 20,7 entspricht in etwa dem Vorjahr mit T€ 21,2.


Aufgrund des um T€ 20,8 höheren außerordentlichen Ergebnisses konnte das Jahres-


ergebnis um T€ 19,3 auf T€ 40,8 verbessert werden.
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E. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags


Über das Ergebnis von Erweiterungen des Prüfungsauftrags, die mit dem Auftraggeber


vereinbart wurden und sich nicht unmittelbar auf den Jahresabschluss oder Lagebericht


beziehen, berichten wir in diesem Berichtsabschnitt.


Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach ~ 53 HGrG


Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des 9 53 Abs. 1Nr. 1 und 2
HGrG und die hierzu vomlDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finan-


zen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDWPS


720 "Fragenkatalogzur Prüfung nach 9 53 HGrG" beachtet.


Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der


erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen


Vorschriften und den Bestimmungen der Eigenbetriebssatzung geführt worden sind.


Die erforderlichen Feststellungen haben wir im Einzelnen in der Anlage 9 dargestellt.
Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben,


die nach unserer Auffassung für die Beurteilung derOrdnungsmäßigkeit der Ge-


schäftsführung von Bedeutu.ng sind.


Die Ordnungsmäßigkeitsprüfung der Geschäftsführung betrifft die Einhaltung der ge-


setzlichen Bestimmungen, der Beschlüsse der Aufsichtsgremien, der Geschäfts-


führungsbeschränkungen aufgrund der Eigenbetriebssatzung sowie die Einhaltung des


Wirtschaftsplans.


Die Wirtschaftlichkeitsprüfung erstreckt sich darauf, ob die Geschäfte mit der erforder-


lichen Sorgfalt geführt worden sind in Übereinstimmung mit Gesetz und der Satzung


sowie den Beschlüssen des Heimausschusses und des Stadtrats.


Soweit im Rahmen der Durchführung der Jahresprüfung beurteilt werden kann, waren


im Berichtsjahr keine ungewöhnlichen, risikoreichen oder nicht ordnungsgemäß abge-


wickelten Geschäfte zu verzeichnen sowie erkennbare wesentliche Fehldispositionen


festzustellen ..


Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse gern. 953 HGrG gab zu Beanstandungen


keinen Anlass.
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F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung


Nach dem abschließenden Ergebnis meiner Prüfung habe ich als verantwortlicher Wirt-


schaftsprüfer dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 (Anlagen 1 bis 3) und dem


Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2013 (Anlage 4) des Eigenbetriebes "Städtisches


Pflegeheim Am Lutzepark" unter dem Datum vom 14. August 2014 den folgenden unein-


geschränkten Bestätigungsvermerkerteilt, der hier wiedergegeben wird:


"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers


Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung


sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung. und den Lagebericht des Eigen-


betriebes "Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark" für das Geschäftsjahr vom 1. Januar


bis zum 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-


abschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen


in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebes. Meine Aufgabe ist


es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den


Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzu-


geben.


Ich habe die Jahresabschlussprüfung nach 9 317HGB unter Beachtung der vom Institut


der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-


schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen,


dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahres-


abschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch


den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-


lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der


Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das


wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über


,mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des


rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Anga-


ben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von


Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst. die Beurteilung der. angewandten Bilanzie-


rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter so-


wie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-


richts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage


für meine Beurteilung bildet.


Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
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Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-


spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-


tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-


senentsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes.


Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zu-


treffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der


künftigen Entwicklung zutreffend dar."


Der vorstehende Prüfungsbericht wird erstattet in Übereinstimmung mit den gesetzlichen


Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschluss-


prüfungen (IDW PS 450).


Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses


Prüfungsberichts bedarf der vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder


Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtsin einer von der bestätigten


Fassung abweichenden Form bedarf (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen)


es zuvor meiner erneuten Stellungnahme, sofern hierbei mein Bestätigungsvermerk zitiert


oder auf meine Prüfung hingewiesen wird; auf 9 328 HGB wird verwiesen.


Der Prüfungsbericht wird gemäß 9 321 Abs. 5HGB sowie 9 32 WPO wie folgt unter-


zeichnet.


Dessau-Roßlau,14. August 2014


Dipl.-Ök. Sylvia Hoffmann


Wirtschaftsprüferi n
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Bilanz zum 31. Dezember 2013


AKTIVSEITE


A. Anlagevermögen


L Immaterielle Vermägensgegenstände


11. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleicheRechte


mit Betriebsbauten einschließlich der
Betriebsbauten auf fremden Grundstücken


2. Technische Anlagen
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge


Anlagevermägen gesamt


B. Umlaufvermögen


31.12.2013
€


11,53


4.553.011,84
65.336,00
75.417,02


4.693.764,86


4.693.776,39


Anlage 1.1


31.12.2012
€


11,53


4.683.796,84
77.346,00
81.242,02


4.842.384,86


4.842.396,39


I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe


11. Forderungen und sonstige Vermägensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. sonstige Vermägensgegenstände


111.Kassenbestand und
Guthaben bei Kreditinstituten


Umlaufvermägen gesamt


c. .Rechnungsabgrenzungsposten


Summe Aktivseite


11.658,63 9.936,77


98.886,78 105.863,89
5.489,99 2.052,70


104.376,77 107.916,59


470.965,49 398.890,13


587.000,89 516.743,49


6.614,88 10.531,91


5.287.392,16 5.369.671,79
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Bilanz zum 31. Dezember 2013


PAS SI V SEI TE


A. Eigenkapital


I. Kapitalrücklagen
11.Gewinnrücklagen


1. Verwendete zweckgebundene Rücklagen
2. Betriebsmittelrücklage


111.Bilanzgewinn


B. Sonderposten aus Zuschüssen
und Zuweisungen zur Finanzierung
des Sachanlagevermögens


Sonderposten aus öffentlichen Förder-
mitteln für Investitionen


c. Rückstellungen


Sonstige Rückstellungen


D. Verbindlichkeiten


1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2. sonstige Verbindlichkeiten


- davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)
- davon im Rahmen der sozialen
Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)


Verbindlichkeiten gesamt


E. Rechnungsabgrenzungsposten


Summe Passivseite


31.12.2013
€


951.747,59


52.151,76
78.436,40


0,00
1.082.335,75


4.104.280,82


65.754,00


30.185,68
3.524,81


33.710,49


1.311,10


5.287.392,16


Anlage 1.2


31.12.2012
€


951.747,59


52.151,76
37.629,01


0,00
1.041.528,36


4.233.644,98


52.072,00


35.021,28
7.244,10


42.265,38


161,07


5.369.671,79
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Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013


1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investi-


tionskosten gegenüber Pflegebedürftigen
5. Sonstige betriebliche Erträge


6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen


für Altersversorgung
davon für Altersversorgung € 46.287,90
(Vorjahr: € 51.917,79)


7.Materialaufwand
a) Lebensmittel
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen
c) Wasser, Energie, Brennstoffe
d) WirtschaftsbedarfNerwaltungsbedarf


8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen
9. Steuern, Abgaben, Versicherung


10. Mieten, Pacht, Leasing


11. Erträge aus der Auflösung vonSonderposten
für Zuschüsse zum Anlagevermögen


12. Abschreibungen
a) Abschreibungen auf Sachanlagen und


immaterielle Vermögensgegenstände
b) Abschreibungen auf Forderungen


13. Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung


14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge


15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit


16. Außerordentliche Erträge
17. Außerordentliche Aufwendungen
18. Weitere Erträge


19. Außerordentliches Ergebnis


20. Jahresüberschuss


21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen
aus Betriebsmittelrücklagen


22. Einstellungen in Gewinnrücklagen
in 8etriebsmittelrücklagen


23. Bilanzergebnis


2013 2012
€ €


1.625.108,14 1.590.908,49
489.662,71 489.472,68
61.354,69 60.736,76


120.414,38 86.289,61
20.420,63 38.726,00


2.316.960,55 2.266.133,54


1.415.753,03 1.379.683,20


309.802,51 310.237,41


134.421,11 124.016,29
13.943,80 13.284,47
109.989,29 104.447,01
166.015,74 164.418,60


6.741,93 5.720,46
28.003,84 22.996,20
10.925,24 10.873,02


2.195.596,49 2.135.676,66


129.364,16 131.666,64


167.553,07 170.177,79
271,00 70,00


62.245,52 70.764,10


100.705,43 109.345,25


7.748,92 8.735,43


28.407,55 29.847,06


16.235,19 702,88
3.903,52 10.584,79
68,17 1.500,00


12.399,84 -8.381,91


40.807,39 21.465,15


37.629,01 16.163,86


78.436,40 37.629,01


0,00 0,00


Anlage 2
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Anhang
für das Geschäftsjahr 2013


gemäß ~~ 264 und 284 bis 288HGB


des Eigenbetriebes
"Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark"


Anlage 3
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Anhang


für das Geschäftsjahr 2013.
gemäß ~~ 264 ;und 284 bis 288 HGB


Anlage 3.1


Bei den Angaben wurde teilweise von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß 9 288


HGB Gebrauch gemacht.


A. Angaben der auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und


Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 ist nach 9 4 der Verordnung über die Rech-


nungs- und Buchführungspflichten der Pflegeeinrichtungen (Pflege-Buchführungsver-


ordnung - PBV) und nach den geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) auf-


gestellt worden. Die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgen


unter Beachtung des 9 4 Absatz 1 und 5 derPBV und der Vorschriften des HGB für Kapital-


gesellschaften sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.


1. Anlagevermögen


Das Anlagevermögen ist grundsätzlich mit Anschaffungs-/Herstellungskosten unter Be-


rücksichtigung planmäßiger linearer Abschreibung'en bewertet.


Das Grundstück in der Langen Straße 38 wurde von der Stadt Köthen an das Pflege-


heim übertragen, dieses wurde mit dem Wert laut Bodenrichtwertkarte aktiviert.


Die Abschreibungszeiträume für das bewegliche Anlagevermögen entsprechen grund-


sätzlich den steuerlichen AfA- Tabellen und betragen je nach betrieblicher Nutzungsdau-


er 2 bis 10 Jahre. Geringwertige Anlagegütermit Anschaffungskosten von 150,00 € bis


1.000,00 € zuzüglich Umsatzsteuer werden im Jahr des Zugangs entsprechend der Vor-


schrift des 9 6 Absatz 2a EStG in einem Sammelposten zusammengefasst, der im betref-


fenden Geschäftsjahr und in den darauffolgenden vier Geschäftsjahren zu jeweils 1/5 ab-


geschrieben wird. Der Zugang der geringwertigen Anlagegüter wird bei der Entwicklung


des Anlagevermögens (Anlage 1 zum Anhang) nach Ende des fünf jährigen Abschrei-


bungszeitraumes als Abgang behandelt. Abgänge werden zeitanteilig abgeschrieben.


Von der Bewertungsfreiheit des 9 6 Abs.2 EStG wurde in ,Höhe von 0,00 € Gebrauch


gemacht.
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2. Umlaufvermögen


Anlage 3.2


Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wird allen erkennbaren


Risiken durch angemessene Abwertung Rechnung getragen. Die Forderungen und


sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert; davon haben 1.800,00


€ eine Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren und 102.576,77 € eine Restlaufzeit bis zu


einem Jahr.


Für den Bedarf an Wäsche und Geschirr wurde ein Festwert gebildet, der unter der Posi-


tion Vorräte erfasst ist. Lebensmittel und sonstige Verbrauchsmaterialien wurden per


Stichtagsinventur körperlich aufgenommen.


3. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen


In den Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachan-


lagevermögens wurden Investitionszuschüsse eingestellt, die für aktivierungsfähige


Maßnahmen verwendet wurden. Sie stellen den Finanzierungsgegenwert zu den unter


dem Anlagevermögen ausgewiesenen Buchwerten jener Anlagegüter dar, die mit den


Investitionszuschüssen beschafft wurden. Der Sonderposten wird jährlich ertragswirk-


samin der Höhe aufgelöst, die dem Betrag der Abschreibungen der mit den Zuschüssen


finanzierten Anlagegüter entspricht. Damit werden diese Abschreibungen im Jahresab-


schluss neutralisiert.


4. Rückstellungen


Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Personalkosten und werden in Höhe der er-


warteten Inanspruchnahme angesetzt. Aufgrund der derzeitigen Altersstruktur des Per-


sonals der Einrichtung wurde keine Rückstellung für Altersteilzeit gebildet.


Ferner wird auch keine Rückstellung für Archivierungskosten gebildet, da die Archivie-


rung von der Stadt Köthen übernommen wird und der Einrichtung somit keine Kosten


entstehen.


5. Verbindlichkeiten


Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Zahlungsbetragangesetzt. Alle in der Bilanz zum


31. Dezember 2013 ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu ei-


nem Jahr.
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Nach 9 251 HGB in Verbindung mit 9 4 Absatz 1 Satz 3PBV und Anlage 1 PBV Angabe


pflichtigen Haftungsverhältnisse und Eventualverbindlichkeitenaus Ansprüchen auf Er-


stattung von Fördermitteln liegen nicht vor.


6. Gewinn- und Verlustrechnung


In der Gewinn- und Verlustrechnung sind die Abschreibungen auf Basis historischer An-


schaffungs-/Herstellungskosten angesetzt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach


dem Gesamtkostenverfahren erstellt.
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B. Erläuterungen zum Jahresabschluss


Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2013


(alle Angaben in Euro)


Anlage 3.4


Gesamt-


betrag


mit einer Restlaufzeit von Jahren


bis zu 1 1 bis 5 über 5


1. Verbindlichkeiten aus Lie-


ferungen und Leistungen 30.185,68 30.185,68 0,00 0,00


2. sonstige Verbindlichkeiten 3.524,81 3.524,81 0,00 0,00


Stand 31.12.2013 33.710,49 33.710,49 0,00 0,00


Stand 31.12.2012 (Vorjahr) 42.265,38 42.265,38 0,00 0,00


Zum 31. Dezember 2013 bestehen keine Verbindlichkeiten aus Steuern oder der sozia-


len Sicherheit.


Entwicklung der Gewinnrücklagen - Betriebsmittelrücklagen


Stand am 1.1.


Entnahmen


Einstellungen


Stand am 31.12.


2013


EUR
37.629,01


-37.629,01


78.436,40


78.436,40


2012


EUR
16.163,86


-16.163,86


37.629,01


37.629,01
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C.Erläuterungen der Gewinn-und Verlustrechnung


Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäßPflegeVG


Anlage 3.5


Sie betreffen im wesentlichen Erlöse aus Pflegeleistungen der stationären Altenhilfeeinrich-


tung.


Erträge aus Unterkunft und Verpflegung


Hierunter sind Erträge aus sogenannten Hotelkosten der Bewohner aller Pflegestufen aus-


gewiesen.


Erträge aus der gesonderten Berechnung von
Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen


Hierunter werden entsprechend den Vorschriften der PBV die Erträge aus gesonderter Be-


rechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen in der stationären Altenhilfe


ausgewiesen.


Zuweisungen und Zuschüsse zu den Betriebskosten


Hierunter sind die Zuschüsse der öffentlichen Hand erfasst.


Sonstige betriebliche Erträge


Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen im wesentlichen Erstattungen für Inkonti-


nenzmaterial und aus Versicherungsleistungen für Schäden.


Personalaufwand


Der Personalaufwand betrifft die Aufwendungen für das eigene Personal. Der im Jahres-


durchschnitt 2013 vorhandene Personalbestand betrug 41 ,12 Vollkräfte (Vorjahr: 42,14 Voll-


kräfte).


Materialaufwand


Im Materialaufwand sind Aufwendungen für Lebensmittel, medizinischen, therapeutischen


und pflegerischen Sachbedarf, Betreuungsleistungen, Wasser und Abwasser, Energie und


Brennstoffe sowie Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf enthalten.


Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen


Es handelt sich um Aufwendungen für die dezentrale Gehaltsabrechnung.







"Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark"


Erträge aus der Auflösung von Sonderposten


Anlage 3.6


Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind die Auflösungen der Sonderpostenin


Höhe der Jährlichen Abschreibung auf den Zuschuss finanzierten Anteil des Anlagevermö-


gens.


Außerordentliche Erträge


In den außerordentlichen Erträgen von 16.235, 19€ sind periodenfremdeErträge im Wesent-


lichen für die Rückzahlung der Heimkosten von FrauSchwerdtfeger, Hedwig in Höhe von


14.185,89 € sowie eine Wartungsgutschrift aus dem Jahr 2012 von 1.205,93 € enthalten.


Außerordentliche Aufwendungen


Die außerordentlichen Aufwendungen beinhalten periodenfremde Aufwendungen in Höhe


von 3.903,52 €.


Darin sind im Wesentlichen enthalten:


125,10 €Fahrtkosten und Künstlersozialabgabe aus 2012


- 2.463,15 €Nachzahlungen Abwasser 2009 bis 2012, Gewässerumlage 2011 bis 2012


- 715,72 € Gebühren für Jahressteuererklärung 2010 bis 2012


- 599,55 € Gebühren Prüfung Jahresabschluss 2012
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D. Sonstige Angaben


Unternehmensorgane


Heimleiterin:


Annemarie Reinfeld


Heimausschuss


Anlage 3.7


Vorsitzender: Herr Alexander Frolow


Herr Michael Buchheim


Frau Corinna Schrader


Herr Rüdiger Buchheim


Herr Dr. Michael Deißner


Frau Renate Schmidt


Frau Martina Mette


Herr Wolfgang Siewert


Frau Annette Werndl


Frau ChristinaBuchheim


Herr JürgenGewinner


Köthen (Anhalt), den 14. August 2014


"Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark"


Reinfeld


Heimleiterin
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- Eigenbetrieb der Stadt Köthen-


Anlagennachweis gemäß & 4 Absatz 1 Nr.3 PBV


Anlage 1 zum Anhang


Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus folgender Aufstellung:


ENTWICKLUNG DER ANSCHAFFUNGSWERTE ENTWICKLUNG DER ABSCHREIBUNGEN RESTBUCHWERTE
Abschrei-
bungen des Entnahme Stand Stand


Anfangs- Anfangs- Geschäfts- für am am
bestand Berichtigung Zugang Abgang Endstand bestand jahres Abgänge Umbuchung Endstand 31.12.2013 31.12.2012
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


--


EUR EUR


IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
EDV-Programme 23.466,41 0,00 0,00 23.466,41 23.454,88 0,00 23.454,88 11,53 11,53


11. SACHANLAGEN
1.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte


mit Betriebsbauten einschließlich der
Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 6.184.362,05 0,00 0,00 6.184.362,05 1.500.565,21 130.785,00 0,00 1.631.350,21 4.553.011,84 4.683.796,84


1.2. darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen 6. 184.362,05 0,00 0,00 6. 184.362,05 1.500.565,21 130.785,00 0,00 0,00 1.631.350.21 4.553.011,84 4.683.796,84
2.1. Technische Anlagen ' 174.896,41 0,00 0,00 174.896,41 97.550,41 12.010,00 0,00 . 109.560,41 65.336,00 77.346,00
2.2. darunter: in Betriebsbauten und Außenanlagen 174.896,41 0,00 0,00 174.896,41 97.550,41 12.010,00 0,00 109.560,41 65.336,00 77.346,00
3.1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 840.114,62 ' 18.933,07 0,00 859.047,69 758.872,60 24.758,07 0,00 783.630,67 75.417,02 81.242,02
3.2. darunter: in Betriebsbauten, Außenanlagen,


GWG's und Festwerte in Betriebsbauten 840.114,62 18.933,07 0,00 859.047,69 758.872,60 27.640,21 0,00 786.512,81 72.534,88 81.242,02
4. Fahrzeuge 0,00 '0',00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


7.199.373,08 0,00 18.933,07 0,00 7.218.306,15 2.356.988,22 167.553,07 0,00 0,00 2.524.541,29 4.693.764,86 4.842.384,86


7.222.839,49 0,00 18.933,07 0,00 7.241.772,56 2.380.443,10 167.553,07 0,00 0,00 2.547.996,17 4.693.776,39 4.842.396,39
darunter: Summe der Positionen 1.2., 2.2. und 3.2.' 7.199.373,08 0,00 18.933,07 0,00 7.218.306,15 2.356.988,22 170.435,21 0,00 0,00 2.527.423,43 4.690.882,72 4.842.384,86
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.. Eigenbetrieb der Stadt Köthen -


Fördernachweis gemäß S 4 .Absatz JNr. 3 PBV
Nachweis der Förderung nach Landesrecht (Fördernachweis)


Die Zusammensetzung und Entwicklung des mit öffentlichen Fördermitteln finanzierten Anlagevermögens ergeben sich aus folgender Aufstellung:


Anlage 2 zum Anhang


ENTWICKLUNG DER GEFÖRDERTEN ENTWICKLUNG DER GEFÖRDERTEN
ANSCHAFFUNGSWERTE ABSCHREIBUNGEN RESTBUCHWERTE


Abschrei ..
bungen des Entnahme Stand Stand


Anfangs .. Anfangs .. Geschäfts .. für am am
bestand Zugang Abgang Endstand bestand jahres Abgänge Endstand 31.12.2013 31.12.2012
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


SACHANLAGEN
1.1. Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte


mit Betriebsbauten einschließlich der
Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 5.635.348,13 5.635.348,13 1.406.382,80 124.684,51 1.531.067,31 4.104.280,82 4.228.965,33


1.2. darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen 5.635.348, 13 0.,0.0. 0.,0.0. :5.635.348,13 1.40.6.382,80. 124.684,51 0.,0.0. 1.531.0.67,31 4.10.4.280.,82 4.228.965,33
2.1. Technische Anlagen 71.735,35 0,00 71.735,35 67.055,70 4.679,65 0,00 71.735,35 0,00 4.679,65
2.2. darunter:. in Betriebsbauten und Außenanlagen' 71.735,35 0.,0.0. 0.,0.0. 71.735,35 67.0.55,70. 4.,679,65 0.,0.0. 71.735,35 0.,0.0. 4.679,65
3.1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 590.399,58 590.399,58 . 590.399,58 0,00 590.399,58 0,00 0,00
3.2. darunter: in Betriebsbauten und Außenanlagen


GWG's und Festwerte in Betriebsbauten 590..399,58 0.,0.0. 0.,0.0. 590..399,58 590..399,58 0.,0.0. 0.,0.0. 590..399,58 0.,0.0. 0.,0.0.


6.297.483,06 0,00 0,00 6.297.483,06 2.063.838,08 129.364,16 0,00 2.193.202,24 4.104.280,82 4.233.644,98


darunter: 'Summe der Positionen 1.2., 2.2. und 3.2.' 6.297.483,0.6 0.,0.0. 0.,0.0. 6.297.483,0.6 2.0.63.838,0.8 129.364,16 0.,0.0. 2.193.20.2,24 4.10.4.280.,82 4.233.644,98
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Lagebericht zum Jahresabschluss 2013
"Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark" Köthen


A. Darstellung des Geschäftsverlaufs
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Das "Städtisclle Pflegelleilll Alll Ltltzepark" verfiigte illl Gesc.}läftsjalll. 2013 tiber illsgesaillt
80 allerkalll1te PflegelJlätze. Die dtlrcllselll1ittlielle KalJazitätsallslasttlllg betrtlg 99,40 %, sie
hat sich gegelliiber dell1VOljalll. llt1rgeril1gfiigig geseillit.


Übersicht Belegung: Auslastungsgrad in Prozent - einschließlich der Krankenhaustage


Zeitraum: Januar - Juni 2013


Zeitraum: Juli - Dezember 2013 gesamt


Das Dllrcllsclll1ittsalter der Bewolll1er betrllg alll 8tielltag 31.12.2013 84~44 Jalll.e.
Zl1111Sticlltag 31.12.1013 WOll11tell69 Fratlell tllld 12 Mälll1er ill der E.illl.icllttll1g.


Gesamtzllgällge 2013
Ausziige/Sterbefälle


33 Bewollller
28 Bewolll1er


Pfl~gestufe Zugänge :< . ..........SteJ:bef~Ue . .:'


T'
. . ;~


Pflegestufe I 18 3
Pflegestufe 11 15 15
Pflegestufe 111 0 10
Pflegestufe 111Härtefälle 0


Gesamt: 33 28


Bewohner zwischen 100 lInd darüber 1
Beworuler zwiscllell 90 99 ,.,")~~
Bewohner zwiscllell 80 89 41
Bewohner zwischel1 70 79 12
Bewohner zwischen 60 69 3
Bewolll1er' zwischen 50 59 2
Gesamt 81


Die älteste Bewolll1erill ist 101 Jalll"ealt.
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Pflegestufe Bewohner alt Bewohner neu Bewohner neu Bewohner Bewohner
Anzahl Anzahl


Anzahl Pfle estufe 11 verblieben ab elehnt


Pfle estufe 1 12 7 1 4 4
Pfle estufe 11 13 6 4 4
Gesamt: 25 7 7 11 11


Pflegestufen jahresdurchschnittlich: 2013
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" ..... .... = >..•••.•.......... .... ........;c . .......
.. ..... ..... . .....


,.
.... .....•> ... ;> . ...... : .. : ..:.5,iO ..


:.":".:.: .. ' ... .....


.Wohnbereich1 .. . .... .. 16,85 ..
~; 56 ....•..•••••••Q,Cl9 .... >".26;61:.......


.:...... . .......


Wohnbereich 2 ......• :. 8,ß5 ........... ;. <1.~., 52 •...••• i,93 ...••... Q;OO' /
.'. 2Q,30.... I< ...... ' . ":.'.


..


Wohnbereicn 3 9;36 . ........ '12, O~ : .'i ••. 0;06 < :O,()@ 26,48
:i


. ' I .......•. .... ..
'::


.... . ... ... , .. \
. .......... i•• .: ..


'.i. .... .•i••••••••••.•.•••• .: ..
. ........ .'. ... .... ........ .'.: .... ' .•i .••..•••• :i ...: . .i'


SLJmme :.. '. ' .. 28,91 ....:.... >4-3, 93 11 ,55 0,00, .79,39...•......
...... >.. I.':..,


. .......
"


... : . ....


\Jerteilun~ in.°1Ö ".1< 30,12:% 14,55 % (J;()()% 100,00°4
i. :: .: .....


..
:.:. <>


": •• i:'.
..... ..... .... '.i•.


'.:". '.:. 'i'.'. :i •• '


E"reie Bettern ..... .y; :> .i••••..•• 01~~
...... ..':.'. ' .


)


:.
...


......... : ... .::':." .:
..,


........... ..... ' . .::i:.i. .. •••••i.: •••. .... ..ii •••• .i'
..': ... : ...


.. , ..... .. : . "i ....


Auslastung 99,230/0
AnlahldEu.B~wohne(.m it:einQe$chränkter,AlltagSROmpet~ni.


.::. .•.•. , F.
,


50
•••••••••••••••••••••••••••


........ :;;


Fehlende Erlöse durch Kürzung bei Krankenhausaufenthalt der Bewohner -5.312/09 €


Vergleich zu 2012


Pflegestufen jahresdurchschnittlieh: 2012


,,'.'.< ,. :'.':> ,'i .' .••• ••• >
• ..........\.... :':'i...""\'1 .\\ ..•:.:I:. ..,......./'...•:


Wohnbereich 1 "..••.•.. :..' :.'. ...1fl,@41 5,33 ":".. (j),Cl() 26.,,18
, » ,.'.i. ~:..' •.::'~


Wohnbereicn 2 :i •••i........ .••..••. .•......... ,'i.•.i':'" 15,()<D 3J4~"O,08 29,6'7'
Wohnöereich 3<> .......~1(.J. 7 .........<\12,06i' 4,23 .0,00 26,75)


..•.•.•••..<......« .....• ....•...••....•..... . .
. < ..•• ,.. .••••.. .•.•••.• ......»/ ,....i... ..............: ..•.•..•••..•••• ..••••...•.•• •••...••••••..•.


Summe '.' ......:< ...•. 22,00> 44,1 Q ......'13,00 ...•...•• ÖOZ9;6rl .
Verteilungin.%.< 28,2"7.% ..... 55,~()% ......• 't6,33% 0,00%< 100,000/0.


< .'.< ......< ..•.•... ......• • ...•.. .> .•.... •••••• .•••••• •••••••••.••••


Freie.Betten..... . < 0,89............1 •.•.•.••.....•. . .
:...... 'i'i.:':::. .......:. .


.•..•.•..• •./ '. ......• ..•.... ....i...... . <:.. :: ...•. . . .•............•..


i.~b~~Mh~~0 ~~ ~ -~~~i~-~
Fehlende Erlöse durch Kürzung bei Krankenhausaufenthalt der Bewohl1er -10.063,45 €
(abzüglich der Bewohner, die sich jahresdurchschnittlieh im Krankenhaus befinden)
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Das Gesc.häftsjallr 2013 wird lllit eillell1Übersc.hllsS VOll40.807,39 € abgese11lossell. Der 1all-
resübersc.lluss wird il1 zweekgeblll1delle Riic.klagell für 111vestitiollen elltsprecllelld delI1 be-
sehlosse11el1 Illvestitionsplan lllld il1 Betriebsnlittelriic,klagel1 fiir periodiscll wiederkehrel1de
Aufwendungeil eil1gestellt. DalI1it wird den Vorsclll.ifteil der AbgabelIordlIl1l1g entsproc11en.
Die Verwendllng des Jalll.esergebilisses 20 13 erfolgt vorbel1altliel1 eilles entsprecllel1del1 Be-
schillsses dllrcll das Zllstäl1dige Organ.


Die Pflegesätze für allgel11eille Pflegeleistlll1gen, Ullterkl111ftlInd Verpfleglll1g warel1 fiir den
Zeitrallm 01.05.2013 bis 31.04.2014 festgesclll.iebe11.


Vereinbarte Pflegesätze ab 01.05.2013 bis 30.04.2014


Pflegestufe I 46,42 €
Pflegestufe II 58,70 €
Pflegestufe III 68,56€


Unterkunft
Verpflegung


10,07 €
6,71 €


Personalbemessung:


Pflegestufe I 1: 3,68
Pflegestufe II 1:2,68
Pflegestufe 111 1: 2,20


Der Investitionskostensatz betrug bis 28.02.2014 4,37 € je Pflegetag. Fiir die Beree1111l1ng
der Il1vestitiol1skostel111lI1lageWtlrde eine Allslastllng von 99 Prozent zugnlnde gelegt.


Die prozel1tuale Allslastung der Einrichtung zur Berechnl111gder Heil11entgelte lInd der Inves-
titioilskostel1 ist weder il11SGB XI nocll il11Ra111I1ellvertragfestgesclrrieben. Die Kostenträger
kÖllllell die Allslastlll1g delIlilaeIl llacl1 eigel1el11Erl11essel1festleget1. Bei del1 Il1vestitionskos-
tell ist diese Vorgehe1lsweise ja noell einigelnlaßeIl iiberschallbar; bei der Berec.hnung der
Heimentgelte sieht es schon etwas anders aus.


Hier plal1e11die EinriclItunge1l SClI011lllit ei1ler klei11e11Gewi1mspal11le,und wenn diese dalul
inI1IIer lllelll" zusall1111elISc.11l"llnlpft,weil die Allslastllng il1111ler1IölIer angesetzt wird, dalm
bleibt delI EilrriclItulIge1l 1licllt l1lelll°viel Spielralllll, llnl allf unerwartete Ausgaben ZlI reagie-
ren und Riicklagen zu bilden.


Die in 2013 dllrcllgefiilrrtell Illvestitiollen Wllrden allsscllließlicll allS Eigenmittelll finallZiert.


Die InvestitionssulI1111ebeläuft sich auf 18.933,07 €. Es entfallen auf:


EUR
Technische Allsstattung in Betriebsballten 0
Einriclltu1Ige1lUlldAllsstattllngen ol111eFalll"Zeuge 2.447,98
Einriclltu1Ig 111ed./pfleger.Bereicll 7.807,24


I Einrichtung im Wirtsehaftsbereich 0
Einrichtung i111Verwaltungsbereich 0
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Gerillgwertige Aillagegiiter lInd GWG-Sallllllelpostel1 8.677,85


Gesamt: 18.933,07


Es wurdel1 ZUI1IBeispiel angescl1afft:


• 2 Femsehgeräte
• 14 Armielul- Stapelstüll1e
• 1Aufstehhilfe
• 1 Geschirrspüler
• 2 Einbau-Herde


1111Jalrr 2013 \¥l.lrdeIIplallllläßige Abseirreibllilgeil in Hölle VOll167.553,07 € vorgellollllllell.
Davon entfielen auf:


_. GebälIde, AlIßenanlagell
• Immaterielle Verlllögellsgegellstände
• Techniseile Anlageil
• Einrichtlingen lInd Alisstattlillgeil ollIle Fallrzellge


Zum Ellde des Wil1sellaftsjallI.es 2013 gab es keille offelleil Prozesse.


In 20 13 fanden: illsgesalllt 3 Heilllaussellllsssitzllngell statt.


B. Personal- undSozialbereich


130.785,00 €
O,OO€


12.010,00 €
24.758,07 €


Der im JallI:esdllrcliscllIlitt. 2013 vorilalldene Personaibestalld, eillscllließlieh gerillgfiigig Be-
schäftigter lInd MitarbeiterillIlell in1 Freiwiliige11Soziale11 JallI., betrllg 41, 12 Vollzeitkräfte
(Vorjalrr: 42,14 Vollzeitkräfte). Das sind 1,02 VZK welliger als illl VOljahr.


Der Persoilaialifwalld beträgt 1.725.555,54€. Die Entwicklling gegeniiber delll Vorjalrr zeigt
nachfolgellde Übersiellt:


2013 2012 Veränderung
%


Lölme Ulld Gel1älter 1.415.753,03 1.379.683,20 36.096,83 2~66
Sozialausgabeil 309.802,51 310.237,41 - 434,90 9,16


GesamtallsgabenJ Verällde- 1.725.555,54 1.689.920,61 35.634,93 2,16
rungen


Die' Übersicht zeigt: die Persol1alallfwe11dllllgell für 2013 betrl.lgell 1.725.555,54 €. Es Wllrden
35.634,93€ nIellI. als illl VOljalrr ausgegebell. - .-


Die Mitarbeit~r werden llacll delll Tarifvertrag des .öffelltlic.henDiell~tes (TVöD) vergiitet.
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Tarifrunde 2012/2013
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Ausgallgspllllkt der Tarifrl111de 2012/2013 wareil die Forderllllgell der Gewerkscllaftell llacll
Gellaltssteigerllngen VOll 6,5 v. H., 111illdestells aber 200 Ellro, bei eilleI' Lallfzeit VOll 12 Mo-
11atell. Die Tarifeillig1lllg 11ateille Milldestlallfzeit von 24 MOllatell bis Zlllll 28. Febnlar 2014.
Inl Ergebnis Wllrde eille lilIeare Steigerl11lg illdrei Stllfell l11it eille111Ge sailltvo lllnlen VOll 6,3
v. H. -über eine La1lfzeit von 24 MOllatell vereillbart.
Die Tabellenellt.gelte (eillscllließlicll der Beträge allS eilleI' illdividllellell Zwiscllellstllfe 1111d
eilleI' illdividllellellElldstllfe sowie der TabellellWTerte fiir die Ellt.geltgrllppe 2 Ü) Wllrdell


ab 01. März 2012 llnl 3,5 Prozellt
ab 01. Janllar 2013 111111,4 Prozent Ulld
ab 01. Allg1lSt 2013 lU11weitere 1,4 Prozellt. erl1öllt.


1111Jallr 2013 falldelI 39 illter11e Weiterbildl11lgsverallstaltllllgell fiir alle Mitarbeiter des Ha1l-
ses st.att, davoll 19 fiir Mitarbeit.er der Halls,virtscllaft 11l1dKiielle sowie 20 fiir Mitarbeiter der
Pflege lInd Ergot.llerapie.
Die d1lrcllscllllitt.liel1e Bet.eilig1lllg der Mitarbeiter der Pflege- 11l1dErgot.llerapie lag bei illsge-
samt. 17 Mitarbeit.erpro Vera11stalt1lllg, ill der Hallswirtsc.}laft bei 4,6 Mit.arbeiter pro Verall-
st.alt.ung.


All 18 ext.erllell Weiterbildllllgsverallstaltlulgen 11allll1ell illsgesaillt. 48 Mitarbeiter t.eil. Das
sind 2,6 Mit.arbeit.er pro Verallstalt1lng.


C. Qualitätssicherung


Ein engagielies 11l1dqllalifiziertes Tealll von Pflege- 1111dBetrell1111gskräftell sowie 11a11swirt-
sellaftlic.}l allsgebildeteil Mitarbeit.erilllleil 1Uld Mit.arbeiter llaben die A1lfgabe, die Bewolllle-
rinneil 1111dBewollller 11l1seres Hallses l'lllld 1Ul1die lTlll. darill Zll 11l1terstiitze11, eill selbstbe-
stilll111tes Lebeil bei 11l1SZll fiilll-ell, illl-e Selbställdigkeit Zll erllalte11 oder wieder 11erzllstellell
und allf hollelll Niveal1 zllllaltell. Illre Arbeit basiert auf einel11 professiollellell Pflegekollzept.
Die Pflege lln1fasst 11ebel1der Grlu1d- lUld Bel1alldllulgspflege allcl1 die soziale Betrelll1llg. Eill
breit gefäcllertes Betrelll1llgsprogralllill bereic.}leli dell Alltag 1111dfördert das Geilleillsellafts-
leben. Mobilitätsfördell1de Allgebot.e ITLlldelldas Leistullgsspektrllll1 ab.


Zllr Uillsetzullg der gesetzlic11ell Allforderlulgell all die Qllalität lUld Zllr Erfiillllllg llnserer Ull-
terllellllleilsillterl1ell Qllalitätsziele 11abell wir ill 11l1serell1Qllalitäts}lal1dbllCll das Qllalitätsnla-
nageilleiltsysteill 11acll ~113 SGB XI besclll.ieben.Die Eillllaltllllg lUld Wirksall1keit des Sys-
tel11S wird perillal1ellt lllld plallllläßig iiberpriift. lTl1sere Ql1alitätsbea1lftragtell 11l1dQt1alitäts-
zirkel Sil1d l1111eille stä11dige Weiterellt,vickl11l1g 1111SereSLeistllngsallgebotes bel11iillt.


Ein wic.}ltiger Teil der Ql1alitätssicl1erllllg l111dstetige11 Verbesserllllg 1.111SererDie11stleist.llllgel1
ist das Beschwerdell1allagelllel1t.


Unsere Mitarbeiter \Verdell regelll1äßig 11l1dtllllfasselld dtlrcll geeigl1ete 111ldzielgericlltete
F011- lllld Weiterbildlu1gell gesc.}lt1lt, so dass eille allge111esselle Qllalität der Betrellllilg eil1-
scl11ießlicl1 der Pflege- llild Betrell1ulg 11acll delll aligeilleill allerkallllten Stalld der llledizi-
niscl1-pflegerisc11ell Erkelllltilisse gewälll-Ieistet ist.
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Ä11zalll


Ernährllllg 1111dFliissigkeitsversorgl111g 10 I


Umgallg 111itPflegeililfslI1itteill 1


Ulngang 11litBetäubllllgs111itteill 3
Riiekgabe VOllMedikall1elltell 3
Do kUlllelltati Ollsvisite 2
BeselI werdelllallagelll eIlt 12
Prozessbegleitllng pflegerisclle Hilfskräfte 16
Pflegevisiten 30
Charta der Mellsellellreellte 7
Vermeidullg gastroilltestillaler Illfektiollell 1
Überpriihlilg Notfallillallagell1ellt 11
Geslllldhei t.sförderullg 1


Visite Verpflegullg 1
Angehörigeilbefragullg 1
Einarbeitullg 1Ieuer Mitarbeiter 1


Überpriihl1lg WOl1l11111lfeldgest.altl111gll1ld Bralldselll1tz 2


Funktiollskolltrolle Bralld 111ldBralldscllutztürell 10
Überpliihlng SCllädlillgsbekälllpfullg 4


Qllalität.spriinulg Reilligllilgsleistung 4


30.04.2013 Lebensmittelüberwachung
02.05.2013 Prüfung Feuerlöscher
07.08.2013 Lebensmittelüberwachung
28.08.2013 Überwachung Trinkwasser
24.07.2013 Qualitätsprüfung durch den MDK
24.07.2013 Prüfung Brandmeldeanlage TÜV Rheinland
06.11.2013 Prüfung Aufzugsanlage
05.12.2013 Prüfung Notbeleuchtung
18.09.2013 Qualitätsprüfung Prüfung der Heimaufsicht nach dem Wohn- und Teilha-


begesetz des Landes Sachsen- Anhalt 0NTG LSA)
Weitere Prüfungen:


Prüfung der Medikamente durch die Apotheken
Begehung durch Brandschutzbeauftragten


Im Ergebnis der Prüfungen wurden keine bzw. geringfügige Mängel festgestellt.


Der Qualitätszirkel der Einrichtung kam regelmäßig 1 Mal im Monat zusammen, um
sich mit Standards, evtl. Qualitätsmängeln, Risikomanagement, Beschwerdema-
nagement, Mitarbeiter- und Bewohnerbefragungzu befassen.
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Weiterhin werden regelmäßig Dienstbesprechungen, Teamberatungen, Fallbespre-
chungen und Hygienevisiten durchgeführt. Im Rahmen des vorbeugenden Brand-
schutzes wurde 1 Begehung vom Brandschutzbeauftragten durchgeführt und die
Mitarbeiter regelmäßig belehrt. Damit die Bewohner auch wissen, wie sie sich im
Brandfall zu verhalten haben, wurden auch sie belehrt und ihnen gezeigt, wo welche
Stellplätze sind.


Die Prüfung der Einrichtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen er-
folgte am 24.07.2013. Die Qualität der Leistungen der Einrichtung wurde mit der No-
te 1,0 bewertet.


Die sehr gute Bewertung unserer Einrichtung durch den MDK steht für die Qualität
von Pflege und medizinischer Versorgung, sozialer Betreuung und hauswirtschaftli-
cher Leistung unserer hochmotivierten und engagierten Mitarbeiter.


In den Bereichen, wo der MDK Verbesserungspotenziale erkannt hatte, wurde sofort
reagiert und die Empfehlungen und Hinweise umgesetzt.


Der Landesdurchschnitt aller geprüften Einrichtungen liegt bisher bei 1,1. Das ist für
unser Bundesland Sachsen-Anhalt ein ausgezeichnetes Ergebnis.


Ausblick


Qualitätsprüfungen haben einen neuen Rahmen


Seit dem 01. Februar 2014 gelten die neuen Qualitäts-Prüfungsrichtlinien. Aufgrund
der geänderten Pflege- und Transparenzvereinbarung wurden sie überarbeitet und
vom Bundesministerium für Gesundheit genehmigt. Somit liegt eine verbindliche
Handlungsleitlinie für dieMDK1- Prüfer vor. Die neue Version wurde abgespeckt.


Bei den Prüffragen wurde deutlich gekürzt, wenn. auch noch nicht ausreichend aus
der Sicht des bpa2.


1MDK Medizinischer Dienst der Krankenkassen


2 bpa Bundesverband privater Anbieter
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Anzahl derPrüfkriterien im Vergleich:


Anzahl Prüfkriterien ohne Unter-
punkte - ohne Bewohnerfragen-


Anzahl Prüfkriterien mit Unterpunk-
ten - ohne Bewohnerbefragungen-


QPR~ 2009


135


295


PTVS 42008


Prüfkriterien ohne Be-
wohnerbefragungen


64
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QPR 2014


112


181


PTVS 2013


Prüfkriterienohne Be-
wohnerbefragungen


59


D'iePrüfkriterien ohne Unterpunkte wurden um 23 Kriterien reduziert, die Prüfkriterien
mitUnterpunkten um 114.


Für die Pflegeeinrichtung ist besonders wichtig, die Auseinandersetzung mit der
"Prüfanleitung zum Erhebungsbogen zur Prüfung der Qualität", da sich hier die Defi-
nition der mit der jeweiligenPrüffrage verbundenen Anforderung befindet. Die neue
QPR folgt damit der vorhergehenden und konzentriert sich auf die Beurteilung von
Kriterien der Struktur- undProzessqualität. Gemessen wird damit auch künftig,wie
intensiv sich die Einrichtungen mit den Rahmenbedingungen und den Abläufen der
Versorgung, Betreuung und Pflege beschäftigt haben.


Die Mitarbeiter der Pflege sollen die Qualität der Pflegeleistungen als zentrale Frage
verstehen und sich .bewusst auf die Prüfungen vorbereiten.


Es wird sehr viel deutlicher um die fachliche Darlegung durch die an der Versorgung
beteiligten Fachkräfte der Pflegeeinrichtung gehen und nicht wie bisher um die Dis-
kussion um angeblich notwendige, fehlende, überflüssige Kreuzchen und Häkchen in
der Pflegedokumentation.


Die Pflegefachkräfte müssen also gegenüber den Prüfern ihre Handlungen auch er-
klären und begründen können. Dies wird schon eine Herausforderung werden.


Nicht durchsetzen konnte sich die Forderung nach einer kurzfristigen Ankündigung
der Prüfung. Es ist schon eine erhebliche Belastung für die pflegebedürftigen Be-
wohner als auch für die Mitarbeiter und Leitungskräfte der Pflegeeinrichtungen, wenn
ohne jede Ankündigung neben der selbstverständlichen Versorgung, Pflege und Be-
treuung zusätzlich die organisatorische und fachliche Begleitung der Prüfer für 1-2


3 QPR Qualitäts-Prüfungsrichtlinien


4 PTVs Pflege-Qualitäts-Vereinbarung für stationäre Einrichtungen
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Tage sichergestellt werden muss, ohne dass hierfür zusätzliche Ressourcen zur Ver-
fügung stehen.


Pflegesätze


Im Ergebnis der Pflegesatzverhandlung 2014 konnte festgestellt werden, dass die
Ergebnisse der Tarifverhandlungen bei den Personalkosten berücksichtigt werden.
Da die Pflegesatzverhandlungen jedoch nicht zeitgleich mit den Tarifverhandlungen
daher gehen, ist es weiterhin wichtig, die zukünftigen Pflegesatzverhandlungen 1-2
Monate zur Jahresmitle zu verschieben.


Vereinbarte Pflegesätze ab 01.05.2014 bis 30.04.2015 ohneinvestitionskosten


Pflege stufe I 47,99 €
Pflegestufe 11 60,48 €
Pflegestufe 111 70,56 €


Unterkullft
Verpflegullg


10,52 €
7,01 €


Personalbemessung:


Pflegestufe I 1: 3,67
Pflegestufe 11 1: 2,68
Pflegestufe 111 1: 2,20


Die Erllölll11lgdes Pflegesatzes beträgt:


Pflege stufe I
Pflege stufe 11
Pflege stufe 111


70,57 € monatlich
76,96 € monatlich
83,65 € monatlicll


monatl. Heimentgelt Anteil
Pflegestufe gesamt 75% Pflegekasse Heilllbewoluler


Stufe I 1.993,12 EUR 1.494,84 ElTR 1.023,00 ElTR 970,12 EUR


Stufe 11 2.373,06 EUR 1.779,79 EUR 1.279,00 EUR 1.094,06 EUR


Stufe 111 2.679,70 ElTR 2.009,77 ElTR 1.550,00 ElTR 1.129,70 EUR


Der Investitionskostensatz betrug bis zum 28.02.20144,37 € je Pflegetag, der den
Heimbewohnern auch noch bis zum 28.02.2014 berechnet wurde. Am 29.04.2014
wurde der Einrichtung rückwirkend für den Zeitraum 01.03.2014 bis 28.02.2015 ein
Investitionskostensatz von 3,88 €genehmigt. Für die Berechnung der Investitions-
kosten wurde eine Auslastung von 99 Prozent zugrunde gelegt.


Die Senkung beträgt pro Pflegetag 0,49 € und ist im wesentlichen durch den Wegfall
von Abschreibungen im Anlagevermägenbedingt.
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Das langfristig gebu11de11e Verlllöge11 verrillgelte siell 11111148.600 € ill1 Bereicll des Atllage-
vermögells. Das Aillageverlllögen velTillgerte siell 11111148.600 €dllrell dell Überhallg der Ab-
scllreiblll1ge11 VOll 167.826 € tiber die Illvestitio11ell VOll 18.800 €. Die Illvestitio11ell betreffe11
Einrichtl1l1g 1111dA1lsstattl111g olule Fallfzellge i11l1ö11eVOll 2.400 €, de11 l11edizi11iscll1)flegeri-
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selle11 Bereiell ill Hölle VOll 7.800 € lUld die gerillgwertigell Aillagegiiter ill Höhe VOll 8.700 €.
Das lT11l1allfverlllögell erllö11te siell dagege11 lU1166.300 f dllreh die Zllllalll1le der flüssigen
Mittel 72.100 € llild Erl1ö111uIgder VOITäte lU111.700 €, der Redllzierlulg allS Forderullgen allS
Lieferllilge11 llild Leistl11lge11 lU11-7.000 €, der Erhölll11lg der S011stigeil Ver11lögellsgegellställde
un1 3.400 € llildder Redllzierll11g der Reellll1ulgsabgrenzlulgspostell t111l-3.900 €.


Das la11gfristige Kapital velTillgerte siell 1111188.500 € dllrell tiieRedllzierlu1g des SOlIderpos-
tens allS Zllselrüssell lInd Zll"veisll11ge11 Zllr Fina11zierlulg des Saellaillageverlllögens lU1l
129.300 €, delll der lalll'esiibersellllss VOll 40.807 € e11tgege11wirkte. Das kllrzfristige Kapital
erl1öl1te sie11 lUl1 6.200 €, die Verbi11dliellkeite11 allS Lieferlu1ge11 1111dLeistllilgen redllzierte11
siel1 11111-4.800 € 1111ddie S011stigen Verbi11dliellkeite11 lUl1-3.800 €


Die Illtellsit.ät des la11gfristig geblulde11ell Ver11lögens bet.rägt. 88~8(~.(~,(Voljalll' 90,2%); die
U111lallfi11te11sität11at sie11VOll 9,8% allf 11,4% des Ver111öge11sall1 31.12,2013 er11öI1t..Die Ei-
genkapitalqllote beträgt 98,,1~~ (Vol:ialll' 98,2%}, die Frel11dkalJitalqllote 1,9% (Voljalll' 1,8%)
des Kapitals an131.12.2013.


Die siel1 l1ie11tallS der Bilanz ZlUl131.12.2013 ergebe11de11 Zallllu1gsverpfliel1t1u1ge11 allS la11g-
fristige11 Miet-1u1d Leasi11gveliräge11 belallfe11 siel1 Zl111131.12.2013 allf l1.111d10.900 €.
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E. Risiko- und Prognosebericht


Erlössicherung im Pflegeheim


111der Pflegesatzverllalldltulg fiir delI ZeitratU1I01.05.2014 bis 30.04.2015 Wllrde eine Steige-
rullg der Pflegesätze tUIl dtlrellsellllittliell 3,4% erreiellt.. Die ztldieselll Zeitptlllkt eillgereiell-
tell PersonalkosteIl Wllrdell bis atlf 1.000 € vollställdig anerkallllt. Die Persollalkostell elltlliel-
tell eine Steigertlllg VOll3,5 Prozellt atlf der Grtuldlage der EIltgelttabelle VOlIlAtlgtlst 2013.
Die Tarifverilalldltlllg 2014/15 siellt eille Steigertlng der Gellälter VOll3,0 Prozellt ab März
2014 tUldweitere 2,4 Prozellt ab März 2015 vor. Netle Tariftabellelliiegell ZlU1lZeitptlnkt der
Beriellterstattlulg lloell llicllt vor. Es kallll aber davoll atlsgegal1gen werden, dass das verllall-
delte Btldget bei 97 prozelltiger AtlSlasttUlg tUldelltspreellellder Pflegesttlfell der Bewollller
allsreicllend ist. 111der pflegesatzver11allditUlg illl Mai 201'5 1111.isse1ldie restliclIe1l 2,4 Prozellt
verhandelt werdel1.


Auswirkungen der Pflegesatzverhandlung auf den Wirtschaftsplan 2014


Geplante Eilmal1l1lell11..Wiliseilaftspiail 2014 - AtlSlasttUlg 97 Prozellt


Bewolmer Pflegetage Einnalllllen/€


Gepl. Pflegesatzerträge: 80 28.326 2.118.667
Zllsätzlie,he Betretltlllg: 61.200
Sonstige Eillllalllllell: 148.067,00
1llvestitiollskostelllulllage: 28.326 115.570
Gesamteinnahmen: 2.443.504
Gesamtaufwendun~en: 2.426.258
J ahres~ewinnl J ahresfehlbetra~: 17.246


Voraussichtliche Einnahmen Pflegesatzerträge nachPflegesatzverhandlung 2014


Bewohner Pflegetage EUlllalllllen


Gepl. Pflegesatzerträge: 80 28.326 2.138.978
Ztlsätzliche Betretltlllg: 61.200
Sonstige Eillllal1l11ell: 148.067
Investitiollskostel1lu111age: 80 4.673 114.334
Gesamteinnahmen: 2.462.579
Gesamtaufwendungen: 2.446.633
J ahresgewinnl Jahresfehlbetrag: 15.946


Die, "Bluldesregierllllg illvestieli Milliarde1l ill die Pflegereforlll".


Eille grulldlegellde Pflege-Reforl1I ist 1IoelIZllktUlftSll1tlSik.Die radikale lTl1IstellluIg des Sys-
tel1Is VOlldelI bislallg geltelIdeIl drei Pflegestllfell atlf fiillf Pt1egegrade, welelle eille detltliel1
,,,eiter gefasste Beurteiltll1g der illdividllellell Pflegebedl.irftigkeit enllöglielle11, IJeilt GeStllld-
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lleitsillillister Herlllalll1 Grölle für 2017 all. Allerdillgs kÖlll1elldie Betroffellell Ulld ilrre Allge-
11örigell illl ersten Selll"itt der Reforlll se.Iloll bald lllit k1lrzfristigen VerbeSSerl111gellreelll1en.
Derelltspreellellde ReferelltellelltWllrf befilldet siell derzeit ill der Ressortabstillllnllng.


Fiir die 2,5 Milliolleil Pflegebediirftigell \Verdell ab 2015 die Sätze für die stationäre lInd hällS-
liclle Pflege illl SCIUlitt1U114 Prozellt erllöllt. Fiir Pflegebediirftige ill Heillleil erllöllen siell die
Sätze ill Stllfe 1allf 1.064 Ellro (bislallg 1.023), ill St1lfe II allf 1.330 Ellro (1.279) lInd in Stllfe
111a1lf 1.612 Ellro (1.550), ill besollderell Härtefälleil Silld es 1.995 E1lro statt wie bislang
1.918 Euro.


Zllsatzleistllilgell soll es fiir alle Bewoluler gebell. Bislang stelleil diese Leistllngell ill Hölle
VOllca. 102 Ellro l11011atliellllllr Delllenzkrallkell Zll. KiiIlftig solleil alle Bewoluler diese Leis-
tUllgell ill Atlspruell llellll1ell kÖlll1ell.


Der Persollaiseillilssel fiir die Zllsätzliellell Betrelllulgskräfte soll verbessert werden allf 1: 20,
derzeit 1:24. 111lUlserer Eilll.ielltllilg kÖlultell SOlllit 4 VZK fiir dieseil Bereieil vorgellalte11
\Verdell, was Zll eiller weitereil Verbesserll11g der Betrellll11gder Bewoluler fiilrrell wilrde. Der-
zeit werde11 2 VZK vorgehalteil. Die Zllsätzliellell Betre1l1ulgskräfte lUld die Allllebllilg der
Sätze wäre sell0l1 eill Scl1ritt ill die riclltige Riclltlulg, 1Ulldie Bewoluler alleil fillallziell etwas
zu entlasten.


Der gesetzliel1 forllllllierte Gr1llldsatz "alllbllla11tvor statiollär" e11tsprielltweder de11tatsäellli-
elleil Notwel1digkeitell, l10cl1ist er 1011l1e11desZiel. Delll1 dallillter steckeil reill fillal1zielle Mo-
tive. Die fläel1elldee.kellde professiollelle pflegerisclle Versorglulg brallcllt alllblllallte lU1dsta-
tionäre Eillrie.}ltlll1gell.Die klassiselle Trelul1u1gder Bereielle ist ill1Alltag lällgSt allfgehobel1.
Aueh die Hypotl1ese, viele Pflegebedilrftige in statiollärell Einriehtlll1gell körultell gellall so
gllt amblllallt versorgt werdell, ist lällgSt dllrell die Realität il1dell EilU"iel1tl111gell\viderlegt. 111
der stationäreil Pflege \Verdel1iiberwiegelld scl1were Fälle versorgt, die für die al1lblliallte Ver-
sorglu1g kalllll il1Frage kOll1l11ell.Es llliisste also eller 11eißell"a111blllalltl11itstatiollär".


Das Delltschland allf eillell Pflegellotstalld zllstellert, ist II1ittierweiie jedenl klar. Seriösen
Progllosell zllfolge wird es ill1 ..1alu" 2030 3,4 Milliollen Pflegebediirftige gebell - rluld eille
Millioll 111elu.als llellte. Et\va 42 Prozellt professiollelle Pflegekräfte lllellr als Ilellte wäre1l
dalm fiir die Versorgllilg llÖtig. 111absol1ltell Zalllen Silld das flUId 370.000 Zllsätzliclle Pflege-
kräfte Zll dell 870.000 die llellte ill dieselll Job arbeiteil. Eille AlltWOrt der Blllldesregierllllg
darallf ist die Attraktivitätssteigerllllg des Pflegeberllfs. Eill Allsatzpllilkt siellt sie ill der nellell
Pflegeausbildllilg. Es l11118Sallerdillgs llocll lllellr getall \Verdell, wie die Verselliallkllilg der
Pflegedoklllllelltatioll, eille. ordelltlielle Vergiitllllg aller Pflegekräfte. Die AlISbildllllg von
Pflegefaellkräftell nlllSSdrillgend allgesc.llobell werdelI lISW.


Dllrcll die AllerkeluIl1llg der Tarifabsellliisse ist llilsere Eillric.}ltllilgelldlie.}lwieder in der La-
ge, ordelltlic.lle Verllalldllulgsergebllisse bei Pflegesatz\'erllalldlllllgell zllell.eic.}lell. Die All-
zahl llllserer Pflegefaellkräfte ist atlsreiellelld lllld sollte die Rellte lllit 63 eillgefUlui werdell,
ist allch hier kein Mallgel all Faellpersollal Zll befiirelltell.


"Städtisclles Pflegelleill1 Atll Llltzepark", Kötllell (Allllalt)


Reinfeld
Heimleiterin
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers


Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung


sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigen-


betriebes "Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark" für das Geschäftsjahr vom 1. Januar


bis zum 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-


abschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen


in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebes.Meine Aufgabe ist


es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den


Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht ab-


zugeben.


Ich habe die Jahresabschlussprüfung nach S 317 HGB unter Beachtung der vomInsti-


tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger


Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzu-


führen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den


Jahresabschluss und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-


nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinr'eichender Sicherheit erkannt


werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die


Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetrie-


bes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-


fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-


tems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-


richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die


Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-


schätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung


des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine


Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.


Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
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Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-


spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-


tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-


sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz.;. und Ertragslage des Eigenbetrie-


bes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt


ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Ri-


siken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.


Dessau-Roßlau, 14. August 2014


DLP Dernehl, Lamprecht & Partner mbB


Dipl.-Ök. Sylvia Hoffmann


Wirtschaftsprüferi n
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Rechtliche Verhältnisse


Name:


Sitz:


Rechtsform:


Eigenbetriebssatzung:


Gegenstand des Eigenbetriebes:


Geschäftsjahr:


Eigenbetrieb
"Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark"


Köthen (Anhalt)


Eigenbetrieb der Stadt Köthen (Anhalt)


Die Eigenbetriebssatzung im Jahr 2013 datierte
vom 9. Oktober 2001.


Am 5. März 2014 wurde eine neue Eigenbe-
triebssatzung beschlossen. Sie trat mit Bekannt-
machung im Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt)
in Kraft.


Der Eigenbetrieb "Städtisches Pflegeheim Am
Lutzepark" wird als organisatorisch,
verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich geson-
dertes Unternehmen ohne eigene Rechts-
persönlichkeit (Eigenbetrieb) nach den geltenden
Gesetzen und Verordnungen, insbesondere der
Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt,
den Bestimmungen des Gesetzes über
,kommunale ,Eigenbetriebe im Land Sachsen-
Anhalt sowie den Bestimmungen dieser Satzung
geführt. Der Eigenbetrieb "Städtisches Pflegeheim
Am Lutzepark" ist finanzwirtschaftlich als
Sondervermögen der Stadt Köthen (Anhalt) zu
verwalten und nachzuweisen.


Gemäß 9 1 der Eigenbetriebssatzung ist Gegen-
stand des Eigenbetriebes die Pflege und
Betreuung alter ,Menschenin einer vollstationären
Einrichtung im Sinne des. 9 71 Abs. 2
Sozialgesetzbuch (SGB), Elftes Buch (XI).


Kalenderjahr
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Stammkapital:


Organe:


Heimleiterin:


Organe des Eigenbetriebes sind:


- Heimleiterin (Betriebsleitung)


- Heimausschuss (Betriebsausschuss)


- Stadtrat.


Frau Annemarie Reinfeld.
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Steuerliche Verhältnisse


Finanzamt:


Steuernummer:


Allgemeines:


Bitterfeld-Wolfen


116/145/00036


Mit Freistellungsbescheid vom 20.01.2014 für
die Kalenderjahre 2010 bis 2012 bescheinigte
das Finanzamt Bitterfeld-Wolfen, dass die
Einrichtung von der Körperschaftsteuer nach
9 5 Abs.1 Nr. 9 Körperschaftsteuergesetz
und von der Gewerbesteuer nach 9 3Nr. 6
Gewerbesteuergesetz befreit ist, weil sie
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi-
gen Zwecken im Sinne 99 51 ff. Abgaben-
ordnung dient.
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Aufg Iiederungenu nd Erläuteru ngen


der Posten des Jahresabschlusses


zum 31. Dezember 2013
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A. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz zum 31. Dezember 2013


AKTIVA


A. An;lagevermögen€ 4.693.776,39


(Vorjahr € 4.842.396,39)


I. Immaterielle Vermägensgegenstände € 11,53


(Vorjahr € 11,53)


Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte


und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten € 11,53


(Vorjahr € 11,53)


Entwicklung:


Stand 01.01.2013


Abschreibungen


Stand 31.12.2013


€


11,53


0,00


11,53







4.683.796,84 0,00 130.785,00 4.553.011,84


77.346,00 0,00 12.010,00 65.336,00


81.242,02 18.933,07 24.758,07 75.417,02


4.842.384,86 18.933,07 167.553,07 4.693.764,86
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11. Sachanlagen € 4.693.764,86


(Vorjahr € 4.842.384,8'6)


Zusammensetzung und Entwicklung:


Stand Abschrei- Stand


01.01.2013 Zugänge bungen 31.12.2013


€ € € €


1. Grundstücke und


grundstücksgleicheRechte mit


Betriebsbauten einschließlich


der Betriebsbautenauf fremden


Grundstücken


2. technische Anlagen


3. Einrichtungen und


Ausstattungen ohne Fahrzeuge


Die Zugänge betreffen:


€


Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge


Sara-Lite AufstehhHfe


Geschirrspülmaschine


PC Intel Corei5-4570 Mini-Tower


PClntelCorei5-3330 Mini-Tower


Fernsehgerät Samsung


Fernsehgerät Samsung


geringwertige AnlagegüterSammelposten


2.787,22


2.418,08


1.316,74


1.285,20


1.223,99


1.223,99


8.677,85


18.933,07


Die Abschreibung erfolgt gemäß der Abschreibungstabelle des Landes Sachsen-


Anhalt für kommunale Einrichtungen über 3 bzw. 5 Jahre.


Geringwertige Vermägensgegenstände (Anschaffungskosten unter € 1.000,00)


werden in einen Sammelposten eingestellt und über 5 Jahre abgeschrieben.
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B. Umlaufvermögen € 587.000,89
(Vorjahr € 516.743,49)


I. Vorräte € 11.658,63


(Vorjahr € 9.936,77)


Roh-] HHfs- und Betriebsstoffe€ 11.658]63


(Vorjahr € 9.936,77)


Wi rtschaftsbed arf


medizinischer, pflegerischer und


therapeutischer Sachbedarf


Lebensmittel


31.12.2013


€
4.618,05


2.684,07


4.356,51


11.658,63


31.12.2012


€
6.825,63


2.260,16


850,98


9.936,77


Die Vorräte wurden zum 31.12.2013 auf der Grundlage der schriftlichenInventuran-


weisung körperlich aufgenommen und durch unterschriebene Aufnahme'listen


nachgewiesen.


Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit


den Anschaffungskosten bewertet. Die Bestände sind über die üblichen


Eigentumsvorbehalte hinaus weder sicherungshalber übereignet noch in anderer


Weise belastet.


11. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände € 104.376]77


(Vorjahr € 107.916,59)


1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen € 98.886] 78


(Vorjahr €1 05.863,89)


- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr € 0.,00)
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Zusammensetzung:


Pflegekassen


Selbstzahler


31.12.2013


€
9.855,76


89.031,05


98.886,81


31.12.2012


€
24.614,65


81.249,24


105.863,89


Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind durch eine Saldenliste nach-


gewiesen.


Die Bewertung der Forderungen erfolgte zum Nennwert.


Zum Zeitpunkt der Prüfung waren die Forderungen im Wesentlichen beglichen.


Ein Wertberichtigungsbedarf besteht nach Auskunft der Heimleitung nicht.


2. sonstige Vermögensgegenstände € 5.489,99
(Vorjahr € 2.052,70)


- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 1.800,00 (Vorjahr € 0,00)


Zusammensetzung:


REWE Großhandelsgesellschaft. :mbH, Köthen


Warenrückvergütung


diverse Lieferanten


Leergutpfand
Abwasserverband Köthen


Guthaben aus Jahresendabrechnung


Mitarbeiter


Vorschuss Gehalt


Lehrgangskosten


Darlehen


Gehaltsüberzahlungen
Bewohner des Altenpflegeheims


Verwah rgeid bestandsü bersch reitu ng


31.12.2013 31.12.2012


€ €


1.563,22 1.388,54


646,77 264,78


0,00 185,52


400,00 0,00


2.880,00 0,00


0,00 150,00


0,00 42,45


0,00 21,41


5.489,99 2.052,70
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111. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten € 470.965;49


(Vorjahr € 398.890,13)


Zusammensetzung:


Kassenbestand


Hauptkasse


Portokasse


Verwahrgelder


Guthaben bei Kreditinstituten


Kontokorrentg uthaben:


Kreissparkasse Köthen,


Konto-N~ 302005382


Festgeldguthaben:


Kreisspar'kasse Köthen,


Konto-Nr. 3230026402


Konto-N r. 32221 09094


Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung


Halle (Saale)


Konto-Nr. 811729


31.12.2013


€


221,53


15,08


1.509,21


1.745,82


201.888,87


111.933,24


155.025,78


371,78


267.330,80


469.219,67


47'0.965,49


31.12.2012


€


667,62


35,25


1.548,77


2.251,64


135.954,42


108.290,47


152.023,12


370,48


260.684,07


396.638,49


398.890,13
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c. Rechnungsabgrenzungsposten € 6.614,88


(Vorjahr€ 10.531,91)


Zusammensetzung:


Lehrgangskosten


Prüfung ortsfeste Elektroanlagen


Beitrag Rechtsschutzversicherung


Werbung und Anzeigen


Prüfung Feuerlöscher


MPLC-Schirmlizenz


Zeitungsabonnement


Rundfunk- und Fernsehgebühren


Sachversicherungen allgemein


31.12.2013


€
2.880,00


1.118,75


1.031,52


919,08


323,15


257,52


48,90


35,96


0,00


6.614,88


31.12.2012


€
487,50


2.237,50


1.031,52


2.010,78


0,00


253,46


46,50


35,96


4.428,69


10.531,91
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PASSIVA


A. Eigenkapital € 1.082.335,75
(Vorjahr € 1.041.528,36)


I. Kapitalrücklagen € 951.747,59


(Vorjahr € 951.747,59)


11. Gewinnrücklagen €130.588, 16


(Vorjahr € 89.780,77)


1. Verwendete zweckgebundene Rücklagen € 52.151 ,76


(Vorjahr € 52.151,76)


.2. Betriebsmittelrücklagen € 78.436,40


(Vorjahr € 37.629,01)


Die Betriebsmittelrücklagen zeigen folgende Entwicklung:


Stand 01.01.2013


Entnahme


periodisch wiederkehrende Ausgaben


Einstellungen


periodisch wiederkehrende Ausgaben


Investitionen 2014 (Hardware)


Instandhaltungen 2014


€


37.629,01


70.735,'02


4.022,79


3.678,59


€


37.629,01


-37.629,01


78.436,40


78.436,40


Den Beschluss über die Entnahmen und Einstellungen in Betriebsmittelrücklagen wird


das zuständige Organ bei der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013


herbeiführen.
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B. Sonderposten aus Zuschl:issen und Zuweisungen
zur Finanzierung des Sachanlagevermögens € 4.104.280,82
(Vorjahr € 4.233.644,98)


Grundstücke


technische Anlagen


Zusammensetzung und Entwicklung:


Stand


01.01.2013


€
4.228.965,33


4.679,65


4.233.644,98


Abschreibungen


€
124.684,51


4.679,65


129.364,16


Stand


31.12.2013


€
4.104.280,82


0,00


4.104.280,82


Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermägen wurde als Gegen-


posten für alle bezuschussten aktivierten Vermögensgegenstände des Anlage-


vermögens gebildet.


Der Sonderposten wird analog zu den Abschreibungen aufgelöst.


c. Rückstellungen € 65.754,00
(Vorjahr € 52.072,00)


sonstige Rückstellungen € 65.754,00


(Vorjahr€ 52.072,00)


Zusammensetzung und Entwicklung:


Leistungsentgelt gemäß TVöD


variable Lohnbestandteile


Urlaubsverpflichtu ngen


Prüfungsgebühren


Interne Jahresabschlusskosten


Stand


01.01.2013


€


21.230,00


8.919,00


6.573,00


11.600,00


3.500,00


Inanspruch- Ein- Stand


nah me steUlungen 31.12.2013


€ € €


21.230,00 25.721,00 25.721,00


8.919,00 22.638,00 22.638,00


6.573,00 7.445,00 7.445,00


11.600,00 6.000,00 6.000,00


3.500,00 3.700,00 3.700,00


Abwesenheit durch Krankenhaus-


aufenthalte 250,00


52.072,00


0,00


51.822,00


0,00


65.504,00


250,00


65.754,00
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Die sonstige Rückstellung für Leistungsentgelt gemäß TvöD deckt die Zahlungsver-


pflichtungen gegenüber Mitarbeitern und Sozialversicherungsträgern aus den


tarflichen Vereinbarungen.


Die Rückstellung für variable Lohnbestandteile betrifft die im Januar 2014 für


Dezember 2013 an die Mitarbeiter zu zahlenden Zuschläge u.a. für Sonn- und


Feiertagsdienste.


iDie Rückstellung tür Urlaubsverpflichtungen wurde in Höhe des zum 31.12.2013 von


Mitarbeitern erworbenen, jedoch noch .nicht an Anspruch genommenen Urlaubs von 62


Tagen (Vorjahr 60 Tage) gebildet.


Die zu erwartenden Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses zum


31. Dezember 2013 sowie für die internen Jahresabschlusskosten waren ebenfalls


zurückzustellen.


E. Verbindlichkeiten €33.710,49


(Vorjahr € 42.265,38)


1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 30.185,68


(Vorjahr € 35.021,28)


:Die Verbindlichkeiten sind uns durch Vorlage einer Saldenliste nachgewiesen worden.


Saldenbestätigungen wurden nicht eingeholt. Zum Zeitpunkt der Prüfung der Bilanz


waren die Verbindlichkeiten im Wesentlichen beglichen.







DLP De.rnehl, Lamprecht & Partner mbB Steuerberater undWirtschaftsprüfer


"Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark" Anlage 8.10


2. sonstige Verbindlichkeiten € 3.524,81


(Vorjahr € 7.244, 10)


Zusammensetzung:


958,92 4.379,17


0,00 927,77


0,00 266,00


3.524,81 7.244,10


Bewohner


Barverwahrungen


Barbeträge


Barmer GEK Köthen


Leistu ngsentg eltü berzah Iung


AOK Allgemeine Ortskrankenkasse Sachsen-


Anhalt


Leistu ngsentg eltü berzahlung


Bahn BKK Cottbus


Leistu ngsentg eltü berzahl ung


Fußpflegesalon


vereinnahmte Entgelte für Leistungen Dezember


E. Rechnungsabgrenzungsposten € 1.311,10


(Vorjahr € 161,07)


31.12.2013


€


1.509,21


415,74


640,94


31.12.2012


€


1.570,18


100,98


0,00


Dieser Posten beinhaltet im Voraus erhaltene Heimkosten und Mieten.
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B. Erläuterungen zu den Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember2013


Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren auf-


gestellt.


1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen €1.625.1 08, 14


(Vorjahr € 1.590.908,49)


Zusammensetzung:


Erträge aus stationären Pflegeleistungen


Pflegeklasse I


Pflegeklasse 11


Pflegeklasselll


Härtefälle


Erträge aus Kurzzeitpflegeleistungen


2013


€


402.584.,91


910.754,72


288.323,01


0,00


23.445,50


1.625.108,14


2012


€


367.308,31


891.700,95


313.328,71


0,00


18.570,52


1.590.908,49


Veränderung


€


35.276,'60


19.053,77


-25.005,70


0,00


4.874,98


34.199,65


2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung € 489.662,71


(Vorjahr € 489.472,68)


Zusam mensetzung


Erträge aus Unterkunft


Erträge aus Verpflegung


2013


€


294.113,09


195.549,'62


489.662,71


2012


€


293.796,80


195.675,88


489.472,68


Veränderung


€
316,29


-126,26


190,03
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3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen € 61.354,69


(Vorjahr € 60.736,76)


Diese Erträge resultieren aus zusätzlichen Betreuungsleistungen nach 9 87 b 8GB XI,


die von den Pflegekassen gezahlt wurden.


4. Erträge aus gesonderter Berechnung von


Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen € 120.414,38


(Vorjahr € 86.289,61) .


Es handelt sich um die den Kostenträgern und 8elbstzahlern in Rechnung gestellten


Investitionskosten gemäß 982 Abs. 38GB XI. Der Eigenbetrieb hat die zweckent-


sprechende Verwendung der von den Pflegebedürftigen vereinnahmten Investitions-


kostenzuzahlungen ordnungsgemäß nachgewiesen.


5. sonstige betriebliche Erträge € 20.420,63


(Vorjahr € 38.726,00)


Zusammensetzung:


Gästeverpflegung


Verp'flegung Mitarbeiter


Inkontinenzm aterialpa usch alen


Mieten und Pachten


Verkauf Wäschenamen Thermo-Tex


Lohnfortzahl ungserstattung en


Versicheru ngserstattu ngen


Verrechnung sonstige8achbezüge


sonstige betriebliche Erträge


2013


€
1.724,'00


840,00


7'00,'00


822,20


355,90


2.884,35


118,20


236,89


12.739,09


20.420,63


2012


€
2.531,30


1.676,15


1.645,00


822,20


120,50


9.329,92


19.456,39


0,00


3.144,54


38.726,00


Veränderung


€
-807,30


-836,15


-945,00


0,.00


235,40


-6.445,57


-19.338,19


236,89


9.594,55


-18.305,37


Im Jahr 2013 beinhalten die sonstigen betrieblichen .Erträgeim Wesentlichen


Erstattungen aus Hochwasser-Entschädigungen in Aken.
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6. Personalaufwand € 1.725.555,54


(Vorjahr € 1.689.920,61)


a) Löhne und Gehälter € 1.415.753,03


(Vorjahr € 1.379.683,20)


Löhne und Gehälter


freiwilliges soziales Jahr


sonstiges Personal


2013


€
1.392.691,72


4.240,00


18.821,31


1.415.753,03


2012


€
1.360.240,03


2.650,00


16.793,17


1.379.683,20


Veränderung


€
32.451,69


1.590,00


2.028,14


36.069,83


Die Mitarbeiter werden nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TväD)


bezahlt.


b) soziale Abgaben € 309.802,51


(Vorjahr€ 310.237,41)


- davon für Altersversorgung: € 46.287,90 (Vorjahr € 51.917,79)


Sozialabgaben


Altersversorgung


sonstige Personalaufwendungen


2013


€
260.497,85


46.287,90


3.016,76


309.802,51


2012


€
255.682,56


51.917,79


2.637,06


310.237,41


Veränderung


€
4.815,29


-5.629,89


379,70


- 434,90


Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung werden durch die Stadt Köthen (Anhalt)


ohne Berechnung gegenüber dem Eigenbetrieb abgeführt.
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7. Materialaufwand € 424.369,94


(Vorjahr € 406.166,37)


a) Lebensmittel € 134.421,11


(Vorjahr € 124.016,29)


Hierin enthalten ist Naturaliensatz der Küche.


b) Aufwendungen für Zusatzleistungen €13.943,80


(Vorjahr €13.284,47)


Die Aufwendungen für Zusatzleistungen umfassen:


pflegerischer und medizinischer


Bedarf, ärztliche Leistungen


kulturelle Betreuung


Beschäftig ungstherapie


c) Wasser, Energie, Brennstoff € 109.989,29


(Vorjahr€ 104.447,01)


Zusammensetzung:


Wasser und Abwasser


Elektroenergie


Fernwärme


Gas


2013


€


6.107,38


4.215,45


3.620,97


13.943,80


2013


€
20.415,49


48.336,94


40.074,56


1.162,39
109.989,29


2012


€


7.205,66


3.547,11


2.531,70


13.284,47


2012


€
21.516,69


41.036,14


40.746,04


_-;_1.148,1.4 _0


104.447,01


Veränderung


€


-1.098,28


668,34


1.089,27


659,33


Veränderung


€
-1.101,20


7.300,80


..-671,48


. 14,16


5.542,28
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d) WirtschaftsbedarfNerwaltungsbedarf € 166.015,74


(Vorjahr € 164.418,60)


Der WirtschaftsbedarfNerwaltungsbedarf enthält im Einzelnen:


Reinigungs- und Hausverbrauchsmaterial


Wäschereinig ung, Wäschebeschaffung


Gebäudereinigung durch Fr~mdbetriebe


Treib- und Schmierstoffe


Gartenpflege


sonstig er Bewi rtschaftu ngsbed arf


Büromaterial


Porto ,Klei nfrachten


Telefongebühren ,


Reisekosten


Fort- und Weiterbildung


Beratungs- undPrüfungsgebühren


Beiträge.


Werbeaufwand


EDV- und Organisationskosten


Bankgebühren


Rundfunk- und Fernsehgebühren


Repräsentationsaufwand


2013


€
18.042,95


25.457,02


69.996,95


2.805,62


1..757,55


99,97


4.686,72


890,82


4.851,60


883,76


~.405,64


7.473,28


854,65


5.195,22


5.967,35


261,74


7.358,45


3.026,45


166.015,74


2012


€
20.184,81


21.344,90


68.048,59


2.644,25


2.737,08


149,72


4.920,27


877,47


4.846,30


1~707,07


9.,140,94


7.449,60


680,60


3.389,15


-5.535,05


284,52


7.295,38


3.182,90


164.418,60


Ver-


änderung


€
-2.141,86


4.112,12


1.948,36


161,37


-979,53


-49,75


-233,55


13,35


5,30


-823,31


-2.735,30


23,68


174,05


1.806,07


432,30


-22,78


63,07


-156,45


1.597,14


8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen € 6.741,93


(Vorjahr-€ 5.720,46)


Die Aufwendungen entstanden für zentrale Dienstleistungen der Lohn- und


Gehaltsabrechnung bei der lohnexperte AG in Dessau-Roßlau.
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9. Steuern, Abgaben, Versicherungen €28.003,84


(Vorjahr € 22.996,20)


,Hierunter werden Aufwendungen ausgewiesen für:


Kraftfah rzeugversicherung en


Gebäudeversicherungen


sonstige Versicherungen


Abfallgebühren


Straßenreinigung


sonstige Abgaben, Gebühren und Steuern


Kraftfahrzeugsteuer


10. Mieten, Pacht, Leasing € 10.925,24


(Vorjahr € 10.873,02)


Zusammensetzung:


DATEV-Nutzungsgebühren


Leasingaufwendungen


Miete der Brandmeldeanlagenaufscha'ltung


Fahrzeugmiete


Miete Stand Flohmarkt Forellenhof


Bierzeltgarnituren Sommerfest


Leihgebühren Leinwand


2013


€
1.256,09


3.427,97


4.380,78


17.612,96


227,04


842,00


257,00


28.003,84


2013


€
2.748,62


6.149,53


1.847,25


149,84


30,00


0,00


0,00


10.925,24


2012


€


1.120,02


3.348,54


4.436,44


12.560,83


227,04


1.081,33


222,00


22.996,20


2012


€


2.758,14


6.161,40


1.808,48


115,00


0,00


10,00


20,00


10.873,02


Ver-


änderung


€


136,07


79,43


-55,66


5.052,13


0,00


-239,33


35,00


5.007,64


Ver-


änderung


€
-9,52


-11,87


38,77


34,84


30,00


-10,00


-20,00


52,22
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11. Erträge aus der Auflösung von


Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermägen € 129.364,16


(Vorjahr€ 131.666,64)


12. Abschreibungen € 167.824,07


(Vorjahr€ 170.247,79)


a) Abschreibungen auf Sachanlagen und


immaterielle Vermägensgegenstände € 167.553,07


(Vorjahr € 170.177,79)


b) Abschreibungen auf Forderungen €271,OO


(Yorjahr € 70,00)


13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung € 62.245,52


(Vorjahr €: 70.7.64,10)


Zusammensetzung:


2013 2012 Ver-


änderung


€ € €


Reparaturen an


Außenanlagen . 420,19 797,96 -377,77


Gebäuden 19.711,91 18.981,09 730,82


technischen Anlagen 7.930,96 16.154,39 -8.223,43


Einrichtungen und Ausstattungen ohne


Fahrzeuge- 11.962.,70 -.19.194,33 -7.231,63


Fahrzeugen 3.322,43 862,04 2.460,39


Wartungskosten undKleinmaterial für


Eigenreparaturen 18.897,33 14.774,29 4.123,04


62~245,52 70.764,10 -8.518,58


Die Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung verringerten sich gegenüber


.demVorjahr um € 8.518,58 (=12,04 %) auf€ 62.245,52.
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Die erhöhten Aufwendungen im Vorjahr resultieren u.a. aus Schäden, welche von der


Versicherung mit insgesamt € 19.456,39 im Vorjahr erstattet wurden (siehe sonstige


betriebliche Erträge). Im Jahr 2013 betrafen die Reparaturen neben laufenden


Kleinreparaturen und Wartungen insbesondere die Reparatur der Automatiktüren und


der Brandrneideanlage.


14. Zinsen und ähnliche Erträge € 7.748,92


(Vorjahr € 8.735,43)


Zusammensetzung:


15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit € 28.407,55


(Vorjahr € 29.847,06)


Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ergibt sich aus der Darstellung in


der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom .1. Januar 2013 bis 31. Dezember


2013.
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16. Außerordentliche Erträge € 16.235.19


(Vorjahr € 702,88)


2013 2012 Ver-


änderung


€ € €
periodenfremde Erträge


Spende Fa. Maler-Mittelpunkt Weihnachtsmarkt 30,00 30,00 0,00


Spende Fa. Hager Sommertest 0,00 30,00 -30,00


Erstattung aus Jahresendabrechnung


Gasverbrauch 0,00 642,88 -642,88


Heimkosten 14.185,89 0,00 14.185,89


Gutschrift Wartung 2012 1.205,93 0,00 1.205,93


Rückzahlung Gehalt 2012 584,08 0,00 584,08


sonstige 229,29 0,00 229,29


16.235,19 702,88 15.532,31
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17. Außerordentliche Aufwendungen €3.903,52


(Vorjahr € 10.584,79)


Aufwendungen aus dem Abgang von


Gegenständen des Anlagevermögens


periodenfremde Aufwendungen


Nachzahlung Abwasser 2009-2012


Gebühren Jahresabschlussprüfung


Gewässerumlage 2011-.2012.


Nachzahlung Beiträge zur


Künstlersozialkasse


Sicherheitseinbehalt auf Malerleistungen


GE,MA-Gebühren


Gebühren SchiedssteUenverfahren


Entg eltsatzverhandlu ngen


Schwerbeh indertenausg leichsabg abe


Gehaltsnachzahlungen


.Beitragsnachzahlungen zu gesetzlichen


Krankenkassen


Lohnsteuernachzahlungen aufgrund


Außenprüfung


sonstige


Spenden


18. weitere Erträge €68, 17


(Vorjahr € 1.500,00)


2013 2012 Ver-


änderung


€ € €


0,00 4,00 -4,00


2.277,61 0,00 2.277,61


1.315,27 150,57 1.164,70


185,54 0,00 185,54


14,70 38,53 ~23,83


0,00 2.604,53 -2.604,53


0,00 348,59 -348,59


0,00 639,11 -639,11


0,00 122,17 -122,17


0,00 5.423,11 -5.423,11


0,00 1.069,79 -1.069,79


0,00 184,39 -184,39


10,40 0,00 12,10


100,00 0,00' 100,00


3.903,52 10.584,79 -6.679,57


Das Pflegeheim weist hierunter Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus.
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19. Jahresüberschuss € 40.807,39


(Vorjahr Jahresüberschuss € 21.465, 15)


Der Jahresüberschuss ergibt sich aus der Darstellung in der Gewinn- und


Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013.


20. Entnahmen aus Gewinnrücklagen aus Betriebsmittelrücklagen €37.629,01


(Vorjahr € 16.163,86)


21. Einstellungen in Gewinnrücklagen in.Betriebsmittelrücklagen € 78.436,40


(Vorjahr € 37.629,01)


22. Bilanzgewinn € 0,00


(Vorjahr € 0,00)







DLPDernehl, Lamprecht & PartnermbB Steuerberater und Wirtschaftsprüfer


"Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark" Anlage 9


Fragenkatalog
zur Prüfung


der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
und


der wirtschaftlichen Verhältnisse
nach ~ 53 HGrG
für das Jahr 2013







DLPDernehl,Lamprecht& PartnermbB Steuerberater und Wirtschaftsprüfer


"Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark" Anlage 9.1


'Inhaltsverzeichnis


2


3


8


8


9


3


5


7


13


14


14


15


9


10


11


11


13


15


16


16


RentabilitätlWirtschaftl ich:keit


Verlustbringende Geschäfte und ,ihre Ursachen


Ursachen des Jahresfehlbetrags und Maßnahmen zur


Verbesserung der Ertragslage


Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven


Finanzierung


Eigen'kapitalausstattu ng und Gewinnverwendung


4


5


Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation


Fragenkreis


1


V. Ertragslage


Fragenkreis


14


15


16


I.


Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit


Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und


bindenden Beschlüssen desÜberwachungsorgans


8 Durchführung von Investitionen


9 Vergaberegelungen


10 Berichterstattung an dasÜberwachungsorgan


IV. Vermögens- und Finanzlage


Fragenkreis


11


12
13


Aufbau- undablauforganisatorische Grundlagen


Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und


Controlling


Risi kofrü herken nungssystem


Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und


Derivate


6 Interne Revision


111.Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit


Fragenkreis


7


Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie


individualisierte Offenlegung derOrganbezüge


11. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums


'Fragenkreis


2


3







DLP Dernehl, Lamprecht & Partner mbB Steuerberater und Wirtschaftsprüfer


"Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark" Anlage 9.2


Fragenkatalogund Feststellungen
zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und


der wirtschaftlichen Verhältnisse nach t 53 HGrG
für das Wirtschaftsjahr 2013


I. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation


'Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung
sowie individualisierte Offenlegungder Organbezüge


a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für


die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus


schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts-


sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese


Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?


Regelungen hierzu trifft die Betriebssatzung tür den Eigenbetrieb. Durch den


Heimausschuss werden die Aufgaben, die in der Gemeindeordnung und im
I


Eigenbetriebsgesetz für Aufsichtsorganefestgeschrieben sind, wahrgenommen. Die


Regelungen sind für die Größe des Eigenbetriebs ausreichend.


b) Wie viele. Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und


wurden Niederschriften h,ierüber erstellt?


Im Berichtsjahr fanden an folgenden Terminen Sitzungen des Heimausschusses statt:


31.01.2013


16.05.2013


07.11.2013.


Niederschriften darüber wurden erstellt und lagen uns vor.
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c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien LS.d. 9 125 Abs. 1 Satz 3
AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?


Die Heimleiterin ist in keinen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d.
9 125 Abs. 1 Satz 3 AktG tätig.


d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan)
individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach
Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger
Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?


Die Angaben über die Vergütung werden gemäß 9 286 Abs. 4 HGB nicht dargestellt,
da sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines einzelnen :Mitglieds feststellen


lassen.


Die Heimleiterinist über einen Arbeitsvertrag angestellt; die Vergütung erfolgt auf der
Grundlage des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TvöD). Der Heimausschuss
erhält weder Auslagenersatz noch anderweitige Vergütungen vom Eigenbetrieb. Somit


entfällt die DarsteUungim Anhang.


11. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums


Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen


a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisations-
plan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeitenl
Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?


Aufgrund der überschaubaren Grüße der Einrichtung ist einOrganisationsplan im
eigentlichen Sinne nicht erforderlich. Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse regelt
die Betriebssatzung in ausreichendem Umfang. Weitere Grundlage für die
Betriebsorganisation ist das Qualitätsmanagementhandbuch.
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b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren
wird?


Nein, es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.


c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und
dokumentiert?


Arbeitsvertragliche Verpflichtungen aller Mitarbeiter zu Ablehnung von personenge-
bundenen Geschenken liegen vor.


d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungs-
prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung,Personalwesen,
Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese
nicht eingehalten werden?


Richtlinien ergeben sich im Wesentlichen aus der Satzung des Eigenbetriebes
"Städtisches Pflegeheim. Am Lutzepark" und aus den Stellenbeschreibungen bzw.
Dienstanweisungen des Eigenbetriebes der Stadt Köthen (Anhalt). Die Einhaltung ist
sichergestellt. Entscheidungsprozesse von Bedeutung werden vorab in den Sitzungen
des Ausschusses bzw.in den Wirtschaftsplänengeregelt und beschlossen.


Des Weiteren gibt es Stellenbeschreibungen.


Anhaltspunkte zur Nichteinhaltung der Richtlin,ienbzw. Arbeitsanweisungen haben sich
im Laufe der Prüfung nicht ergeben.


e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücks-
verwaltung, EDV)?


Wichtige Verträge, wie Werks- und Lieferverträge, sind in geeigneter Form abgelegt
und übersichtlich gegliedert.







DLP Dernehl, Lamprecht & Partner mbB Steuerberater und Wirtschaftsprüfer


"Städtisches Pflegeheim Am LutzeparkU Anlage 9.5


Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und
Controlling


a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und
Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von
Projekten - den Bedürfnissen des Eigenbetriebs?


Der konkrete Planungshorizontist stets das Kalenderjahr. Der Wirtschaftsplan wird auf
realistischen Grundlagen aufgebaut und bei unvorhersehbaren drastischen
Abweichungen zum tatsächlichen Ist fortgeschrieben. Plan-1st-Vergleichewerden von
der Heimleitung kontinuierlich im Jahr vorgenommen.


b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?


Plan-1st-Vergleiche werden durch die Heimleitung ausgewertet und ggf. notwendige
Maßnahmen sofort eingeleitet.


c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und
den besonderen Anforderungen des Unternehmens?


Finanz- und Anlagenbuchhaltung werden EDV-gestützt im Eigenbetrieb geführt und
die Zugriffsberechtigungen durch entsprechende Passwörter geschützt. Anerkannte
Regeln werden laut Vorgabe berücksichtigt und angewendet. 'Die Lohnabrechnung
erfolgt durch einen externen Anbieter. Der Eigenbetrieb steHt hierzu die
Personalstammdaten und die monatlichen Angaben zu den variablen
Lohnbestandteilen zur Verfügung. Die Finanzbuchhaltung ist entsprechend den
Vorschriften der PBV aufgebaut und übersichtlich gegliedert. Das Belegwesen ist
ordnungsgemäß und das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung erfüllt
die Anforderungen nach Gesetz, Satzung und Wirtschaftlichkeit.


o
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d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende
Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?


Eine tagesaktuelle Liquiditätskontrolle erfolgt durch Einsicht in den Kontenstand und in
die Kontenbewegungen.


Ansonsten ist die Frage unzutreffend, da keine Kredite vorhanden sind.


e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben
sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten


werden?


Zu dem Finanzmanagement gehört kein zentralesCash-Management-System.


f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden?
Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen
zeitnah und effektiv eingezogen werden?


Die Rechnungslegung erfolgt zeitnah. Die Bewohner-Eigenanteile werden
weitestgehend über das Lastschriftverfahreneingezogen.Pflegekassen zahlen in der
Regel innerhalb von 6 Wochen nach ,Rechnungslegung. Das Mahnwesen bezüglich
ausstehender Leistungsentgelte durch die Pflegekassen obliegt der
Finanzbuchhaltung und ist angemessen.


g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und
umfasstes alle wesentlichen Unternehmens-IKonzernbereiche?


Aufgrund der Größe des Eigenbetriebs ist kein Controlling im eigentlichen Sinne
installiert; Kennziffernanalyse, Plan-lst-Vergleiche,Stelienplanung usw. werden von
der Heimleitung wahrgenommen. Die Heimleitung nimmt monatlich einmal an der
Dienstberatung der Amtsleiter im Dezernat 3 teil und führt selbst in 14-tägigen
Abständen Dienstberatungenmit hierzu festgelegtem Personalbestand durch.
Protokolle werden immer angefertigt.
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h) Ermöglichen das Rechnungs- und 8erichtswesen eine Steuerung und/oder
Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine


wesentliche8eteiligung besteht?


Tochterunternehmen bzw. Unternehmen, an denen eine wesentliche8eteiligung


besteht, existieren nicht.


:Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem


a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und
Maßnahmen ergriffen, mit deren .Hilfe bestandsgefährdendeRisiken rechtzeitig


erkannt werden können?


Es erfolgt eine ständige Überwachung der Kapazitätenauslastung, um Einnahmenver-
luste entgegenwirken zu können, sowie die Prüfung des notwendigen Personaleinsat-
zes zur Kontrolle des Hauptkostenfaktors Löhne und Gehälter. Die Heimleitung unter-
richtet den Heimausschuss regelmäßig in schriftlicher Form über die Entwicklung der


w,irtschaftlichenSituation.


b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben
sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?


Ja, diese Maßnahmen reichen aus und sind geeignet, ihren Zweck zu erfüllen.


c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?


Die Dokumentation der Überwachung der wirtschaftlichen Situation (vgl. Aussagen
unter a» erfolgenEDV-gestützt über MS Excel. Die Auswertungen reichen von der
Gegenüberstellung des Personalschlüssels aufgrund der Pflegestufensituation im Soll
und Ist über Vermögensp'lan-Soll-lst-Vergleiche bis hin .zurPrognoserechnung auf den
31.12. eines jeden Jahres. Mehrjahresvergleiche sind ebenfalls vorhanden. Die
Dokumentation ist für die8etriebsführung und -überwachung ausreichend.
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d) Werden diese Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit
dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen
abgestimmt und angepasst?


Nach unseren Feststellungen und den uns gegebenen Auskünften werden die
iFrühwarnsignale ständig auf Aktualität überprüft und die Überwachungsmaßnahmen
kontinuierlich durchgeführt. Es erfolgt eine ständige Marktbeobachtung in Bezug auf
Konkurrenzlage in Köthen (Anhalt).


Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und


Derivate


Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von
Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten


festgelegt? Dazu gehört:
Welche Produk~e/lnstrumentedürfen eingesetzt werden?


Dieser Fragenkreis entfällt, da solche Finanzinstrumente beim Eigenbetrieb nicht


eingesetzt werden.


Fragenkreis 6: ,Interne Revision


Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzern entsprechende Interne
Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese
Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?


Eineinnenrevision besteht nicht und ist in Bezug auf die Größe des Eigenbetriebes
nicht erforderlich. Prüfungen werden durch das Rechnungsprüfungsamt Köthen
(Anhalt) wahrgenommen. Darüber hinaus werden interne Kontrollaufgaben der


Heimleiterin erfüllt.
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111. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit


Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit
Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und
bindenden Beschlüssen ~es Überwachungsorgans


a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des
Überwachungsorgans zu zustimmungspfHchtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen


nicht eingeholt worden ist?


!Nein. Ausschreibungspflichtige Leistungsvergaben wurden ordnungsgemäß
ausgeschrieben und durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Köthen (Anhalt)
geprüft. Die übrige Auftragsvergabe erfolgte im Umfang der Regelungen in der


iBetriebssatzung.


b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder des Betriebs oder des Über-
wachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorganseingeholt?


Es wurden keine Kredite an die Mitglieder des Eigenbetriebesoder des Über-


wachungsorgans gewährt.


c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger
Maßnahmen ähnliche, aber nicht alszustim:mungsbedürftig behandelte .Maßnahmen
vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?


Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.
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d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit
Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden
Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?


Im Rahmen der Prüfung sind uns keine Geschäfte bekannt geworden, die nicht in
Übereinstimmung mit Gesetz, Satzung und bindenden Beschlüssen des


Überwachungsorgans stehen.


Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen


a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen,
immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf
RentabilitätlWirtschaftlichkeit,Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?


Es erfolgten lediglich betriebsnotwendige Ersatzbeschaffungen. Ansonsten gelten
immer die durch den ,Heimausschussbeschlossenen Investitionspläne.


b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur
Preisermittlung ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des
Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder


Beteiligungen)?


Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diePreisermittlung nicht


ausreichend war.


c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend
übe~acht und Abweichungen untersucht?


Investitionen erfolgen im Rahmen des genehmigten Haushalts- und Investitionsplans.
Veränderungen werden durch die Heimleitung dem Heimausschuss schriftlich
mitgeteilt.
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d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen


ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?


Die für 2013 geplante Investitionssumme betrug € 48.297,00; die tatsächlich getätigten


Investitionen belaufen sich auf € 18.933,07.


Überschreitungen von Investitionen haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.


e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing-oder vergleichbare Verträge nach


Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?


Nein, es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben. Es liegen keine


Kreditverbindlichkeiten vor, auch Leasingverträge wurden nicht abgeschlossen.


Fragenkreis 9: Vergaberegelu ngen


a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B.


VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?


Es ergaben sich keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegeln.


b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenz-


angebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?


Es werden grundsätzlich Vergleichsangebote eingeholt.


Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan


a) Wird dem Überwachungsorgan regelmä.ßig Bericht erstattet?


Berichterstattungen über die finanzielle Situation und die Auslastungssituation erfolgen


regelmäßig in den Heimausschusssitzungen durch die 'Heimleitung.
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b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des


Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?


Unseres Erachtens vermitteln die Info~mationen einen zutreffenden Eindruck von der


Situation des Eigenbetriebes "Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark".


c) Wurde das 'Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah


unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht


ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen


oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?


Es liegen keine ungewöhnlichen, risikoreichen oder nicht ordnungsgemäß


abgewickelten Geschäftsvorfälle. Der Heimausschuss wurde regelmäßig über den


Stand der Entgeltsatzverhandlungen mit den Kostenträgerninformiert.


d) Zu welchen Themen hat die Betriebs-1Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf


dessen besonderen Wunsch berichtet (9 90 Abs. 3 AktG)?


Die Heimleitung berichtete dem Heimausschussim Wesentlichen zu folgenden


Themen:


- Wirtschaftsplan für 2014
- ,Feststellung Jahresabschluss 2012
- Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss zum 31.12.2013


- Wirtschaftliche Entwicklung des Pflegeheims.


e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach 9 90 AktG
oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?


Derartige Vorgänge sind uns nicht bekannt.
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f) Gibt es eineD&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart?


Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherun~ mit demÜberwachungsorgan


erörtert?


Eine D&O-Versicherung wurde vom Eigenbetrieb nicht abgeschlossen.


g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder


Überwachungso~gans gemeldet wurden,


Überwachungsorgan offengelegt worden?


der


ist


Geschäftsleitung oder


dies unverzüglich


des


dem


Interessenkonflikte sind bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.


IV. Vermögens- und Finanzlage


Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzpostenund stille Reserven


a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?


Nein, nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht in wesentlichem Umfang nicht.


b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?


Nein, auffallend hohe oder niedrige Bestände an Vermägensgegenständen bestehen


nicht.


c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu


den bilanzieHen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der


Vermägensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?


Hierzu lagen uns keine Anhaltspunkte vor.
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Fragenkreis 12: Finanzierung


a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen
zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen


Investitionsverpflichtungen finanziert werden?


Der Eigenkapitalanteil beträgt 20,5 %.Unter Einbeziehung des Sonderpostens für
Zuschüsse zum Sachanlagevermägen beträgt der Eigenkapitalanteil 98,1 %.


Am Abschlussstichtag bestanden keine wesentlichen Investitionsverpflichtungen.


b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der
Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?


Die Frage ist nicht einschlägig, da der Eigenbetrieb kein Konzern ist.


c) In welchem Umfang hat der Eigenbetrieb Finanz-IFärdermittel einschließlich Garantien
deräffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit
verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?


Die Frage ist unzutreffend, da das Pflegeheim im Berichtszeitraum keine Finanz-
IFördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten hat.


Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung


a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtL zu niedrigen Eigenkapital-


ausstattung?


Zum 31. Dezember 2013 und im Prüfungszeitraum bestanden keine
Finanzierungsprobleme. Aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2013 ist eine
Verbesserung der Finanzlage eingetreten.
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b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) ,mit


der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?


Der Jahresüberschuss 2013 ist vorbehaltlich des Beschlusses des zuständigen


Organs zusammen mit den Entnahmen aus Betriebsmittelrücklagen von € 37.629,01


und den Einlagen in Betriebsmittelrücklagen von € 78.436,40 zur Finanzierung von


Betriebsaufwendungen des Pflegeheims eingestellt.


v. Ertrags/age


Fragenkreis 14: Renta bil ität/Wi rtschaftl ich keit


a) Wie setzt sich das :Betriebsergebnis desUnternehmens/Konzerns nach Segmentenl


Konzernunternehmen zusammen?


Aufgrund der Größe des Eigenbetriebs erfolgte keine Segmentierung.


b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?


Nein.


. c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit-oder andere


Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw.mit den Gesellschaftern


eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?


Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass derartige Kredit- oder andere


Leistungsbeziehungen zu qnangemessenen Konditionen vorgenommen werden.


d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?


Nicht für den Eigenbetrieb zutreffend.
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Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre ;Ursachen


a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens~ und Ertragslage von


Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?


Besondere verlustbringende Geschäfte gab es nicht.


b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche


Maßnahmen handelt es sich?


Nicht zutreffend, da ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden konnte.


Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur
Verbesserung der Ertragslage


a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?


Nicht für den Eigenbetrieb zutreffend (siehe Fragenkreis 15a).


b) Welche Maßnahmen. wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage


des Unternehmens zu verbessern?


Zur Ertragslage verweisen wir auf die Ausführungen im Lagebericht.







r
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Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2014170/2 

Dezernat: OB aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 16.10.2014

TOP: 2.11

Amt: Ratsbüro öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2014170/2

Az.: erstellt am: 16.09.2014

Betreff

Neufassung der Geschäftsordnung des Stadtrates und seiner Ausschüsse

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2

07.10.2014: Hauptausschuss 
16.10.2014: Stadtrat

07.10.2014 
16.10.2014

entspr. prot. Änd. 
entspr. prot. Änd.

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die anliegende Neufassung der 
Geschäftsordnung des Stadtrates und seiner Ausschüsse.

Gesetzliche Grundlagen:

§ 45 Abs. 2 Ziff. 2 KVG LSA
§ 59 KVG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Der Stadtrat gibt sich mit der Mehrheit seiner Mitglieder im Rahmen des 
Kommunalverfassungsgesetzes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) eine Geschäftsordnung zur 
Regelung der inneren Angelegenheiten.

Erläuterungen und Begründungen - siehe Synopse alte und neue Fassung der 
Geschäftsordnung.






Anlage 1 


ENTWURF 


Geschäftsordnung des Stadtrates und seiner Ausschüsse der 
Stadt Köthen (Anhalt)1 


 §   §


I. Sitzungen des Stadtrates  Änderung und Aufhebung der Be-
schlüsse des Stadtrates 


14


Einberufung, Einladung, Teilnahme 1  Ordnung in den Sitzungen 15


Tagesordnung 2  Ordnungsmaßnahmen gegenüber 
Zuhörern 


16


Öffentlichkeit der Sitzungen 3  II. Fraktionen 


Ausschluss der Öffentlichkeit 4  Fraktionen 17


Sitzungsleitung und -verlauf 5  III Ausschüsse des Stadtrates 


Anfragen an den Oberbürgermeister 6  Verfahren in den Ausschüssen 18


Beratung der Sitzungsgegenstände 7  IV. Öffentlichkeitsarbeit 


Sachanträge 8  Unterrichtung der Öffentlichkeit und 
Presse 


19


Geschäftsordnungsanträge 9  V. Schlussvorschriften, Inkrafttre-
ten 


Abstimmungen 10  Auslegung der Geschäftsordnung 20


Wahlen 11  Sprachliche Gleichstellung 21


Unterbrechung, Verweisung und 
Vertagung 


12  Inkrafttreten 22


Niederschrift 13   


 


Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat auf der Grundlage der §§ 45 Abs. 2 Nr. 2, 59 des Kom-
munalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA 
S. 288) sowie auf der Grundlage des Beschlusses über die Hauptsatzung der Stadt Köthen (An-
halt) vom 16.10.2014  in seiner Sitzung am 16.10.2014 folgende Geschäftsordnung beschlossen. 


 


I. SITZUNGEN DES STADTRATES 


 


§ 1 Einberufung, Einladung, Teilnahme 


 


(1) 1Der Vorsitzende des Stadtrates beruft den Stadtrat im Einvernehmen mit dem Oberbürger-
meister schriftlich oder elektronisch - mittels des Ratsinformationssystems der Stadt Köthen (An-


                                                 
1 Hinweis: Die Geschäftsordnung ist streng von der Hauptsatzung zu unterscheiden. In der Geschäftsordnung werden 
die inneren Angelegenheiten des Stadtrates geregelt. Die Geschäftsordnung ist keine Rechtsnorm, sondern Verwal-
tungsvorschrift. (vgl. Lübking/Beck, Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt, Stand: 46. EL, § 7 Rdnr. 6) 
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halt) - unter Mitteilung der Tagesordnung und Angabe von Ort und Zeit der Sitzung ein. 2Die La-
dungsfrist beträgt eine Woche. 


(2) 1Der Einladung sind die für die Verhandlung erforderlichen Unterlagen grundsätzlich beizufü-
gen. 2Für jeden Tagesordnungspunkt ist eine Sachdarstellung und ggf. ein Beschlussvorschlag 
(Sitzungsvorlage) des Oberbürgermeisters beizufügen, aus dem auch die Beschlüsse der beteilig-
ten Ausschüsse ersichtlich sind. 3Liegen besondere Gründe vor, kann beides ausnahmsweise 
nachgereicht werden. 


 


(3) 1Der Stadtrat ist einzuberufen, sooft es die Geschäftslage erfordert, in der Regel alle zwei Mo-
nate. 2Der Stadtrat ist unverzüglich einzuberufen, wenn es ein Viertel seiner Mitglieder unter An-
gabe des Verhandlungsgegenstandes verlangt oder sofern die letzte Sitzung länger als drei Mona-
te zurückliegt und ein Mitglied des Stadtrates die Einberufung unter Angabe des Beratungsgegen-
standes beantragt. 3Der Antrag auf unverzügliche Einberufung des Stadtrates nach Satz 2 ist 
schriftlich beim Vorsitzenden einzureichen.  


 


(4) 1Die Einladung hat so rechtzeitig wie möglich zu erfolgen, mindestens jedoch unter Einhaltung 
einer Frist von einer Woche vor der Sitzung. 2Dies gilt nicht, wenn eine Sitzung des Stadtrates vor 
Erschöpfung der Tagesordnung vertagt werden muss (§ 12 Abs. 5). 3In diesem Fall kann die Sit-
zung zur Erledigung der restlichen Tagesordnung an einem der nächsten Tage fortgesetzt werden. 
4Eine erneute schriftliche Ladung sowie die Einhaltung einer Frist sind nicht erforderlich. 5Die in der 
Sitzung nicht anwesenden Stadträte sind von dem neuen Termin unverzüglich zu unterrichten. 


 


(5) 1In dringenden Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden (Notfall), kann der Stadtrat vom 
Vorsitzenden ohne Frist, formlos und nur unter Angabe der Verhandlungsgegenstände einberufen 
werden. 2Ein Notfall ist gegeben, wenn die Beratung und Entscheidung über die Angelegenheit 
nicht bis zur nächsten Sitzung aufgeschoben werden kann, ohne dass nicht zu beseitigende 
Nachteile eintreten.  


 


(6) 1Wer nicht oder nicht rechtzeitig an einer Sitzung teilnehmen kann oder die Sitzung vorzeitig 
verlassen muss, zeigt dies dem Vorsitzenden des Stadtrates vor der Sitzung an. 2Die Anzeige 
kann auch im Ratsbüro der Stadtverwaltung erfolgen. 


 


 


§ 2 Tagesordnung 


 


(1) 1Der Vorsitzende des Stadtrates stellt die Tagesordnung im Einvernehmen mit dem Oberbür-
germeister unter Mitwirkung des Stadtratsvorstandes auf. 2Die Tagesordnung gliedert sich in einen 
öffentlichen und in einen nichtöffentlichen Teil.  


 


(2) 1Anträge zur Tagesordnung können Stadtratsmitglieder und Fraktionen bis spätestens 14 Tage 
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vor der Sitzung stellen. 2Die Anträge sind dem Vorsitzenden oder dem Ratsbüro schriftlich zuzulei-
ten. 3Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des Stadtrates oder einer Fraktion ist ein Verhand-
lungsgegenstand auf die Tagesordnung spätestens der übernächsten Sitzung zu setzen. 4Dies gilt 
nicht, wenn der Stadtrat den gleichen Verhandlungsgegenstand innerhalb der letzten sechs Mona-
te bereits verhandelt hat, sofern nicht § 14 Abs. 2 zutrifft. 5Dem Oberbürgermeister muss Gelegen-
heit gegeben werden, zu allen Anträgen eine entsprechende Vorlage mit seiner Beschlussempfeh-
lung zu erarbeiten. 


 


(3) 1Nach erfolgter Einladung ist die Erweiterung der Tagesordnung um Angelegenheiten, die in 
öffentlicher Sitzung zu behandeln wären, nicht zulässig. 2Die Erweiterung der Tagesordnung um 
eine dringende Angelegenheit, die in nicht öffentlicher Sitzung (§ 4) zu behandeln wäre, ist nur zu 
Beginn einer Sitzung zulässig, wenn alle Mitglieder des Stadtrates anwesend sind und kein Mit-
glied widerspricht. 


 


(4) 1Der Stadtrat beschließt zu Beginn der jeweiligen Sitzung über die Feststellung der Tagesord-
nung und über die öffentliche oder nicht öffentliche Behandlung der Tagesordnungspunkte. 2Auf 
Antrag kann über die Absetzung von Angelegenheiten von der Tagesordnung oder die Änderung 
der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte mit der Mehrheit der auf „ja“ oder „nein“ lautenden 
Stimmen entschieden werden. 3Betrifft ein Antrag eine Angelegenheit, die nicht in den Aufgaben-
bereich der Stadt fällt, ist der Antrag ohne Sachdebatte durch Beschluss des Stadtrates von der 
Tagesordnung abzusetzen. 


 


 


§ 3 Öffentlichkeit der Sitzungen 


 


(1) 1Alle Einwohner der Stadt Köthen (Anhalt) haben das Recht, an öffentlichen Sitzungen des 
Stadtrates und seiner Ausschüsse teilzunehmen. 2Sind die für Zuhörer vorgesehenen Plätze be-
setzt, können weitere Interessenten zurückgewiesen werden. 3Zuhörer sind nicht berechtigt, in 
Sitzungen das Wort zu ergreifen oder sich selbst an den Verhandlungen zu beteiligen. 


 


(2) 1An den öffentlichen Sitzungen können Vertreter der Presse, des Rundfunks und ähnlicher Me-
dien teilnehmen. 2Ihnen sind besondere Sitze zuzuweisen. 3Absatz 1 Sätze 2 und 3 finden ent-
sprechende Anwendung.  


 


(3) 1Ton- und Bildübertragungen sowie Ton- und Bildaufzeichnungen öffentlicher Sitzungen durch 
Presse, Rundfunk und ähnliche Medien sind zulässig, wenn sie den Sitzungsablauf nicht beein-
trächtigen. 2Sie sind dem Vorsitzenden oder dem Ratsbüro vorher anzuzeigen. 3Dieser ist berech-
tigt, Auflagen, die der Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung dienen, zu erteilen. 4Mitglieder 
des Stadtrates, Beschäftigte der Verwaltung und Sachverständige können verlangen, dass einzel-
ne eigene Redebeiträge bzw. Ausführungen nicht aufgezeichnet und übertragen werden. 5Dem 
Vorsitzenden steht darüber hinaus im Rahmen seiner Ordnungsfunktion das Recht zu, Bild- und 
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Tonaufzeichnungen sowie Bild- und Tonübertragungen zu untersagen. 


 


 


§ 4 Ausschluss der Öffentlichkeit 


 


(1) 1Durch Beschluss des Stadtrates ist im Rahmen des § 52 Abs. 2 KVG LSA über den Aus-
schluss der Öffentlichkeit von einzelnen Tagesordnungspunkten zu entscheiden. 2Soweit das öf-
fentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner dies erfordern, werden insbesondere in nicht 
öffentlicher Sitzung behandelt:  


1. Personalangelegenheiten,  


2. Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, deren nicht öffentliche Behandlung im 
Einzelfall von der Fachaufsichtsbehörde verfügt ist,  


3. persönliche Angelegenheiten der Mitglieder des Stadtrates,  


4. Grundstücksangelegenheiten sowie die Ausübung des Vorkaufsrechtes,  


5. Vergabeentscheidungen,  


6. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vorgeschrieben ist.  


 


(2) In nicht öffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse sind nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit 
oder - wenn dies ungeeignet ist - in der nächsten öffentlichen Sitzung bekannt zu geben, sofern 
nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner entgegenstehen.  


 


 


§ 5 Sitzungsleitung und -verlauf 


 


(1) 1Der Vorsitzende hat die Sitzung unparteiisch zu leiten, er sorgt für die Aufrechterhaltung der 
Ordnung und übt das Hausrecht während der Sitzungen des Stadtrates aus. 2Er ruft die Verhand-
lungsgegenstände auf und stellt sie zur Beratung und Beschlussfassung. 3Als Beisitzer fungiert 
jeweils ein nach § 5 Abs. 2 der Hauptsatzung gewählter Stellvertreter abwechselnd. 4Will der Vor-
sitzende zu einem Verhandlungsgegenstand als Mitglied des Stadtrates sprechen, so muss er den 
Vorsitz für die Dauer der Beratung und Beschlussfassung dieses Gegenstandes an seinen Beisit-
zer abgeben. 


 


(2) Sind der Vorsitzende und sein(e) Stellvertreter verhindert, so wählt der Stadtrat unter Vorsitz 
des an Jahren ältesten anwesenden Mitgliedes für die Dauer der Verhinderung, längstens für die 
Dauer der Sitzung, einen Vorsitzenden aus seiner Mitte. 


 


(3) 1Die Sitzungen des Stadtrates sind grundsätzlich in folgender Reihenfolge durchzuführen:  
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1.  Eröffnung der Sitzung 


2.  Einwohnerfragestunde 


3.  Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
des Stadtrates,  


4.  Genehmigung der Niederschrift der vorangegangenen Sitzung 


5.  Informationen der Verwaltung 


6.  Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge 


7.  Behandlung der Tagesordnungspunkte 


8.  Behandlung von Anfragen und Anregungen 


9.  Schließung der Sitzung 


2Die Nrn. 4. bis 8. sind jeweils im öffentlichen Teil und im nicht öffentlichen Teil durchzuführen. 


 


(4) 1Der Oberbürgermeister informiert zu Beginn jeder Sitzung über alle wichtigen Angelegenheiten 
im Rahmen der Informationen der Verwaltung. 2Die Berichterstattung, die durch den Oberbürger-
meister mündlich erfolgt, wird im Protokoll festgehalten. 


 


(5) 1Die einzelnen Punkte der Tagesordnung kommen in der durch die Einladung festgelegten 
Reihenfolge zur Beratung und Abstimmung. 2§ 2 Abs. 4 Satz 2 bleibt unberührt.  


 


 


§ 6 Anfragen an den Oberbürgermeister 


 


(1) Jedes Mitglied des Stadtrates ist berechtigt, schriftlich oder in der Sitzung des Stadtrates münd-
lich Anfragen zu einzelnen Angelegenheiten der Stadt und der Stadtverwaltung an den Oberbür-
germeister zu richten. 


 


(2) 1Kann eine Anfrage während der Sitzung nicht sofort beantwortet werden, ist diese spätestens 
in der nächsten Stadtratssitzung, im Rahmen der Informationen der Verwaltung, zu beantworten. 
2Machen Inhalt und Umstände der Anfrage eine frühere Beantwortung notwendig, ist vorab eine 
schriftliche Antwort zu erteilen. 


 


(3) Auskünfte des Oberbürgermeisters gemäß § 43 Abs. 3 Satz 2 KVG LSA sind auch allen Frakti-
onen zur Kenntnis zu geben. 


 


 







Entwurf - Geschäftsordnung des Stadtrates und seiner Ausschüsse der Stadt Köthen (Anhalt) 


 


Stand: 29.09.2014  6 


§ 7 Beratung der Sitzungsgegenstände 


 


(1) 1Der Vorsitzende eröffnet die Beratung zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt. 2Bei Bedarf 
erläutert und begründet der Oberbürgermeister oder sein Vertreter bzw. ein Mitarbeiter der Verwal-
tung einleitend den Beratungsgegenstand. 3Ergänzend kann sich der Vortrag eines Sachverstän-
digen anschließen. 4Diese haben bei nicht öffentlichen Sitzungen den Sitzungsraum zu verlassen, 
bevor in der entsprechenden Angelegenheit beraten wird. 5Die Beratung des jeweiligen Tagesord-
nungspunktes erfolgt nach Wortmeldung durch Erheben der Hand bzw. beider Hände für Anträge 
zur Geschäftsordnung.  


 


(2) 1Die Mitglieder des Stadtrates, die wegen persönlicher Beteiligung gemäß § 33 KVG LSA (Mit-
wirkungsverbot) von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen sein könnten, haben dies 
dem Vorsitzenden des Stadtrates vor Beginn der Beratung des entsprechenden Tagesordnungs-
punktes unaufgefordert mitzuteilen und den Sitzungsraum zu verlassen. 2Bei öffentlicher Sitzung 
kann sich das Mitglied in dem für Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. 


 


(3) 1Ein Mitglied des Stadtrates darf in der Sitzung nur dann sprechen, wenn ihm der Vorsitzende 
das Wort erteilt. 2Das Wort kann wiederholt erteilt werden. 3Der Vorsitzende erteilt das Wort mög-
lichst in der Reihenfolge der Wortmeldungen. 4Melden sich mehrere Mitglieder gleichzeitig zu 
Wort, so entscheidet der Vorsitzende über die Reihenfolge. 5Der Oberbürgermeister hat das 
Recht, im Stadtrat zu allen Angelegenheiten zu sprechen. 6Zur tatsächlichen und rechtlichen Klar-
stellung des Sachverhalts ist ihm auch außerhalb der Reihenfolge der Wortmeldungen das Wort zu 
erteilen. 7Bei Wortmeldungen „zur Geschäftsordnung“ ist das Wort außerhalb der Reihenfolge so-
fort zu erteilen. 


 


(4) 1Die Redner sprechen grundsätzlich von ihrem Platz aus. 2Die Anrede ist an den Stadtrat, nicht 
an die Zuhörer zu richten. 3Die Redner haben sich an den zur Beratung stehenden Antrag zu hal-
ten und nicht vom Thema abzuweichen. 4Der Vorsitzende kann einen Redner, der vom Gegens-
tand der Beratung abkommt, zur Sache verweisen. 5Auf diese Verpflichtung kann jeder den Vorsit-
zenden durch Zuruf hinweisen. 


 


(5) 1Die Redezeit beträgt für jede Rede 5 Minuten. 2Das Wort kann zweimal zum gleichen Tages-
ordnungspunkt dem gleichen Mitglied des Stadtrates für 3 Minuten erteilt werden. 3Bei der Aus-
sprache über den Haushalt bzw. Nachtragshaushalt erhält jede Fraktion einmalig eine Redezeit 
von 15 Minuten. 4Für die weitere Debatte zum Haushalt gelten die Sätze 1 und 2. 5Der Vorsitzende 
kann die Redezeit verlängern; bei Widerspruch entscheidet der Stadtrat. 6Für den Tagesord-
nungspunkt “Informationen der Verwaltung“ gelten die Sätze 1 bis 4 nicht.  


 


(6) Während der Beratung sind nur zulässig:  


1. Zusatz- oder Änderungsanträge (Sachanträge) gemäß § 8 







Entwurf - Geschäftsordnung des Stadtrates und seiner Ausschüsse der Stadt Köthen (Anhalt) 


 


Stand: 29.09.2014  7 


2. Anträge zur Geschäftsordnung gemäß § 9.  


 


(7) Der Vorsitzende des Stadtrates und der Antragsteller haben das Recht zur Schlussäußerung. 
Die Beratung des Tagesordnungspunktes wird vom Vorsitzenden des Stadtrates geschlossen. 


 


 


§ 8 Sachanträge 


 


(1) 1Änderungs- und Ergänzunganträge, soweit nicht Anträge nach § 2 Abs. 2, können bis zur Ab-
stimmung gestellt werden. 2Mündlich gestellte Anträge sind dem Vorsitzenden auch schriftlich vor-
zulegen. 


 


(2) 1Die Anträge gemäß Absatz 1 müssen eine Begründung enthalten. 2Anträge, deren Annahme 
Ausgaben verursacht oder erwarten lassen, die im Haushaltsplan nicht oder nicht ausreichend 
vorgesehen sind, dürfen nur beraten werden, wenn sie gleichzeitig mit einem Deckungsvorschlag 
verbunden sind. 


 


(3) 1Anträge können, solange darüber noch nicht abgestimmt wurde, von dem Antragsteller zu-
rückgezogen werden. 2Ein zurückgezogener Antrag kann von einem anderen Mitglied des Stadtra-
tes aufgenommen werden mit der Wirkung, dass über den aufgenommenen anstelle des zurück-
gezogenen Antrages abgestimmt wird. 


 


 


§ 9 Geschäftsordnungsanträge 


 


(1) Folgende Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit gestellt werden:  


1. Schluss der Rednerliste, 


2. Verweisung an einen Ausschuss oder den Oberbürgermeister,  


3. Absetzung einer Angelegenheit von der Tagesordnung oder Vertagung,  


4. Verlängerung oder Verkürzung der Redezeit,  


5. Unterbrechung, Vertagung oder Beendigung der Sitzung,  


6. Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit,  


7. Zurückziehung von Anträgen,  


8. Anhörung von Personen, insbesondere Sachverständigen,  


9. Feststellung des Mitwirkungsverbotes eines Stadtratsmitgliedes,  
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10. Feststellung der Beschlussunfähigkeit des Stadtrates im Verlauf der Sitzung, 


11. Fortsetzung der Sitzung nach 22:00 Uhr. 


12. Einberufung einer Fraktionsvorsitzendenbesprechung, 


 


(2) 1Der Antrag gemäß Absatz 1 Nr. 1 kann nur von Stadtratsmitgliedern gestellt werden, die zu 
diesem Punkt nicht zur Sache gesprochen haben. 2Vor der Abstimmung gibt der Vorsitzende die 
noch vorliegenden Wortmeldungen bekannt. 


 


(3) 1Meldet sich ein Mitglied des Stadtrates „zur Geschäftsordnung“ durch Erheben beider Hände, 
so muss ihm das Wort außerhalb der Reihenfolge erteilt werden. 2Es darf dadurch kein Sprecher 
unterbrochen werden. 3Bemerkungen zur Geschäftsordnung dürfen nicht länger als 3 Minuten 
dauern. 4Sie dürfen sich mit der Sache selbst nicht befassen, sondern nur den Geschäftsord-
nungsantrag begründen. 5Zu dem Antrag können die Fraktionen mit je einer Wortmeldung Stellung 
nehmen. 6Danach ist über den Antrag durch den Stadtrat zu entscheiden. 


 


 


§ 10 Abstimmungen 


 


(1) 1Nach Schluss der Beratung oder nach Annahme des Geschäftsordnungsantrages auf 
„Schluss der Rednerliste“ lässt der Vorsitzende des Stadtrates abstimmen. 2Während der Abstim-
mung können keine weiteren Anträge gestellt werden. 3Anträge über die abgestimmt werden soll, 
sollen vor der Abstimmung im Wortlaut verlesen werden, sofern sie den Mitgliedern des Stadtrates 
nicht schriftlich vorliegen. 


 


(2) Über jeden Antrag oder Beschlussvorschlag ist gesondert abzustimmen.  


 


(3) 1Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der nachstehenden Reihenfolge 
abgestimmt:  


1. Anträge zur Geschäftsordnung, 


2. Anträge von Ausschüssen; über sie ist vor allen anderen Anträgen zum gleichen Sitzungsge-
genstand abzustimmen, 


3. weitergehende Anträge, insbesondere Änderungs- und Zusatzanträge, die einen größeren 
Aufwand erfordern oder die eine einschneidendere Maßnahme zum Gegenstand haben, 


4. früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der spätere Antrag nicht unter Nrn. 1 bis 
3 fällt.  


2In Zweifelsfällen entscheidet der Vorsitzende des Stadtrates.  
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(4) Vor jeder Abstimmung hat der Vorsitzende des Stadtrates die Frage, über die abgestimmt wer-
den soll, so zu formulieren, dass sie mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden kann.  


 


(5) Nach der Abstimmung gemäß Absatz 3 ist der gesamte Antrag mit den beschlossenen Ände-
rungen zur Abstimmung zu stellen. 


 


(6) 1Es wird offen abgestimmt. 2Die Abstimmung geschieht durch Heben einer Stimmkarte. 3Mit der 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder kann eine namentliche Abstimmung verlangt werden. 4Bei 
Anträgen zur Geschäftsordnung ist eine namentliche Abstimmung unzulässig. 5Jedes Mitglied des 
Stadtrates kann verlangen, dass in der Niederschrift vermerkt wird, wie es abgestimmt hat. 


 


(7) 1Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der Feststellung des Abstimmungser-
gebnisses nicht mit. 2Der Vorsitzende stellt anhand der Mehrheit der auf „ja“ oder „nein“ lautenden 
Stimmen fest, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt ist. 3Bei Stimmengleichheit ist der An-
trag abgelehnt. 4Das Abstimmungsergebnis gibt der Vorsitzende unverzüglich nach der Abstim-
mung bekannt. 


 


(8) Wird das Ergebnis von einem Mitglied des Stadtrates angezweifelt, so ist die Abstimmung zu 
wiederholen und das Ergebnis mit der Zahl der Gegenstimmen, Stimmenthaltungen und ungültigen 
Stimmen festzuhalten.  


 


(9) 1Über Gegenstände einfacher Art kann außerhalb einer Stadtratssitzung im Wege der Offenle-
gung oder im schriftlichen Verfahren beschlossen werden. 2Ein hierbei gestellter Antrag ist ange-
nommen, wenn kein stimmberechtigtes Mitglied innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe des 
Beschlusses widerspricht.  


 


 


§ 11 Wahlen 


 


(1) 1Wahlen werden nur in den gesetzlich ausdrücklich genannten Fällen durchgeführt. 2Sie wer-
den geheim mit Stimmzetteln vorgenommen; es kann offen gewählt werden, wenn kein Mitglied 
widerspricht. 


 


(2) Zur Vorbereitung und Durchführung der Wahlen von Personen können Mitglieder der Verwal-
tung als Stimmenzähler herangezogen werden. 


 


(3) 1Als Stimmzettel sind äußerlich gleiche Zettel zu verwenden. 2Die Stimmzettel sind so vorzube-
reiten, dass jeder Kandidat durch ein Kreuz kenntlich gemacht werden kann. 3Die Stimmzettel sind 
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vor der Abgabe zu falten. 


 


(4) Ungültig sind Stimmen, sofern der Stimmzettel:  


1.  nicht amtlich ist / nicht amtlich hergestellt ist 


2.  keinen Stimmabgabevermerk enthält,  


3.  den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt,  


4.  einen Zusatz, Vorbehalte oder weitere Beschriftungen enthält, 


5.  mehr als eine Stimme für einen Bewerber enthält.  


 


(5) Die Auszählung der Stimmen hat in Anwesenheit der Mitglieder des Stadtrates zu erfolgen. 


 


(6) 1Gewählt ist die Person, die im ersten Wahlgang die Stimmen der Mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder erhalten hat. 2Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so findet ein zweiter 
Wahlgang statt. 3Im zweiten Wahlgang ist die Person gewählt, die die meisten Stimmen erhalten 
hat. 4Ergibt sich im zweiten Wahlgang Stimmengleichheit, so entscheidet das Los, das der Vorsit-
zende zieht. 5Soweit im ersten Wahlgang nur eine Person zur Wahl stand und diese Person die 
erforderliche Mehrheit nicht erreicht hat, finden die Sätze 2 bis 4 keine Anwendung. 6Der Vorsit-
zende gibt das Wahlergebnis unmittelbar nach der Wahl bekannt. 


 


(7) 1Sind mehrere Personen zu wählen, können die Wahlen in einem Wahlvorgang durchgeführt 
werden, indem alle Bewerber auf einem Stimmzettel erfasst werden und je zu besetzende Stelle 
eine Stimme vergeben werden kann. 2Gewählt sind die Bewerber in der Reihenfolge der Zahl, der 
für sie abgegebenen gültigen Stimmen, wenn zugleich die Mehrheit der anwesenden stimmberech-
tigten Mitglieder erreicht ist. 3Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das der Vorsitzende 
zieht.  


 


 


§ 12 Unterbrechung, Verweisung und Vertagung 


 


(1) 1Der Vorsitzende des Stadtrates kann die Sitzung unterbrechen. 2Er hat die Sitzung zu unter-
brechen, wenn auf Antrag eines Mitgliedes des Stadtrates ein entsprechender Beschluss von der 
Mehrheit der anwesenden Stadtratsmitglieder gefasst wird. 3Die Unterbrechung soll im Regelfall 
nicht länger als 15 Minuten dauern. 


 


(2) Der Stadtrat kann: 


1.  Tagesordnungspunkte zur nochmaligen Beratung an den mit der Vorberatung befassten Au-
schuss zurückverweisen, 
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2.  Tagesordnungspunkte zur erneuten Vorbereitung an den Oberbürgermeister zurückverweisen, 


3.  die Beratung über einzelne Punkte der Tagesordnung vertagen oder  


4.  die Tagesordnungspunkte durch eine Entscheidung in der Sache abschließen.  


 


(3) 1Über entsprechende Anträge ist sofort abzustimmen. 2Der Entscheidungsantrag geht bei der 
Abstimmung dem Verweisungs-, dieser dem Vertagungsantrag vor. 


 


(4) Jeder Antragsteller kann bei demselben Punkt der Tagesordnung nur einen Verweisungs-, Ver-
tagungs- oder Schlussantrag stellen.  


 


(5) 1Nach 22:00 Uhr werden keine weiteren Tagesordnungspunkte aufgerufen. 2Der in der Bera-
tung befindliche Tagesordnungspunkt wird abschließend behandelt. 3Danach ist die Sitzung zu 
schließen. 4Sofern die Sitzung nicht gemäß § 1 Abs. 4 Sätze 3 bis 5 an einem der nächsten Tage 
fortgesetzt wird, sind die restlichen Punkte in der nächstfolgenden Sitzung an vorderster Stelle zu 
behandeln.  


 


 


§ 13 Niederschrift 


 


(1) 1Über jede Sitzung des Stadtrates ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden, 
dem Oberbürgermeister und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. 2Der Protokollführer ist ein 
Mitarbeiter der Stadtverwaltung und wird vom Oberbürgermeister benannt. 


 


(2) 1Die Niederschrift muss mindestens enthalten:  


1. Datum, Ort, Beginn und Ende der Sitzung sowie etwaige Sitzungsunterbrechungen,  


2. die Namen der anwesenden und fehlenden Mitglieder des Stadtrates, 


3. die Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der Beschlussfähigkeit und der Tages-
ordnung,  


4. die Tagesordnung und ob die Beratung öffentlich oder nicht öffentlich stattgefunden hat, 


5. den Wortlaut der Anträge und Beschlüsse 


6. die Ergebnisse der Abstimmungen und Wahlen, bei namentlicher Abstimmung (§ 10 Absatz 6 
Satz 3) ist die Entscheidung jedes Mitgliedes des Stadtrates in der Niederschrift zu vermerken, 


7. Vermerke darüber, welche Stadtratsmitglieder verspätet erschienen sind oder die Sitzung vor-
zeitig oder wegen Befangenheit vorübergehend verlassen haben, wobei ersichtlich sein muss, 
an welchen Abstimmungen oder Wahlen und aus welchem Grund die Betroffenen nicht teilge-
nommen haben (z.B. Mitwirkungsverbot), 
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8. Anfragen der Mitglieder des Stadtrates,  


9. sonstige wesentliche Inhalte der Sitzung (insbesondere Einwohnerfragestunden, Ordnungs-
maßnahmen), 


10. Genehmigung der Sitzungsniederschrift der vorhergehenden Sitzung.  
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2Der Vorsitzende und jedes Mitglied des Stadtrates können verlangen, dass ihre Erklärungen wört-
lich in der Niederschrift festgehalten werden. 3Dies ist durch Wortmeldung vorher anzuzeigen.  


 


(3) Die Niederschrift ist allen Mitgliedern des Stadtrates schriftlich oder elektronisch – mittels des  
Ratsinformationssystems der Stadt Köthen (Anhalt) - zuzuleiten. 


 


(4) 1Einwände gegen die Niederschrift sind dem Vorsitzenden schriftlich zuzuleiten. 2Der Stadtrat 
entscheidet in seiner nächsten Sitzung, ob und in welcher Weise die Niederschrift zu berichtigen 
ist. 3Wird der Einwendung nicht entsprochen, so ist das Mitglied des Stadtrates berechtigt, die Auf-
nahme einer entsprechenden Erklärung in die Niederschrift zu verlangen. 


 


(5) 1Zur Erleichterung der Erstellung der Niederschrift ist es dem Protokollführer gestattet, Tonauf-
zeichnungen anzufertigen. 2Nach Fertigstellung, Unterzeichnung und Feststellung der Niederschrift 
sind Tonaufzeichnungen zu löschen. 3Es gilt § 3 Absatz 3. 


 


 


§ 14 Änderung und Aufhebung der Beschlüsse des Stadtrates 


 


(1) 1Die Aufhebung oder Änderung eines Beschlusses des Stadtrates kann von einem Drittel der 
Mitglieder oder vom Oberbürgermeister beantragt werden. 2Der Stadtrat entscheidet hierüber frü-
hestens in der nächsten Sitzung durch erneute Beschlussfassung. 


 


(2) Ein Antrag nach Absatz 1, der abgelehnt wurde, kann innerhalb von sechs Monaten nur dann 
erneut gestellt werden, wenn sich die Sach- und/oder Rechtslage wesentlich geändert hat. 


 


(3) Ein Änderungs- oder Aufhebungsantrag ist unzulässig, soweit in Ausführung des Beschlusses 
des Stadtrates bereits Rechtspositionen Dritter entstanden sind und diese nicht mehr aufgelöst 
werden können, weil dies mit vertretbarem Aufwand nicht möglich ist und/oder zu Schadenersatz-
ansprüchen führen kann. 


 


 


§ 15 Ordnung in den Sitzungen 


 


(1) 1Der Vorsitzende sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung in den Sitzungen und achtet auf 
die Einhaltung der Geschäftsordnung. 2Er übt das Hausrecht aus. 
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(2) 1Verstößt ein Mitglied des Stadtrates gegen die Bestimmungen der Geschäftsordnung oder 
verletzt es die Würde der Versammlung oder äußert es sich ungebührlich, so kann es vom Vorsit-
zenden unter Nennung des Namens „zur Ordnung“ gerufen werden. 2Persönliche Angriffe und 
Beleidigungen sind vom Vorsitzenden zu rügen. 3Ist ein Mitglied in derselben Sitzung dreimal zur 
Ordnung gerufen und beim zweiten Mal auf die Folgen eines dritten Ordnungsrufes hingewiesen 
worden, so kann ihm der Vorsitzende das Wort entziehen. 4Entsprechendes gilt, wenn ein Mitglied 
vom Verhandlungsgegenstand abschweift und vom Vorsitzenden „zur Sache“ gerufen wurde. 5Ist 
einem Mitglied des Stadtrates das Wort entzogen, so darf es zu diesem Punkt der Tagesordnung 
nicht mehr sprechen. 


 


(3) Der Vorsitzende des Stadtrates kann einem Redner, der die festgesetzte Redezeit überschrei-
tet, das Wort entziehen, wenn er ihn bereits auf den Ablauf der Redezeit hingewiesen hat. 


 


(4) 1Der Vorsitzende des Stadtrates kann ein Mitglied bei grob ungebührlichem oder wiederholt 
ordnungswidrigem Verhalten von der Sitzung ausschließen. 2Das Mitglied hat den Sitzungsraum 
zu verlassen. 


 


(5) Der Stadtrat kann ein Mitglied, das wiederholt Zuwiderhandlungen gegen die zur Aufrechterhal-
tung der Ordnung erlassenen Anordnungen begangen hat, durch Beschluss für höchstens vier 
Sitzungen ausschließen. 


 


(6) Wird die Ordnung in einer Sitzung gestört und gelingt es dem Vorsitzenden nicht sie wieder 
herzustellen, so kann er die Sitzung unterbrechen. 


 


 


§ 16 Ordnungsmaßnahmen gegenüber Zuhörern 


 


(1) Der Ordnungsgewalt und dem Hausrecht des Vorsitzenden des Stadtrates unterliegen alle Per-
sonen, die sich während einer Sitzung des Stadtrates im Sitzungsraum aufhalten. 


 


(2) 1Wer als Zuhörer durch ungebührliches Verhalten die Sitzung stört oder Ordnung und Anstand 
verletzt, kann auf Anordnung des Vorsitzenden aus dem Sitzungsraum verwiesen und notfalls ent-
fernt werden, wenn er durch den Vorsitzenden vorher mindestens ein Mal auf die Folgen seines 
Verhaltens hingewiesen wurde. 2Entsteht während einer Sitzung des Stadtrates unter den Zuhö-
rern störende Unruhe, die den Fortgang der Verhandlungen in Frage stellt, so kann der Vorsitzen-
de des Stadtrates nach vorheriger Ankündigung den für die Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungs-
raumes räumen lassen, wenn die störende Unruhe auf andere Weise nicht zu beseitigen ist. 
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II. FRAKTIONEN 


 


§ 17 Fraktionen 


(1) 1Die Fraktionen geben dem Vorsitzenden des Stadtrates von ihrer Bildung und namentlichen 
Zusammensetzung unverzüglich schriftlich Kenntnis. 2Dabei ist auch mitzuteilen, wer Vorsitzender 
der Fraktion und dessen Stellvertreter ist. 3Veränderungen sind dem Vorsitzenden unverzüglich 
mitzuteilen. 


 


(2) Eine Fraktion muss mindestens aus zwei Mitgliedern bestehen.  


 


(3) Ein Mitglied des Stadtrates kann nicht mehreren Fraktionen angehören. 


 


 


III. AUSSCHÜSSE DES STADTRATES 


 


§ 18 Verfahren in den Ausschüssen 


 


(1) Soweit durch Gesetz nichts Abweichendes bestimmt ist, finden für die Ausschüsse des Stadtra-
tes die Bestimmungen dieser Geschäftsordnung entsprechend Anwendung. 


 


(2) Die Tagesordnung und die Niederschrift zu den Sitzungen beschließender und beratender 
Ausschüsse sind allen Ausschussmitgliedern und zusätzlich den übrigen Mitgliedern des Stadtra-
tes zuzuleiten. 


 


(3) 1Die Ausschüsse können beschließen, zu einzelnen Punkten ihrer Tagesordnung in den Sit-
zungen Sachverständige und Einwohner zu hören. 2Diese können an nicht öffentlichen Sitzungen 
nur zu dem Tagesordnungspunkt teilnehmen, zu dem sie gehört werden sollen und haben den 
Sitzungsraum zu verlassen, bevor in der entsprechenden Angelegenheit beraten wird. 


 


(4) Das zuständige Fachamt sichert die Protokollierung in den Ausschüssen ab. 
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IV. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 


 


§ 19 Unterrichtung der Öffentlichkeit und Presse 


 


Öffentlichkeit und Presse werden vom Oberbürgermeister über die Tagesordnung der Sitzungen 
des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie über den wesentlichen Inhalt der gefassten Be-
schlüsse unterrichtet. 


 


 


V. SCHLUSSVORSCHRIFTEN, INKRAFTTRETEN 


 


§ 20 Auslegung der Geschäftsordnung 


 


1Bei Zweifeln über Auslegung und Anwendung der Geschäftsordnung entscheidet der Vorsitzende 
des Stadtrates. 2Erhebt sich gegen seine Entscheidung Widerspruch, so entscheidet der Stadtrat 
mit der Mehrheit der auf „ja“ oder „nein“ lautenden Stimmen. 3Bei Stimmengleichheit ist der Wider-
spruch zurückgewiesen. 


 


 


§ 21 Sprachliche Gleichstellung 


 


Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form. 


 


 


§ 22 Inkrafttreten 


 


Die Geschäftsordnung tritt mit Beschlussfassung des Stadtrates am 16.10.2014 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Geschäftsordnung vom 07.07.2009 außer Kraft. 





Anlage zur Sitzungsvorlage
10-020 GeschO Beschluss 16.10.2014.pdf




Neuer Text ist unterstrichen entfallener Text durchgestrichen dargestellt. 
 


Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


   
Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat auf der 
Grundlage der §§ 45 Abs. 2 Nr. 2, 59 des Kommunalver-
fassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) sowie auf der 
Grundlage des Beschlusses über die Hauptsatzung der 
Stadt Köthen (Anhalt) vom 16.10.2014  in seiner Sitzung 
am 16.10.2014 folgende Geschäftsordnung beschlos-
sen. 


Keine Bemerkungen Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat auf der 
Grundlage des § 44 Abs. 3 Nr. 2 der Gemeindeordnung 
des Landes Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBl. des 
Landes Sachsen-Anhalt Nr. 43 S. 568 vom 11.10.1993) 
sowie auf der Grundlage des Beschlusses über die 
Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) vom 07.04.2005 
folgende Geschäftsordnung in der Sitzung am 
07.07.2009, geändert am 17.02.2011, beschlossen. 


   
I. SITZUNGEN DES STADTRATES  I. Der Stadtrat 
   
§ 1 Einberufung, Einladung, Teilnahme Die Überschrift wurde abgeändert, um den Inhalt des 


Paragraphen besser wiederzugeben. 
§ 1 Einberufung (§ 51 Abs. 4 und 5 GO LSA).  


   
(1) 1Der Vorsitzende des Stadtrates beruft den Stadtrat 
im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister schriftlich 
oder elektronisch – mittels des Ratsinformationssystems 
der Stadt Köthen (Anhalt) - unter Mitteilung der Tages-
ordnung und Angabe von Ort und Zeit der Sitzung ein. 
2Die Ladungsfrist beträgt eine Woche. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet. 


§ 1 (1) 1Der Vorsitzende des Stadtrates lädt die Stadträte 
des Stadtrates im Einvernehmen mit dem Oberbürger-
meister schriftlich oder elektronisch unter Mitteilung von 
Zeit, Ort und der Verhandlungsgegenstände ein.  


   
(2) 1Der Einladung sind die für die Verhandlung erforder-
lichen Unterlagen grundsätzlich beizufügen. 2Für jeden 
Tagesordnungspunkt ist eine Sachdarstellung und ggf. 
ein Beschlussvorschlag (Sitzungsvorlage) des Oberbür-
germeisters beizufügen werden, aus dem auch die Be-
schlüsse der beteiligten Ausschüsse ersichtlich sind. 
3Liegen besondere Gründe vor, kann beides ausnahms-
weise nachgereicht werden. 


Entspr. § 53 (4) KVG LSA kann die Geschäftsordnung 
Einzelheiten zur Einberufung zu den Sitzungen regeln. 
Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet. 


§ 1 (1) 2Die für die Verhandlung erforderlichen Unterla-
gen sind grundsätzlich beizufügen.  
§ 1 (2) 2Jeder Tagesordnungspunkt ist grundsätzlich 
durch eine Sitzungsvorlage vorzubereiten. 3Die Be-
schlussempfehlung der beteiligten Ausschüsse können 
zur Sitzung nachgereicht werden. 
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(3) 1Der Stadtrat ist einzuberufen, sooft es die Ge-
schäftslage erfordert, in der Regel alle zwei Monate. 2Der 
Stadtrat ist unverzüglich einzuberufen, wenn es ein Vier-
tel seiner Mitglieder unter Angabe des Verhandlungsge-
genstandes verlangt oder sofern die letzte Sitzung länger 
als drei Monate zurückliegt und ein Mitglied des Stadtra-
tes die Einberufung unter Angabe des Beratungsgegen-
standes beantragt. 3Der Antrag auf unverzügliche Einbe-
rufung des Stadtrates nach Satz 2 ist schriftlich beim 
Vorsitzenden einzureichen.  


Entspr. § 53 (3) KVG LSA kann die Geschäftsordnung 
einen Zeitraum vorsehen, nach dem die Vertretung ein-
zuberufen ist. 
Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet. 


§ 1 (2) 1Der Stadtrat wird in der Regel alle zwei Monate 
durch den Vorsitzenden des Stadtrates einberufen.  
§ 1 (3) 1Der Stadtrat muss unverzüglich einberufen wer-
den, wenn der Oberbürgermeister, eine Fraktion oder 
mindestens ein Viertel der Mitglieder des Stadtrates un-
ter Angabe des Verhandlungsgegenstandes dies schrift-
lich beantragen. 2Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder 
des Stadtrates oder einer Fraktion ist ein Verhandlungs-
gegenstand auf die Tagesordnung spätestens der über-
nächsten Sitzung des Stadtrates zu setzen. 


   
(4) 1Die Einladung hat so rechtzeitig wie möglich zu er-
folgen, mindestens jedoch unter Einhaltung einer Frist 
von einer Woche vor der Sitzung. 2Dies gilt nicht, wenn 
eine Sitzung des Stadtrates vor Erschöpfung der Tages-
ordnung vertagt werden muss (§ 12 Abs. 5). 3In diesem 
Fall kann die Sitzung zur Erledigung der restlichen Ta-
gesordnung an einem der nächsten Tage fortgesetzt 
werden. 4Eine erneute schriftliche Ladung sowie die 
Einhaltung einer Frist sind nicht erforderlich. 5Die in der 
Sitzung nicht anwesenden Stadträte sind von dem neuen 
Termin unverzüglich zu unterrichten. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet. 


§ 1 (1) 3Die Ladungsfrist beträgt 1 Woche. 


   
(5) 1In dringenden Angelegenheiten, die keinen Aufschub 
dulden (Notfall), kann der Stadtrat vom Vorsitzenden 
ohne Frist, formlos und nur unter Angabe der Verhand-
lungsgegenstände einberufen werden. 2Ein Notfall ist 
gegeben, wenn die Beratung und Entscheidung über die 
Angelegenheit nicht bis zur nächsten Sitzung aufge-
schoben werden kann, ohne dass nicht zu beseitigende 
Nachteile eintreten.  


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet und ergänzt. 


§ 1 (4) In Notfällen kann der Stadtrat ohne Einhaltung 
von Ladungsfristen formlos unter Angabe der Verhand-
lungsgegenstände einberufen werden. (§ 51 Abs. 4 GO 
LSA) 


   
(6) 1Wer nicht oder nicht rechtzeitig an einer Sitzung Die Regelung orientiert sich an der Muster- § 2 (2) 1Diejenigen, die an der Sitzung nicht oder nicht 
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teilnehmen kann oder die Sitzung vorzeitig verlassen 
muss, zeigt dies dem Vorsitzenden des Stadtrates vor 
der Sitzung an. 2Die Anzeige kann auch im Ratsbüro der 
Stadtverwaltung erfolgen. 


Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet. 


rechtzeitig teilnehmen können, unterrichten das Ratsbü-
ro vor der Sitzung. 2Verlässt ein Stadtratsmitglied vorzei-
tig eine Sitzung, teilt er dies dem Vorsitzenden des 
Stadtrates mit. 3Diese Erklärung wird von dem/der 
Schriftführer/in für den Stadtratsvorsitzenden entgegen 
genommen. 


   
 Der Absatz kann entfallen, da die Vorschriften zur konsti-


tuierenden Sitzung bereits in § 53 Abs. 1 und 2 KVG 
LSA enthalten sind. 


§ 1 (5) 1Die konstituierende Sitzung wird durch den 
Oberbürgermeister einberufen. 2Wird das an Jahren 
älteste Mitglied des Stadtrates zum Vorsitzenden des 
Rates gewählt, so wird der Vorsitzende durch das an 
Jahren zweitälteste Mitglied auf die gewissenhafte Erfül-
lung seiner Amtspflichten verpflichtet. 


   
   
  § 2 Teilnahme an Sitzungen (§ 52 GO LSA) 
 Der 1. HS ist so bereits in § 54 S. 1 KVG LSA geregelt. 


Der 2. HS ist selbstverständlich und bedarf keiner Er-
wähnung in der Geschäftsordnung. 


§ 2 (1) Die Stadträte des Stadtrates sind verpflichtet, an 
allen Sitzungen teilzunehmen und sich in eine Anwesen-
heitsliste einzutragen. 


   
 Das Recht der Ortsbürgermeister an den Sitzungen teil-


zunehmen ergibt sich aus § 85 Abs. 4 KVG LSA, des-
halb kann der Absatz entfallen. 


§ 2 (3) 1Die Ortsbürgermeister können an den Sitzungen 
des Stadtrates und seiner Ausschüsse mit beratender 
Stimme teilnehmen. 2Sie haben einen Anspruch auf La-
dung, jedoch nicht auf eine förmliche Einberufung. 


   
   
§ 2 Tagesordnung Der Paragraph wurde neu nummeriert. § 3 Tagesordnung (§ 51 Abs. 4 u. 5 GO LSA) 
   
(1) 1Der Vorsitzende des Stadtrates stellt die Tagesord-
nung im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister un-
ter Mitwirkung des Stadtratsvorstandes auf. 2Die Tages-
ordnung gliedert sich in einen öffentlichen und in einen 
nichtöffentlichen Teil.  


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet. 


§ 3 (1) Der Vorsitzende des Stadtrates legt im Einver-
nehmen mit dem Oberbürgermeister die Tagesordnung 
unter Mitwirkung des Stadtratsvorstandes fest. 
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 Die Regelung kann entfallen, da die Tatsache selbster-


klärend ist. 
§ 3 (3) Jeder Beratungsgegenstand ist deutlich zu kenn-
zeichnen. 


   
(2) 1Anträge zur Tagesordnung können Stadtratsmitglie-
der und Fraktionen bis spätestens 14 Tage vor der Sit-
zung stellen. 2Die Anträge sind dem Vorsitzenden oder 
dem Ratsbüro schriftlich zuzuleiten. 3Auf Antrag eines 
Viertels der Mitglieder des Stadtrates oder einer Fraktion 
ist ein Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung 
spätestens der übernächsten Sitzung zu setzen. 4Dies 
gilt nicht, wenn der Stadtrat den gleichen Verhandlungs-
gegenstand innerhalb der letzten sechs Monate bereits 
verhandelt hat, sofern nicht § 14 Abs. 2 zutrifft. 5Dem 
Oberbürgermeister muss Gelegenheit gegeben werden, 
zu allen Anträgen eine entsprechende Vorlage mit seiner 
Beschlussempfehlung zu erarbeiten. 
 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet. 


§ 3 (4) 1Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung sind 
zu berücksichtigen, wenn sie schriftlich gestellt, unter-
schrieben und zwei Wochen vor der Sitzung, beim Vor-
sitzenden des Stadtrates oder im Ratsbüro eingegangen 
sind. 2Die Anträge sind mit der Ladung, gegebenenfalls 
mit dem Nachtrag zur Tagesordnung, den Mitgliedern 
des Stadtrates bekannt zu geben.  3Die Regelungen des 
§ 51 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt bleiben davon unberührt.  
§ 3 (5) 3Dem Oberbürgermeister muss Gelegenheit ge-
geben werden, zu allen Anträgen eine entsprechende 
Vorlage mit seiner Beschlussempfehlung zu erarbeiten. 


   
(3) 1Nach erfolgter Einladung ist die Erweiterung der 
Tagesordnung um Angelegenheiten, die in öffentlicher 
Sitzung zu behandeln wären, nicht zulässig. 2Die Erwei-
terung der Tagesordnung um eine dringende Angele-
genheit, die in nicht öffentlicher Sitzung (§ 4) zu behan-
deln wäre, ist nur zu Beginn einer Sitzung zulässig, wenn 
alle Mitglieder des Stadtrates anwesend sind und kein 
Mitglied widerspricht. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet. 
Eine Erweiterung der Tagesordnung in öffentlicher Sit-
zung ist insofern unzulässig, da dann eine ordnungsge-
mäße Einberufung/Bekanntmachung für diesen TOP 
nicht hätte erfolgen können. 


§ 3 (2) In dringlichen Fällen kann die Tagesordnung zu 
Beginn der Sitzung durch Beschluss des Stadtrates mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stadträte geändert 
werden.  


 


   
 Ergibt sich bereits aus § 2 Abs. 1 und muss nicht in die-


ser Ausführlichkeit geregelt werden. 
§ 3 (5) 1Antragsberechtigt zur Tagesordnung sind: 
 a) alle beschließenden Ausschüsse 
 b) die Fraktionen 
 c) die Stadträte 
 d) der Oberbürgermeister 
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 e) die Dezernenten 
2Für den Ausschuss bzw. die Fraktionen unterzeichnen 
die jeweiligen Vorsitzenden bzw. Stellvertreter die Anträ-
ge.  


   
 entfällt, bedarf keiner solch ausführlichen Erklärung. § 3 (9) 1Anträge, die offensichtlich einer Beratung in Aus-


schüssen bedürfen, können vom Oberbürgermeister im 
Einvernehmen mit dem Vorstand des Stadtrates und 
dem Antragsteller ohne Beschluss des Stadtrates direkt 
an die entsprechenden Ausschüsse weitergeleitet wer-
den. 2Er hat davon den Stadtrat im Tagesordnungspunkt 
„Informationen der Verwaltung“ zu unterrichten. 


   
(4) 1Der Stadtrat beschließt zu Beginn der jeweiligen 
Sitzung über die Feststellung der Tagesordnung und 
über die öffentliche oder nicht öffentliche Behandlung der 
Tagesordnungspunkte. 2Auf Antrag kann über die Abset-
zung von Angelegenheiten von der Tagesordnung oder 
die Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte 
mit der Mehrheit der auf „ja“ oder „nein“ lautenden Stim-
men entschieden werden. 3Betrifft ein Antrag eine Ange-
legenheit, die nicht in den Aufgabenbereich der Stadt 
fällt, ist der Antrag ohne Sachdebatte durch Beschluss 
des Stadtrates von der Tagesordnung abzusetzen. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. 


§ 8 (2) 1Auf Antrag eines Antragsberechtigten kann der 
Stadtrat beschließen, sich mit einem Antrag in der Sache 
nicht zu befassen.  
 


   
   
§ 3 Öffentlichkeit der Sitzungen Der Paragraph wurde neu nummeriert. § 5 Öffentlichkeit der Sitzungen (§ 50 GO LSA) 
   
 Der Absatz kann entfallen, da die Formulierungen bereits 


in § 52 KVG LSA enthalten sind.  
§ 5 (1) 1Die Sitzungen des Stadtrates sind öffentlich, 
soweit nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Inte-
ressen einzelner den Ausschluss der Öffentlichkeit erfor-
dern. 2Über Gegenstände, bei denen diese Vorausset-
zungen vorliegen, muss nichtöffentlich verhandelt wer-
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den. 3Stadträte und der Oberbürgermeister können für 
einzelne Angelegenheiten den Ausschluss der Öffent-
lichkeit beantragen. 4Über den Antrag wird in nichtöffent-
licher Sitzung beraten und entschieden. 


   
(1) 1Alle Einwohner der Stadt Köthen (Anhalt) haben das 
Recht, an öffentlichen Sitzungen des Stadtrates und 
seiner Ausschüsse teilzunehmen. 2Sind die für Zuhörer 
vorgesehenen Plätze besetzt, können weitere Interes-
senten zurückgewiesen werden. 3Zuhörer sind nicht 
berechtigt, in Sitzungen das Wort zu ergreifen oder sich 
selbst an den Verhandlungen zu beteiligen. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet. 


§ 5 (3) 1An öffentlichen Sitzungen können Zuhörer unter 
Ausnutzung der vorhandenen Plätze teilnehmen. 
2Zuhörer sind nicht berechtigt, in Sitzungen das Wort zu 
ergreifen oder sich selbst an den Verhandlungen zu 
beteiligen.  
 


   
(2) 1An den öffentlichen Sitzungen können Vertreter der 
Presse, des Rundfunks und ähnlicher Medien teilneh-
men. 2Ihnen sind besondere Sitze zuzuweisen. 3Absatz 1 
Sätze 2 und 3 finden entsprechende Anwendung.  


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet. 


§ 5 (3) 3Für die Presse sind Plätze zu reservieren.  


   
(3) 1Ton- und Bildübertragungen sowie Ton- und Bildauf-
zeichnungen öffentlicher Sitzungen durch Presse, Rund-
funk und ähnliche Medien sind zulässig, wenn sie den 
Sitzungsablauf nicht beeinträchtigen. 2Sie sind dem Vor-
sitzenden oder dem Ratsbüro vorher anzuzeigen. 
3Dieser ist berechtigt, Auflagen, die der Aufrechterhal-
tung der Ordnung in der Sitzung dienen, zu erteilen. 
4Mitglieder des Stadtrates, Beschäftigte der Verwaltung 
und Sachverständige können verlangen, dass einzelne 
eigene Redebeiträge bzw. Ausführungen nicht aufge-
zeichnet und übertragen werden. 5Dem Vorsitzenden 
steht darüber hinaus im Rahmen seiner Ordnungsfunkti-
on das Recht zu, Bild- und Tonaufzeichnungen sowie 
Bild- und Tonübertragungen zu untersagen. 


Entspr. § 52 (5) S. 3 KVG LSA ist Näheres zu Ton- und 
Bildaufzeichnungen in der Geschäftsordnung zu regeln. 
Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. 
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§ 4 Ausschluss der Öffentlichkeit Der Paragraph wurde neu hinzugefügt und enthält inhalt-


liche Regelungen aus dem ehem. § 5 (2) GeschO. 
 


   
(1) 1Durch Beschluss des Stadtrates ist im Rahmen des 
§ 52 Abs. 2 KVG LSA über den Ausschluss der Öffent-
lichkeit von einzelnen Tagesordnungspunkten zu ent-
scheiden. 2Soweit das öffentliche Wohl oder berechtigte 
Interessen Einzelner dies erfordern, werden insbesonde-
re in nicht öffentlicher Sitzung behandelt:  
1. Personalangelegenheiten,  
2. Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, 
deren nicht öffentliche Behandlung im Einzelfall von der 
Fachaufsichtsbehörde verfügt ist,  
3. persönliche Angelegenheiten der Mitglieder des 
Stadtrates,  
4. Grundstücksangelegenheiten sowie die Ausübung 
des Vorkaufsrechtes,  
5. Vergabeentscheidungen,  
6. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung 
durch Gesetz vorgeschrieben ist.  


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet. 


§ 5. (2) Die Öffentlichkeit ist in der Regel u. a. bei fol-
genden Gruppen von Angelegenheiten auszuschließen: 
- Personalangelegenheiten 
- Grundstücksangelegenheiten 
- Auftragsvergaben 
- Kreditgeschäfte und Bürgschaften 
- Rechtsstreitigkeiten der Stadt 
- Ausübung des Vorkaufsrechtes 


   
(2) In nicht öffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse sind 
nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit oder - wenn 
dies ungeeignet ist - in der nächsten öffentlichen Sitzung 
bekannt zu geben, sofern nicht das öffentliche Wohl oder 
berechtigte Interessen Einzelner entgegenstehen.  


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. 


 


   
   
§ 5 Sitzungsleitung und -verlauf Die Paragraphen 4 und 6 wurden aus systematischen 


Gründen zusammengefasst, die Überschrift neu numme-
riert und abgeändert, um den Inhalt des Paragraphen 
besser wiederzugeben. 


§ 4 Sitzungsablauf 
§ 6 Sitzungsleitung (§ 55 GO LSA) 
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(1) 1Der Vorsitzende hat die Sitzung unparteiisch zu 
leiten, er sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung 
und übt das Hausrecht während der Sitzungen des 
Stadtrates aus. 2Er ruft die Verhandlungsgegenstände 
auf und stellt sie zur Beratung und Beschlussfassung. 
3Als Beisitzer fungiert jeweils ein nach § 5 Abs. 2 der 
Hauptsatzung gewählter Stellvertreter abwechselnd. 
4Will der Vorsitzende zu einem Verhandlungsgegenstand 
als Mitglied des Stadtrates sprechen, so muss er den 
Vorsitz für die Dauer der Beratung und Beschlussfas-
sung dieses Gegenstandes an seinen Beisitzer abgeben.


Entspr. § 57 (1) KVG LSA leitet der Vorsitzende die Sit-
zung im Rahmen der Geschäftsordnung. 
Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. 
Eingefügt wurde zusätzlich die rotierende Besetzung der 
Beisitzer des Stadtratsvorsitzenden. 


§ 6 (1) 1Der Vorsitzende des Stadtrates leitet, eröffnet 
und schließt die Sitzungen. 2Er handhabt die Ordnung 
und übt das Hausrecht aus. 
§ 6 (2) 1Der Vorsitzende des Stadtrates eröffnet über 
jeden Gegenstand, der auf der Tagesordnung steht, die 
Aussprache. 2Antragsteller erhalten zunächst das Wort. 
§ 6 (3) Ist die Rednerliste erschöpft oder meldet sich 
niemand zu Wort, erklärt der Vorsitzende die Ausspra-
che für geschlossen und eröffnet die Abstimmung oder 
Wahl. 
§ 7 (3) Will der Vorsitzende des Stadtrates selbst zur  
Sache sprechen, übergibt er den Vorsitz an seinen Stell-
vertreter. 


   
(2) Sind der Vorsitzende und sein(e) Stellvertreter ver-
hindert, so wählt der Stadtrat unter Vorsitz des an Jahren 
ältesten anwesenden Mitgliedes für die Dauer der Ver-
hinderung, längstens für die Dauer der Sitzung, einen 
Vorsitzenden aus seiner Mitte. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. 


 


   
 Einzelheiten zur Einwohnerfragestunde sind entspr. § 28 


(2) S. 2 KVG LSA in der Hauptsatzung zu regeln.  
Die Muster-Geschäftsordnung des Städte- und Gemein-
debundes Sachsen-Anhalt enthält zwar Regelungen zur 
Einwohnerfragestunde, jedoch sind diese entsprechend 
im neuen Entwurf der Hauptsatzung enthalten und kön-
nen deshalb in der Geschäftsordnung entfallen. 
 


§ 4 (1) 1Zu Beginn jeder Sitzung wird gemäß § 16 Abs. 1 
der Hauptsatzung eine Einwohnerfragestunde durchge-
führt. 2Die Einwohner können zu allen gemeindlichen 
Angelegenheiten Anfragen an den Stadtrat und den 
Oberbürgermeister richten. 3Die Stadträte und der Ober-
bürgermeister haben, soweit möglich, die Fragen unter 
Beachtung der Redeordnung aus § 7 Abs. 4 der Ge-
schäftsordnung zu beantworten. 4Sollte eine sofortige 
Beantwortung nicht möglich sein, wird die Antwort inner-
halb eines Monats dem Anfragenden schriftlich zugelei-
tet, von demjenigen, an den die Anfrage gerichtet wurde. 
5Themen nichtöffentlicher Tagesordnungspunkte dürfen 
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nicht Inhalt von Anfragen der Einwohnerfragestunde 
sein. 6Das gilt grundsätzlich auch für die öffentlich zu 
behandelnden Tagesordnungspunkte. 7Über Ausnahmen 
entscheidet der Stadtratsvorsitzende. 


   
(3) 1Die Sitzungen des Stadtrates sind grundsätzlich in 
folgender Reihenfolge durchzuführen:  
1. Eröffnung der Sitzung 
2. Einwohnerfragestunde 
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, 
    der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit des  
    Stadtrates,  
4. Genehmigung der Niederschrift der vorangegangenen 
    Sitzung 
5. Informationen der Verwaltung 
6. Feststellung der Tagesordnung und der dazu  
   vorliegenden Anträge 
7. Behandlung der Tagesordnungspunkte 
8. Behandlung von Anfragen und Anregungen 
9. Schließung der Sitzung 
2Die Nrn. 4. bis 8. sind jeweils im öffentlichen Teil und im 
nicht öffentlichen Teil durchzuführen. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet. 


§ 4 (2) Die Sitzungen des Stadtrates laufen regelmäßig 
wie folgt ab: 
a) Eröffnung der Sitzung 
b) Feststellung der  Beschlussfähigkeit 
 - Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der  
              Ladung 
 - Feststellung der Zahl der anwesenden  
              Mitglieder 
c) Genehmigung der Niederschrift der vorange- 
       gangenen Sitzung 
d) Informationen der Verwaltung 
e) Feststellung der Tagesordnung und der dazu  
       vorliegenden Anträge 
f) Behandlung der Tagesordnungspunkte 
g) Behandlung von Anfragen und Anregungen 
h)    Schließung der Sitzung 


   
(4) 1Der Oberbürgermeister informiert zu Beginn jeder 
Sitzung über alle wichtigen Angelegenheiten im Rahmen 
der Informationen der Verwaltung. 2Die Berichterstat-
tung, die durch den Oberbürgermeister mündlich erfolgt, 
wird im Protokoll festgehalten. 


keine inhaltlichen Änderungen § 4 (3) 1Der Oberbürgermeister informiert zu Beginn 
jeder Sitzung über alle wichtigen Angelegenheiten im 
Rahmen der Informationen der Verwaltung. 2Die Bericht-
erstattung, die durch den Oberbürgermeister mündlich 
erfolgt, wird im Protokoll festgehalten. 


   
(5) 1Die einzelnen Punkte der Tagesordnung kommen in 
der durch die Einladung festgelegten Reihenfolge zur 
Beratung und Abstimmung. 2§ 2 Abs. 4 Satz 2 bleibt 
unberührt.  


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. 
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§ 6 Anfragen an den Oberbürgermeister Der Paragraph wurde aus systematischen Gründen vor-


gezogen und neu nummeriert. 
§ 15 Anfragen an den Oberbürgermeister (§ 44 Abs. 6 
GO LSA) 


   
(1) Jedes Mitglied des Stadtrates ist berechtigt, schriftlich 
oder in der Sitzung des Stadtrates mündlich Anfragen zu 
einzelnen Angelegenheiten der Stadt und der Stadtver-
waltung an den Oberbürgermeister zu richten. 


Entspr. § 45 KVG LSA regelt die Geschäftsordnung das 
Nähere zum Verfahren bei Anfragen der Stadträte an 
den Oberbürgermeister. 
Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet. 


§ 15 (1) Jeder Stadtrat ist berechtigt, Anfragen vor oder 
in der Sitzung des Stadtrates an den Oberbürgermeister 
zu richten. 
§ 15 (2) 1Die Anfragen sind schriftlich niederzulegen oder 
zu Protokoll zu geben. 2Liegt eine Anfrage bis zum 
Schluss der Sitzung nicht schriftlich vor oder wurde nicht 
zu Protokoll gegeben, so besteht die Möglichkeit die 
schriftliche Fassung innerhalb von 4 Tagen nachzurei-
chen. 3Erfolgt dies nicht, wird die Anfrage als nicht ge-
stellt behandelt. 


(2) 1Kann eine Anfrage während der Sitzung nicht sofort 
beantwortet werden, ist diese spätestens in der nächsten 
Stadtratssitzung, im Rahmen der Informationen der Ver-
waltung, zu beantworten. 2Machen Inhalt und Umstände 
der Anfrage eine frühere Beantwortung notwendig, ist 
vorab ein schriftliche Antwort zu erteilen. 


keine inhaltlichen Änderungen § 15 (3) 1Kann auf eine Anfrage nicht sofort geantwortet 
werden, ist diese spätestens in der nächsten Stadtrats-
sitzung, im Rahmen der Informationen der Verwaltung, 
zu beantworten. 2Machen Inhalt und Umstände der An-
frage eine frühere Beantwortung notwendig, ist vorab ein 
schriftlicher Bescheid zu erteilen. 


   
(3) Auskünfte des Oberbürgermeisters gemäß § 43 Abs. 
3 Satz 2 KVG LSA sind auch allen Fraktionen zur Kennt-
nis zu geben. 


Auf Wunsch der Fraktionsvorsitzenden aus der Beratung 
vom 18.9.2014 eingefügt. 


 


   
   
§ 7 Beratung der Sitzungsgegenstände Die Überschrift wurde abgeändert, um den Inhalt des 


Paragraphen besser wiederzugeben. 
§ 7 Redeordnung 


   
(1) 1Der Vorsitzende eröffnet die Beratung zu dem jewei-
ligen Tagesordnungspunkt. 2Bei Bedarf erläutert und 
begründet der Oberbürgermeister oder sein Vertreter 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
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bzw. ein Mitarbeiter der Verwaltung einleitend den Bera-
tungsgegenstand. 3Ergänzend kann sich der Vortrag 
eines Sachverständigen anschließen. 4Diese haben bei 
nicht öffentlichen Sitzungen den Sitzungsraum zu ver-
lassen, bevor in der entsprechenden Angelegenheit be-
raten wird. 5Die Beratung des jeweiligen Tagesord-
nungspunktes erfolgt nach Wortmeldung durch Erheben 
der Hand bzw. beider Hände für Anträge zur Geschäfts-
ordnung.  


nell überarbeitet und ergänzt.  
§ 7 (8) Auf Antrag und mehrheitlicher Zustimmung der 
anwesenden Stadträte können auch Gäste zu Tages-
ordnungspunkten das Wort erhalten. 


   
(2) 1Die Mitglieder des Stadtrates, die wegen persönli-
cher Beteiligung gemäß § 33 KVG LSA (Mitwirkungsver-
bot) von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen 
sein könnten, haben dies dem Vorsitzenden des Stadtra-
tes vor Beginn der Beratung des entsprechenden Ta-
gesordnungspunktes unaufgefordert mitzuteilen und den 
Sitzungsraum zu verlassen. 2Bei öffentlicher Sitzung 
kann sich das Mitglied in dem für Zuhörer bestimmten 
Teil des Sitzungsraumes aufhalten. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet und ergänzt. 


§ 4 (4) 1Die Stadträte, die zu einzelnen Tagesordnungs-
punkten befangen sind, haben § 30 und § 31 der Ge-
meindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt zu berück-
sichtigen. 2Im Zweifel sollte der Vorstand konsultiert wer-
den. 


   
(3) 1Ein Mitglied des Stadtrates darf in der Sitzung nur 
dann sprechen, wenn ihm der Vorsitzende das Wort 
erteilt. 2Das Wort kann wiederholt erteilt werden. 3Der 
Vorsitzende erteilt das Wort möglichst in der Reihenfolge 
der Wortmeldungen. 4Melden sich mehrere Mitglieder 
gleichzeitig zu Wort, so entscheidet der Vorsitzende über 
die Reihenfolge. 5Der Oberbürgermeister hat das Recht, 
im Stadtrat zu allen Angelegenheiten zu sprechen. 6Zur 
tatsächlichen und rechtlichen Klarstellung des Sachver-
halts ist ihm auch außerhalb der Reihenfolge der Wort-
meldungen das Wort zu erteilen. 7Bei Wortmeldungen 
„zur Geschäftsordnung“ ist das Wort außerhalb der Rei-
henfolge sofort zu erteilen. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet und ergänzt. 


§ 7 (1) 1Der Vorsitzende des Stadtrates erteilt das Wort. 
2Er bestimmt die Redner nach der Reihenfolge der 
Wortmeldungen, die durch Handaufhebungen erfolgen. 
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(4) 1Die Redner sprechen grundsätzlich von ihrem Platz 
aus. 2Die Anrede ist an den Stadtrat, nicht an die Zuhö-
rer zu richten. 3Die Redner haben sich an den zur Bera-
tung stehenden Antrag zu halten und nicht vom Thema 
abzuweichen. 4Der Vorsitzende kann einen Redner, der 
vom Gegenstand der Beratung abkommt, zur Sache 
verweisen. 5Auf diese Verpflichtung kann jeder den Vor-
sitzenden durch Zuruf hinweisen. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet und ergänzt. 


§ 7 (2) 1Der Vorsitzende kann einen Redner, der vom 
Gegenstand der Beratung abkommt, zur Sache verwei-
sen. 2Auf diese Verpflichtung kann jeder den Vorsitzen-
den durch Zuruf hinweisen. 


   
(5) 1Die Redezeit beträgt für jede Rede 5 Minuten. 2Das 
Wort kann zweimal zum gleichen Tagesordnungspunkt 
dem gleichen Mitglied des Stadtrates für 3 Minuten erteilt 
werden. 3Bei der Aussprache über den Haushalt bzw. 
Nachtragshaushalt erhält jede Fraktion einmalig eine 
Redezeit von 15 Minuten. 4Für die weitere Debatte zum 
Haushalt gelten die Sätze 1 und 2. 5Der Vorsitzende 
kann die Redezeit verlängern; bei Widerspruch ent-
scheidet der Stadtrat. 6Für den Tagesordnungspunkt 
“Informationen der Verwaltung“ gelten die Sätze 1 bis 4 
nicht.  


Die Regelung wurde neu nummeriert und grammatika-
lisch überarbeitet, keine inhaltlichen Änderungen. 


§ 7 (4) 1Die Redezeit beträgt für jede Rede 5 Minuten. 
2Das Wort kann zweimal zum gleichen Tagesordnungs-
punkt dem gleichen Mitglied des Stadtrates für 3 Minuten 
erteilt werden. 3Bei der Aussprache über den Haushalt 
bzw. Nachtragshaushalt erhält jede Fraktion einmalig 
eine Redezeit von 15 Minuten. 4Für die weitere Debatte 
zum Haushalt gilt Satz 1 und 2. 5Für den Tagesord-
nungspunkt “Informationen der Verwaltung“ gelten die 
Sätze 1 bis 4 nicht. 


   
(6) Während der Beratung sind nur zulässig:  
1. Zusatz- oder Änderungsanträge (Sachanträge) 


gemäß § 8 
2. Anträge zur Geschäftsordnung gemäß § 9.  


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. 


 


   
(7) Der Vorsitzende des Stadtrates und der Antragsteller 
haben das Recht zur Schlussäußerung. Die Beratung 
des Tagesordnungspunktes wird vom Vorsitzenden des 
Stadtrates geschlossen. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. 
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§ 8 Sachanträge Der Paragraph wurde neu hinzugefügt und setzt sich 
inhaltlich aus Absätzen des früheren § 3 „Tagesordnung“ 
zusammen. 


 


   
(1) 1Änderungs- und Ergänzunganträge, soweit nicht 
Anträge nach § 2 Abs. 2, können bis zur Abstimmung 
gestellt werden. 2Mündlich gestellte Anträge sind dem 
Vorsitzenden auch schriftlich vorzulegen. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet und ergänzt. 


§ 3 (8) 1In der Sitzung selbst können nur noch Ände-
rungs- oder Ergänzungsanträge und Anträge zur Ge-
schäftsordnung gestellt werden. 2Solche Anträge bedür-
fen nicht der Schriftform, jedoch kann der Vorsitzende 
des Stadtrates zu Änderungs- oder Ergänzungsanträgen 
die schriftliche Formulierung verlangen. 


   
(2) 1Die Anträge gemäß Abs. 1 müssen eine Begründung 
enthalten. 2Anträge, deren Annahme Ausgaben verur-
sacht oder erwarten lassen, die im Haushaltsplan nicht 
oder nicht ausreichend vorgesehen sind, dürfen nur be-
raten werden, wenn sie gleichzeitig mit einem De-
ckungsvorschlag verbunden sind. 


Anpassung des Verweises, keine inhaltlichen Änderun-
gen. 


§ 3 (6) 1Die Anträge gemäß Abs. 5 müssen eine Begrün-
dung enthalten. 2Anträge, deren Annahme Ausgaben 
verursacht oder erwarten lassen, die im Haushaltsplan 
nicht oder nicht ausreichend vorgesehen sind, dürfen nur 
beraten werden, wenn sie gleichzeitig mit einem De-
ckungsvorschlag verbunden sind. 


   
(3) 1Anträge können, solange darüber noch nicht abge-
stimmt wurde, von dem Antragsteller zurückgezogen 
werden. 2Ein zurückgezogener Antrag kann von einem 
anderen Mitglied des Stadtrates aufgenommen werden 
mit der Wirkung, dass über den aufgenommenen anstel-
le des zurückgezogenen Antrages abgestimmt wird. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet und ergänzt. 


§ 3 (7) Jeder Antrag kann durch den Antragsteller zu-
rückgenommen werden. 
§ 8 (2) 2Bevor ein Nichtbefassungsbeschluss gefasst 
wird, ist dem Antragsteller Gelegenheit zur Begründung 
und Erläuterung seines Antrages zu geben. 3Ein Nichtbe-
fassungsbeschluss ist gefasst mit zwei Drittel Mehrheit 
der anwesenden Stadträte. 


   
   
§ 9. Geschäftsordnungsanträge. Der § wurde neu nummeriert. § 8 Geschäftsordnungsanträge 
   
(1) Folgende Anträge zur Geschäftsordnung können 
jederzeit gestellt werden:  
a) Schluss der Rednerliste, 
b) Verweisung an einen Ausschuss oder den Oberbür-


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet. 


§ 8 (1) Während der Beratung sind folgende Anträge zur 
Geschäftsordnung zulässig: 
h) auf Abschluss der Rednerlisten, 
i) auf Überweisung an einen Ausschuss oder an  
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germeister,  
c) Absetzung einer Angelegenheit von der Tagesord-
nung oder Vertagung,  
d) Verlängerung oder Verkürzung der Redezeit,  
e) Unterbrechung, Vertagung oder Beendigung der 
Sitzung,  
f) Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlich-
keit,  
g) Zurückziehung von Anträgen,  
h) Anhörung von Personen, insbesondere Sachver-
ständigen,  
i) Feststellung des Mitwirkungsverbotes eines Stadt-
ratsmitgliedes,  
j) Feststellung der Beschlussunfähigkeit des Stadtrates 
im Verlauf der Sitzung, 
k) Fortsetzung der Sitzung nach 22:00 Uhr. 
l) Einberufung einer Fraktionsvorsitzendenbespre-
chung, 


       den Oberbürgermeister, 
d) auf Vertagung oder Aufhebung der Beratung, 
e) auf Unterbrechung mit Angabe der Zeitdauer  
       der Sitzung, 
g) auf Ausschluss oder Wiederherstellung der  
       Öffentlichkeit, 
m)   Rücknahme von Anträgen. 
l) auf Anhörung von Personen, insbesondere  
       Sachverständige, 
f) auf Einberufung einer Fraktionsvorsitzenden- 
       Besprechung, 
a) auf Einhaltung der Tagesordnung, 
b) auf Änderung der Reihenfolge der Tagesord- 
       nung, 
c) auf Änderung der Beschlussempfehlung, 
j) auf Schluss der Aussprache und Abstimmung  
       unter Beachtung des § 7 Abs. 7, 
k) auf Nichtbefassung, 


   
(2) 1Der Antrag gemäß Abs. 1 Nr. 1 kann nur von Stadt-
ratsmitgliedern gestellt werden, die zu diesem Punkt 
nicht zur Sache gesprochen haben. 2Vor der Abstim-
mung gibt der Vorsitzende die noch vorliegenden Wort-
meldungen bekannt. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet. 


§ 7 (7) 1Jeder Stadtrat, der nicht zur Sache gesprochen 
hat, kann einen Antrag auf Schluss der Debatte stellen. 
2In einem solchen Fall wird zunächst die Rednerliste 
verlesen, dann kann dem Antragsteller das Wort zu einer 
kurzen Begründung gegeben werden, die nicht länger 
als 3 Minuten dauern darf. 3Gegen den Antrag darf nur 
ein Redner gleichfalls nur 3 Minuten sprechen. 4Wird der 
Antrag angenommen, kann nur noch dem Antragsteller 
gem. § 6 Abs. 2 das Schlusswort erteilt werden. 


   
(3) 1Meldet sich ein Mitglied des Stadtrates „zur Ge-
schäftsordnung“ durch Erheben beider Hände, so muss 
ihm das Wort außerhalb der Reihenfolge erteilt werden. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-


§ 7 (5) 1Zur Geschäftsordnung ist das Wort jederzeit zu 
erteilen. 2Eine Rede darf dadurch nicht unterbrochen 
werden. 3Die Redezeit bei der Geschäftsordnungsdebat-
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2Es darf dadurch kein Sprecher unterbrochen werden. 
3Bemerkungen zur Geschäftsordnung dürfen nicht länger 
als 3 Minuten dauern. 4Sie dürfen sich mit der Sache 
selbst nicht befassen, sondern nur den Geschäftsord-
nungsantrag begründen. 5Zu dem Antrag können die 
Fraktionen mit je einer Wortmeldung Stellung nehmen. 
Danach ist über den Antrag durch den Stadtrat zu ent-
scheiden. 


nell überarbeitet. te beträgt 5 Minuten je Fraktion. 


   
   
§ 10 Abstimmungen Der § wurde neu nummeriert. § 9 Abstimmung (§ 54 Abs. 2 GO LSA) 
   
(1) 1Nach Schluss der Beratung oder nach Annahme des 
Geschäftsordnungsantrages auf „Schluss der Rednerlis-
te“ lässt der Vorsitzende des Stadtrates abstimmen. 
2Während der Abstimmung können keine weiteren An-
träge gestellt werden. 3Anträge über die abgestimmt 
werden soll, sollen vor der Abstimmung im Wortlaut ver-
lesen werden, sofern sie den Mitgliedern des Stadtrates 
nicht schriftlich vorliegen. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. 


 


   
(2) Über jeden Antrag oder Beschlussvorschlag ist ge-
sondert abzustimmen.  


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. 


 


   
(3) 1Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird 
über sie in der nachstehenden Reihenfolge abgestimmt:  
a) Anträge zur Geschäftsordnung, 
b) Anträge von Ausschüssen; über sie ist vor allen ande-
ren Anträgen zum gleichen Sitzungsgegenstand abzu-
stimmen, 
c) weitergehende Anträge, insbesondere Änderungs- 
und Zusatzanträge, die einen größeren Aufwand erfor-


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet. 


§ 9 (3) 1Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so 
wird über sie in der nachstehenden Reihenfolge abge-
stimmt: 
a) Anträge zur Geschäftsordnung, 
b) Anträge von Ausschüssen; über sie ist vor allen ande-
ren Anträgen zum gleichen Sitzungsgegenstand abzu-
stimmen, 
c) weitergehende Anträge; als weitergehend sind solche 
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dern oder die eine einschneidendere Maßnahme zum 
Gegenstand haben, 
d) früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern 
der spätere Antrag nicht unter Nrn. 1. bis 3. fällt.  
2In Zweifelsfällen entscheidet der Vorsitzende des Stadt-
rates.  


Anträge anzusehen, die einen größeren Aufwand erfor-
dern oder eine einschneidendere Maßnahme zum Ge-
genstand haben, 
d) früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern 
der spätere Antrag nicht unter Buchst. a bis c fällt. 
2In Zweifelsfällen entscheidet der Vorsitzende des Stadt-
rates. 


   
(4) Vor jeder Abstimmung hat der Vorsitzende des Stadt-
rates die Frage, über die abgestimmt werden soll, so zu 
formulieren, dass sie mit „ja“ oder „nein“ beantwortet 
werden kann.  


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet. 


§ 9 (2) 1Vor der Abstimmung sind die Anträge zu verle-
sen. 2Sie sind so zu stellen, dass sie mit Ja oder Nein 
beantwortet werden können. 3Jeder Antragsberechtigte 
kann die Teilung eines Antrages verlangen. 


   
(5) Nach der Abstimmung gemäß Abs. 3 ist der gesamte 
Antrag mit den beschlossenen Änderungen zur Abstim-
mung zu stellen. 


 § 9 (4) Nach der Abstimmung gemäß § 9 Abs. 3 ist der 
gesamte Antrag mit den beschlossenen Änderungen zur 
Abstimmung zu stellen. 


   
(6) 1Es wird offen abgestimmt. 2Die Abstimmung ge-
schieht durch Heben einer Stimmkarte. 3Mit der Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder kann eine namentliche Ab-
stimmung verlangt werden. 4Bei Anträgen zur Ge-
schäftsordnung ist eine namentliche Abstimmung unzu-
lässig. 5Jedes Mitglied des Stadtrates kann verlangen, 
dass in der Niederschrift vermerkt wird, wie es abge-
stimmt hat. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. Dementsprechend wurden die Abs. 5 
und 6 sowie § 12 Abs. 2 zusammengefasst und redakti-
onell überarbeitet. 


§ 9 (5) 1Es wird offen abgestimmt. 2Die Abstimmung 
geschieht durch Heben einer Stimmkarte.  
§ 9 (6) 1Auf Antrag einer Fraktion ist unter Namensnen-
nung abzustimmen. 2Bei Anträgen zur Geschäftsordnung 
und auf Schluss der Debatte  ist eine namentliche Ab-
stimmung unzulässig. 
§ 12 (2) Jeder Stadtrat kann verlangen, dass in der Nie-
derschrift festgehalten wird, wie er abgestimmt hat. 


   
(7) 1Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen 
bei der Feststellung des Abstimmungsergebnisses nicht 
mit. 2Der Vorsitzende stellt anhand der Mehrheit der auf 
„ja“ oder „nein“ lautenden Stimmen fest, ob der Antrag 
angenommen oder abgelehnt ist. 3Bei Stimmengleichheit 
ist der Antrag abgelehnt. 4Das Abstimmungsergebnis 
gibt der Vorsitzende unverzüglich nach der Abstimmung 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. Dementsprechend wurden die Abs. 1 
und 5 zusammengefasst und redaktionell überarbeitet. 


§ 9 (1) 1Der Stadtrat fasst seine Beschlüsse, soweit das 
Gesetz bzw. die Geschäftsordnung nicht etwas anderes 
bestimmt, mit der Mehrheit der auf Ja oder Nein lauten-
den Stimmen. 2Bei Stimmengleichheit ist der Antrag 
abgelehnt.  
§ 9 (5) 3Der Vorsitzende hat das Ergebnis festzustellen 
und bekannt zu geben. 
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bekannt. 
   
(8) Wird das Ergebnis von einem Mitglied des Stadtrates 
angezweifelt, so ist die Abstimmung zu wiederholen und 
das Ergebnis mit der Zahl der Gegenstimmen, Stimm-
enthaltungen und ungültigen Stimmen festzuhalten.  


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. 


 


   
(9) 1Über Gegenstände einfacher Art kann außerhalb 
einer Stadtratssitzung im Wege der Offenlegung oder im 
schriftlichen Verfahren beschlossen werden. 2Ein hierbei 
gestellter Antrag ist angenommen, wenn kein stimmbe-
rechtigtes Mitglied innerhalb einer Woche nach Bekannt-
gabe des Beschlusses widerspricht.  


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. 


 


   
   
§ 11 Wahlen Der § wurde neu nummeriert. § 10 Wahlen (§ 54 GO LSA) 
   
(1) 1Wahlen werden nur in den gesetzlich ausdrücklich 
genannten Fällen durchgeführt. 2Sie werden geheim mit 
Stimmzetteln vorgenommen; es kann offen gewählt wer-
den, wenn kein Mitglied widerspricht. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet. 


§ 10 (1) 1Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln vor-
genommen, es kann offen gewählt werden, wenn kein 
Stadtrat widerspricht.  


   
(2) Zur Vorbereitung und Durchführung der Wahlen von 
Personen können Mitglieder der Verwaltung als Stim-
menzähler herangezogen werden. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet und ergänzt. 


§ 10 (3) 3Der Vorstand des Stadtrates ermittelt das 
Wahlergebnis und der Vorsitzende gibt es dem Stadtrat 
bekannt. 


   
 Die Regelung kann entfallen, da die Tatsache selbster-


klärend ist. 
§ 10 (2) Gelten spezielle Gesetze, finden diese Anwen-
dung. 


   
(3) 1Als Stimmzettel sind äußerlich gleiche Zettel zu ver-
wenden. 2Die Stimmzettel sind so vorzubereiten, dass 
jeder Kandidat durch ein Kreuz kenntlich gemacht wer-


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-


§ 10 (3) 1Die Stimmzettel sind durch den Vorsitzenden 
des Stadtrates bereit zu halten. 2Sie werden verdeckt 
oder gefaltet abgegeben.  







Seite 18 von 33 


Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


den kann. 3Die Stimmzettel sind vor der Abgabe zu fal-
ten. 


nell überarbeitet und ergänzt. 


   
(4) Ungültig sind Stimmen, sofern der Stimmzettel:  
a) nicht amtlich ist / nicht amtlich hergestellt ist,  
b) keinen Stimmabgabevermerk enthält,  
c) den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen  
    lässt,  
d) einen Zusatz, Vorbehalte oder weitere Beschriftungen  
    enthält, 
e) mehr als eine Stimme für einen Bewerber enthält.  


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet und ergänzt. 


§ 10 (4) Für die Gültigkeit von Stimmzetteln gelten die 
Regelungen des Kommunalwahlgesetzes entsprechend. 


   
(5) Die Auszählung der Stimmen hat in Anwesenheit der 
Mitglieder des Stadtrates zu erfolgen. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. 


 


   
(6) 1Gewählt ist die Person, die im ersten Wahlgang die 
Stimmen der Mehrheit der anwesenden stimmberechtig-
ten Mitglieder erhalten hat. 2Wird diese Mehrheit nicht 
erreicht, so findet ein zweiter Wahlgang statt. 3Im zwei-
ten Wahlgang ist die Person gewählt, die die meisten 
Stimmen erhalten hat. 4Ergibt sich im zweiten Wahlgang 
Stimmengleichheit, so entscheidet das Los, das der Vor-
sitzende zieht. 5Soweit im ersten Wahlgang nur eine 
Person zur Wahl stand und diese Person die erforderli-
che Mehrheit nicht erreicht hat, finden die Sätze 2 bis 4 
keine Anwendung. 6Der Vorsitzende gibt das Wahler-
gebnis unmittelbar nach der Wahl bekannt. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet und ergänzt. 


§ 10 (1) 2Gewählt ist die Person, für die die Mehrheit der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gestimmt hat. 
3Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so findet ein zweiter 
Wahlgang statt. 4Im zweiten Wahlgang ist die Person 
gewählt, für die die meisten Stimmen abgegeben worden 
sind. 5Ergibt sich im zweiten Wahlgang Stimmengleich-
heit, so entscheidet das Los, das der Vorsitzende des 
Stadtrates zu ziehen hat. 


   
(7) 1Sind mehrere Personen zu wählen, können die Wah-
len in einem Wahlvorgang durchgeführt werden, indem 
alle Bewerber auf einem Stimmzettel erfasst werden und 
je zu besetzende Stelle eine Stimme vergeben werden 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. 


 







Seite 19 von 33 


Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


kann. 2Gewählt sind die Bewerber in der Reihenfolge der 
Zahl, der für sie abgegebenen gültigen Stimmen, wenn 
zugleich die Mehrheit der anwesenden stimmberechtig-
ten Mitglieder erreicht ist. 3Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet das Los, das der Vorsitzende zieht.  
   
   
§ 12 Unterbrechung, Verweisung und Vertagung Die Überschrift wurde abgeändert, um den Inhalt des 


Paragraphen besser wiederzugeben und neu numme-
riert. 


§ 11 Unterbrechung und Vertagung 


   
(1) 1Der Vorsitzende des Stadtrates kann die Sitzung 
unterbrechen. 2Er hat die Sitzung zu unterbrechen, wenn 
auf Antrag eines Mitgliedes des Stadtrates ein entspre-
chender Beschluss von der Mehrheit der anwesenden 
Stadtratsmitglieder gefasst wird. 3Die Unterbrechung soll 
im Regelfall nicht länger als 15 Minuten dauern. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet und ergänzt. 


(1) 1Der Vorsitzende des Stadtrates kann die Sitzung 
unterbrechen. 2Die Unterbrechung soll nicht länger als 
15 Minuten dauern. 


   
(2) Der Stadtrat kann: 
1. Tagesordnungspunkte zur nochmaligen Beratung an  
    den mit der Vorberatung befassten Ausschuss zurück- 
    verweisen, 
2. Tagesordnungspunkte zur erneuten Vorbereitung an  
    den Oberbürgermeister zurückverweisen, 
3. die Beratung über einzelne Punkte der Tagesordnung  
    vertagen oder  
4. die Tagesordnungspunkte durch eine Entscheidung in  
    der Sache abschließen.  


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. 


 


   
(3) 1Über entsprechende Anträge ist sofort abzustimmen. 
2Der Entscheidungsantrag geht bei der Abstimmung dem 
Verweisungs-, dieser dem Vertagungsantrag vor. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. 
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(4) Jeder Antragsteller kann bei demselben Punkt der 
Tagesordnung nur einen Verweisungs-, Vertagungs- 
oder Schlussantrag stellen.  


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. 


 


   
(5) 1Nach 22:00 Uhr werden keine weiteren Tagesord-
nungspunkte aufgerufen. 2Der in der Beratung befindli-
che Tagesordnungspunkt wird abschließend behandelt. 
3Danach ist die Sitzung zu schließen. 4Sofern die Sitzung 
nicht gemäß § 1 Abs. 4 Sätze 3 bis 5 an einem der 
nächsten Tage fortgesetzt wird, sind die restlichen Punk-
te in der nächstfolgenden Sitzung an vorderster Stelle zu 
behandeln.  


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet. 


(2) 1Nach 22.00 Uhr werden keine weiteren Tagesord-
nungspunkte aufgerufen. 2Der in der Beratung befindli-
che Tagesordnungspunkt wird abschließend behandelt. 
3Danach ist die Sitzung zu schließen. 4Die restlichen 
Punkte sind in der nächstfolgenden Sitzung des Stadtra-
tes an vorderer Stelle abzuwickeln. 


   
   
§ 13 Niederschrift Der § wurde neu nummeriert. § 12 Niederschrift (§ 56 GO LSA) 
   
(1) 1Über jede Sitzung des Stadtrates ist eine Nieder-
schrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden, dem Ober-
bürgermeister und vom Protokollführer zu unterzeichnen 
ist. 2Der Protokollführer ist ein Mitarbeiter der Stadtver-
waltung und wird vom Oberbürgermeister benannt. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. Dementsprechend wurden Teile des 
Abs. 1 und Abs. 3 zusammengefasst und redaktionell 
überarbeitet. 


§ 12 (1) 1Der Oberbürgermeister ist dafür verantwortlich, 
dass für jede Sitzung eine Niederschrift angefertigt wird. 
2Er bestimmt den Protokollführer. 
§ 12 (3) Die Niederschrift unterzeichnen der Vorsitzende 
des Stadtrates, der Oberbürgermeister und der Protokoll-
führer. 


   
(2) 1Die Niederschrift muss mindestens enthalten:  
1. Datum, Ort, Beginn und Ende der Sitzung sowie 


etwaige Sitzungsunterbrechungen,  
2. die Namen der anwesenden und fehlenden Mitglie-


der des Stadtrates, 
3. die Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, 


der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung,  
4. die Tagesordnung und ob die Beratung öffentlich 


oder nicht öffentlich stattgefunden hat, 
5. den Wortlaut der Anträge und Beschlüsse 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet und ergänzt. 


§ 12 (1) 3Die Niederschrift enthält: 
a) Ort, Tag, Beginn und Schluss der Sitzung 
b) die Namen der anwesenden und die Namen  
    der abwesenden Stadträte 
c) die gestellten Anträge 
e) die gefassten Beschlüsse 
f) die Wahl- und Abstimmungsergebnisse 
d) die wesentlichen Inhalte der Wortbeiträge,  
       sofern der Redner das wünscht und dies von  
       ihm zu Beginn der Ausführungen bekundet  
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6. die Ergebnisse der Abstimmungen und Wahlen, bei 
namentlicher Abstimmung (§10 Abs. 6 Satz 3) ist die 
Entscheidung jedes Mitgliedes des Stadtrates in der 
Niederschrift zu vermerken, 


7. Vermerke darüber, welche Stadtratsmitglieder ver-
spätet erschienen sind oder die Sitzung vorzeitig 
oder wegen Befangenheit vorübergehend verlassen 
haben, wobei ersichtlich sein muss, an welchen Ab-
stimmungen oder Wahlen und aus welchem Grund 
die Betroffenen nicht teilgenommen haben (z.B. Mit-
wirkungsverbot), 


8. Anfragen der Mitglieder des Stadtrates,  
9. sonstige wesentliche Inhalte der Sitzung (insbeson-


dere Einwohnerfragestunden, Ordnungsmaßnah-
men), 


10. Genehmigung der Sitzungsniederschrift der vorher-
gehenden Sitzung.  


2Der Vorsitzende und jedes Mitglied des Stadtrates kön-
nen verlangen, dass ihre Erklärungen wörtlich in der 
Niederschrift festgehalten werden. Dies ist durch Wort-
meldung vorher anzuzeigen.  


       wurde 
g) Anfragen und Anregungen der Stadträte 
h)    in einem Anhang die Themenkreise, zu denen  
       Bürger Fragen gestellt haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7 (6) 1Persönliche Erklärungen sind nach Schluss der 
Aussprache jedoch vor der Abstimmung gestattet. 2Diese 
dürfen keine Bemerkungen zur Sache enthalten, son-
dern nur Angriffe zurückweisen, die in der Aussprache 
gegen die Person des Redners gerichtet waren oder 
eigene Ausführungen berichtigen. 3Sie dürfen nicht län-
ger als 3 Minuten dauern. 


   
(3) Die Niederschrift ist allen Mitgliedern des Stadtrates 
schriftlich oder elektronisch - mittels des Ratsinformati-
onssystems der Stadt Köthen (Anhalt) - zuzuleiten. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet und ergänzt. 


§ 12 (4) 1Die Niederschrift wird allen Stadträten zugelei-
tet.  


   
(4) 1Einwände gegen die Niederschrift sind dem Vorsit-
zenden schriftlich zuzuleiten. 2Der Stadtrat entscheidet in 
seiner nächsten Sitzung, ob und in welcher Weise die 
Niederschrift zu berichtigen ist. 3Wird der Einwendung 
nicht entsprochen, so ist das Mitglied des Stadtrates 
berechtigt, die Aufnahme einer entsprechenden Erklä-


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet und ergänzt. 


§ 12 (4) 2Einwände gegen die Niederschrift dürfen sich 
nur auf die Richtigkeit der Wiedergabe beziehen. 
3Werden gegen die Niederschrift Einwände erhoben, die 
sich nicht durch Erklärungen des Protokollführers behe-
ben lassen, so entscheidet der Stadtrat. 
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rung in die Niederschrift zu verlangen. 
   
(5) 1Zur Erleichterung der Erstellung der Niederschrift ist 
es dem Protokollführer gestattet, Tonaufzeichnungen 
anzufertigen. 2Nach Fertigstellung, Unterzeichnung und 
Feststellung der Niederschrift sind Tonaufzeichnungen 
zu löschen. 3Es gilt § 3 Abs. 3. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. 


 


   
   
§ 14 Änderung und Aufhebung der Beschlüsse des 
Stadtrates 


Der Paragraph wurde neu hinzugefügt.  


   
(1) 1Die Aufhebung oder Änderung eines Beschlusses 
des Stadtrates kann von einem Drittel der Mitglieder oder 
vom Oberbürgermeister beantragt werden. 2Der Stadtrat 
entscheidet hierüber frühestens in der nächsten Sitzung 
durch erneute Beschlussfassung. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. 


 


   
(2) Ein Antrag nach Abs. 1, der abgelehnt wurde, kann 
innerhalb von sechs Monaten nur dann erneut gestellt 
werden, wenn sich die Sach- und/oder Rechtslage we-
sentlich geändert hat. 


siehe oben  


   
(3) Ein Änderungs- oder Aufhebungsantrag ist unzuläs-
sig, soweit in Ausführung des Beschlusses des Stadtra-
tes bereits Rechtspositionen Dritter entstanden sind und 
diese nicht mehr aufgelöst werden können, weil dies mit 
vertretbarem Aufwand nicht möglich ist und/oder zu 
Schadenersatzansprüchen führen kann. 


siehe oben  


   
   
§ 15 Ordnung in den Sitzungen Der Paragraph wurde neu hinzugefügt.  
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(1) 1Der Vorsitzende sorgt für die Aufrechterhaltung der 
Ordnung in den Sitzungen und achtet auf die Einhaltung 
der Geschäftsordnung. 2Er übt das Hausrecht aus. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. 


 


   
(2) 1Verstößt ein Mitglied des Stadtrates gegen die Be-
stimmungen der Geschäftsordnung oder verletzt es die 
Würde der Versammlung oder äußert es sich ungebühr-
lich, so kann es vom Vorsitzenden unter Nennung des 
Namens „zur Ordnung“ gerufen werden. 2Persönliche 
Angriffe und Beleidigungen sind vom Vorsitzenden zu 
rügen. 3Ist ein Mitglied in derselben Sitzung dreimal zur 
Ordnung gerufen und beim zweiten Mal auf die Folgen 
eines dritten Ordnungsrufes hingewiesen worden, so 
kann ihm der Vorsitzende das Wort entziehen. 4Entspre-
chendes gilt, wenn ein Mitglied vom Verhandlungsge-
genstand abschweift und vom Vorsitzenden „zur Sache“ 
gerufen wurde. 5Ist einem Mitglied des Stadtrates das 
Wort entzogen, so darf es zu diesem Punkt der Tages-
ordnung nicht mehr sprechen. 


siehe oben  


   
(3) Der Vorsitzende des Stadtrates kann einem Redner, 
der die festgesetzte Redezeit überschreitet, das Wort 
entziehen, wenn er ihn bereits auf den Ablauf der Rede-
zeit hingewiesen hat. 


siehe oben  


   
(4) 1Der Vorsitzende des Stadtrates kann ein Mitglied bei 
grob ungebührlichem oder wiederholt ordnungswidrigem 
Verhalten von der Sitzung ausschließen. 2Das Mitglied 
hat den Sitzungsraum zu verlassen. 


siehe oben  


   
(5) Der Stadtrat kann ein Mitglied, das wiederholt Zuwi-
derhandlungen gegen die zur Aufrechterhaltung der 
Ordnung erlassenen Anordnungen begangen hat, durch 


siehe oben  
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Beschluss für höchstens vier Sitzungen ausschließen. 
   
(6) Wird die Ordnung in einer Sitzung gestört und gelingt 
es dem Vorsitzenden nicht, sie wieder herzustellen, so 
kann er die Sitzung unterbrechen. 


siehe oben  


   
   
§ 16 Ordnungsmaßnahmen gegenüber Zuhörern Der Paragraph wurde neu hinzugefügt und enthält inhalt-


liche Regelungen aus dem ehemaligen § 5 Abs. 3. 
 


   
(1) Der Ordnungsgewalt und dem Hausrecht des Vorsit-
zenden des Stadtrates unterliegen alle Personen, die 
sich während einer Sitzung des Stadtrates im Sitzungs-
raum aufhalten. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. 


 


   
(2) 1Wer als Zuhörer durch ungebührliches Verhalten die 
Sitzung stört oder Ordnung und Anstand verletzt, kann 
auf Anordnung des Vorsitzenden aus dem Sitzungsraum 
verwiesen und notfalls entfernt werden, wenn er durch 
den Vorsitzenden vorher mindestens ein Mal auf die 
Folgen seines Verhaltens hingewiesen wurde. 2Entsteht 
während einer Sitzung des Stadtrates unter den Zuhö-
rern störende Unruhe, die den Fortgang der Verhandlun-
gen in Frage stellt, so kann der Vorsitzende des Stadtra-
tes nach vorheriger Ankündigung den für die Zuhörer 
bestimmten Teil des Sitzungsraumes räumen lassen, 
wenn die störende Unruhe auf andere Weise nicht zu 
beseitigen ist. 


siehe oben § 5 (3) 4Der Vorsitzende des Stadtrates kann Zuhörer, 
die sich ordnungswidrig verhalten, von der Sitzung aus-
schließen. 


   
   
II. FRAKTIONEN Zur besseren Übersichtlichkeit wurde ein neuer Abschnitt 


gebildet. 
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§ 17 Fraktionen Der § wurde neu nummeriert. § 13 Fraktionen (§ 43 GO LSA) 
   
 Die Regelung kann entfallen, da diese bereits in § 44 


KVG LSA enthalten  ist und keine Konkretisierung dar-
stellt. 


§ 13  (1) 1Die Stadträte können sich zu Fraktionen zu-
sammenschließen, wenn sie derselben Partei, politi-
schen Vereinigung oder politischen Gruppierung ange-
hören. 2Eine Fraktion kann auch aus Mitgliedern mehre-
rer Parteien, politischen Vereinigungen oder politischen 
Gruppierungen gebildet werden. 


   
(1) 1Die Fraktionen geben dem Vorsitzenden des Stadt-
rates von ihrer Bildung und namentlichen Zusammenset-
zung unverzüglich schriftlich Kenntnis. 2Dabei ist auch 
mitzuteilen, wer Vorsitzender der Fraktion und dessen 
Stellvertreter ist. 3Veränderungen sind dem Vorsitzenden 
unverzüglich mitzuteilen. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet und ergänzt. 


§ 13 (2) Jede Fraktion teilt ihre Gründung, Bezeichnung, 
Mitglieder, die Namen des Vorsitzenden der Fraktion und 
den Stellvertreter sowie Veränderungen und ihre Auflö-
sung dem Vorsitzenden des Stadtrates schriftlich mit. 


   
(2) Eine Fraktion muss mindestens aus zwei Mitgliedern 
bestehen.  


Keine inhaltlichen Änderungen. § 13 (1) 3Eine Fraktion muss aus mindestens 2 Mitglie-
dern des Stadtrates bestehen. 


   
(3) Ein Mitglied des Stadtrates kann nicht mehreren 
Fraktionen angehören. 


Redaktionelle Überarbeitung, keine inhaltlichen Ände-
rungen. 


§ 13 (3) Stadträte dürfen nur einer Fraktion angehören. 


   
   
 entfällt § 14 Beschlussfähigkeit (§ 53 GO LSA) 
   
 Der Absatz kann entfallen, da die Regelung bereits in § 


55 (1) KVG LSA enthalten ist und keine Konkretisierung 
darstellt. 


§ 14 (1) 1Der Stadtrat ist beschlussfähig, wenn nach 
ordnungsgemäßer Einberufung der Stadträte, die Mehr-
heit der Mitglieder anwesend ist. 2Das gleiche gilt, wenn 
alle Mitglieder anwesend sind und keiner eine Verletzung 
der Vorschriften über die Einberufung rügt. 3Der Vorsit-
zende des Stadtrates stellt die Beschlussfähigkeit zu 
Beginn der Sitzung jeweils fest. 4Der Stadtrat gilt nach 
dieser Feststellung als beschlussfähig, auch wenn sich 
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die Zahl der anwesenden Mitglieder im Laufe der Sitzung 
verringert, bis ein Stadtrat die Beschlussunfähigkeit gel-
tend  macht. 


   
 siehe oben § 14 (2) Zur Beschlussunfähigkeit sind die Regelungen 


des § 53 Abs. 2 GO LSA zu beachten. 
   
   
III. AUSSCHÜSSE DES STADTRATES Die Überschrift wurde abgeändert, um den Inhalt des 


Abschnitts besser wiederzugeben. 
II. Beschließende Ausschüsse 


   
§ 18 Verfahren in den Ausschüssen Der Paragraph wurde neu hinzugefügt.  
   
(1) Soweit durch Gesetz nichts Abweichendes bestimmt 
ist, finden für die Ausschüsse des Stadtrates die Be-
stimmungen dieser Geschäftsordnung entsprechend 
Anwendung. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet. 


§ 22 (3) Die Bestimmungen über das Verfahren des 
Stadtrates gelten sinngemäß für die Ausschüsse, soweit 
die Geschäftsordnung nichts anderes bestimmt. 


   
(2) Die Tagesordnung und die Niederschrift zu den Sit-
zungen beschließender und beratender Ausschüsse sind 
allen Ausschussmitgliedern und zusätzlich den übrigen 
Mitgliedern des Stadtrates zuzuleiten. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. 


 


   
(3) 1Die Ausschüsse können beschließen, zu einzelnen 
Punkten ihrer Tagesordnung in den Sitzungen Sachver-
ständige und Einwohner zu hören. 2Diese können an 
nicht öffentlichen Sitzungen nur zu dem Tagesordnungs-
punkt teilnehmen, zu dem sie gehört werden sollen und 
haben den Sitzungsraum zu verlassen, bevor in der ent-
sprechenden Angelegenheit beraten wird. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt und wurde dementsprechend redaktio-
nell überarbeitet und ergänzt. 


§ 20 (4) Die Ausschüsse können Sachverständige hören, 
die nicht Mitglieder des Stadtrates sind. 


   
(4) 1Das zuständige Fachamt sichert die Protokollierung 
in den Ausschüssen ab. 


Redaktionelle Anpassungen, keine inhaltlichen Änderun-
gen. 


§ 21 (1) 2Das zuständige Fachamt sichert die Protokollie-
rung ab. 
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 entfällt § 16 Sitzungen (§ 50 Abs. 3 GO LSA) 
   
 Durch § 18 wird festgelegt, dass die Geschäftsordnung 


entsprechend für die Ausschüsse gilt. Die Regelung ist 
bereits in Abschnitt I enthalten. Aus diesem Grund ist der 
Absatz überflüssig. 


§ 16 (1) 1Die Sitzungen der beschließenden Ausschüsse 
sind öffentlich. 2Für den Ausschluss der Öffentlichkeit gilt 
§ 5 der Geschäftsordnung entsprechend. 


   
 Die Regelung findet sich in § 10 Abs. 8 wieder und gilt 


nicht nur für beschließende Ausschüsse, sondern entspr. 
§ 54 KVG LSA für den Stadtrat und seine Ausschüsse. 


§ 16 (2) Beschlüsse einfacher Art können im schriftlichen 
Umlaufverfahren gefasst werden, wenn kein Mitglied der 
beschließenden Ausschüsse widerspricht. (§ 52 Abs. 2 
GO LSA) 


   
   
 entfällt § 17 Zuständigkeit 
   
 Entspr. § 48 (1) KVG LSA können durch Hauptsatzung 


bestimmte Angelegenheiten den Ausschüssen zur Be-
schlussfassung übertragen werden. Die Zuständigkeiten 
sind folglich in der Hauptsatzung zu regeln. Ein Hinweis 
darauf ist überflüssig. 


Die Zuständigkeiten der beschließenden Ausschüsse 
werden in der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 
geregelt. 


   
   
 Die Regelungen zum Vorsitz in den Ausschüssen sind in 


der Hauptsatzung enthalten und können deshalb in der 
Geschäftsordnung entfallen. 


§ 18 Vorsitzende (§ 47 Abs. 2 GO LSA) 


   
  § 18 (1) Der Vorsitzende des Hauptausschusses ist der 


Oberbürgermeister. 
   
  § 18 (2) 1Soweit in der Hauptsatzung festgelegt wurde, 


dass beschließende Ausschüsse durch Stadträte geleitet 
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werden, steht den Fraktionen der Vorsitz nach dem 
Höchstzahlverfahren zu. 2Die personelle Besetzung wird 
durch die zugriffsberechtigte Fraktion dem Vorsitzenden 
des Stadtrates mitgeteilt. 3Dieser informiert den Stadtrat. 
4Die Fraktionen benennen ebenfalls Stellvertreter. 5Bei 
Abwesenheit des Ausschussvorsitzenden legt dieser 
rechtzeitig die Vertretung fest. 


   
   
 entfällt § 19 Mitglieder 
   
 Die Regelung kann entfallen, da diese bereits in § 47 


KVG LSA niedergeschrieben ist und keine Konkretisie-
rung darstellt. 


§ 19 (1) Die Mitgliedschaft der Stadträte in den Aus-
schüssen regelt sich nach § 46 Abs. 1 der Gemeinde-
ordnung des Landes Sachsen-Anhalt. 


   
 Ergibt sich aus der Verschwiegenheitspflicht in § 32 (2) 


KVG LSA und bedarf keiner Konkretisierung. 
§ 19 (2) Die Mitglieder eines Ausschusses oder sonstige 
Teilnehmer an einer Sitzung dürfen sich außerhalb des 
Stadtrates und seiner Gremien über Angelegenheiten, 
die dem Ausschuss zur Behandlung zugewiesen sind, 
ohne Zustimmung des Ausschusses nicht äußern, bevor 
der Ausschuss dem Stadtrat berichtet hat oder in der 
Sache endgültig einen Beschluss gefasst hat. 


   
   
 entfällt § 20 Teilnahme an Ausschusssitzungen 
   
 Satz 1 widerspricht § 43 Abs. 4 KVG LSA, wonach Stadt-


räte zwar an den Sitzungen der Ausschüsse teilnehmen 
können, jedoch nur als Zuhörer. Ihnen kann das Wort 
erteilt werden. 
Satz 2 kann entfallen, da dieselbe Regelung bereits in § 
47 Abs. 2 KVG LSA enthalten ist. 


§ 20 (1) 1Die Stadträte und der Oberbürgermeister kön-
nen an allen Sitzungen der Ausschüsse beratend teil-
nehmen. 2Fraktionen, auf die bei der Sitzverteilung kein 
Sitz für einen Ausschuss entfallen ist, sind berechtigt, ein 
Mitglied mit beratender Stimme in die beschließenden 
Ausschüsse zu entsenden. 
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 Der Absatz kann entfallen, da der Vertretungsfall bereits 
durch § 47 Abs. 4 KVG LSA geregelt ist. 


§ 20 (2) Können Ausschussmitglieder an einer Sitzung 
zu der sie geladen sind, nicht teilnehmen, kann die Frak-
tion von der sie vorgeschlagen wurden, Vertreter mit 
vollem Stimmrecht in die Sitzung entsenden. 


   
 Bedarf keiner expliziten Regelung. § 20 (3) 1Die Dezernenten der Stadtverwaltung sind be-


rechtigt, an allen Sitzungen der Ausschüsse teilzuneh-
men und besitzen ein Rederecht. 2Im Auftrag des Ober-
bürgermeisters informieren sie die Ausschussmitglieder 
über wichtige Angelegenheiten der Verwaltung. 3Sie sind 
berechtigt, dazu weitere Bedienstete heranzuziehen. 


   
   
 entfällt § 21 Einberufung und Ladung 
   
 Durch § 18 wird festgelegt, dass die Geschäftsordnung 


entsprechend für die Ausschüsse gilt. Die Regelung ist 
bereits in Abschnitt I enthalten. Aus diesem Grund ist der 
Absatz überflüssig. 


§ 21 (1) 1Zur Sitzung lädt der Vorsitzende des beschlie-
ßenden Ausschusses im Einvernehmen mit dem Ober-
bürgermeister entsprechend der Geschäftslage ein, so-
weit der Oberbürgermeister nicht selbst Vorsitzender ist.  
 


   
 siehe oben § 21 (2) Der Vorsitzende hat einen Ausschuss einzube-


rufen, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglie-
der des Ausschusses unter Angabe des Beratungsge-
genstandes dies fordern. 


   
 siehe oben § 21 (3) In dringlichen Fällen kann die Tagesordnung zu 


Beginn der Sitzung durch Beschluss des jeweiligen Aus-
schusses mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner 
stimmberechtigten Mitglieder erweitert werden. 


   
 Die Verteilung der Niederschriften der Ausschüsse an 


die Stadträte ist bereits in § 18 Abs. 2 festgelegt. Wie die 
§ 21 (4) Die durch die Verwaltung erstellten Niederschrif-
ten erhalten alle Ausschussmitglieder, Fraktionsvorsit-
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verwaltungsinterne Verteilung organisiert wird, muss 
nicht in der Geschäftsordnung geregelt werden. 


zenden, der Oberbürgermeister, die Dezernenten und 
das Rechnungsprüfungsamt. 


   
 Bedarf keiner expliziten Regelung. § 21 (5) Ist ein Antrag eines Stadtrates vom Stadtrat in 


einen zuständigen Ausschuss überwiesen worden, so 
muss zu der betreffenden Ausschusssitzung der Stadtrat 
eingeladen werden, um den Antrag dort zu begründen. 


   
 Durch § 18 wird festgelegt, dass die Geschäftsordnung 


entsprechend für die Ausschüsse gilt. Die Regelung ist 
bereits in Abschnitt I enthalten. Aus diesem Grund ist der 
Absatz überflüssig. 


§ 21 (6) Die Einladungen sind spätestens 1 Woche vor 
der stattfindenden Sitzung den Mitgliedern der Aus-
schüsse zuzusenden. 


   
 Durch § 18 wird festgelegt, dass die Geschäftsordnung 


entsprechend für die Ausschüsse gilt. Die Regelung ist 
bereits in Abschnitt I enthalten. Aus diesem Grund ist der 
Absatz überflüssig. 


§ 21 (7) Ist ein Mitglied eines beschließenden Ausschus-
ses verhindert an einer Sitzung teilzunehmen, so hat er 
unverzüglich das Ratsbüro davon in Kenntnis zu setzen 
und die Vertretung zu sichern. 


   
   
 entfällt § 22 Geschäftsgang und Verfahren 
   
 Durch § 18 wird festgelegt, dass die Geschäftsordnung 


entsprechend für die Ausschüsse gilt. Die Regelung ist 
bereits in Abschnitt I enthalten. Aus diesem Grund ist der 
Absatz überflüssig. 


§ 22 (1) Ein Ausschuss ist beschlussfähig, wenn nach 
ordnungsgemäßer Einberufung mehr als die Hälfte der 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 


   
 Durch § 18 wird festgelegt, dass die Geschäftsordnung 


entsprechend für die Ausschüsse gilt. Die Regelung ist 
bereits in Abschnitt I enthalten. Aus diesem Grund ist der 
Absatz überflüssig. 


§ 22 (2) Der Vorsitzende des Ausschusses stellt die Be-
schlussfähigkeit zu Beginn der Sitzung fest. 


   
   
 entfällt III. Beratende Ausschüsse 
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 entfällt § 23 Zuständigkeit 
   
 Entspr. § 48 (1) KVG LSA können durch Hauptsatzung 


bestimmte Angelegenheiten den Ausschüssen zur Be-
schlussfassung übertragen werden. Die Zuständigkeiten 
sind folglich in der Hauptsatzung zu regeln. Die Zustän-
digkeitsordnung wird mit Beschluss der Änderung der 
Hauptsatzung außer Kraft gesetzt und die Zuständigkei-
ten fortan in der Hauptsatzung geregelt. Ein Hinweis 
darauf in der Geschäftsordnung ist überflüssig. 


§ 23 (1) Die Zuständigkeit der beratenden Ausschüsse 
wird beim ständigen Bestehen in der Zuständigkeitsord-
nung geregelt und bei zeitweilig beratenden Ausschüs-
sen werden die Aufgaben mit Beschluss der Bildung des 
zeitweilig beratenden Ausschusses definiert. 


   
 Der Absatz gibt lediglich Gesetzestext aus § 49 KVG 


LSA wider und kann daher entfallen. 
§ 23 (2) 1Der Stadtrat bildet beratende Ausschüsse zur 
Vorbereitung seiner Verhandlung oder einzelner Ver-
handlungsgegenstände. 2Sie werden aus der Mitte des 
Stadtrates gebildet. 3In die beratenden Ausschüsse kön-
nen durch den Stadtrat sachkundige Einwohner widerruf-
lich als Mitglieder berufen werden. 4Sie sind ehrenamt-
lich tätig und ihre Zahl darf die der Stadträte in den ein-
zelnen Ausschüssen nicht erreichen. 


   
 Der Absatz gibt lediglich Gesetzestext aus § 49 KVG 


LSA wider und kann daher entfallen. 
§ 23 (3) 1Sachkundige Einwohner haben beratende 
Stimmen im Ausschuss. 2Stadträte und Verwaltungsbe-
dienstete der Stadt können nicht als sachkundige Ein-
wohner berufen werden. 


   
   
 Die Regelungen zum Vorsitz in den Ausschüssen sind in 


der Hauptsatzung enthalten und können deshalb in der 
Geschäftsordnung entfallen. 


§ 24 Vorsitzende 


   


  1Der Vorsitz der beratenden Ausschüsse regelt sich nach 
§ 18 der Geschäftsordnung des Stadtrates. 2Bei der 
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Verteilung der Ausschussvorsitze im Zusammenhang mit 
der Anwendung des Höchstzahlverfahrens sind die be-
reits vergebenen Vorsitze für beschließende Ausschüsse 
mit anzurechnen. 


   
   
 entfällt § 25 Geschäftsgang 
   
 Durch § 18 wird festgelegt, dass die Geschäftsordnung 


entsprechend für die Ausschüsse gilt. Die Regelung ist 
bereits in Abschnitt I enthalten. Aus diesem Grund ist der 
Absatz überflüssig. 


Die Verfahrensregeln für beschließende Ausschüsse 
gelten entsprechend. 


   
   
IV. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Zur besseren Übersichtlichkeit wurde ein neuer Abschnitt 


gebildet. 
 


   
§ 19 Unterrichtung der Öffentlichkeit und Presse Der Paragraph wurde neu hinzugefügt.  
   
Öffentlichkeit und Presse werden vom Oberbürgermeis-
ter über die Tagesordnung der Sitzungen des Stadtrates 
und seiner Ausschüsse sowie über den wesentlichen 
Inhalt der gefassten Beschlüsse unterrichtet. 


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. 


 


   
   
V. SCHLUSSVORSCHRIFTEN, INKRAFTTRETEN Die Überschrift wurde abgeändert, um den Inhalt des 


Abschnitts besser wiederzugeben. 
IV Schlussbestimmungen 


   
§ 20 Auslegung der Geschäftsordnung Der Paragraph wurde neu hinzugefügt.  
   
1Bei Zweifeln über Auslegung und Anwendung der Ge-
schäftsordnung entscheidet der Vorsitzende des Stadtra-
tes. 2Erhebt sich gegen seine Entscheidung Wider-


Die Regelung orientiert sich an der Muster-
Geschäftsordnung des Städte- und Gemeindebundes 
Sachsen-Anhalt. 
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spruch, so entscheidet der Stadtrat mit der Mehrheit der 
auf „ja“ oder „nein“ lautenden Stimmen. 3Bei Stimmen-
gleichheit ist der Widerspruch zurückgewiesen. 
   
   
   
§ 21 Sprachliche Gleichstellung Der § wurde neu nummeriert. § 26 Sprachliche Gleichstellung 
Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in 
männlicher und weiblicher Form. 


Redaktionelle Anpassungen, keine inhaltlichen Änderun-
gen. 


Personen- und Funktionsbezeichnungen in der Ge-
schäftsordnung gelten jeweils in männlicher und weibli-
cher Form. 


   
§ 22 Inkrafttreten Der § wurde neu nummeriert. § 27 Inkrafttreten 
Die Geschäftsordnung tritt mit Beschlussfassung des 
Stadtrates am 16.10.2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Geschäftsordnung vom 07.07.2009 außer Kraft. 


 Die Geschäftsordnung tritt mit ihrer Beschlussfassung in 
Kraft. 


   
 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Erläuterungen zur GeschO 2014.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2014176/1 

Dezernat: OB aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 16.10.2014

TOP: 2.14

Amt: Ratsbüro öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2014176/1

Az.: erstellt am: 23.09.2014

Betreff

Berufung sachkundiger Einwohner in beratende Ausschüsse als  
Mitglieder mit beratender Stimme

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 16.10.2014: Stadtrat 16.10.2014 laut BV

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Kurt-Jürgen Zander 08.10.2014

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beruft Herrn Heinz Balzer als sachkundigen Einwohner in den Sozial- und 
Kulturausschuss.

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 46, 49 KVG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

In die beratenden Ausschüsse (Sozial- und Kulturausschuss und 
Rechnungsprüfungsausschuss) können durch den Stadtrat entsprechend § 49 Abs. 3 KVG 
LSA sachkundige Einwohner widerruflich als Mitglieder mit beratender Stimme berufen 
werden. Die Besetzung erfolgt gemäß § 47 Abs. 1 KVG LSA auf der Grundlage der 
Fraktionsstärken im Stadtrat.
Ist die Berufung so erfolgt, stellt der Stadtrat die Mitgliedschaft der sachkundigen Einwohner 
durch Abstimmung fest. Ihre Zahl darf die der Stadträte in den einzelnen Ausschüssen nicht 
erreichen.

Der Sitz des sachkundigen Einwohners für die FDP-Fraktion im Sozial- und Kulturausschuss 
war bisher noch unbesetzt. Der Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion teilte im September 
2014 mit, dass Herr Heinz Balzer den Sitz des sachkundigen Einwohners besetzen wird.
Herr Balzer erhielt mit Schreiben vom 16.09.2014 alle erforderlichen Unterlagen sowie die 
Pflichtenbelehrung gemäß § 30 Abs. 3 KVG LSA, die er am 22.09.2014 unterschrieben 
zurückreichte.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Niederschrift 
über die 3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)
öffentlicher Teil

Köthen (Anhalt), 10.11.2014

Die Sitzung fand statt:

Datum :
Beginn : 
Ende :

16.10.2014
18:30
19:40

Ort :
Straße :
Raum :

06366 K ö t h e n ( A n h a l t )
Marktstraße 1-3
Ratssaal

Anwesende Mitglieder
lt. Teilnehmerliste :

33 (siehe Anhang) 

Von der Verwaltung
waren anwesend :

Kurt-Jürgen Zander (OB), (OB) 
Ina Rauer (DEZ), (Dezernat 6) 
Jürgen Richter (AL), (Amt 10) 
Dana Rösler (AL), (Amt 20) 
Aris Aleku (jur. MA), (Bereich 030) 
Ilona Häckel (AL), (Ratsbüro) 
Caroline Hebestreit (PrRef), (Ratsbüro)
Anja Steinbiß (Prot), (Ratsbüro)

Außerdem waren
anwesend (Gäste) :

Mitteldeutsche Zeitung, Paradies-Film Jena, Dr. Jörg 
Rosenkranz, Rechtsanwalt Herr Kutscher, mehrere 
Einwohner

Tagungsleitung : Heiko Lehmann   |   Beisitzer: Dr. Horst-Georg Richter

Schriftführer : Anja Steinbiß

stellv. 
Stadtratsvorsitzender

Oberbürgermeister Protokollführerin

Heiko Lehmann Kurt-Jürgen Zander Anja Steinbiß



Tagesordnung

TOP Thema Vorl.-Nr. 

1 Eröffnung

1.1 E i n w o h n e r f r a g e s t u n d e -  
1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der -  
 Ladung   

2 Behandlung der öffentlichen TOPs

2.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (öffentlicher Teil) -  
2.2 Informationen der Verwaltung (öffentlicher Teil) -  
2.3 Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil) -  
2.4 Anträge aus Fraktionen -  
2.5 Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 2014157/9  
2.6 6. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt)2014143/8  
2.7 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 "Gewerbegebiet 2014151/4  
 Dohndorf-Löbnitzer Kreuz" in Köthen (Anhalt) - Ortsteil Löbnitz an   
 der Linde hier: Aufstellungsbeschluss   
2.8 2. Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 54 2014152/4  
 "Erweiterung Betonwerk mit Überplanung von Teilflächen des

Bebauungsplanes ´Gewerbegebiet Dohndorf-Löbnitzer Kreuz`"    
 hier: Aufstellungsbeschluss    
2.9 Feststellung des Jahresabschlusses 2013 des Eigenbetriebes 2014168/3  
 "Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark" - und Entlastung der   
 Heimleiterin    
2.10 Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes "Städtisches Pflegeheim 2014163/3  
 Am Lutzepark"   
2.11 Neufassung der Geschäftsordnung des Stadtrates und seiner 2014170/2

Ausschüsse   
2.12 Betrauung der Köthen Kultur und Marketing GmbH gemäß 2014142/3  
 Freistellungsbeschluss der EU-Kommission mit der Erbringung von   
 Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse    
2.13 Beschluss über die Entsendung eines Vertreters in die 2014159/2  
 Mitgliederversammlung des Unterhaltungsverbandes "Westliche Fuhne -   
 Ziethe" und "Taube-Landgraben" sowie Vorschläge für die Wahl in die   
 Verbandsausschüsse     
2.14 Berufung sachkundiger Einwohner in beratende Ausschüsse als 2014176/1  
 Mitglieder mit beratender Stimme   
2.15 Anfragen und Anregungen (öffentlicher Teil) -  

3 Behandlung der nichtöffentlichen TOPs 

3.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (nichtöffentlicher -  
 Teil)   
3.2 Informationen der Verwaltung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.3 Bestätigung der Tagesordnung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.4 Anträge aus Fraktionen -  
3.5 Institutszwangsverwalter ./. Stadt Köthen (Anhalt), Az. 9 U 123/12 2014175/2  
3.6 Unbefristete Niederschlagung 2014171/2  
3.7 Befristete Niederschlagung 2014172/2  
3.8 Unbefristete Niederschlagung 2014173/2  
3.9 Anfragen und Anregungen (nichtöffentlicher Teil) - 



Protokolltext

1.1
Herr Rosenkranz - Die Anfragen sind dem Protokoll als Anlage beigefügt.

1.2
Der Stadtratsvorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit der 33 anwesenden Mitglieder sowie 
die Ordnungsmäßigkeit der Ladung zu Beginn der Sitzung fest.

Öffentlicher Teil

2.1
Die Niederschrift der letzten Sitzung vom 11.09.2014 (öffentlicher Teil) wird bei 2 
Enthaltungen bestätigt.

2.2
Der Obm informiert über die heute stattfindenden Dreharbeiten zu Beginn der Sitzung der 
Firma Paradies Film aus Jena, die im Auftrag der VKK Standardkessel Köthen derzeit einen 
Imagefilm anlässlich des Jubiläumsjahres Köthen900 dreht. Er bittet um Verständnis für die 
durch das zusätzliche Licht entstehenden Störungen.

Zudem ist im Ratssaal das Siegerplakat aus der Feder von Steffen Fischer für den Sachsen-
Anhalt-Tag zu sehen. Er betont, dass mit dem Slogan von Herrn Franzke und dem Plakat 
von Herrn Fischer, das Erscheinungsbild des Sachsen-Anhalt-Tages nun ein reines 
Köthener Produkt sei.

Zur Anfrage von StR Scholz zu Bautätigkeiten in der Leopoldstraße 20 teilt der Obm mit, 
dass die auf dem privaten Gelände stattfinden Bauarbeiten zur Herstellung eines 
Parkplatzes dienen sollen. Die ausführende Firma erledigt jedoch nur Arbeiten zur 
Einebnung des Geländes, einen weiterführenden Auftrag hat die Firma nicht. 
Bauordnungsrechtlich relevante Arbeiten (Versiegelung, Einbringen von Baustoffen in den 
Erdboden, usw.) wurden nicht vorgefunden. Nach einer Rücksprache mit dem für die 
Erweiterung des Tierarztpraxis beauftragten Ingenieurbüros konnte in Erfahrung gebracht 
werden, dass ein Auftrag zur Erstellung von Bauantragsunterlagen für einen Parkplatz 
vorliegt. 

Der Obm weist darauf hin, dass die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse dem 
Aushang vor dem Ratssaal sowie dem Aushang (Kasten) im Erdgeschoss des Rathauses 
zu entnehmen sind.

2.3
Die Tagesordnung (öffentlicher Teil) wird einstimmig bestätigt.

2.5
StRn Hinze ist der Meinung, dass der Stadtrat es schaffen wird, die Regelungen zur 
Einwohnerfragestunde so pragmatisch umzusetzen, dass alle Einwohner ihr Anliegen 
vortragen können.

StRn Buchheim stellt den Antrag, die Regelungen in § 6 Absätze, 3, 5, 6 anzupassen – 
siehe Protokollauszug.

Pause um den Antrag zu prüfen von 18:55 – 19:00 Uhr



2.15
StR Scholz kritisiert das Vorhaben des Tierparkvereins, die alte Voliere abzureißen und ein 
Affenhaus zu bauen und appelliert, den Ursprung der Anlage nicht zu vergessen. Eine 
Information vom Denkmalschutz in Halle hat ergeben, dass die gesamte Fasanerie unter 
Denkmalschutz steht.



- 2 -

Der Obm erklärt, dass die Fasanerie ein Gartendenkmal. Er informiert, dass die im Zuge 
des Vorhabens des Tierparkvereins die Kubatur des Gebäudes erhalten bleibt und die 
Anlage begehbar werden soll. Die AG Tierpark ist darüber auch in Kenntnis gesetzt worden.

StR Barche ist unverständlich, warum in der Leipziger Straße das Mosaikpflaster entfernt 
und statt dessen Rechteckpflaster eingebaut wird. Was passiert mit dem Mosaikpflaster? 
Wird die Erhaltungssatzung beachtet, da die angrenzende Feldstraße im Erhaltungsgebiet 
liegt?

StR Langner bringt einen Antrag der CDU ein, im nächsten Stadtrat einen Punkt zur 
Überprüfung der Stadträte auf Stasimitgliedschaft auf die Tagesordnung zu setzen.

StR Scholz fragt, ob der Fußweg in der Leopoldstraße (vor dem Grundstück Graßhoff) 
wieder geöffnet werden kann. Dort ist abgesperrt, weil der Fußweg beschädigt ist.

Ende öffentlicher Teil: 19:25 Uhr



Tagesordnung der 
3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt) 

am 16.10.2014

TOP Betreff BV-Nr.

 

1
1.1  
1.2  
 

 

Eröffnung
E i n w o h n e r f r a g e s t u n d e 
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der  
Ladung 

 

 
-  
-  
 

2
2.1  
2.2  
2.3  
2.4  
2.5  
2.6  
2.7  
  
  
2.8  
  
  
  
2.9  
  
  
2.10  
  
2.11  
2.12  
  
  
2.13  
  
  
  
2.14  
  
2.15 

Behandlung der öffentlichen TOPs
Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (öffentlicher Teil) 
Informationen der Verwaltung (öffentlicher Teil) 
Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil)  
Anträge aus Fraktionen 
Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 
6. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 
5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 "Gewerbegebiet 
Dohndorf-Löbnitzer Kreuz" in Köthen (Anhalt) - Ortsteil Löbnitz an 
der Linde hier: Aufstellungsbeschluss  
2. Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 54 "Erweiterung 
Betonwerk mit Überplanung von Teilflächen des Bebauungsplanes 
´Gewerbegebiet Dohndorf-Löbnitzer Kreuz`"   
hier: Aufstellungsbeschluss   
Feststellung des Jahresabschlusses 2013 des Eigenbetriebes 
"Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark" - und Entlastung der 
Heimleiterin   
Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes "Städtisches Pflegeheim Am 
Lutzepark"  
Neufassung der Geschäftsordnung des Stadtrates und seiner Ausschüsse 
Betrauung der Köthen Kultur und Marketing GmbH gemäß  
Freistellungsbeschluss der EU-Kommission mit der Erbringung von  
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse   
Beschluss über die Entsendung eines Vertreters in die 
Mitgliederversammlung des Unterhaltungsverbandes "Westliche Fuhne - 
Ziethe" und "Taube-Landgraben" sowie Vorschläge für die Wahl in die 
Verbandsausschüsse    
Berufung sachkundiger Einwohner in beratende Ausschüsse als  
Mitglieder mit beratender Stimme 
Anfragen und Anregungen (öffentlicher Teil)

 
-  
-  
-  
-  
2014157/9  
2014143/8  
2014151/4  
  
  
2014152/4  
  
  
  
2014168/3  
  
  
2014163/3  
  
2014170/2  
2014142/3  
  
  
2014159/2  
  
  
  
2014176/1  
  
- 

3
3.1  
  
3.2  
3.3  
3.4  
3.5  
3.6  
3.7  
3.8  
3.9 

Behandlung der nichtöffentlichen TOPs
Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (nichtöffentlicher  
Teil) 
Informationen der Verwaltung (nichtöffentlicher Teil) 
Bestätigung der Tagesordnung (nichtöffentlicher Teil) 
Anträge aus Fraktionen 
Institutszwangsverwalter ./. Stadt Köthen (Anhalt), Az. 9 U 123/12 
Unbefristete Niederschlagung 
Befristete Niederschlagung 
Unbefristete Niederschlagung 
Anfragen und Anregungen (nichtöffentlicher Teil)

 
-  
  
-  
-  
-  
2014175/2  
2014171/2  
2014172/2  
2014173/2  
- 
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